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1 EINLEITUNG

In den Jahren 2000 und 2001 sind zahlreiche gesetzliche Änderungen erfolgt, die auch
die Werkstätten für behinderte Menschen1 (WfbM) und den Übergang von Menschen mit
Behinderung aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt tangieren. Nicht nur wurden
die Aufgaben der WfbM teilweise präziser formuliert, vielmehr erhielten neue Instru-
mentarien eine gesetzliche Grundlage, die auf die Integration von Menschen mit Be-
hinderung  in  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  abzielen  und  im  Grundsatz  auch  be-
hinderten Menschen2 in WfbM offenstehen.

Insgesamt bieten die Neuregelungen die Chance, die Situation von Menschen mit Be-
hinderung im Blick auf den Übergang aus der Werkstatt für behinderte Menschen in
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern. Allerdings ist es notwendig, die Neurege-
lungen mit Leben zu erfüllen, konkrete Maßnahmen und Detailregelungen zu entwi-
ckeln und aktiv umzusetzen. Gefordert sind dabei alle beteiligten Träger, Verbände und
Behörden, insbesondere die Werkstätten selbst, die überörtlichen Träger der Sozialhilfe
und die Arbeitsämter.

Zur Unterstützung dieses Prozesses hat das Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, nach einem entsprechenden Beschluß im Beirat für Rehabilitation, Ende 2000
eine Studie in Auftrag gegeben, die, ausgehend von einer Bestandsaufnahme bisheriger
und aktueller Aktivitäten zur Überleitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, in enger
Kooperation mit beteiligten Verbänden und Behörden die Perspektiven einer Verbesse-
rung der Überleitungsfunktion eruieren und in praxisorientierte Empfehlungen zur kon-
kreten Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen münden sollte.

Die Studie wurde 2001/2002 in Abstimmung mit wesentlichen am Werkstattgeschehen
Beteiligten durchgeführt. Zum Gelingen der Studie haben zahlreiche Personen aus un-
terschiedlichen Behörden und Einrichtungen beigetragen, denen hier unser Dank gilt.
Besonders erwähnt seien hier die WfbM und deren oft sehr engagierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter3, die sich an der recht aufwendigen schriftlichen Befragung beteiligt
haben.

Im vorliegenden Bericht  werden die gewonnenen Ergebnisse dargestellt. Dabei muß
sehr  deutlich  hervorgehoben werden, daß die  Studie  gewissermaßen  „zwischen  den
Gesetzesänderungen“ angesiedelt ist: Wesentliche Teile der Studie (wie die Befragung
der WfbM und der überörtlichen Träger der Sozialhilfe) fallen in die erste Jahreshälfte
2001 und damit in die Zeit, in der zwar das SchwbBAG bereits in Kraft war, das SGB IX
jedoch noch nicht (es lagen lediglich Referentenentwürfe vor). Diese Zwischenstellung
ist nicht nur bei der Interpretation der Ergebnisse stets zu bedenken. Sie macht sich

1 Wir verwenden in diesem Bericht die im SGB IX vorgesehene Bezeichnung „Werkstätten für
behinderte Menschen“ anstelle der früheren „Werkstätten für Behinderte“, entsprechend wurde
das Kürzel WfbM angepaßt.
2 Wir verwenden im Bericht in der Regel die Formulierung „Menschen mit Behinderung“, wenn
wir uns auf die  Personengruppen beziehen, die  in ihrer Teilhabe am Arbeitsleben behindert
sind. Zum Zweck der sprachlichen Variation benutzen wir mitunter aber auch den Begriff „be-
hinderte Menschen“.
3 Im Interesse einer flüssigeren Lesbarkeit wird im Bericht bei der Kennzeichnung von Per-
sonengruppen in der Regel die grammatikalisch männliche Form verwendet. In der Sache sind
immer Frauen und Männer der jeweiligen Personengruppe gemeint, sofern nicht ausdrücklich
anders gekennzeichnet.



4 Übergang aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt Bericht
Juni 2002 ISB gGmbH

auch in einer sprachlichen „Zwitterstellung“ bemerkbar4. Wir haben in diesem Bericht
versucht, dieser Situation nach Möglichkeit gerecht zu werden.

Kapitel 2 des Berichts enthält einen Abriß der Entwicklung rechtlicher Grundlagen zum
Thema „Übergang aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“ bis hin zum SGB IX.
Dieser Abschnitt bietet zugleich den Rahmen, in den die Zielsetzung der Studie einge-
bettet ist.

Kapitel 3 enthält die Ergebnisse der Studie. Ausgehend von den Daten zur Ist-Situation
hinsichtlich der Übergänge aus den befragten WfbM und zu den für die kommenden
Jahre prognostizierten Übergängen, werden Ergebnisse zu Faktoren beschrieben, die im
Zusammenhang mit der Übergangsfunktion der WfbM stehen: WfbM-interne Rahmenbe-
dingungen,  Nutzung  unterschiedlicher  Maßnahmen  und  Handlungsformen  zur
Förderung des Übergangs, institutionelle Rahmenbedingungen, die über die WfbM hin-
ausgreifen.  In  einem eigenen  Abschnitt  werden  Ergebnisse  zur  Wirksamkeit  unter-
schiedlicher Maßnahmen und Handlungsformen sowie zu möglichen Handlungsstrate-
gien beschrieben. Den roten Faden der Darstellung bilden im wesentlichen die Ergeb-
nisse aus der Befragung der WfbM, angeordnet nach einer gedachten Abfolge von Be-
dingungen und Schritten im Prozeß des Übergangs aus der WfbM auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt.

In Kapitel 4 werden die Ergebnisse – thematisch gebündelt – zusammengefaßt darge-
stellt  und Empfehlungen zur Verbesserung der Übergangsfunktion der WfbM formu-
liert.  Dieses  Kapitel  ermöglicht  auch  dem „eiligen Leser“,  sich  einen  konzentrierten
Überblick über zentrale Befunde und Folgerungen zu verschaffen.

Ein Glossar, in dem versucht wird, wesentliche im Zusammenhang mit dem Übergang
aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verwendete Begriffe und Konzepte zu
erläutern, bildet den Abschluß des Berichts.

4 Einige geläufige Bezeichnungen wurden durch das SGB IX unmittelbar geändert (z. B.: „Werk-
stätten für Behinderte“ zu „Werkstätten für behinderte Menschen“, „Schwerbehinderten-Werk-
stättenverordnung  (SchwbWV)“  zu  „Werkstättenverordnung  (WVO)“,  „Hauptfürsorgestellen“  zu
„Integrationsämter“), andere Bezeichnungen „reagierten“ auf das SGB IX (z. B. „Arbeitsgemein-
schaft der Deutschen Hauptfürsorgestellen“ zu „Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsäm-
ter und Hauptfürsorgestellen“).
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2 HINTERGRUND UND AUFGABENSTELLUNG

2.1 Entwicklung der rechtlichen Grundlagen zur Förderung
des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt im
Werkstättenrecht

1. Die Vorbereitung geeigneter behinderter Menschen für eine Beschäftigung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt und somit das Hinwirken auf den Übergang gehörte nach
dem Schwerbehindertengesetz (SchwbG) schon immer zu den Aufgaben einer Werk-
statt für Behinderte. Dies ergibt sich bereits aus der Beschreibung des Personen-
kreises,  für  den  die  Werkstatt  konzipiert  ist,  nämlich  u.  a.  für  diejenigen  be-
hinderten Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung  „noch nicht
oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden
können“ (§ 54 SchwbG = § 136 SGB IX).

Allerdings wurde dieser Auftrag der Werkstatt bis zum Jahr 2000 im Gesetz nicht
näher konkretisiert. Jedoch hat die Werkstatt seit dem Inkrafttreten der Werkstät-
tenverordnung (SchwbWV;  ab  01.07.2001:  WVO) im Jahr  1980 nach  § 4  Abs.  6
dieser Verordnung einen Vorschlag für den Fachausschuß zu erarbeiten zur Frage-
stellung, ob im Einzelfall im Anschluß an das Arbeitstraining „eine Beschäftigung im
Arbeitsbereich der Werkstatt oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zweckmäßig
erscheint“.  Es  war  und  ist  auch  weiterhin  dann  Aufgabe  des  Fachausschusses,
gegenüber  dem  zuständigen  Sozialleistungsträger  eine  Stellungnahme  dazu
abzugeben.

Darüber  hinaus  enthält  § 5  Abs.  2  SchwbWV  (=  § 5  Abs.  2  WVO)  seit  langem
folgende fachliche Anforderungen an die Werkstatt bezüglich der inhaltlichen Aus-
gestaltung ihres Arbeitsbereichs:  „Die Erfordernisse zur Vorbereitung für eine Ver-
mittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sind zu beachten.“ 

2. Zur Verstärkung dieser Verpflichtung wurde § 5 SchwbWV (= § 5 WVO) mit Wirkung
vom 01.08.1996 an um einen Absatz 4 ergänzt. Danach hat die Werkstatt den Über-
gang von behinderten Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt „durch geeigne-
te Maßnahmen zu fördern, insbesondere auch durch eine zeitweise Beschäftigung
auf ausgelagerten Arbeitsplätzen.“ Gleichzeitig  wurde der  Werkstatt  aufgegeben,
dabei  „die  notwendige  arbeitsbegleitende  Betreuung  in  der  Übergangsphase  si-
cherzustellen  und darauf hinzuwirken, daß der  zuständige  Sozialleistungsträger
seine Leistungen und nach dem Ausscheiden des Behinderten aus der Werkstatt die
Hauptfürsorgestelle die begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben erbringen.“

Im Übrigen besteht für die Werkstatt seit dem 01.08.1996 die gesetzliche Verpflich-
tung, den behinderten Menschen „eine angemessene berufliche Bildung“ anzubieten
(§ 54 Abs. 1 SchwbG = § 136 Abs. 1 SGB IX), die notwendige Voraussetzung für die
Ausübung  einer  Beschäftigung  in  der  Werkstatt  und  für  einen  Erfolg  verspre-
chenden Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist. 

3. Die aufgezeigten Anforderungen an die Werkstätten führten jedoch nicht zu dem
sozialpolitisch gewünschten Ziel. Nach wie vor wurden nur eine äußerst geringe An-
zahl von Werkstattbeschäftigten aus Werkstätten heraus auf Arbeitsplätze des all-
gemeinen Arbeitsmarktes vermittelt. Die Werkstätten entwickelten sich nicht in dem
erhofften  Maße  zum Ort  der  Qualifizierung  und  zur  Vorstufe  zum allgemeinen
Arbeitsmarkt.
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Ursächlich hierfür waren vor allem

• der Interessenkonflikt der Werkstätten, der sich aus ihrer Doppelfunktion als

Rehabilitationseinrichtung  und  Wirtschaftsunternehmen  ergibt  (z.B.  negative
Auswirkungen des Ausscheidens von leistungsstarken behinderten Menschen
aus dem Arbeitsbereich auf das Arbeitsergebnis),

• unzureichende rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen für die Pla-

nung  und  Durchführung  weiterführender  berufsfördernder  Maßnahmen  für
Werkstattbeschäftigte  (z.B.  fehlende  Integrationsfachdienste  und  –projekte,
vermeintliche Unzuständigkeit der Bundesanstalt für Arbeit für die Vermittlung
von  Beschäftigten  im  Arbeitsbereich,  fehlende  Regelungen  für  die  Fachaus-
schüsse der Werkstätten bezüglich ihrer Aufgabenstellung für Beschäftigte im
Arbeitsbereich),

• sozialversicherungsrechtliche Probleme (z.B. Höhe der Rentenversicherungsbei-

träge/Wegfall  eines hohen fiktiven Arbeitseinkommens als  Grundlage für  die
Versicherung,  Gefährdung  des  Anspruchs  auf  Erwerbsunfähigkeitsrente auf
Grund  einer  20jährigen  Beschäftigung  in  einer  Werkstatt  bei  mißglückter
Arbeitsaufnahme auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt u.ä.),

• fehlende Einbindung der Qualifizierungs-, Beratungs-, Betreuungs- und Begleit-

angebote in ein vernetztes Gesamtkonzept.

4. Diese unbefriedigende Situation nahmen Bundesregierung und Gesetzgeber zum
Anlaß, im Rahmen des  Gesetzes  zur  Bekämpfung der Arbeitslosigkeit  Schwerbe-
hinderter, das am 01.10.2000 in Kraft  getreten ist, durch ein Bündel von Rege-
lungen den Übergang von behinderten Menschen aus Werkstätten auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt  zu erleichtern und die rechtlichen sowie organisatorischen
Hemmnisse, die dieser Zielsetzung in der Vergangenheit entgegenstanden, abzu-
bauen.

• Waren die Werkstätten schon bisher nach § 5 Abs. 4 SchwbWV  verordnungs-
rechtlich verpflichtet, den Übergang geeigneter Behinderter auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen zu fördern, so wurde diese Verpflich-
tung  im Interesse  der  Betonung  ihrer  sozialpolitischen  Bedeutung  nunmehr
durch eine entsprechende Ergänzung des § 54 Abs. 1 SchwbG (= § 136 Abs. 1
SGB IX) im Gesetz verankert.

• Durch eine Neufassung des § 5 Abs. 4 SchwbWV (= § 5 Abs. 4 WVO) wurden –

über die zeitweise Beschäftigung auf ausgelagerten Arbeitsplätzen hinaus – in
einer nicht abschließenden Aufzählung weitere Maßnahmen hervorgehoben, die
zur Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt besonders ge-
eignet  sind  (z.B.  „die  Einrichtung  einer  Übergangsgruppe mit  besonderen
Förderangeboten, Ermöglichung von Betriebspraktika“). Gleichzeitig wurde aus-
drücklich bestimmt, daß die Werkstatt die Bundesanstalt für Arbeit bei der Ver-
mittlung geeigneter Beschäftigter auf den allgemeinen Arbeitsmarkt einzubezie-
hen hat.

• Die Verpflichtung der Werkstatt zur Einbeziehung der Bundesanstalt für Arbeit

nach § 5 Abs. 4 SchwbWV (= § 5 Abs. 4 WVO) wurde flankiert durch die Klarstel-
lung in § 33 SchwbG (= § 104 SGB IX), daß die Vermittlung von behinderten
Menschen, die in Werkstätten beschäftigt werden, aber den Übergang auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt anstreben, zu den Aufgaben der Arbeitsvermittlung
durch die Bundesanstalt  für Arbeit  gehört. Hierdurch wurde verdeutlicht, daß
eine stärkere Einbeziehung der Arbeitsämter in die Vermittlung von in Werkstät-
ten Beschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erfolgen hat.

• Gleichzeitig ist durch eine Neufassung des § Abs. 1 Nr. 3 SchwbG (= § 104 Abs.

1 Nr. 3 SGB IX) bei gleichzeitiger Ergänzung des SGB III um die §§ 222a und
235a  (Eingliederungszuschüsse  und  Zuschüsse  zur  Ausbildungsvergütung)
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transparenter  aufgezeigt  worden,  welche  Leistungen  Arbeitgeber  von  der
Bundesanstalt für Arbeit erhalten können, wenn sie schwerbehinderte Menschen
im Anschluß an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt einstellen.

• Grundlegende Bedeutung für eine Förderung und Verbesserung des Übergangs

aus Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt kommt zweifelsohne den In-
tegrationsfachdiensten und den Integrationsprojekten zu, deren Aufgabenstel-
lung, Inanspruchnahme und Finanzierung seit dem 01.10.2000 gesetzlich ge-
regelt worden sind.

Die Integrationsfachdienste (§§ 37 a ff SchwbG = §§ 109 ff SGB IX) sollen nach dem
ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers außer für arbeitslose und von Arbeitslosig-
keit bedrohte Schwerbehinderte auch beim Übergang von schwerbehinderten Men-
schen aus Werkstätten heraus im Auftrag der Rehabilitationsträger tätig werden.
Auch können sie beim Übergang aus der Sonderschule in ein Beschäftigungsverhält-
nis  auf  dem  allgemeinen  Arbeitsmarkt  beteiligt  werden,  wenn  sonst  nur  eine
Beschäftigung in einer Werkstatt möglich wäre. Zur umfangreichen Aufgabenstel-
lung der Integrationsfachdienste gehört es z.B.

— die Fähigkeiten der zugewiesenen behinderten Menschen einzuschätzen und ein Fähigkeits-
und Leistungsprofil zu erstellen,

— geeignete Arbeitsplätze zu erschließen,

— die behinderten Menschen auf ihre künftige Beschäftigung vorzubereiten,

— Arbeitgeber zu beraten und zu unterstützen,

— die erforderlichen Hilfestellungen am Arbeitsplatz zu erbringen.

Für schwerbehinderte Menschen, deren Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt auf Grund von Art und Schwere der Behinderung trotz Ausschöpfens aller
Fördermöglichkeiten und des Einsatzes von Integrationsfachdiensten auf besondere
Schwierigkeiten stößt und für die regelmäßig auch die Werkstatt nicht die adäquate
Einrichtung zur Beschäftigung und Qualifizierung ist, wurden die Integrationspro-
jekte konzipiert  (§§ 53  a  ff  SchwbG  =  §§ 132 ff  SGB  IX),  die  dem allgemeinen
Arbeitsmarkt zuzuordnen sind. Diese Integrationsprojekte sollen auch ausdrücklich
den  Übergang  von  schwerbehinderten  Menschen  in  Werkstätten  auf  den  allge-
meinen Arbeitsmarkt ermöglichen.

5. Damit die im Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter ent-
haltenen Instrumente zur Verbesserung der Förderung des Übergangs aus Werk-
stätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt diese Zielsetzung auch tatsächlich bewir-
ken und von den Beschäftigten in Werkstätten „angenommen“ werden, bedurfte es
zusätzlich der Beseitigung von Hindernissen, die sich aus den rentenversicherungs-
rechtlichen Vorschriften des SGB VI ergaben. 

Die Regelungen des SGB VI sehen bekanntlich vor, daß Beschäftigte in Werkstätten
als erwerbsunfähig gelten und nach Zurücklegen einer Anwartschaftszeit  von 20
Jahren einen Anspruch auf eine Erwerbsunfähigkeitsrente erwerben. Das bedeutete
gleichzeitig, daß diese Beschäftigten die Anwartschaft mit dem Ausscheiden aus der
Werkstatt und den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verloren, weil sie
dann nicht mehr als erwerbsunfähig galten.

Dieses  Übergangshemmnis  wurde im Rahmen  der  Neufassung des  § 43  SGB  VI
durch das Gesetz zur Reform wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vom 01.01.2001
an ausgeräumt. Nach § 43 Abs. 2 SGB VI n.F. wird die volle Erwerbsminderung nicht
dadurch  unterbrochen,  daß ein  Werkstattbeschäftigter  im Rahmen eines  Einglie-
derungsversuchs auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig wird, wenn er in die Werk-
statt  zurückkehren  muß, weil  der  Eingliederungsversuch  scheiterte.  Ein  weiterer
Hinderungsgrund für den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt lag darin,
daß  die  in  Werkstätten  Beschäftigten  nicht  nach  ihrem  tatsächlichen  –  in
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der  Regel  sehr  geringen  –  Arbeitsentgelt  rentenversichert  waren,  sondern  nach
einem  Mindestentgelt  in  Höhe  von  80 %  der  Bezugsgröße  nach  § 18  SGB  VI.
Wechselte ein behinderter Mensch auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, wurde er nach
seinem dort erzielten tatsächlichen Arbeitsentgelt versichert. Da dieses im Regelfall
unter dem in der Werkstatt versicherten fiktiven Mindestentgelt lag, hatte dies ne-
gative Auswirkungen auf die Höhe der späteren Altersrente.

Um dieses  Hindernis  abzubauen, wurde § 162 Abs. 1 SGB  VI  mit  Wirkung vom
01.10.2000 dahingehend ergänzt, daß behinderte Menschen im Anschluß an eine
Beschäftigung in der Werkstatt weiter nach dem fiktiven Mindestentgelt versichert
werden, wenn sie aus der Werkstatt in ein Integrationsprojekt wechseln. Durch ent-
sprechende Ergänzungen der §§ 168 und 179 SGB VI wurde sichergestellt, daß die
Beiträge für den Differenzbetrag zwischen dem tatsächlichen Entgelt und dem fik-
tiven Mindestentgelt der Träger des Integrationsprojektes trägt und dieser Aufsto-
ckungsbetrag vom Bund erstattet wird.

6. Das Schwerbehindertengesetz ist in das SGB IX, das am 01.07.2001 in Kraft trat, als
Zweiter Teil eingeordnet worden. Die werkstättenrechtlichen Regelungen wurden im
Wesentlichen inhaltsgleich übernommen (§§ 136 ff SGB IX). Dies gilt auch für Vor-
schriften über die Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeit (§ 104 SGB IX) und der In-
tegrationsämter  (ehemals  Hauptfürsorgestellen;  § 102 SGB IX) sowie die Integra-
tionsfachdienste (§§ 109 ff SGB IX) und Integrationsprojekte (§§ 132 ff SGB IX). Dar-
über hinaus werden im SGB IX auch umfassend und abschließend die Leistungen
dargestellt, die in Werkstätten erbracht werden (§§ 39 ff SGB IX). In § 41 Abs. 2 SGB
IX wird ausdrücklich betont, daß die Leistungen im Arbeitsbereich einer Werkstatt
auch auf die „Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen“ gerichtet sind. 

Von besonderer Bedeutung für die Verbesserung des Übergangs behinderter Men-
schen aus Werkstätten ist die Ergänzung des § 5 WVO um einen Absatz 5 durch
Artikel  55 des  SGB IX, der  die Werkstatt  nunmehr zur  Beteiligung des  Fachaus-
schusses auch während der Beschäftigung im Arbeitsbereich verpflichtet. Diese Ver-
pflichtung zur Beteiligung des Fachausschusses erstreckt sich u. a. auf alle Fragen
im Zusammenhang mit der Förderung des Übergangs geeigneter Beschäftigter auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt. Der Fachausschuß hat  danach  „auf Vorschlag des
Trägers der Werkstatt oder des zuständigen Rehabilitationsträgers in regelmäßigen
Abständen,  wenigstens  einmal  jährlich,  gegenüber  dem zuständigen  Rehabilita-
tionsträger eine Stellungnahme“  dazu abzugeben,  „welche behinderten Menschen
für den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in Betracht kommen und wel-
che übergangsfördernden Maßnahmen dazu erforderlich sind.“ 

Ferner ist § 4 Abs. 6 Nr. 3 WVO dahingehend ergänzt worden, daß sich der Fachaus-
schuß der Werkstatt rechtzeitig vor Beendigung einer Maßnahme im Berufsbildungs-
bereich nunmehr auch mit der Frage zu befassen hat, ob im Einzelfall eventuell eine
Beschäftigung in einem Integrationsprojekt in Betracht kommen könnte.

Im Übrigen sei auf die nach §§ 33 ff SGB IX von den jeweils zuständigen Rehabilita-
tionsträgern (§ 6 SGB IX) zu erbringenden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
hingewiesen, die selbstverständlich auch Beschäftigten aus Werkstätten nach ihrem
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt oder nach einem Wechsel in eine wei-
terführende Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben zustehen. Besonders erwäh-
nenswert ist der Anspruch auf Übernahme der  „Kosten einer notwendigen Arbeit-
sassistenz für  schwerbehinderte  Menschen  als  Hilfe  zur  Erlangung  eines
Arbeitsplatzes“ (§ 33 Abs. 8 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 SGB IX). Dieser Anspruch dürfte
gerade für ehemalige Beschäftigte aus Werkstätten von besonderer Bedeutung für
einen dauerhaft erfolgreichen Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sein.



Bericht Übergang aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 9
ISB gGmbH Juni 2002

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Aufgabenstellung der Integrationsämter
nach § 102 SGB IX zu verweisen, denen u. a. die begleitende Hilfe im Arbeitsleben
obliegt. Diese begleitende Hilfe „soll dahin wirken, daß die schwerbehinderten Men-
schen  in  ihrer  sozialen  Stellung  nicht  absinken,  auf  Arbeitsplätzen  beschäftigt
werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse voll verwerten und weiter
entwickeln  können  sowie  durch  Leistungen  der  Rehabilitationsträger  und  Maß-
nahmen der Arbeitgeber befähigt werden, sich am Arbeitsplatz und im Wettbewerb
mit nichtbehinderten Menschen zu behaupten.“

Art und Umfang der begleitenden Hilfe ergeben sich aus § 102 Abs. 3 und 4 SGB IX;
diese Bestimmungen werden durch die §§ 17 ff SchwbAV konkretisiert. Sämtliche
Leistungen  stehen  dem  Grunde  nach  auch  schwerbehinderten  Menschen  nach
einem Wechsel aus der Werkstatt heraus auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu. Die
Hilfe  umfaßt  auch  den  Anspruch  auf Übernahme der  Kosten  einer  notwendigen
Arbeitsassistenz, wenn die Leistungspflicht des zuständigen Rehabilitationsträgers
beendet ist.

2.2 Zielsetzung der Studie

Die Studie strebte an, zur Frage des Übergangs aus Werkstätten für Behinderte auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt (a) eine Bestandsaufnahme bzgl. quantitativer Größen und
qualitativer Vorgehensweisen zu gewinnen; (b) Vorstellungen der beteiligten Einrich-
tungen und Behörden zu einer Verbesserung der Überleitungsfunktion zu ermitteln; (c)
rechtliche  Möglichkeiten  und  ggf.  Regelungsbedarf  zu  identifizieren  und  zu
beschreiben;  (d) in  einer  Zusammenschau Perspektiven  und Empfehlungen  zur  Ver-
besserung der Überleitungsfunktion der WfbM zu formulieren.

Die Frage der  Vermeidung der Aufnahme in Werkstätten ist in der Studie zwar nicht völlig
ausgeklammert (etwa im Zusammenhang mit den Funktionen des Fachausschusses); die Studie
hatte dennoch nicht das Ziel, das weite Feld der Vermeidung der Aufnahme in WfbM zu beleuch-
ten: Allein mit dem Stichwort „Übergang Schule – Beruf“ ist ein umfangreiches Problemfeld be-
nannt, dem sich zahlreiche Untersuchungen und Modelle gewidmet haben.

Unmittelbar angesprochen werden sollten die in diesem Zusammenhang wesentlichen
Akteure, insbesondere: (a) die Werkstätten für Behinderte; (b) die überörtlichen Träger
der Sozialhilfe; (c) die Bundesanstalt für Arbeit; (d) die Arbeitsgemeinschaft der Deut-
schen Hauptfürsorgestellen5.

5 seit  Herbst  2001:  Bundesarbeitsgemeinschaft  der  Integrationsämter  und  Hauptfürsorge-
stellen (BIH).
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2.3 Zur Vorgehensweise

Entsprechend  der  Zielsetzung  der  Studie  wurden  zur  Gewinnung  von  Primärdaten
Befragungen von vier Adressatengruppen konzipiert:

● Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

Als Grundgesamtheit wurden sämtliche 604 Hauptwerkstätten (einschließlich Verbund-
werkstätten) betrachtet, die im Adreßbestand der BAG WfB verzeichnet waren.

Der Adreßbestand der BAG WfB enthält nicht alle anerkannten WfbM, da zwar weitaus die meis-
ten WfbM in der BAG WfB organisiert sind, einige aber eben nicht. Alternativ hätte auf den Da-
tenbestand der Rehadat  zurückgegriffen werden können, doch zeigte  eine stichprobenartige
Überprüfung, daß hier  etliche  Einrichtungen verzeichnet  waren, bei denen es sich nicht  um
WfbM in Sinne der Fragestellung handelte.

Das  Erhebungsziel  war  auf  eine  Vollerhebung  gerichtet.  Die  Erhebungsmethode
bestand in einer schriftlichen Befragung. Dazu wurde, in Abstimmung mit der BAG WfB,
ein Hauptfragebogen entwickelt (und in einer Pretest-Version erprobt), der überwiegend
geschlossene, aber auch zahlreiche offene Fragen enthielt. Zur Dokumentation der ein-
zelnen Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt bzw. in berufliche Bildungsmaß-
nahmen außerhalb der WfbM wurde jeweils ein Zusatzbogen entwickelt, der für jeden
Einzelfall eines Übergangs zu beantworten war.

Die Fragebögen wurden zusammen mit einem Anschreiben sowie mit einem Begleit-
schreiben der BAG WfB (vgl. Anhang) Ende April 2001 an die WfbM versandt. WfbM, die
die Befragungsunterlagen nicht zum Stichtag zurückgesandt hatten, wurden in einer
Nachfaßaktion erneut angeschrieben und um Beantwortung der Fragebögen gebeten.

Damit erstreckte sich die Erhebungsphase bei den WfbM von Ende April bis Ende Juni
2001. Insgesamt beteiligten sich 292 WfbM an der Befragung (detaillierte Darstellung
und Bewertung vgl. Kap. 3.2, S. 13 ff). An der Beantwortung der Fragebögen waren in-
nerhalb der WfbM oft mehrere Abteilungen und Personen beteiligt.

● Überörtliche Träger der Sozialhilfe (üöTrSh)

Als  Grundgesamtheit  wurden die 24 überörtlichen Träger der  Sozialhilfe betrachtet,
eine Vollerhebung im Rahmen einer schriftlichen Befragung war angestrebt.

Hier sind zwei Hinweise zu beachten: Zum einen ist die Struktur der üöTrSh in den Bundes-
ländern recht unterschiedlich, in Bayern gibt es beispielsweise sieben üöTrSh, in Baden-Würt-
temberg und Nordrhein-Westfalen jeweils zwei. Zum andern ist die Organisation und Aufgaben-
verteilung zwischen überörtlichen und örtlichen Sozialhilfeträgern unterschiedlich.

In Abstimmung mit  der Arbeitsgruppe des Fachausschusses II  der  Bundesarbeitsge-
meinschaft  der  überörtlichen Sozialhilfeträger  (BAGüS) wurde ein  Fragebogen entwi-
ckelt (und ebenfalls in einem Pretest erprobt), der geschlossene und offene Fragen ent-
hielt.

Die Fragebögen wurden mit einem Anschreiben sowie einem Begleitschreiben der BA-
GüS im April 2001 an die üöTrSh verschickt. Der Rücklauf erstreckte sich bis in den
Juni, insgesamt beteiligten sich 22 üöTrSh an der Erhebung.

● Bundesanstalt für Arbeit

Geplant war eine Befragung der Bundesanstalt für Arbeit, als Repräsentant der Arbeits-
verwaltung, zum Stellenwert  der  Vermittlung von WfbM-Beschäftigten auf den allge-
meinen  Arbeitsmarkt  sowie  zu  unterschiedlichen  Aspekten  der  Unterstützung  des
Übergangs aus der WfbM durch die Bundesanstalt für Arbeit.

Für die Befragung wurde ein Fragespiegel entwickelt. Abweichend von der Planung er-
folgte die Befragung nicht schriftlich, sondern aus terminlichen Gründen in Form eines
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Experteninterviews, das im Dezember 2001 mit Herrn Schäfer und Herrn Eckenweber
bei der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg geführt wurde. Das Interview wurde auf
Tonträger aufgenommen und anschließend transkribiert.

● Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Hauptfürsorgestellen6

Geplant war ferner eine Befragung der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Hauptfür-
sorgestellen als Repräsentant der Integrationsämter, insbesondere zu Fragen des Über-
gangs aus der WfbM, die auch die Integrationsämter tangieren (beispielsweise Arbeit-
sassistenz,  Integrationsprojekte).

Für die schriftliche Befragung wurde ebenfalls ein Fragespiegel entwickelt. Abweichend
von  der  Planung  erfolgte  die  Beantwortung  des  Fragespiegels  jedoch  nicht  zentral
durch die Arbeitsgemeinschaft. Vielmehr versandte sie den Fragespiegel mit der Bitte
um Beantwortung an die einzelnen Integrationsämter. Auf diese Weise beteiligten sich
13 Integrationsämter (aus sechs alten und drei neuen Bundesländern sowie aus Berlin)
an der Erhebung.

Aus der Tatsache, daß von etlichen Integrationsämtern keine Aussagen vorliegen, aber
auch daraus, daß der Fragespiegel nicht für eine Befragung einzelner Integrationsämter
konzipiert  war, ergeben sich Einschränkungen im Hinblick  auf die Aussagekraft  der
Ergebnisse für die Gesamtheit der Integrationsämter.

Tabelle 1: Übersicht über die Befragungen im Rahmen der Studie

WfbM üöTrSh BAa Integrationsämterb

Grundgesamtheit 604 24 üöTrSh –
40 Integrationsämter
aus 16 Regionen

Erhebungsziel Vollerhebung Vollerhebung – Vollerhebung

Erhebungsmethode
schriftliche
Befragung

schriftliche
Befragung

Experteninterview
schriftliche
Befragung

Erhebungsinstrument
Fragebogen
(Hauptbogen und 2
Zusatzbögen)

Fragebogen
(Hauptbogen und
Zusatzbogen)

schriftlicher Frage-
spiegel, Tonauf-
nahme + Transkript

schriftlicher
Fragespiegel

Erhebungszeitraum 04/2001 – 06/2001 04/2001 – 06/2001 12/2001 12/2001 – 01/2002

Rücklauf 292 22 –
13 Integrationsämter
aus 10 Regionen

a. Geplant war eine schriftliche Befragung, realisiert wurde ein Experteninterview, vgl. Text.
b. Geplant war eine schriftliche Befragung der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Hauptfürsorgestellen, realisiert wurde
eine schriftliche Befragung einzelner Integrationsämter, vgl. Text.

Mit den angesprochenen Adressatengruppen wurden im Rahmen der Studie zwei Work-
shops durchgeführt:

Auf dem ersten Workshop im Juli 2001, bei dem die BAG WfB, die BAGüS sowie die
Arbeitsgemeinschaft  der Deutschen Hauptfürsorgestellen vertreten waren, wurde die
Anlage der Studie sowie erste Ergebnistendenzen aus der Befragung der WfbM vorge-
stellt und diskutiert.

Der zweite Workshop im April 2002 unter Beteiligung des BMA sowie der genannten
Adressatengruppen diente einer ausgiebigen Diskussion der vorliegenden Ergebnisse
aus den vier Teilbefragungen.

6 siehe Fußnote 9.
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3 ERGEBNISSE DER BEFRAGUNGEN: ÜBERGÄNGE,
RAHMENBEDINGUNGEN, PERSPEKTIVEN

3.1 Vorbemerkung

Die Ergebnisse der vier Teilbefragungen (vgl. Kap. 2.3, S. 10 ff) werden in diesem Kapi-
tel nicht in getrennten Abschnitten dargestellt. Vielmehr wird versucht, den Themen
der WfbM-Befragung als „rotem Faden“ folgend, Aussagen aus den vier Teilbefragungen
jeweils themenbezogen zu präsentieren.

Hier ist nochmals darauf hinzuweisen, daß die Befragung der WfbM und der überörtli-
chen Träger der Sozialhilfe  vor  dem Inkrafttreten des SGB IX stattfand, die Befragung
der Bundesanstalt für Arbeit und der Integrationsämter hingegen rund ein halbes Jahr
nach dessen Inkrafttreten. Diesen zeitlich unterschiedlichen Blickwinkel sollte man sich
bei der Interpretation der Ergebnisse stets vergegenwärtigen.

Zur Darstellung der Ergebnisse

Um tatsächlich  bestehende  regionale  Besonderheiten  sichtbar  zu  machen,  sind  die
Ergebnisse der WfbM-Befragung häufig nach Bundesländern und „Ländergruppen“ ge-
gliedert. Da Berlin sich auf Grund einiger Besonderheiten weder den alten noch den
neuen Bundesländern einfach zuordnen läßt, ist es als eigene „Ländergruppe“ ausge-
wiesen.

Ergebnisse werden in diesem Kapitel in der Regel in Tabellenform dargestellt. In diesen
Tabellen werden Prozentzahlen zur Kennzeichnung eines Anteils auch dann verwendet,
wenn die Bezugsgröße (deutlich) unter 100 liegt.

Zahlreiche erhobene Daten (wie z. B. Platzzahlen in den WfbM, Anzahl der Übergänge
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt) weichen in ihrer Verteilung deutlich von der Normal-
verteilung ab, sie sind stark asymmetrisch. Aus diesem Grund wird in diesem Bericht in
der  Regel  auf  die  Wiedergabe  von  Mittelwerten  verzichtet,  die  bei  derart  asymme-
trischen Verteilungen zu einem verzerrten Eindruck vom „Schwerpunkt“ führen würden.
Statt dessen wird als Zentralwert mitunter der Median wiedergegeben: Dieses Maß ist
robuster  bei  asymmetrischen Verteilungen, d.h. es  gibt  deren tatsächlichen Schwer-
punkt realistischer wieder.

Da nicht alle Fragen des Fragebogens von allen 292 WfbM beantwortet wurden, die sich
an  der  Befragung beteiligt  haben, ergeben sich  bei  der  Darstellung der  Ergebnisse
immer wieder unterschiedliche absolute Bezugsgrößen. Dies sollte nicht zu Verwirrung
führen: Die Zahl der WfbM, von denen Aussagen zu einer bestimmten Fragestellung
vorliegen, ist stets ausgewiesen.



Bericht Übergang aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 13
ISB gGmbH Juni 2002

3.2 Beteiligung – Rücklauf – Repräsentativität

Die  regionale  Zugehörigkeit/Verteilung  der  WfbM  und  deren  Beteiligung  an  der
Befragung zeigt die folgende Tabelle im Überblick.

Es läßt sich folgendes festhalten:

● Insgesamt beträgt die Beteiligungsquote rund 48 %. Dies ist, gemessen an den Rüc-
klaufquoten bei vergleichbaren Erhebungen, ein sehr befriedigendes Ergebnis.

● Es gibt deutliche regionale Unterschiede hinsichtlich der Beteiligung der WfbM aus
den einzelnen Bundesländern.

● Dennoch sind (mit Ausnahme Schleswig-Holsteins) alle Bundesländer mit mindes-
tens einem Drittel ihrer WfbM an der Befragung beteiligt. Insofern kann die regiona-
le Repräsentanz als befriedigend gelten.

● Die WfbM aus den neuen Bundesländern haben sich zu einem deutlich höheren Aus-
maß an der Befragung beteiligt als diejenigen aus den alten Bundesländern.

Tabelle 2: WfbM und deren Beteiligung an der Befragung, nach Bundesländern und Ländergruppen

WfbM
insgesamt

nicht
beteiligt

beteiligt

abs. % abs. % abs. % Quote
Insgesamt 604 100,0 312 100,0 292 100,0 48,3
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 86 14,2 56 17,9 30 10,3 34,9
Bayern 95 15,7 47 15,1 48 16,4 50,5
Berlin 12 2,0 7 2,2 5 1,7 41,7
Brandenburg 24 4,0 6 1,9 18 6,2 75,0
Bremen 3 0,5 2 0,6 1 0,3 33,3
Hamburg 4 0,7 . . 4 1,4 100,0
Hessen 41 6,8 20 6,4 21 7,2 51,2
Mecklenburg-Vorpommern 18 3,0 11 3,5 7 2,4 38,9
Niedersachsen 55 9,1 20 6,4 35 12,0 63,6
Nordrhein-Westfalen 98 16,2 60 19,2 38 13,0 38,8
Rheinland-Pfalz 32 5,3 13 4,2 19 6,5 59,4
Saarland 8 1,3 3 1,0 5 1,7 62,5
Sachsen 42 7,0 19 6,1 23 7,9 54,8
Sachsen-Anhalt 31 5,1 19 6,1 12 4,1 38,7
Schleswig-Holstein 28 4,6 22 7,1 6 2,1 21,4
Thüringen 27 4,5 7 2,2 20 6,8 74,1
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 450 74,5 243 77,9 207 70,9 46,0
neue Bundesländer 142 23,5 62 19,9 80 27,4 56,3
Berlin 12 2,0 7 2,2 5 1,7 41,7

Inwieweit die Hälfte der WfbM, die sich an der Befragung beteiligt haben, als in Bezug
auf das Thema der Studie inhaltlich repräsentativ angesehen werden kann, läßt sich
nicht eindeutig beurteilen.

Zahlreiche Werkstätten, die sich nicht  beteiligt haben, haben die Gründe dafür tele-
phonisch oder brieflich erläutert. In der Regel wiesen sie dabei auf Gegebenheiten wie
einen hohen Krankenstand oder eine kurzfristig hohe Arbeitsbelastung hin. Möglicher-
weise  hielt  sich auch eine  Reihe  von WfbM deswegen  mit  einer  Beteiligung an  der
Befragung zurück, da zum damaligen Zeitpunkt  unmittelbar mit  einer  weiteren um-
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fangreichen und für die WfbM bedeutsamen Erhebung des BMA („Bedarfserhebung“) ge-
rechnet wurde.

Inhaltlich wäre die Repräsentativität  der Ergebnisse vor allem dann gefährdet, wenn
man annehmen müßte, daß die nichtbeteiligten WfbM in höherem Maße als die beteilig-
ten WfbM durch eine inhaltliche Abneigung bzw. fehlende Aktivitäten bezüglich des
Themas „Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“ gekennzeichnet wären. Erkennt-
nisse  zu  einer  solchen  Annahme  liegen  uns  nicht  vor.  Indirekt  dagegen  spricht
immerhin, daß auch die beteiligten WfbM zu einem großen Teil kaum oder wenig Aktivi-
täten im Blick auf den allgemeinen Arbeitsmarkt berichteten, wie aus den folgenden Ab-
schnitten deutlich werden wird. Umgekehrt  gibt  es für einzelne Regionen7 Hinweise
darauf, daß tatsächlich mehr WfbM sich bezüglich des Übergangs auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt engagieren als sich an der Befragung beteiligt haben.

Insgesamt  haben  die  Ergebnisse  also  unmittelbar  Geltung  für  diejenige  Hälfte  der
WfbM, sie sich an der Erhebung beteiligt haben. Bei einem Schluß auf die Gesamtheit
der WfbM wird man vorsichtigerweise wohl eher von einer Überschätzung der über-
gangsbezogenen Aktivitäten ausgehen.

Die Entwicklung der belegten Plätze, die durch die in der Stichprobe vertretenen WfbM
repräsentiert werden, ist in den drei folgenden Tabellen jeweils für 1998–2000 darge-
stellt: Arbeitstrainingsplätze (AT)8, Plätze im Arbeitsbereich (AB) sowie Plätze insgesamt
(AT und AB). Insgesamt entsprechen die Platzsummen der beteiligten WfbM für das Jahr
2000 einem Anteil von 48 % an allen WfbM-Plätzen in Deutschland im Jahr 2000, d. h.
genau der Rücklaufquote (s. o.: 48 % der WfbM haben sich an der Befragung beteiligt).

● Die AT-Plätze haben von 1998 bis 2000 insgesamt um 6,3 % zugenommen (alte
Bundesländer: +9,9 %, neue Bundesländer: –1,3 %), die Plätze im Arbeitsbereich um
8,9 % (alte Bundesländer: +7,0 %, neue Bundesländer: +17,3 %). Die unterschiedliche
Entwicklung in den alten und den neuen Bundesländern ist überwiegend darauf zu-
rückzuführen, daß in den neuen Bundesländern zunächst vergleichsweise hohe Ka-
pazitäten  im  Arbeitstrainingsbereich  aufgebaut  wurden,  die  dann  in  der  Folge
schrittweise  durch  „Umwandlung“  in  Plätze  im  Arbeitsbereich  wieder  reduziert
wurden.9

● Die WfbM aus den alten Bundesländern repräsentieren gut drei Viertel aller Plätze
der beteiligten WfbM. Besonders stark vertreten sind, bezogen auf die Platzzahlen,
die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern. Auf sie entfallen
zusammen rund 48 % aller Plätze.

● Die typische Größe der an der Befragung beteiligten WfbM10 ist regional recht unter-
schiedlich. Generell sind WfbM aus den neuen Bundesländern kleiner als die aus
den alten Bundesländern. Besonders groß sind WfbM aus den Bundesländern Saar-
land, Hamburg und Berlin, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen; 

7 Dies gilt zum Beispiel für Niedersachsen und für Westfalen-Lippe.
8 Hier noch nach der alten Bezeichnung. Ab 1. Juli 2001: Berufsbildungsbereich
9 Weitergehende Interpretationen sollen hier nicht versucht  werden. Die sich hier beispiels-
weise anknüpfende Frage nach dem Bedarf an WfbM-Plätzen war nicht Gegenstand dieser Studie
– exaktere und differenzierte Aussagen zu Bestand, Struktur und Bedarf an WfbM-Plätzen sind
von der derzeit durchgeführten bundesweiten BMA-„Bestandserhebung“ zu erwarten.
10 Die „typische“ Größe der WfbM ist in den Tabellen durch den Median wiedergegeben, d. h.
durch den Wert, unterhalb dessen und oberhalb dessen jeweils die Hälfte der WfbM liegt. Der
Median ist unempfindlicher gegenüber Extremwerten als der übliche arithmetische Mittelwert
und wurde aus diesem Grunde hier gewählt.
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besonders klein diejenigen aus Baden-Württemberg und Sachsen. Aus diesen „ty-
pischen Größen“ werden unterschiedliche landespolitische Schwerpunktsetzungen
(durch überörtliche Träger der Sozialhilfe und Landesarbeitsämter) im Hinblick auf
die Größe der Sondereinrichtung WfbM erkennbar.

Tabelle 3: Belegte WfbM-Plätze im Arbeitstrainingsbereich 1998–2000, nach Bundesländern und
Ländergruppen11

1998 1999 2000
WfbM Plätze WfbM Plätze WfbM Plätze

abs. Median abs. % abs. Median abs. % abs. Median abs. %
Insgesamt 270 28  9.161 100,0 277 28  9.561 100,0 278 28  9.736 100,0
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 27 17     698    7,6 29 19     739 7,7 29 19     752 7,7
Bayern 46 20  1.144  12,5 47 18  1.183 12,4 47 18  1.174 12,1
Berlin 5 90     438    4,8 5 84     458 4,8 5 97     420 4,3
Brandenburg 17 36     775    8,5 17 33     743 7,8 17 30     642 6,6
Bremen 1 ***       82    0,9 1 ***       86 0,9 1 ***       75 0,8
Hamburg 3 58     164    1,8 3 57     158 1,7 3 55     163 1,7
Hessen 21 27     639    7,0 21 31     639 6,7 21 27     616 6,3
Mecklenburg-Vorp. 7 29     163    1,8 7 26     181 1,9 7 15     162 1,7
Niedersachsen 32 32  1.165  12,7 33 31  1.226 12,8 33 36  1.301 13,4
Nordrhein-Westfalen 33 43  1.642  17,9 34 46  1.833 19,2 35 42  2.085 21,4
Rheinland-Pfalz 16 23     520    5,7 17 23     475 5,0 17 19     470 4,8
Saarland 5 34     152    1,7 5 37     159 1,7 5 37     175 1,8
Sachsen 22 27     682    7,4 22 30     746 7,8 22 27,5     699 7,2
Sachsen-Anhalt 12 21     264    2,9 12 25     289 3,0 12 29     331 3,4
Schleswig-Holstein 5 23     120    1,3 5 24     111 1,2 5 23     138 1,4
Thüringen 18 26     513 5,6 19 22     535 5,6 19 22     533 5,5
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 189 28  6.326 69,1 195 28  6.609 69,1 196 27  6.949 71,4
neue Bundesländer 76 27  2.397 26,2 77 26  2.494 26,1 77 28  2.367 24,3
Berlin 5 90     438 4,8 5 84     458 4,8 5 97     420 4,3

11 In dieser Tabelle sind einige WfbM nicht berücksichtigt, die im jeweiligen Jahr zwar Angaben
zur  Zahl der  belegten  AT-Plätze, nicht  aber  zur  Zahl der  Plätze  im Arbeitsbereich  gemacht
haben.
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Tabelle 4: Belegte WfbM-Plätze im Arbeitsbereich 1998–2000, nach Bundesländern und Ländergruppen

1998 1999 2000
WfbM Plätze WfbM Plätze WfbM Plätze

abs. Median abs. % abs. Median abs. % abs. Median abs. %
Insgesamt 270 239 75.672 100,0 277 241 79.030 100,0 278 253 82.417 100,0
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 27 145    5.484    7,2 29 153    5.845 7,4 29 156    5.918 7,2
Bayern 46 228  10.768  14,2 47 227  10.942 13,8 47 224  11.155 13,5
Berlin 5 434    2.279    3,0 5 433    2.337 3,0 5 438    2.458 3,0
Brandenburg 17 163    3.395    4,5 17 179    3.670 4,6 17 183    3.898 4,7
Bremen 1 ***       325    0,4 1 ***       366 0,5 1 ***       384 0,5
Hamburg 3 566    1.732    2,3 3 570    1.778 2,2 3 562    1.778 2,2
Hessen 21 310    6.518    8,6 21 310    6.472 8,2 21 315    6.581 8,0
Mecklenburg-Vorp. 7 214    1.378    1,8 7 226    1.463 1,9 7 243    1.583 1,9
Niedersachsen 32 328  11.634  15,4 33 341  12.050 15,2 33 342  12.725 15,4
Nordrhein-Westfalen 33 426  14.552  19,2 34 394  15.183 19,2 35 371  15.949 19,4
Rheinland-Pfalz 16 323    4.727    6,2 17 320    5.181 6,6 17 330    5.302 6,4
Saarland 5 621    2.328    3,1 5 621    2.356 3,0 5 630    2.383 2,9
Sachsen 22 137    3.425    4,5 22 154    3.795 4,8 22 164    4.145 5,0
Sachsen-Anhalt 12 192    2.444    3,2 12 194    2.502 3,2 12 210    2.660 3,2
Schleswig-Holstein 5 281    1.368    1,8 5 287    1.381 1,7 5 295    1.409 1,7
Thüringen 18 174    3.315 4,4 19 177    3.709 4,7 19 219    4.089 5,0
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 189 292 59.436 78,5 195 294 61.554 77,9 196 298 63.584 77,1
neue Bundesländer 76 163 13.957 18,4 77 177 15.139 19,2 77 186 16.375 19,9
Berlin 5 434 2.279 3,0 5 433 2.337 3,0 5 438 2.458 3,0

Tabelle 5: Belegte WfbM-Plätze insgesamt (AT und AB) 1998–2000, nach Bundesländern und
Ländergruppen

1998 1999 2000
WfbM Plätze WfbM Plätze WfbM Plätze

abs. Median abs. % abs. Median abs. % abs. Median abs. %
Insgesamt 270 261 84.833 100,0 277 264 88.591 100,0 278 283 92.153 100,0
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 27 179    6.182    7,3 29 171    6.584 7,4 29 181    6.670 7,2
Bayern 46 244  11.912  14,0 47 245  12.125 13,7 47 241  12.329 13,4
Berlin 5 470    2.717    3,2 5 478    2.795 3,2 5 477    2.878 3,1
Brandenburg 17 190    4.170    4,9 17 205    4.413 5,0 17 209    4.540 4,9
Bremen 1 ***       407    0,5 1 ***       452 0,5 1 ***       459 0,5
Hamburg 3 624    1.896    2,2 3 627    1.936 2,2 3 617    1.941 2,1
Hessen 21 335    7.157    8,4 21 336    7.111 8,0 21 346    7.197 7,8
Mecklenburg-Vorp. 7 243    1.541    1,8 7 262    1.644 1,9 7 274    1.745 1,9
Niedersachsen 32 361  12.799  15,1 33 369  13.276 15,0 33 376  14.026 15,2
Nordrhein-Westfalen 33 440  16.194  19,1 34 425  17.016 19,2 35 416  18.034 19,6
Rheinland-Pfalz 16 344    5.247    6,2 17 351    5.656 6,4 17 354    5.772 6,3
Saarland 5 655    2.480    2,9 5 658    2.515 2,8 5 667    2.558 2,8
Sachsen 22 166    4.107    4,8 22 182    4.541 5,1 22 191    4.844 5,3
Sachsen-Anhalt 12 221    2.708    3,2 12 228    2.791 3,2 12 244    2.991 3,2
Schleswig-Holstein 5 322    1.488    1,8 5 321    1.492 1,7 5 342    1.547 1,7
Thüringen 18 199    3.828 4,5 19 195    4.244 4,8 19 231    4.622 5,0
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 189 320 65.762 77,5 195 314 68.163 76,9 196 317 70.533 76,5
neue Bundesländer 76 188 16.354 19,3 77 200 17.633 19,9 77 209 18.742 20,3
Berlin 5 470 2.717 3,2 5 478 2.795 3,2 5 477 2.878 3,1
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3.3 Übergänge in den Jahren 1998–2000 und Prognosen
der WfbM

In  diesem Kapitel  geht  es  um eine Bestandsaufnahme der Übergänge aus  WfbM in
externe  berufliche  Bildungsmaßnahmen  sowie  auf  Arbeitsplätze  des  allgemeinen
Arbeitsmarktes in den drei Jahren vor der Erhebung, also 1998 bis 2000. Gegenüberge-
stellt werden die von den WfbM für einen Zeitraum von fünf Jahren prognostizierten
Übergänge.

Dabei liegt der Schwerpunkt der Darstellung auf den absoluten Übergangszahlen und
der Übergangsquoten (d. h. Übergänge bezogen auf die jeweilige Platzzahl der WfbM).

Einflußfaktoren bezüglich des Übergangserfolgs (wie beispielsweise die Arbeitsmarktsi-
tuation, die Größe der WfbM, das Vorliegen eines Konzepts zum Übergang, die Verfüg-
barkeit  von  gesondertem Personal  zur  Förderung  des  Übergangs)  werden  nicht  in
diesem Kapitel, sondern im Kapitel 3.8 (S. 111 ff) beleuchtet.

3.3.1 Übergänge in externe berufliche Bildungsmaßnahmen

Zu den Übergängen in externe berufliche Bildungsmaßnahmen im Sinne der Fragestel-
lung zählen solche, bei denen WfbM-Beschäftigte eine längerdauernde berufliche Aus-
bildung oder Umschulung außerhalb der WfbM absolvieren.

Für die Jahre 1998 bis 2000 verzeichneten die WfbM insgesamt 255 Übergänge in sol-
che externen Bildungsmaßnahmen.

Die  Übergänge  gehen  fast  ausschließlich  auf  das  Konto  der  WfbM aus  den  alten
Bundesländern und aus Berlin (vgl. Tabelle 6, S. 18). Auf sie entfielen vier Fünftel der
WfbM-Plätze im Jahr 2000, aber knapp 98 % aller Übergänge im selben Jahr.

Einen überproportionalen Anteil an den Übergängen in berufliche Bildungsmaßnahmen
weisen Hessen, Baden-Württemberg und Niedersachsen auf: Auf sie entfielen 30 % der
WfbM-Plätze im Jahr 2000 und 58 % der Übergänge im selben Jahr.

Die Zahl der Übergänge ist über die Jahre hin nahezu gleichbleibend, ebenso wie die
Zahl der WfbM, die im jeweiligen Jahr zumindest einen Übergang in eine externe Bil-
dungsmaßnahme zu verzeichnen hatten: 1998 traf dies auf 36 WfbM (12,3 %) zu, 1999
auf 41 WfbM (14,0 %) und im Jahr 2000 auf 42 WfbM (14,4 %). Für den gesamten Zeit-
raum 1998-2000 berichteten 68 WfbM (23,3 %) mindestens einen Übergang, bei gut
drei Viertel der WfbM gab es in diesem Dreijahreszeitraum nicht einen Übergang.

Bezogen auf die Platzzahlen der WfbM insgesamt ergeben sich für die Jahre 1998 bis
2000 jeweils Übergangsquoten von rund 0,1 %; bezogen auf die Platzzahlen derjenigen
WfbM, die überhaupt Übergänge in berufliche Bildungsmaßnahmen aufwiesen, ergeben
sich jeweils Übergangsquoten von 0,6 %.

Damit läßt sich festhalten, daß Übergänge in externe berufliche Bildungsmaßnahmen
rein quantitativ noch keine große Bedeutung hatten.
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Tabelle 6: Übergänge in externe berufliche Bildungsmaßnahmen 1998–2000, nach Bundesländern und
Ländergruppen

WfbM Übergänge in externe berufliche Bildungsmaßnahmen
1998 1999 2000 Insgesamt

abs. abs. % abs. % abs. % abs. %
Insgesamt 292       85    100,0        84 100,0           86 100,0         255    100,0
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 30        9       10,6            7          8,3           13    15,1              29          11,4
Bayern 48        6         7,1            3          3,6             4      4,7              13            5,1
Berlin 5        7         8,2           10      11,9             7      8,1              24            9,4
Brandenburg 19        1         1,2            1          1,2           -       -                  2            0,8
Bremen 1       -            -             -              -             4      4,7                4            1,6
Hamburg 4        2         2,4            1          1,2           -       -                  3            1,2
Hessen 21       29       34,1           28      33,3           28    32,6              85          33,3
Mecklenburg-Vorp. 7       -            -              1          1,2             2      2,3                3            1,2
Niedersachsen 25       10       11,8           12      14,3             9    10,5              31          12,2
Nordrhein-Westfalen 38        8         9,4           10      11,9           12    14,0              30          11,8
Rheinland-Pfalz 19        8         9,4            3          3,6             4      4,7              15            5,9
Saarland 5       -            -              1          1,2             2      2,3                3            1,2
Sachsen 22       -            -             -              -           -       -                -               -
Sachsen-Anhalt 12       -            -              1          1,2           -       -                  1            0,4
Schleswig-Holstein 17        4         4,7            4          4,8             1      1,2                9            3,5
Thüringen 20        1         1,2            2          2,4           -       -                  3            1,2
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 207       76       89,4           69      82,1           77    89,5            222          87,1
neue Bundesländer 80        2         2,4            5          6,0             2      2,3                9            3,5
Berlin 5        7         8,2           10      11,9             7      8,1              24            9,4

Zusätzliche Angaben liegen für insgesamt 131 Einzelfälle  vor, also für 51 % der Über-
gänge in externe berufliche Bildungsmaßnahmen.

Danach ging knapp ein Viertel der Personen in Förderlehrgänge über. Solche Förder-
lehrgänge stellen hinsichtlich  des  Anforderungsniveaus gewissermaßen die „nächste
Stufe“ nach der WfbM dar.

Bei Ausbildung und Umschulung dominierten die überbetrieblichen Lernorte, nur rund
ein Zehntel absolvierte eine Ausbildung/Umschulung in einem Betrieb des allgemeinen
Arbeitsmarktes.

Tabelle 7: Übergänge in externe Bildungsmaßnahmen – Art der Bildungsmaßnahme12

Art der Bildungsmaßnahme
Übergänge

Anzahl Prozent
Förderlehrgang 29 23,2
(Über)betriebliche Ausbildung nach § 48 BBiG 14 11,2
Überbetriebliche Berufsausbildung (BBW) 21 16,8
Überbetriebliche Umschulung (BFW) 19 15,2
Betriebliche Ausbildung auf allg. Arbeitsmarkt 12 9,6
Betriebliche Umschulung auf allg. Arbeitsmarkt 2 1,6
Schule/Studium 8 6,4
Anderes 20 16,0
Insgesamt 125 100,0

12 Basis: n = 125 Einzelübergänge, bei denen die Art der Bildungsmaßnahme dokumentiert ist.
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Die Übergänge erfolgten je etwa zur Hälfte aus dem Arbeitstrainings- bzw. aus dem
Arbeitsbereich (vgl.  Tabelle 8). Da die AT-Plätze insgesamt nur knapp 11 % an allen
Plätzen ausmachen, sind sie also hinsichtlich der Übergänge deutlich überrepräsentiert.

Das ist insofern auch zu erwarten, als der Übergang in Bildungsmaßnahmen außerhalb
der WfbM ausdrücklich einen Schwerpunkt des Arbeitstrainingsbereichs (jetzt: Berufs-
bildungsbereichs) bildet. Umgekehrt bleibt festzuhalten, daß auch der Arbeitsbereich
eine bedeutsame Ausgangsbasis für Übergänge in berufliche Bildungsmaßnahmen dar-
stellt.

„Ausgelagerte“ Formen spielten sowohl im AT- als vor allem auch im Arbeitsbereich mit
einem Anteil von rund 10 % der Übergänge durchaus eine gewisse Rolle.

Tabelle 8: Übergänge in externe Bildungsmaßnahmen – nach WfbM-Bereichen

WfbM-Bereiche, aus denen der Übergang erfolgte
Übergänge

Anzahl Prozent
aus oder unmittelbar nach Arbeitstraining (AT) 63 48,8

aus AT in einem Betrieb des allg. Arbeitsmarktes 2 1,6
aus Arbeitsbereich (AB) 50 38,8

aus AB: Außengruppe der WfbM 1 ,8
aus AB: ausgelagerter Arbeitsplatz/Außenarbeitsplatz in Betrieb 1 ,8
aus AB: Praktikum in Betrieb des allg. Arbeitsmarktes 9 7,0

Anderes 3 2,3
Insgesamt 129 100,0

Knapp zwei Fünftel  derer, die aus dem Arbeitsbereich  in eine externe Bildungsmaß-
nahme übergegangen waren, gehörten dem Arbeitsbereich nicht länger als ein Jahr an.
Ein Drittel befand sich vor dem Übergang mehr als ein Jahr, aber nicht länger als drei
Jahre  im Arbeitsbereich. Die Übergänge aus  dem Arbeitsbereich  erfolgten also weit
überwiegend nach einer relativ kurzen Zeitspanne. Andererseits gelang in 17 % der Fäl-
le der Übergang aber doch nach mehr als fünf Jahren Tätigkeit im Arbeitsbereich.

Dies bestätigt  nochmals nachdrücklich, wie wichtig und aussichtsreich Bemühungen
um weitere berufliche Bildung auch im Arbeitsbereich sind.

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der  WfbM-Tätigkeitsbereiche, aus denen die
Übergänge  erfolgten.  Es  dominieren  die  handwerklich-manuellen  Tätigkeitsbereiche.
Demgegenüber spielen die Dienstleistungsbereiche Büro/EDV und Gastronomie/Haus-
wirtschaft eine deutlich geringere Rolle.
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Tabelle 9: Übergänge in externe Bildungsmaßnahmen – nach letztem WfbM-Tätigkeitsbereich

letzter WfbM-
Tätigkeitsbereich

Übergänge
Anzahl Prozent

Büro 8 7,2
EDV 8 7,2
Druck 9 8,1
Elektro 8 7,2
Holz 8 7,2
Metall 5 4,5
Montage/Verpackung 23 20,7
Gastronomie 7 6,3
Hauswirtschaft 6 5,4
Näherei/Textil 5 4,5
Garten/Grünbereich/Landschaft 3 2,7
Einzelnennungen (s. u.) 21 18,9
Insgesamt 111 100,0

Die zahlreichen Einzelnennungen von Tätigkeitsbereichen umfassen: Lager, Buchbinderei, Glas-
werkstatt, Keramikwerkstatt, Malerei, Polsterei, Ladenhelfer/Verkäufer, Mikroverfilmung, Akten-
vernichtung, Papierweiterverarbeitung, Wäscherei, KfZ.

Festzuhalten ist, daß die „klassischen“ Arbeitsbereiche der WfbM wie Industriemontage
und Verpackung durchaus ein Rekrutierungsfeld für Übergänge in berufliche Bildungs-
maßnahmen darstellen.

In  30 % der  Fälle  erfolgte der  Übergang mit  Unterstützung eines (externen) Projek-
tes/Dienstes.  Überwiegend  handelte  es  sich  dabei  um  Integrations-  oder  Einglie-
derungsfachdienste sowie um WfbM-interne Integrationsfachkräfte. In vier Fällen wurde
das Arbeitsamt genannt.

Über das Ergebnis der Bildungsmaßnahme liegen in mehr als der Hälfte der Fälle keine
Informationen vor: Zum Ergebnis wurde keine Angabe gemacht oder es ist unbekannt
(38 %), oder aber die Bildungsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen (19 %).

In  knapp einem Viertel  der Fälle  wurde die Maßnahme abgebrochen oder  ohne Ab-
schluß beendet, nur knapp ein Fünftel der Maßnahmen wurden mit einem Abschluß be-
endet.

Tabelle 10: Übergänge in externe Bildungsmaßnahmen – Maßnahmeergebnisse

Ergebnis
alle Übergänge ohne: „keine Angabe“/

„unbekannt“/„M. läuft noch“
Anzahl Prozent Anzahl Prozent

keine Angabe 14 10,7
unbekannt 36 27,5
Maßnahme läuft noch 25 19,1
abgebrochen 24 18,3 24 42,9
ohne Abschluß beendet 7 5,3 7 12,5
mit Abschluß beendet 23 17,6 23 41,1
Anderes … 2 1,5 2 3,6
Insgesamt 131 100,0 56 100,0
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Für die 92 Fälle, in denen die Bildungsmaßnahme als abgeschlossen oder das Maß-
nahmeergebnis  als  unbekannt  angegeben war, ergeben sich  folgende Befunde zum
Verbleib der Maßnahmeteilnehmer nach Ende der Bildungsmaßnahme:

Zum Verbleib wurde in knapp der Hälfte der Fälle keine Angabe gemacht oder er war
unbekannt (vgl. Tabelle 11, S. 21).

Für die andere Hälfte der Fälle zeigen sich hinsichtlich eines Übergangs auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt eher ernüchternde Ergebnisse: Nur ein knappes Drittel der Teil-
nehmer gingen nach der Bildungsmaßnahme in ein Arbeitsverhältnis  auf dem allge-
meinen  Arbeitsmarkt  über,  bei  drei  Fünfteln  der  Fälle  kam  es  zu  anschließender
Arbeitslosigkeit oder zu einer Rückkehr in die WfbM.

Immerhin ist die Annahme plausibel, daß bei unbekanntem oder nicht angegebenem
Verbleib in einer Reihe von Fällen ebenfalls ein anschließendes Arbeitsverhältnis zu-
standekam; zumindest kam es nicht zu einer Rückkehr in die „abgebende“ WfbM.

Tabelle 11: Übergänge in externe Bildungsmaßnahmen – Verbleib nach Bildungsmaßnahme

alle Angaben ohne:
„keine Angabe“/“unbekannt“

Ergebnis Anzahl Prozent Anzahl Prozent
keine Angabe 3 3,3
unbekannt 41 44,6
Arbeitsverhältnis auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt

15 16,3 15 31,3

Arbeitslosigkeit 8 8,7 8 16,7
Wiedereintritt in die WfbM 21 22,8 21 43,8
Anderes … 4 4,3 4 8,3
Insgesamt 92 100,0 48 100,0

Zu den Personen, die in externe berufliche Bildungsmaßnahmen übergegangen sind,
lassen sich folgende Aussagen treffen:

● 32 % waren Frauen, 68 % Männer.

● Die Altersspanne reichte von 17 bis 55 Jahren, mit einem Zentralwert von 26 Jahren.
Schwerpunkte lagen bei der Gruppe der 21- bis 30jährigen (50 %) sowie der 31-
40jährigen (27 %).

● 68 %  der  Teilnehmer  wurde  eine  psychische  Behinderung  attestiert,  37 %  Lern-
schwierigkeiten („geistige Behinderung“ sowie Lernbehinderung in Kombination mit
weiteren Beeinträchtigungen), und 7 % eine Körperbehinderung.13 Bezogen auf die
Verteilung der Behinderungsarten in WfbM generell sind damit Personen mit einer
psychischen  Behinderung hinsichtlich  der  Übergänge in  berufliche  Bildungsmaß-
nahmen weitaus überrepräsentiert.

● Zum Grad der Behinderung (GdB) lag nur in 60 Fällen (46 %) eine Angabe vor. Einen
GdB von 50 wiesen 19 Teilnehmer auf, 11 einen GdB von 100. Insgesamt waren  56
Teilnehmer schwerbehindert.

Hinsichtlich der Maßnahmeergebnisse und des Verbleibs nach Ende der Maßnahme ist
bemerkenswert, daß

● Förderlehrgänge überproportional häufig mit einem Abschluß beendet wurden;

● (über)betriebliche Ausbildungen nach § 48 BBiG überproportional häufig zu einem
anschließenden Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt führten;

13 Die  Prozentzahlen  addieren  sich  zu  über  100 %,  da  Mehrfachantworten  berücksichtigt
wurden.
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● überbetriebliche  Umschulungen  (BFW)  überproportional  häufig  abgebrochen
wurden bzw. zu einem Wiedereintritt in die WfbM führten;

● bei Teilnehmern mit  einer psychischen Behinderung das Maßnahmeergebnis und
der Verbleib nach Maßnahmeende besonders häufig unbekannt ist, die Maßnahme
abgebrochen wurde bzw. es zu anschließender Arbeitslosigkeit kam;

● Teilnehmer mit Lernschwierigkeiten überproportional häufig eine Maßnahme ohne
Abschluß beendeten, aber auch überproportional häufig im Anschluß an die Maß-
nahme ein Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingingen;

● es  bei Übergängen, die ohne Unterstützung eines (externen) Dienstes  erfolgten,
überproportional  häufig  zu  einem  Wiedereintritt  in  die  WfbM  kam,  bei  Unter-
stützung durch einen Dienst hingegen häufiger zu einem anschließenden Arbeits-
verhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
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Zusammenfassung

Für die Jahre 1998 bis  2000 verzeichneten die WfbM insgesamt  255 Übergänge in
externe berufliche Bildungsmaßnahmen. Sie entfallen fast ausschließlich auf WfbM aus
den alten Bundesländern und aus Berlin.

Bezogen auf die Platzzahlen der WfbM insgesamt ergeben sich für die Jahre 1998 bis
2000 jeweils Übergangsquoten von rund 0,1 %; bezogen auf die Platzzahlen derjenigen
WfbM, die überhaupt Übergänge in berufliche Bildungsmaßnahmen aufwiesen, ergeben
sich jeweils Übergangsquoten von 0,6 %.

Damit läßt sich festhalten, daß Übergänge in externe berufliche Bildungsmaßnahmen
rein quantitativ noch keine große Bedeutung hatten.

Knapp ein Viertel der Personen14 ging in Förderlehrgänge über. Solche Förderlehrgänge
stellen hinsichtlich des Anforderungsniveaus gewissermaßen die „nächste Stufe“ nach
der WfbM dar, sie werden auch besonders häufig mit einem Abschluß beendet. Nur
11 % der Personen gingen in betriebliche Ausbildungs- oder Umschulungsmaßnahmen
über.

Zwar erfolgten die Übergänge überproportional aus dem Arbeitstrainingsbereich (jetzt
Berufsbildungsbereich).  Rund  die  Hälfte  der  Übergänge  erfolgte  jedoch  aus  dem
Arbeitsbereich, und zwar weit überwiegend innerhalb der ersten drei Jahre der Zugehö-
rigkeit  zum  Arbeitsbereich.  Bemühungen  um  weitere  berufliche  Bildung  auch  im
Arbeitsbereich sind also nicht  nur generell sinnvoll, sondern auch aussichtsreich im
Blick auf Übergänge in berufliche Bildungsmaßnahmen außerhalb der WfbM.

Die Übergänge erfolgten weit überwiegend aus handwerklich-manuellen Tätigkeitsbe-
reichen  der  WfbM,  die  Dienstleistungsbereiche  spielten  eine  geringere  Rolle.  Die
„klassischen“ Arbeitsbereiche der WfbM wie Industriemontage und Verpackung stellen
also durchaus ein Rekrutierungsfeld für Übergänge in berufliche Bildungsmaßnahmen
dar.

In einer erheblichen Anzahl von Fällen kam es zu einem Abbruch der Bildungsmaß-
nahme oder zu anschließender Arbeitslosigkeit bzw. zu einer Rückkehr in die WfbM.
Dies ist im Zusammenhang zu sehen mit dem Befund, daß mehr als zwei Dritteln der
Teilnehmer eine psychische Behinderung attestiert wurde, Teilnehmer mit psychischer
Behinderung  aber  besonders  häufig  von  Maßnahmeabbruch  bzw.  anschließender
Arbeitslosigkeit  betroffen waren. Insgesamt könnte dies ein Indiz für unzureichende
Unterstützungsstrukturen beim Übergang in berufliche Bildungsmaßnahmen außerhalb
der WfbM sein. Die wichtige Rolle einer Unterstützung wird auch dadurch deutlich, daß
es bei Übergängen, die mit Unterstützung eines (externen) Projektes/Dienstes erfolg-
ten, häufiger zu einem Arbeitsverhältnis im Anschluß an die Bildungsmaßnahme bzw.
seltener zu einem Wiedereintritt in die WfbM kam.

Zwar sind Personen mit Lernschwierigkeiten gemessen an ihrem Anteil in WfbM hin-
sichtlich der Übergänge unterrepräsentiert. Daß dennoch der Übergang in berufliche
Bildungsmaßmaßnahmen in mehr als einem Drittel der Fälle Personen gelang, denen
Lernschwierigkeiten attestiert wurden, ist ein Beleg für ihre Lernfähigkeit und ein ermu-
tigendes Zeichen.

14 Die folgenden Angaben beziehen sich auf 131 dokumentierte Übergänge.
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3.3.2 Übergänge auf Arbeitsplätze des allgemeinen Arbeitsmarktes

Zu den Arbeitsplätzen des allgemeinen Arbeitsmarktes im Sinne der Fragestellung zäh-
len  Arbeitsplätze  mit  Arbeitsverträgen  zu  ortsüblichen/tariflichen  Bedingungen  bei
externen öffentlichen und privaten Arbeitgebern, in Integrationsprojekten sowie in der
WfbM selbst.

Für  die  Jahre  1998–2000  berichteten  die  WfbM  insgesamt  545  Übergänge  auf
Arbeitsplätze  des  allgemeinen  Arbeitsmarktes  (vgl.  Tabelle  12,  S.  25).  Dabei  sind
erhebliche regionale Ungleichgewichte nicht zu übersehen. Die Übergänge gehen über-
proportional auf das Konto der alten Bundesländer: Auf sie entfielen 77 % der WfbM-
Plätze im Jahr 2000 und 92 % aller Übergänge.

Einen überproportionalen Anteil an den Übergängen weisen insbesondere die Bundes-
länder Hamburg, Baden-Württemberg und Hessen auf. Auf sie entfielen 17 % der im Jahr
2000 belegten WfbM-Plätze, aber 39 % aller Übergänge im selben Jahr.

Generell ist eine Steigerung der Übergangszahlen um 71 % im Zeitraum von 1998–2000
zu verzeichnen.

Diese  zunehmende  Tendenz  zeigt  sich  auch  an  der  Quote  derjenigen  WfbM,  die
mindestens einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu verzeichnen hatten
(Tabelle 13, S. 25): Diese Quote stieg von 1998 bis 2000 von 28 % auf 37 %. Insgesamt
hat die Hälfte der WfbM für diesen Zeitraum zumindest einen Übergang berichtet, um-
gekehrt die Hälfte der WfbM nicht einen einzigen Übergang.

Wiederum gibt es erhebliche regionale Unterschiede: So haben drei Fünftel der WfbM
aus den alten Bundesländern (noch deutlich höher ist der Anteil in Hamburg, in Schles-
wig-Holstein,  im  Saarland,  in  Nordrhein-Westfalen  und  in  Baden-Württemberg)  zu-
mindest einen Übergang für den Zeitraum 1998–2000 angegeben, aber nur ein Fünftel
der WfbM aus den neuen Bundesländern.
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Tabelle 12: Übergänge auf den allg. Arbeitsmarkt 1998–2000, nach Bundesländern und Ländergruppen

WfbM Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
1998 1999 2000 Insgesamt

abs. abs. % abs. % abs. % abs. %
Insgesamt 292 136 100,0 177 100,0 232 100,0 545 100,0
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 30 17  12,5  29  16,4 35  15,1 81 14,9
Bayern 48 21  15,4  21  11,9 29  12,5 71 13,0
Berlin 5  7  5,1 9 5,1 7  3,0 23 4,2
Brandenburg 18 - - 3 1,7 2  0,9 5 0,9
Bremen 1 - -  - - - - -  -
Hamburg 4 11  8,1  17 9,6 28  12,1 56 10,3
Hessen 21 19  14,0  22  12,4 27  11,6 68 12,5
Mecklenburg-Vorp. 7  1  0,7  - - 1  0,4 2 0,4
Niedersachsen 35 19  14,0  24  13,6 19  8,2 62 11,4
Nordrhein-Westfalen 38 26  19,1  29  16,4 39  16,8 94 17,2
Rheinland-Pfalz 19  7  5,1 9 5,1 15  6,5 31 5,7
Saarland 5  1  0,7 8 4,5 13  5,6 22 4,0
Sachsen 23 - - 2 1,1 4  1,7 6 1,1
Sachsen-Anhalt 12  2  1,5  - - 3  1,3 5 0,9
Schleswig-Holstein 6  3  2,2 3 1,7 8  3,4 14 2,6
Thüringen 20  2  1,5 1 0,6 2  0,9 5 0,9
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 207 124 91,2 162 91,5 213 91,8 499 91,6
neue Bundesländer 80 5 3,7 6 3,4 12 5,2 23 4,2
Berlin 5 7 5,1 9 5,1 7 3,0 23 4,2

Tabelle 13: WfbM mit mindestens einem Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 1998–2000, nach
Bundesländern und Ländergruppen

WfbM WfbM mit mindestens einem Übergang …
1998 1999 2000 1998–2000

abs. abs. Quote abs. Quote abs. Quote abs. Quote
Insgesamt 292 82 28,1% 88 30,1% 108 37,0% 147 50,3%
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 30 9 30,0% 9 30,0% 15 50,0% 20 66,7%
Bayern 48 13 27,1% 14 29,2% 16 33,3% 27 56,3%
Berlin 5 3 60,0% 3 60,0% 2 40,0% 3 60,0%
Brandenburg 18 - - 1 5,6% 2 11,1% 3 16,7%
Bremen 1 - - - - - - - -
Hamburg 4 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0%
Hessen 21 11 52,4% 10 47,6% 10 47,6% 12 57,1%
Mecklenburg-Vorp. 7 1 14,3% 0,0% 1 14,3% 2 28,6%
Niedersachsen 35 12 34,3% 15 42,9% 13 37,1% 20 57,1%
Nordrhein-Westfalen 38 16 42,1% 16 42,1% 22 57,9% 26 68,4%
Rheinland-Pfalz 19 5 26,3% 7 36,8% 8 42,1% 9 47,4%
Saarland 5 1 20,0% 3 60,0% 4 80,0% 4 80,0%
Sachsen 23 - - 2 8,7% 3 13,0% 4 17,4%
Sachsen-Anhalt 12 2 16,7% - - 3 25,0% 4 33,3%
Schleswig-Holstein 6 3 50,0% 3 50,0% 4 66,7% 5 83,3%
Thüringen 20 2 10,0% 1 5,0% 1 5,0% 4 20,0%
alte Bundesländer 207 74 35,7% 81 39,1% 96 46,4% 127 61,4%
neue Bundesländer 80 5 6,3% 4 5,0% 10 12,5% 17 21,3%
Berlin 5 3 60,0% 3 60,0% 2 40,0% 3 60,0%
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Zu einer angemessenen Einschätzung der Überleitungsfunktion der WfbM ist es sicher-
lich notwendig, die Übergangszahlen auf die Größe der jeweiligen WfbM zu beziehen.
Der prozentuale Anteil der Übergänge einer WfbM an der Zahl ihrer Plätze in einem Jahr
bezeichnet die Übergangsquote.

Summarisch betrachtet hat diese Übergangsquote von 1998 bis 2000 zugenommen:
von 0,15 % im Jahr 1998 über 0,19 % im Jahr 1999 auf 0,24 % im Jahr 2000.

Bei der deutlichen Mehrheit  der WfbM lag die Übergangsquote in den Jahren 1998–
2000 allerdings bei 0 % (vgl. Tabelle 14). Die Tabelle verdeutlicht auch, warum es un-
sinnig wäre, mit „durchschnittlichen Übergangsquoten“ zu operieren: zu asymmetrisch
sind diese Quoten verteilt.

Wiederum wird die Entwicklung von 1998 bis 2000 sichtbar: Die Anzahl der WfbM mit
einer Übergangsquote von 0 % hat abgenommen, die der WfbM mit höheren Übergangs-
quoten zugenommen.

Tabelle 14: Übergangsquoten bzgl. allgemeinen Arbeitsmarkt 1998–2000

Übergangsquoten 1998 1999 2000

(Klassen) Anz. % Anz. % Anz. %

0,0 % 209 73,1 204 71,3 184 64,1

> 0,0 % bis 0,5 % 54 18,9 50 17,5 60 20,9

> 0,5 % bis 1,0 % 14 4,9 21 7,3 19 6,6

> 1,0 % 9 3,1 11 3,8 24 8,4

Insgesamt 286 100,0 286 100,0 287 100,0

Im Jahr 2000 wiesen knapp zwei Drittel der WfbM eine Übergangsquote von 0 % auf. In
immerhin 24 Fällen (8 % der WfbM) lag andererseits die Übergangsquote bei über 1 %.
Die Werkstätten müssen also differenziert betrachtet werden: Während die deutliche
Mehrheit  der  WfbM mit  einer  Übergangsquote  von  0 %  das  Gesamtbild  dominiert,
zeigen eine Reihe von WfbM, daß höhere Übergangsleistungen möglich sind.

Dabei bestehen nochmals regionale Unterschiede (vgl. Tabelle 15, S. 27). 

Die WfbM, deren Übergangsquote im Jahr 2000 über 0,5 % lag, sind überproportional in
den alten Bundesländern vertreten, und dort besonders in Baden-Württemberg, Bayern,
Hamburg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Dort  war  die Arbeitslosenquote im Jahr
2000 zugleich durchschnittlich bis unterdurchschnittlich hoch, die mittlere Dauer der
Arbeitslosigkeit (mit Ausnahme des Saarlandes) ebenfalls.

Umgekehrt  weisen  WfbM aus  den  neuen  Bundesländern  erwartungsgemäß überpro-
portional häufig eine Übergangsquote von 0 % auf. Der Blick auf die Arbeitslosenquote
zeigt  zugleich  eine  extrem ungünstige  Arbeitsmarktsituation.  Dennoch  finden  sich
auch hier fünf WfbM, die eine Übergangsquote von mehr als 0,5 % erzielt haben.

Diese Ergebnisse legen bereits an dieser Stelle den Schluß nahe, daß die Situation auf
dem regionalen Arbeitsmarkt zwar durchaus einen Einfluß auf die Übergangschancen
hat, aber keinesfalls vollkommen deterministisch wirkt. Den Einfluß der Arbeitsmarktsi-
tuation greift Kapitel 3.8 (S. 111 ff) nochmals detaillierter auf.
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Tabelle 15: Übergangsquoten und Arbeitsmarktdaten 2000, nach Bundesländern und Ländergruppen

   Übergangsquoten 2000 (Klassen) Arbeitsmarkt
 WfbM 0,0 % > 0,0 % bis

0,5 %
> 0,5 % bis

1,0 %
> 1,0 % AL-

Quote15
Ø AL-

Dauer16

 abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % % [Wochen]

Insgesamt 287 100,0 184 100,0 60 100,0 19 100,0 24 100,0 10,7 35,0
nach Bundesländern

Baden-Württemberg 29 10,1 15 8,2 4 6,7 3 15,8 7 29,2 6,0 31,2
Bayern 48 16,7 32 17,4 6 10,0 6 31,6 4 16,7 6,3 27,1
Berlin 5 1,7 3 1,6 1 1,7 - - 1 4,2 17,6 38,4
Brandenburg 18 6,3 16 8,7 1 1,7 1 5,3 - - 18,4 37,6
Bremen 1 0,3 1 0,5 - - - - - - 14,2 36,4
Hamburg 3 1,0 - - - - - - 3 12,5 10,0 35,8
Hessen 21 7,3 11 6,0 7 11,7 1 5,3 2 8,3 8,1 35,6
Mecklenburg-Vorp. 7 2,4 6 3,3 1 1,7 - - - - 19,0 35,2
Niedersachsen 35 12,2 22 12,0 11 18,3 1 5,3 1 4,2 10,3 35,2
Nordrhein-Westfalen 36 12,5 16 8,7 18 30,0 1 5,3 1 4,2 10,1 38,2
Rheinland-Pfalz 19 6,6 11 6,0 5 8,3 - - 3 12,5 8,1 32,6
Saarland 5 1,7 1 0,5 1 1,7 3 15,8 - - 10,8 41,7
Sachsen 23 8,0 20 10,9 - - 2 10,5 1 4,2 18,5 37,0
Sachsen-Anhalt 12 4,2 9 4,9 3 5,0 - - - - 21,4 40,6
Schleswig-Holstein 5 1,7 2 1,1 2 3,3 - - 1 4,2 9,5 31,4
Thüringen 20 7,0 19 10,3 - - 1 5,3 - - 16,5 32,8
nach Ländergruppen

alte Bundesländer 202 70,4 111 60,3 54 90,0 15 78,9 22 91,7 8,7 34,2
neue Bundesländer 80 27,9 70 38,0 5 8,3 4 21,1 1 4,2 18,8 36,8
Berlin 5 1,7 3 1,6 1 1,7 - - 1 4,2

15 Jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote, bezogen auf zivile abhängige Erwerbspersonen.
Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit aus: „Arbeitsmarkt in Zahlen – Aktuelle Daten – Jah-
reszahlen 2000 und Zeitreihen“, Tab. 06.
16 Durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit in Wochen. Quelle: ANBA 2001, 49, Sondernum-
mer vom 28. Juni 2001; S. 170.
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Zusätzliche Angaben liegen für  405 einzelne Übergänge auf den allgemeinen Arbeits-
markt vor, d.h. für 74 % aller 545 Übergänge in den Jahren 1998–2000.17

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der einzelnen Übergänge auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt nach der Art des Betriebs.

Tabelle 16: Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt – nach Art des Betriebs

Art des Betriebs
Übergänge

Anzahl Prozent
privater/öffentlicher Arbeitgeber 343 85,8
Integrationsfirma/-projekt 36 9,0
(Zweck-)Betrieb des WfbM-Trägers 4 1,0
WfbM selbst 6 1,5
Anderes (s. u.) 11 2,8
Gesamt 400 100,0

In immerhin 9 % der Fälle erfolgte der Übergang in ein Integrationsprojekt nach dem
SchwbG (jetzt  SGB  IX).  Hier  deutet  sich  an, daß  dieser  Betriebsform durchaus  eine
wesentliche Rolle hinsichtlich des Übergangs aus der WfbM zukommt. Die Rolle von In-
tegrationsprojekten wird in Kapitel  3.7.1 (S.  100 ff) nochmals ausführlicher aufgegrif-
fen.

Unter den „anderen“ Nennungen findet sich viermal der Verweis auf eine Zeitarbeitsfirma/Leih-
firma/Arbeitnehmerüberlassungsgesellschaft, in drei Fällen wurde ein Verein genannt.

Die  Übergänge  erfolgten  zu  70 % aus  dem Arbeitsbereich  der  WfbM, in  gut  einem
Viertel der Fälle aus oder unmittelbar nach dem Arbeitstraining. Der Akzent liegt bei
den Übergängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt also deutlich anders als bei den
Übergängen in externe berufliche Bildungsmaßnahmen: Dort war der Übergang in der
Hälfte der Fälle aus dem Arbeitstraining erfolgt (vgl. Tabelle 7, S. 18). Dennoch hat der
Arbeitstrainingsbereich auch hinsichtlich der Übergänge auf den allgemeinen Arbeits-
markt ein überproportional hohes Gewicht.

Tabelle 17: Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt – nach WfbM-Bereichen

WfbM-Bereich, aus dem der Übergang erfolgte
Übergänge

Anzahl Prozent
aus oder unmittelbar nach Arbeitstraining (AT) 104 25,8
aus AT in einem Betrieb des allg. Arbeitsmarktes 3 0,7
aus Arbeitsbereich (AB) 169 41,9
aus AB: Außengruppe der WfbM 6 1,5
aus AB: ausgelagerte Arbeitsgruppe in Betrieb 4 1,0
aus AB: ausgelagerter Arbeitsplatz/Außenarbeitsplatz in Betrieb 15 3,7
aus AB: Praktikum in Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes 88 21,8
Anderes 7 1,7

Zweckbetrieb des WfbM-Trägers 4 1,0
ESF-Projekt 3 0,7

Insgesamt 403 100,0

17 Die Werkstätten waren gebeten worden, zu jedem einzelnen Übergang auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt der Jahre 1998–2000 einen gesonderten Zusatzbogen zu beantworten, auf dem
eine Reihe von Angaben zum Einzelfall erfragt wurden.
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Auffällig ist die große Bedeutung der „ausgelagerten“ Formen: In insgesamt 116 Fällen
(29 %)  erfolgte  der  Übergang  explizit  aus  einer  der  „ausgelagerten“  und  das  heißt
arbeitsmarkt- und betriebsnäheren Varianten, bei denen wiederum den Betriebspraktika
ein besonders hervorzuhebendes Gewicht zukommt.18

Die unter „Anderes“ genannten vier Fälle, in denen der Übergang aus einem Zweckbetrieb er-
folgte, verstärken und unterstreichen die Bedeutung der „ausgelagerten“ Formen zusätzlich.

Die  Rolle  der  ausgelagerten  Arbeitsgruppen  und  der  ausgelagerten
Arbeitsplätze/Außenarbeitsplätze wird in den Kapiteln  3.5.4.3 (S.  72) und  3.5.4.4 (S.
73), die der Betriebspraktika in Kapitel 3.5.4.2 (S. 70) eingehend behandelt.

Betrachtet man nur die Fälle, in denen der Übergang aus dem Arbeitsbereich erfolgte,
dann zeigt sich hinsichtlich der Dauer der vorherigen Zugehörigkeit zum Arbeitsbe-
reich ein  klares Ergebnis: In  sehr vielen Fällen gelang der Übergang auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt  auch nach langjähriger Zugehörigkeit  zum Arbeitsbereich (vgl.
Tabelle 18, S. 29).

Zwar gehörten rund zwei Fünftel der integrierten Personen dem Arbeitsbereich drei Jah-
re oder weniger an. Fast ebenfalls zwei Fünftel der Personen aber befanden sich bereits
länger als fünf Jahre im Arbeitsbereich.

Hierin zeigt sich ein Unterschied zu den Übergängen in externe berufliche Bildungsmaßnahmen:
Dort lag der Schwerpunkt viel deutlicher auf einer „kurzen“ Zugehörigkeit zum Arbeitsbereich.

Tabelle 18: Übergänge auf den allg. Arbeitsmarkt – nach vorheriger Zugehörigkeit zum Arbeitsbereich

Dauer der vorherigen
Zugehörigkeit zum AB

Übergänge aus AB
Anzahl Prozent

bis zu 1 Jahr 59 19,8
> 1 bis zu 3 Jahren 71 23,8
> 3 bis zu 5 Jahren 57 19,1
> 5 bis zu 10 Jahren 64 21,5
mehr als 10 Jahre 47 15,8
Insgesamt 298 100,0

Daraus läßt sich der Schluß ziehen, daß Integrationsbemühungen sich keineswegs auf
diejenigen beschränken dürfen, die erst kurze Zeit im Arbeitsbereich der WfbM tätig
sind. Auch langjährige WfbM-Beschäftigte haben noch gute Übergangschancen.

Hinsichtlich  der  WfbM-Tätigkeitsbereiche,  aus  denen  die  Übergänge  erfolgten,  ist
festzustellen, daß Dienstleistungsbereiche im Vergleich zu den handwerklich-manuellen
Tätigkeitsbereichen einen eher geringen Anteil haben.

18 Daß dieser Anteil nicht noch höher ausfällt, ist möglicherweise darauf zurückzuführen, daß
in zahlreichen Fällen im Fragebogen nur „Arbeitsbereich“ angekreuzt wurde, ohne die weiterge-
hende Differenzierungsmöglichkeit zu nutzen.
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Tabelle 19: Übergänge auf den allg. Arbeitsmarkt – nach letztem WfbM-Tätigkeitsbereich

Tätigkeitsbereich Anzahl Prozent
Büro 15 4,1
EDV 4 1,1
Druck 7 1,9
Buchbinderei 4 1,1
Elektro (incl. 2x Recycling) 34 9,3
Holz 37 10,1
Metall 48 13,1
Montage/Verpackung 87 23,7
Lager 5 1,4
Gastronomie 21 5,7
Hauswirtschaft 13 3,5
Wäscherei 14 3,8
Näherei/Textil 7 1,9
Garten/Grünbereich/Landschaft 33 9,0
Einzelnennungen (s. u.) 38 10,4
Insgesamt 367 100,0

Die zahlreichen Einzelnennungen von Tätigkeitsbereichen umfassen: Verkauf, Stuhlflechterei,
Töpferei, Pulverbeschichtung, Kunststoffbearbeitung, Malerei, Maurer, Pforte, Reinraumtätigkeit,
Aktenvernichtung, Mikroverfilmung,  Werbegrafik,  Werbepostversand, Haustechnik,  Gebäuder-
einigung, Reinigung, Recycling, Palettenreparatur, Fahrrad, Kfz, Landwirtschaft.

Zur Kennzeichnung der auf den allgemeinen Arbeitsmarkt übergegangenen
Personen

● Von den 405 auf den allgemeinen Arbeitsmarkt  integrierten Personen, zu denen
Einzelangaben vorlagen, waren 31 % Frauen, 69 % Männer.

● Die  Altersspanne der auf den allgemeinen Arbeitsmarkt integrierten Beschäftigten
reichte von 17 bis 55 Jahren, mit deutlichen Schwerpunkten bei der Gruppe der 21–
30 Jährigen (46 %) und der 3140jährigen (36 %). Immerhin gelang aber auch noch äl-
teren WfbM-Beschäftigten in zahlreichen Fällen der Übergang (12 %).

● Lernschwierigkeiten waren die dominante  Behinderungsart. Gut einem Drittel der
Personen wurde eine psychische Behinderung attestiert – gemessen an der Häufig-
keit  dieser  Behinderungsart  innerhalb  der  WfbM-Klientel  insgesamt  ist  dies  ein
deutlich überproportionaler Anteil.

● Zum Grad der Behinderung liegt auffallend häufig keine Angabe vor (davon in rund
drei Fünftel der Fälle bei Personen mit psychischer Behinderung, was indirekt dar-
auf schließen läßt, daß es sich hier um Personen ohne festgestellten GdB handelt).
Soweit eine Aussage getroffen wurde: Schwerbehindert waren 95 % der integrierten
Personen, dabei wiesen mehr als ein Drittel einen GdB von 100 auf. Damit zeigt sich
einmal mehr, daß der Grad der Behinderung hinsichtlich der Integrationschancen
wenig aussagekräftig ist.
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Tabelle 20: Übergänge auf den allg. Arbeitsmarkt – Alter bei Übergang

Altersgruppe
übergegangene Personen

Anzahl Prozent
bis zu 20 Jahre 26 6,5
21 bis 30 Jahre 186 46,1
31 bis 40 Jahre 144 35,7
41 bis 50 Jahre 42 10,5
über 50 Jahre 5 1,2
Insgesamt 403 100,0

Tabelle 21: Übergänge auf den allg. Arbeitsmarkt – Art der Behinderung (Mehrfachnennungen)

Art der Behinderung
Nennungen

Anzahl Prozent der
Nennungen

Prozent der
Fälle (n=383)

Lernschwierigkeiten19 249 58,5 65,0

Psychische Behinderung 133 31,2 34,7
Körperbehinderung 33 7,7 8,6
Sinnesbehinderung 11 2,6 2,9
Nennungen insgesamt 426 100,0 111,2

Tabelle 22: Übergänge auf den allg. Arbeitsmarkt – Grad der Behinderung

Grad der Behinderung (GdB) alle Angaben ohne: „keine Angabe“
Anzahl Prozent Anzahl Prozent

keine Angabe 132 32,6
< GdB 30 4 1,0 4 1,5
GdB 30 – GdB 40 10 2,5 10 3,6
GdB 50 59 14,6 59 21,6
GdB 60 – GdB 90 103 25,5 103 37,7
GdB 100 97 24,0 97 35,5
Insgesamt 405 100,0 273 100,0

Zusammenfassung

Für  die  Jahre  1998–2000  berichteten  die  WfbM  insgesamt  545  Übergänge  auf
Arbeitsplätze des allgemeinen Arbeitsmarktes. Diese Übergänge gehen überproportio-
nal auf das Konto der alten Bundesländer. Insgesamt hat die Hälfte der WfbM für diesen
Zeitraum zumindest einen Übergang berichtet, umgekehrt die Hälfte der WfbM nicht
einen einzigen Übergang.

Ein positiver Trend ist aber erkennbar: Generell ist eine Steigerung der Übergangszah-
len um 71 % im Zeitraum von 1998–2000 zu verzeichnen, auch ist der Anteil derjenigen
WfbM gestiegen, die zumindest einen Übergang im Jahr erreichten.

Die Übergangsquoten liegen absolut  sehr niedrig, doch ist auch hier eine Aufwärts-
entwicklung zu konstatieren. Summarisch betrachtet hat die Übergangsquote von 1998
bis 2000 zugenommen: von 0,15 % im Jahr 1998 über 0,19 % im Jahr 1999 auf 0,24 %
im Jahr 2000.

Eine über die summarischen Quoten hinausgehende Aufschlüsselung zeigt, daß im Jahr
2000 knapp zwei Drittel der WfbM eine Übergangsquote von 0 % aufwiesen. In immer-

19 Unter Lernschwierigkeiten fallen hier die „geistige Behinderung“ sowie Lernbehinderung in
Kombination mit weiteren Beeinträchtigungen.
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hin 24 Fällen (8 % der WfbM) lag andererseits die Übergangsquote bei über 1 %. Die
Werkstätten müssen also differenziert betrachtet werden: Während die deutliche Mehr-
heit  der WfbM mit  einer Übergangsquote von 0 % das Gesamtbild dominiert, zeigen
eine Reihe von WfbM, daß höhere Übergangsleistungen möglich sind.

Die WfbM aus den neuen Bundesländern weisen überproportional  häufig eine Über-
gangsquote von 0 % auf. Der Blick auf die Arbeitslosenquote zeigt zugleich eine extrem
ungünstige Arbeitsmarktsituation. Dennoch finden sich auch hier fünf WfbM, die eine
Übergangsquote von mehr als 0,5 % erzielt haben.

Der  Arbeitstrainingsbereich  hat  hinsichtlich  der  Übergänge  auf  den  allgemeinen
Arbeitsmarkt ein überproportional hohes Gewicht, wenn auch sehr viel schwächer aus-
geprägt als bei den Übergängen in berufliche Bildungsmaßnahmen: Gut ein Viertel aller
Übergänge erfolgte aus dem Arbeitstrainingsbereich, 70 % aus dem Arbeitsbereich.

„Ausgelagerte“ und das heißt arbeitsmarkt- und betriebsnähere Varianten wie Außen-
arbeitsplätze,  Außenarbeitsgruppen  und  Betriebspraktika,  bildeten  sehr  häufig  den
Ausgangspunkt für einen Übergang. Den Betriebspraktika kommt hier ein besonders
hervorzuhebendes Gewicht zu.

Bemerkenswert  ist,  daß in  sehr  vielen  Fällen  der  Übergang auch  nach  langjähriger
Zugehörigkeit zum Arbeitsbereich gelang: Bei knapp zwei Fünftel der dokumentierten
Einzelfälle, in denen der Übergang aus dem Arbeitsbereich erfolgte, war dies nach mehr
als fünf Jahren WfbM-Arbeitsbereich der Fall. Ebenfalls zu erwähnen ist, daß 12 % der
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt integrierten Personen älter als 40 Jahre waren.

Ähnlich wie bei den Übergängen in berufliche Bildungsmaßnahmen dominierten bei den
„abgebenden“ WfbM-Tätigkeitsbereichen die handwerklich-manuell ausgerichteten, hin-
gegen hatten Dienstleistungsbereiche einen eher geringen Anteil.

Anders als bei den Übergängen in berufliche Bildungsmaßnahmen stellten Lernschwie-
rigkeiten die häufigste Art der Behinderung dar: Sie wurde zwei Dritteln der überge-
gangenen WfbM-Beschäftigten attestiert, was eher dem Anteil dieser Behinderungsart
bei der WfbM-Klientel insgesamt deutlich näher kommt. Psychische Behinderung traf
bei einem Drittel  der Personen zu, ihr Anteil ist  also auch bei den Übergängen auf
Arbeitsplätze, wenn auch schwächer ausgeprägt, noch überproportional.

Bei dem Drittel der Fälle, bei dem keine Angabe zum Grad der Behinderung gemacht
wurde, handelt es sich zum großen Teil um Personen mit psychischer Behinderung. Von
den übrigen waren 95 % anerkannt schwerbehindert, gut ein Drittel sogar mit einem
GdB von 100: Der GdB ist zur Beurteilung von Integrationschancen offenkundig unge-
eignet.

Verweise

In den folgenden Abschnitten werden einzelne Fragestellungen vertieft  oder weitere
Ergebnisse zu den dokumentierten Einzelübergängen dargestellt:

Bedeutung der Arbeitsmarktsituation und weiterer Einflußfaktoren: � Kapitel 3.8 (S. 111 ff)

Bedeutung von Integrationsprojekten: � Kapitel 3.7.1 (S. 100 ff)

Unterstützung durch das Arbeitsamt: � Kapitel 3.5.6 (S. 79 ff)

Unterstützung durch externe Projekte/Dienste/Integrationsfachdienste:  � Kapitel  3.5.7 (S.  83
ff)

ausgelagerte Arbeitsgruppen: � Kapitel 3.5.4.3 (S. 72)

ausgelagerte Arbeitsplätze/Außenarbeitsplätze: � Kapitel 3.5.4.4 (S. 73)

Betriebspraktika: � Kapitel 3.5.4.2 (S. 70)

Nachbetreuung: � Kapitel 3.6.1 (S. 91 ff)

Dauerhaftigkeit der Arbeitsverhältnisse: � Kapitel 3.6.2 (S. 96 ff)

Scheitern und Rückkehr in die WfbM: � Kapitel 3.6.3 (S. 97 ff)
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3.3.3 Von den WfbM prognostizierte Übergänge

Zu den für die kommenden fünf Jahre (bezogen auf den Befragungstermin im Frühjahr
2001) erwarteten Übergängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt20 äußerten sich insge-
samt zwei Drittel der WfbM. Sie erwarteten mehr als 1.100 Übergänge.

Tabelle 23: Von den WfbM in den nächsten fünf Jahren erwartete Übergänge, nach Bundesländern und
Ländergruppen

 WfbM prognostizierte Übergänge
 Insgesamt Angaben zu Prognose   
 abs. abs. Quote abs. %
Insgesamt 292 196 67,1% 1.124 100,0
nach Bundesländern  
Baden-Württemberg 30 23 76,7% 123 10,9
Bayern 48 39 81,3% 140 12,5
Berlin 5 5 100,0% 70 6,2
Brandenburg 18 9 50,0% 42 3,7
Bremen 1 1 100,0% 30 2,7
Hamburg 4 2 50,0% 40 3,6
Hessen 21 12 57,1% 83 7,4
Mecklenburg-Vorpommern 7 5 71,4% 8 0,7
Niedersachsen 35 20 57,1% 153 13,6
Nordrhein-Westfalen 38 29 76,3% 206 18,3
Rheinland-Pfalz 19 11 57,9% 73 6,5
Saarland 5 4 80,0% 23 2,0
Sachsen 23 11 47,8% 42 3,7
Sachsen-Anhalt 12 9 75,0% 24 2,1
Schleswig-Holstein 6 5 83,3% 38 3,4
Thüringen 20 11 55,0% 31 2,7
nach Ländergruppen  
alte Bundesländer 207 146 70,5% 908 80,8
neue Bundesländer 80 45 56,3% 146 13,0
Berlin 5 5 100,0% 70 6,2

Rund 100 WfbM, das heißt ein Drittel der befragten WfbM, gaben keine Übergangspro-
gnosen an. Das kann sowohl bedeuten, daß sie keine Übergänge erwarteten, als auch,
daß sie sich zu einer Prognose nicht  imstande sahen.21 Im vorliegenden Kontext ist
beides als bedenklich zu werten.

Bezogen auf die Platzzahlen im Jahr 2000 der WfbM, die eine Prognose abgegeben
haben, läßt sich eine Quote der Übergangserwartung für die kommenden fünf Jahre
bilden: Sie beträgt 1,64 %.22 Dieser Wert kann als „Obergrenze“ der prognostizierten
Übergänge betrachtet werden.

Bezogen auf die Platzzahlen im Jahr 2000 aller WfbM, also auch derjenigen, die keine
Prognose abgegeben haben (mit  der pessimistischen Annahme, daß sie jeweils  null

20 vgl. Fragebogen WfB, Frage 7.1: „Wie viele Übergänge behinderter Menschen aus Ihrer WfB
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (einschließlich Integrationsprojekte und betriebliche Berufs-
ausbildung) erwarten Sie in den kommenden fünf Jahren?“
21 Hinsichtlich der im Jahr 2000 realisierten Übergänge unterscheiden sie sich nicht signifikant
von denjenigen WfbM, die eine Prognose abgaben.
22 Quotenberechnung beruht auf 186 WfbM.
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Übergänge prognostiziert hätten), ergibt sich eine Quote der Übergangserwartung von
1,15 %.23 Dieser Wert kann als „Untergrenze“ der prognostizierten Übergänge betrach-
tet werden.

Damit liegen die für einen Fünfjahreszeitraum prognostizierten Übergänge etwa in der
gleichen Größenordnung wie die im Jahr 2000 tatsächlich realisierten Übergänge, sie
stellen  gewissermaßen  eine  vorsichtig  optimistische  Fortschreibung  des  Ist-Standes
dar. Die WfbM scheinen damit keine deutliche Schubwirkung durch das SGB IX antizi-
piert zu haben.

Für diejenigen WfbM, die eine Prognose abgegeben haben, läßt sich ein Zusammenhang
zur bisherigen „Übergangsleistung“ feststellen: Je mehr Übergänge die WfbM in den
Jahren 1998–2000 erreicht hatten, um so höhere Erwartungen hatten sie an die Zahl
der Übergänge in der näheren Zukunft.

23 Quotenberechnung beruht auf 278 WfbM.
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3.4 WfbM-interne Rahmenbedingungen zur Förderung des
Übergangs

Innerhalb der WfbM selbst gibt es eine Reihe von Bedingungen, die einen (förderlichen)
Rahmen bilden können für konkrete Handlungsformen zur Förderung des Übergangs
auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt.  In  den  folgenden  Abschnitten  dieses  Kapitels
werden einige solcher Rahmenbedingungen thematisiert:

● Vorhandensein eines Konzepts zur Förderung des Übergangs

● Umsetzung organisatorischer Maßnahmen zur Förderung des Übergangs

● Vorhandensein gesonderter Stellen oder Stellenanteile für Fachpersonal, das sich
gezielt um die Förderung von Übergängen bemüht

● Bemühungen um die Qualifizierung des gesamten Fachpersonals im Hinblick auf
Kenntnisse und Beratungskompetenz zum Thema Übergang auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt.

3.4.1 Konzept zur Förderung des Übergangs

Gut ein Drittel der WfbM gab an, über ein Konzept bzw. über Handlungsanleitungen
zum Übergang  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  zu  verfügen  (Stichtag  31.  März
2001).24

Überdurchschnittlich häufig wiesen WfbM aus den alten Bundesländern auf das Vor-
handensein eines solchen Konzepts hin, in den neuen Bundesländern war dies eher
selten der Fall.25

Zahlreiche WfbM fügten ihre Übergangskonzepte dem Fragebogen bei. Diese Materialien sind
sehr unterschiedlicher Art: Teilweise handelt es sich um von einzelnen WfbM selbst erarbeitete
Konzeptionen, teilweise  um WfbM-übergreifende  Konzepte  im Rahmen von  Modellversuchen
oder Initiativen des Trägerverbandes; teilweise sind die Konzepte sehr umfassend und detailliert
(bis hin zu Verfahrensanweisungen im Stile eines „Qualitätsmanagement-Systems“ zu einzelnen
Integrationsschritten wie z. B. Betriebspraktikum), teilweise handelt es sich eher um Ausschnitte
oder Bestandteile eines Übergangskonzepts.

24 vgl. Fragebogen WfB, Frage 2.1: „Verfügt Ihre Werkstatt über ein Konzept oder über Hand-
lungsanleitungen zur Förderung des Übergangs behinderter Menschen aus Ihrer Werkstatt auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt? (Stichtag: 31.03.2001).“ Wenn Nein: „Befinden sich ein solches
Konzept oder solche Handlungsanleitungen in Erarbeitung?“
25 Der Unterschied ist statistisch auf dem 1%-Niveau signifikant (Chi2-Test).
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Tabelle 24: Konzept zum Übergang vorhanden, nach Bundesländern und Ländergruppen

Insgesamt Nein Ja keine Angabe
abs. % abs. % abs. % abs. %

Insgesamt 292 100,0 181 62,0 105 36,0 6 2,1
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 30 100,0 23 76,7 7 23,3
Bayern 48 100,0 27 56,3 20 41,7 1 2,1
Berlin 5 100,0 2 40,0 3 60,0
Brandenburg 18 100,0 17 94,4 1 5,6
Bremen 1 100,0 1 100,0
Hamburg 4 100,0 2 50,0 2 50,0
Hessen 21 100,0 6 28,6 15 71,4
Mecklenburg-Vorpommern 7 100,0 5 71,4 2 28,6
Niedersachsen 35 100,0 6 17,1 28 80,0 1 2,9
Nordrhein-Westfalen 38 100,0 24 63,2 13 34,2 1 2,6
Rheinland-Pfalz 19 100,0 15 78,9 4 21,1
Saarland 5 100,0 1 20,0 4 80,0
Sachsen 23 100,0 23 100,0
Sachsen-Anhalt 12 100,0 10 83,3 1 8,3 1 8,3
Schleswig-Holstein 6 100,0 4 66,7 2 33,3
Thüringen 20 100,0 15 75,0 4 20,0 1 5,0
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 207 100,0 109 52,7 95 45,9 3 1,4
neue Bundesländer 80 100,0 70 87,5 7 8,8 3 3,8
Berlin 5 100,0 2 40,0 3 60,0 . .

Die 65 WfbM, die in den letzten Jahren an einem Projekt zur Förderung des Übergangs (vgl. Kap.
3.7.3.2, S.  104) beteiligt waren, gaben zu 63,1 % und damit überproportional häufig das Vor-
liegen eines Konzepts an (vgl. in der Tabelle die hohen Werte für Niedersachsen und Saarland,
wo  aktuell  flächendeckende  WfbM-Modellprojekte  durchgeführt  werden).  Dies  entspricht  in-
sofern der Erwartung, als ein Übergangsprojekt ohne entsprechendes Konzept kaum denkbar
scheint. Um so erstaunlicher bleibt der „Rest“, nämlich diejenigen 24 WfbM, die zwar ein Über-
gangsprojekt durchführten, aber über kein Konzept verfügten.

Von den 187 WfbM, die kein Übergangskonzept nannten, gaben insgesamt zwei Fünftel
an, ein solches Konzept werde erarbeitet. Es zeigten sich hier keine Unterschiede zwi-
schen alten und neuen Bundesländern. Das bedeutet in der Konsequenz, daß die WfbM
der neuen Bundesländer den Rückstand in Bezug auf eine Übergangskonzeption zwar
verringern, unmittelbar aber nicht werden schließen können.
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Tabelle 25: Konzept zum Übergang in Erarbeitung, nach Bundesländern und Ländergruppen26

Insgesamt Nein Ja keine Angabe
abs. % abs. % abs. % abs. %

Insgesamt 187 100,0 106 57,5 75 40,1 6 3,2
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 23 100,0 12 52,2 10 43,5 1 4,3
Bayern 28 100,0 18 64,3 9 32,1 1 3,6
Berlin 2 100,0 1 50,0 1 50,0 – –
Brandenburg 18 100,0 11 61,1 6 33,3 1 5,6
Bremen 1 100,0 1 100,0 – – – –
Hamburg 2 100,0 1 50,0 1 50,0 – –
Hessen 6 100,0 4 66,7 2 33,3 – –
Mecklenburg-Vorpommern 5 100,0 1 20,0 4 80,0 – –
Niedersachsen 7 100,0 1 14,3 6 85,7 – –
Nordrhein-Westfalen 25 100,0 15 60,0 10 40,0 – –
Rheinland-Pfalz 15 100,0 7 46,7 6 40,0 2 13,3
Saarland 1 100,0 1 100,0 – – – –
Sachsen 23 100,0 17 73,9 6 26,1 – –
Sachsen-Anhalt 11 100,0 6 54,5 5 45,5 – –
Schleswig-Holstein 4 100,0 3 75,0 1 25,0 – –
Thüringen 16 100,0 7 43,8 8 50,0 1 6,3
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 112 100,0 63 56,3 45 40,2 4 3,6
neue Bundesländer 73 100,0 42 57,5 29 39,7 2 2,7
Berlin 2 100,0 1 50,0 1 50,0 – –

Fazit:

Insgesamt lag also bei 180 bzw. 62 % der WfbM ein Übergangskonzept vor oder befand
sich in Erarbeitung. Umgekehrt verfügen rund zwei Fünftel der WfbM zum Stichtag und
auch in unmittelbarer Zukunft  nicht  über ein solches Konzept. Dabei zeigt sich ein
deutlicher  Unterschied  zwischen  den  WfbM aus  den  alten  und  den  neuen  Bundes-
ländern, denen es unmittelbar nicht zu gelingen scheint, bezüglich eines Übergangs-
konzepts zu den alten Bundesländern aufzuschließen.

Die Bedeutung eines Konzepts zum Übergang für den Übergangserfolg wird in Kapitel
3.8 (S. 111 ff) nochmals aufgegriffen.

3.4.2 Organisatorische Maßnahmen

Organisatorische  Maßnahmen  zur  Förderung  des  Übergangs  auf  den  allgemeinen
Arbeitsmarkt haben 155 (53,1 %) WfbM umgesetzt.27

Die diesbezügliche Frage war bewußt offen gehalten, um verschiedene Aktivitäten, die
als organisatorische Maßnahmen verstanden werden können, zu Tage zu fördern. In-
sofern sollten die Ergebnisse nicht als getreue Widerspiegelung organisatorischer Maß-
nahmen  in  der  WfbM-Landschaft  verstanden  werden,  sie  geben  eher  das  Spektrum
dessen wieder, was unterschiedliche WfbM unter organisatorischen Maßnahmen ver-
stehen.

Auffällig war hier die große Zahl und Differenziertheit der Angaben, überwiegend gab
es Mehrfachnennungen zu unterschiedlichen integrationsfördernden Aktivitäten. Wei-

26 Basis: 180 WfbM, die am 31. März 2001 nicht über ein Übergangskonzept verfügten.
27 vgl. Fragebogen WfB, Frage 2.3: „Wurden in Ihrer Werkstatt  organisatorische Maßnahmen
zur Förderung des Übergangs von Beschäftigten Ihrer Werkstatt auf den allgemeinen Arbeits-
markt umgesetzt (Bildung von Übergangsgruppen o.ä.)?“
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terhin auffällig war, daß eine Vielzahl der Antworten  nicht nur zu organisatorischen
Maßnahmen Auskunft gab, sehr häufig wurden auch inhaltliche und konzeptionelle Ak-
tivitäten (z.B. konkret  qualifizierende Maßnahmen) genannt. Aus den insgesamt 276
Nennungen von 155 WfbM lassen sich die folgenden Kategorien integrationsfördernder
Maßnahmen herausfiltern:

Tabelle 26: Organisatorische Maßnahmen der WfbM zur Förderung des Übergangs (Mehrfachnennungen)28

(Organisatorische) Maßnahme
Anzahl

% der
Nennungen

% der WfbM
(n = 155)

Teilnahme an einem ESF-Projekt (allgemein) 23 8,3 14,8
Übergangsgruppen 20 7,2 12,9
Vorbereitende/unterstützende Qualifizierung (allgemein) 34 12,3 21,9
Vorbereitende/unterstützende Qualifizierungsmaßnahmen (konkret) 16 5,8 10,3
Einzel-Maßnahmen: Beratung, Vorbereitung, Begleitung 13 4,7 8,4
arbeitsmarktnahe Bedingungen, Aufbau/Nutzung von Integrationsprojekten 9 3,3 5,8
Zusammenarbeit zur Integrationsförderung mit Betrieben 10 3,6 6,5
Betriebspraktika 51 18,5 32,9
Ausgelagerte Arbeitsplätze/Außenarbeitsplätze 44 15,9 28,4
Ausgelagerte Arbeitsgruppen 18 6,5 11,6
Aufbau von/Zusammenarbeit mit internen Integrationsdiensten/-kräften 7 2,5 4,5
Zusammenarbeit mit externen Integrationsdiensten 10 3,6 6,5
Andere inhaltliche und/oder organisatorische Maßnahmen der WfbM 14 5,1 9,0

Sonstige 7 2,5 4,5

Insgesamt 276 100,0 178,1

Die Tabelle zeigt, daß zahlreiche Kategorien sich auf einzelne Handlungsformen in-
nerhalb  einer  gedachten Abfolge von Schritten  zum Übergang auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt beziehen.29

Eine Sonderstellung nimmt der Verweis auf die Teilnahme an einem ESF-Projekt  (über-
wiegend von bayerischen WfbM genannt) ein: Dies impliziert immer ein umfassenderes
Konzept, das  mehrere einzelne Handlungsformen einschließt,  von unterschiedlichen
Formen der Qualifizierung über Praktika bis zu Plazierung und Nachbetreuung auf dem
allgemeinen  Arbeitsmarkt.  Die  ESF-Projekte  beinhalten  organisatorisch  in  der  Regel
ebenfalls  die Bildung von  Übergangsgruppen.30 ESF-Projekte und Übergangsgruppen,
die immer auch umfangreiche Qualifizierungsangebote beinhalten, führt jeweils etwa
jede siebte WfbM als organisatorische Maßnahme an.

Knapp ein Viertel der Nennungen bezieht sich explizit auf unterschiedliche Formen der
vorbereitenden oder unterstützenden Qualifizierung. 

Zu einem kleineren Teil werden solche Qualifizierungsmaßnahmen inhaltlich konkret
benannt. Rund die Hälfte dieser konkret benannten Qualifizierungsmaßnahmen bezie-
hen sich auf sogenannte „soft skills“ (soziale Kompetenz, Konfliktverhalten o. ä.) oder
alltagspraktische Kompetenzen. Die andere Hälfte hat eine jeweils spezifische berufs-
praktische Ausrichtung (z.B. Schweißkurs, PC-Kurs o. ä.).

28 Basis: 155 (von 292) WfbM, die organisatorische Maßnahmen zur Förderung des Übergangs
angaben.
29 Die meisten der hier auf die offene Fragestellung hin genannten Handlungsformen wurden
an späteren Stellen des Fragebogens gezielt abgefragt, vgl. die folgenden Abschnitte.
30 Für  diese  Übergangsgruppen  sind  unterschiedliche  Bezeichnungen  gebräuchlich,  vgl.
Glossar.
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In den Einzelnennungen ist eine deutliche Unterscheidung zwischen interner und exter-
ner  Qualifizierung  erkennbar.  Überwiegend  werden  Qualifizierungsangebote  in  den
WfbM realisiert,  in  einer  deutlich  kleineren  Zahl  finden  die  entsprechenden  Qualifi-
zierungen  in  ausgelagerten  Arbeitsbereichen, mit  externen Partnern  oder  in  koope-
rierenden Betrieben statt.

Mehr  als  zwei  Fünftel  der  Nennungen  beziehen  sich  auf  Handlungsformen  in  un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Dominierend sind hier  Betriebspraktika  (häufig mit Verweis auf deren Einbettung als
Zwischenstufe in ein Gesamtkonzept) sowie ausgelagerte (Einzel-)Arbeitsplätze.

Die unter Zusammenarbeit zur Integrationsförderung mit Betrieben zusammengefaßten
Angaben  umfassen  Betriebsbesichtigungen,  Akquisition, Kooperationsgespräche  und
Kontaktpflege.

Jede zehnte WfbM nennt Maßnahmen, die sich auf die  Kooperation mit  externen In-
tegrationsdiensten (in sieben Fällen explizit: IFD31) oder auf die Schaffung WfbM-inter-
ner Integrationsfachkräftestellen beziehen.

Knapp jede zehnte WfbM benennt  andere inhaltliche und/oder organisatorische Maß-
nahmen. Hierzu zählen: 

Informationen über arbeitsmarktbezogene Aktivitäten nach Innen, an Eltern und Betreu-
er, an den Fachausschuß; Erarbeitung von Anforderungskriterien und Fähigkeitspro-
filen;  Zusammenstellung  eines  „Bewerberpools“;  Systematisierung  der  internen  Zu-
sammenarbeit; Einbindung der Übergangsaktivitäten in das QM-System; Bildung eines
internen  Arbeitskreises;  Mitarbeit  in  einer  institutionsübergreifenden  Arbeitsgruppe
(Schule, WfbM, IFD, weiterer Fachdienst) zur  Förderung und Vorbereitung des Über-
gangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Fazit:

Gut die Hälfte der WfbM hat die Umsetzung organisatorischer Maßnahmen zum Über-
gang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt angegeben.

Bei  diesen  Maßnahmen spielen  ESF-Modellprojekte  zum Übergang  offenkundig  eine
wichtige Rolle; sie umfassen eine Reihe organisatorischer Einzelmaßnahmen, die auch
von solchen WfbM genannt werden, die sich nicht auf eine Projektbeteiligung bezogen
haben.

Die genannten Maßnahmen zeigen Schwerpunkte bei der vorbereitenden oder unter-
stützenden Qualifizierung sowie bei direkt arbeitsmarktbezogenen Handlungsformen
(Betriebspraktika, ausgelagerte Arbeitsplätze).

Auf WfbM-übergreifende Kooperationsstrukturen wird hingegen eher selten Bezug ge-
nommen,  und  nur  wenige  Äußerungen  benennen  Maßnahmen  der  Organisations-
entwicklung  im  engeren  Sinne.  Dabei  scheinen  insbesondere  diejenigen  Einzel-
nennungen, die sich auf interne und externe Arbeitskreise beziehen, interessante An-
satzpunkte aufzuzeigen.

31 Tatsächlich kooperieren zahlreiche weitere WfbM mit Integrationsfachdiensten, haben dies
aber hier nicht als organisatorische Maßnahme benannt. Vgl. hierzu Kap. 3.5.7, S. 83 ff.
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3.4.3 Gesonderte Stellen(anteile) zur Förderung des Übergangs

Zu der Frage, ob die Werkstatt über gesonderte Stellen oder gesonderte Stellenantei-
le  für  die Vorbereitung und zielgerichtete Förderung des  Übergangs auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt verfüge (Stand 31.03.2001), äußerten sich 231 (vier Fünftel) der
WfbM.32

Von ihnen verfügten 158 (68,4 %) nicht  über solche gesonderten Stellen(anteile), 73
WfbM (31,6 %) gaben gesonderte Stellen(anteile) an. Diese schwankten zwischen 0,2
und 933, am häufigsten vertreten waren WfbM mit einer halben Stelle und mit  einer
Stelle. Immerhin 14 WfbM gaben an, über mehr als eine gesonderte Stelle zu verfügen.

Hinsichtlich des Schlüssels, der mit gesonderten Stellen(anteilen) bezogen auf die Platz-
zahl der WfbM verbunden ist, darf man sich keinen Illusionen hingeben: Nur acht von
den 72 WfbM (11,1 %), die über gesonderte Stellen(anteile) verfügen und für die sich
eine Quote bilden läßt, weisen einen besseren Schlüssel als 1:120 auf.

Tabelle 27: Gesonderte Stellen(anteile) zur Vorbereitung/Förderung des Übergangs

Stellenumfang
alle WfbM WfbM ohne „keine Angabe“

Anzahl Prozent Anzahl Prozent
keine Angabe 61 20,9
< 1/2 Stelle 164 56,2 164 71,0
1/2 bis 1 Stelle 53 18,2 53 22,9
> 1 Stelle 14 4,8 14 6,1
Insgesamt 292 100,0 231 100,0

Wie die folgende Tabelle zeigt, verfügten knapp ein Viertel der WfbM am 31.03.2001
über einen gesonderten Stellenanteil im Umfang von mindestens 1/2 Stelle, rund ein
Fünftel der WfbM plante mindestens 1/2 Stellenanteil für das Jahr 2001. Die WfbM der
alten Bundesländer sind in dieser Hinsicht jeweils besser ausgestattet als die der neuen
Bundesländer. Am besten mit gesondertem Personal ausgestattet scheinen WfbM aus
dem Saarland, aus Niedersachsen, Hessen, Berlin und Bayern. In allen diesen Bundes-
ländern gab bzw. gibt es WfbM-Modellprojekte zum Übergang. Kaum gesondertes Per-
sonal gibt es hingegen in den WfbM aus Baden-Württemberg, Brandenburg, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen.

32 vgl. Fragebogen WfB, Frage 2.2: „Verfügt Ihre Werkstatt über gesonderte Stellen oder geson-
derte  Stellenanteile  für  die  Vorbereitung  und  zielgerichtete  Förderung  des  Übergangs  be-
hinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt?“
33 Dieser  Extremwert  ist  dadurch  begründet,  daß  die  betreffende  WfbM  angab,  alle  ihre
Gruppenleiter würden mit einem Teil ihres Stellenumfangs den Übergang auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt zielgerichtet vorbereiten und fördern.
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Tabelle 28: WfbM mit mindestens einem halben gesonderten Stellenanteil zur Vorbereitung und Förderung
des Übergangs vorhanden sowie für 2001 geplant, nach Bundesländern und Ländergruppen

WfbM
Insgesamt

Mindestens 1/2 Stellenanteil
am 31.03.2001

Mindestens 1/2 Stellenanteil
für 2001 geplant

abs. abs. Quote % abs. Quote %
Insgesamt 292 67 22,9 59 20,2
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 30 1 3,3 2 6,7
Bayern 48 15 31,3 8 16,7
Berlin 5 2 40,0 1 20,0
Brandenburg 18 1 5,6 1 5,6
Bremen 1 1 100,0 – –
Hamburg 4 1 25,0 1 25,0
Hessen 21 10 47,6 8 38,1
Mecklenburg-Vorpommern 7 1 14,3 1 14,3
Niedersachsen 35 21 60,0 19 54,3
Nordrhein-Westfalen 38 2 5,3 3 7,9
Rheinland-Pfalz 19 1 5,3 2 10,5
Saarland 5 4 80,0 4 80,0
Sachsen 23 – – 2 8,7
Sachsen-Anhalt 12 3 25,0 3 25,0
Schleswig-Holstein 6 1 16,7 1 16,7
Thüringen 20 3 15,0 3 15,0
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 207 57 27,5 48 23,2
neue Bundesländer 80 8 10,0 10 12,5
Berlin 5 2 40,0 1 20,0

Es zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Ausstattung mit gesondertem Integra-

tionspersonal und dem Vorliegen eines Übergangskonzepts sowie der Beteiligung an Projek-
ten34: 49 % der 105 WfbM, die über ein Konzept verfügten, und 49 % der 65 WfbM, die an einem
Projekt beteiligt waren, verfügten über gesondertes Personal im Umfang von mindestens 1/2
Stelle.

Erwartungsgemäß zeigt sich auch, daß größere WfbM eher über gesondertes Integrationsperso-
nal verfügen. Die kritische Grenze scheint hier bei einer Platzzahl von 240 zu liegen: Nur 12,5 %
der WfbM unterhalb dieser Größe verfügen über gesonderte  Stellen(anteile), in den darüber-

liegenden Größenklassen liegt dieser Anteil jeweils bei rund einem Drittel.35

Organisatorische Einbindung: Die (vorhandenen bzw. geplanten) Stellen sind jeweils
etwa zu gleichen Anteilen direkt der Geschäftsführung unterstellt (bei 46,0 % der WfbM)
bzw. beim Begleitenden Dienst (bei 42,5 % der WfbM) eingeordnet. In den übrigen Fäl-
len (11,5 % der WfbM) sind die Stellen organisatorisch anders eingeordnet (in zwei Fäl-
len dem Leiter des AT- bzw. Berufsbildungsbereichs zugeordnet).

Von den 87 WfbM, die über gesonderte Stellen(anteile) verfügen oder solche planen,
machten 84 Angaben zur Finanzierung dieser Stellenanteile.

Dabei zeigt sich die herausragende Stellung von ESF-Mitteln als Finanzierungsquelle bei
mehr als der Hälfte der WfbM: 41 WfbM (47,1 % von 84) nannten eine Finanzierung
durch ESF-Mittel, weitere fünf WfbM (5,7 %) eine Finanzierung durch ESF- und Eigen-
mittel. Hinzu kommt jeweils eine Landes-Kofinanzierung.

34 jeweils p < .001 (Fisher’s exact test).
35 p = .003 (Chi2-Test).
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Auch  Landesmodelle  ohne ESF-Mitteleinsatz, von 14 WfbM (16,7 %) genannt, sind be-
deutsam und unterstreichen die Rolle von Modellprojekten insgesamt.

Eine Finanzierung gesonderter Stellen(anteile)  im Rahmen des üblichen Entgeltsatzes
gaben 20 WfbM (23,0 %) an.

Weitere  sieben  WfbM (8,3 %)  nannten  andere  Finanzierungsquellen:  Arbeitsamt  (3),
Hauptfürsorgestelle (2), „Land“, überörtlicher Sozialhilfeträger (ohne Zusatzhinweis).

In der Befragung der üöTrSh36 gaben fünf von 22 üöTrSh an, besondere Stellen(anteile)
für  WfbM-Fachpersonal  zur  Vorbereitung  und  Unterstützung  des  Übergangs  zu  fi-
nanzieren37: In drei Regionen erfolgt die Finanzierung pauschal im Rahmen der Vergü-
tung nach § 93 BSHG (davon in einer Region außerdem auch aus Mitteln des ESF), in
zwei Regionen werden ausschließlich ESF-Mittel anteilig eingesetzt. 

In vier der fünf Regionen ist die Finanzierung befristet, wobei sich in zwei Fällen die Be-
fristung aus der Dauer der ESF-Projekte ergibt.

Fazit:

Insgesamt verfügt nur eine Minderheit von knapp einem Viertel der WfbM über geson-
derte Stellenanteile zur Förderung des Übergangs (fast immer liegt der Schlüssel dann
unter 1:120). Noch seltener konnten kleinere WfbM (unter 240 Plätzen) sowie WfbM aus
den neuen Bundesländern auf solches Integrationspersonal zurückgreifen. Diejenigen
WfbM, die über keine gesonderten Stellenanteile verfügen, können die Vorbereitung
und zielgerichtete Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt weniger
intensiv betreiben – oder sie stützen sich im Rahmen der vorhandenen Ressourcen auf
andere Konzepte.

Modellprojekte, und hier besonders ESF-finanzierte Projekte, spielen dort, wo es doch
gesonderte Stellen zur Förderung des Übergangs gibt, eine herauszuhebende Rolle als
Finanzierungsquelle. Zumindest im Frühjahr 2001 gab es nur wenige überörtliche Trä-
ger der Sozialhilfe, die gesondertes WfbM-Fachpersonal (mit)finanzierten.

Die Frage der Wirksamkeit WfbM-interner Integrationsfachkräfte sowie die Rolle ihrer
organisatorischen Einbindung wird in Kapitel 3.8 (S. 111 ff) eingehend diskutiert.

36 vgl. Fragebogen üöTrSh, Frage 3.1.7
37 Ein  weiterer  üöTrSh  verwies  darauf, daß für  diese  Aufgabe  Personal  des  IFD Hamburger
Arbeitsassistenz  GmbH eingesetzt  werde, mit  dem eine  Vereinbarung  nach  § 93  BSHG ge-
schlossen worden sei.
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3.4.4 Qualifizierung des Personals

Im Blick auf die Übergangsfunktion der WfbM ist die Kompetenz ihres Fachpersonals
einer der Schlüsselpunkte.38 Zu dieser Kompetenz gehört  auch die Information über
gesetzliche Fördermöglichkeiten für Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt39 sowie eine entsprechende Beratungskompetenz.

Die Mehrheit der diesbezüglichen Nennungen bezog sich auf Informationen über den
hausinternen Verteiler. Ein Drittel bot spezielle Fortbildungsveranstaltungen an. Knapp
ein  Viertel  der  WfbM gab  an,  noch  nichts  zur  Qualifizierung  des  Fachpersonals  in
diesen Fragen unternommen zu haben.

Tabelle 29: Qualifizierung des Fachpersonals bzgl. SGB III und SchwbG und kompetenter Beratung
(Mehrfachnennungen)

Aktivitäten zur Qualifizierung des
Fachpersonals

abs. % der
Nennungen

% der WfbM
(n = 273)

noch keine Aktivitäten 67 16,3 24,5
aktuelle Informationen über internen Verteiler 170 41,5 62,3
Angebot spezieller Fortbildungsveranstaltungen 98 23,9 35,9
Anderes 75 18,3 27,5
Insgesamt 410 100,0 150,2

75 WfbM bezogen sich auf andere Formen der Qualifizierung des Fachpersonals. Zu sol-
chen anderen Wegen wurden insgesamt 86 Aussagen extrahiert und in sieben Kategori-
en eingeteilt:

Tabelle 30: Andere Formen der Qualifizierung des WfbM-Fachpersonals (Mehrfachnennungen)

Kategorie
Nennungen (n = 75 WfbM)

Anzahl Prozent
Informationen im Rahmen von Besprechungen 30 34,9
Unterstützende (organisierte) Aktivitäten und Angebote für das Fachpersonal 20 23,3
Informationsveranstaltungen 10 11,6
Fortbildung – qualifizierende Angebote 12 14,0
Literatur und andere Informationsquellen 8 9,3
Informationen für die Mitarbeiter mit Behinderung (Werkstattrat) 2 2,3
Sonstige 4 4,7
Insgesamt 86 100,0

● Mehr als ein Drittel der Nennungen bezieht sich auf Informationsvermittlung oder –
austausch im Rahmen von Besprechungen verschiedener Art.

WfbM-interne  Dienstbesprechungen,  Teamsitzungen,  Werkstattbesprechungen  oder  Zu-
sammenkünfte des Fachausschusses sind den Angaben zu Folge der Anlaß, bei dem häufiger
bis regelmäßig Erfahrungen zum Thema Übergang und Fördermöglichkeiten ausgetauscht oder
Informationen  weitergegeben  werden  (28 Nennungen).  Dabei  wird  in  einigen  Fällen  auf  die

Multiplikatorenrolle  WfbM-interner  Übergangsfachkräfte  hingewiesen  („Einzelgespräche des

38 vgl. Fragebogen WfB, Frage 2.9: „Was unternimmt Ihre WfB, um das Fachpersonal über die
Fördermöglichkeiten nach SGB III und SchwbG für behinderte Menschen auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt zu informieren und es zu befähigen, behinderte Menschen hinsichtlich eines Über-
gangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt kompetent zu beraten?“
39 Zum Zeitpunkt der Befragung (Frühjahr 2001) war das SGB IX noch nicht in Kraft, sondern le-
diglich in Entwürfen vorhanden. Die Fragestellung bezog sich daher explizit auf Fördermöglich-
keiten nach SGB III und nach SchwbG.
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QUBI-Beauftragten mit den Arbeitsgruppenleitern“, „Fachkraft für berufliche Integration
nimmt an Besprechungen teil …“).

Zwei  Nennungen  beziehen  sich  auf  Besprechungen  mit  externen  Einrichtungen  (Arbeitsamt
und/oder IFD).

● Knapp ein Viertel der Nennungen bezieht sich auf unterschiedliche unterstützende
(organisierte) Aktivitäten und Angebote für das Fachpersonal.

Zu dieser in sich heterogenen Kategorie zählen: die Beteiligung von Fachkräften in regionalen
Arbeitskreisen, WfbM-interne Beratungs- und Informationsangebote durch spezielle Fachkräfte
(hier auch: zusätzliche Fachkräfte im Rahmen von Projekten), Formen der Zusammenarbeit mit
Integrationsfachdiensten, Maßnahmen zur Sicherung von Informationsflüssen sowie gezielte Be-

ratungen unter Einbeziehung des Gruppenleiters bei konkreten Einzelfällen (bis hin zu: „indivi-
duelles  Coaching,  um das  Dreieck  Beschäftigter,  Betreuer  und fachlich  zuständiger
Gruppenleiter in der WfB zu stärken“).

● Gut  ein  Viertel  der  Nennungen  bezieht  sich  auf  Informationsvermittlung  durch
Nutzung  von  (überwiegend  externen)  Informationsveranstaltungen sowie  im
Rahmen von Fortbildungsangeboten.

Hier verwiesen die WfbM in vier Fällen explizit auf Angebote der jeweiligen LAG WfB, in drei Fäl-
len auf ein Angebot der Hauptfürsorgestelle (Integrationsamt).

Bei den Fortbildungsangeboten reicht der Bogen von eher allgemeinen Angaben wie „Qualifi-

zierungskonzepte“ über „Seminar für interessierte Mitarbeiter … veranstalten“ bis hin zum
Verweis auf die sonderpädagogischen Zusatzausbildung bzw. die Qualifizierung zur „Fachkraft
für Arbeits- und Berufsförderung“. 

● Nicht  nur  das  Fachpersonal,  sondern  auch  den  Werkstattrat ausreichend zu  in-
formieren, deutet – obgleich nur in zwei Fällen genannt und mit der Fragestellung
eigentlich auch nicht intendiert – einen ganz anderen Weg an, innerhalb der WfbM
Informationen und Kenntnisse über Integrationsmöglichkeiten zu verbessern.

Die Bundesanstalt  für  Arbeit  verwies  im Zusammenhang mit  der  Qualifizierung des
Fachpersonals zum Thema Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt darauf, daß ein
stärkeres Engagement der Arbeitsämter bei der beruflichen Weiterbildung des WfbM-
Fachpersonals nur begrenzt möglich und sinnvoll sei. Nach ihrer Auffassung gibt es
eine Selbstinformationspflicht des Werkstättenpersonals, die WfbM sei keine Insel, son-
dern Teil des Wirtschafts- und Arbeitsmarktes und müsse sich daher wie jeder andere
Betrieb auch über die Arbeitsmarktsituation auf dem laufenden halten. Informationsma-
terialien  wie  monatliche Arbeitsmarktberichte und Broschüren  aller  Art  gebe es  ge-
nügend, sie stünden allen Interessierten auch über das Internet zu Verfügung, müßten
aber eben auch abgerufen werden.

Die Einrichtung von Sprechstunden (z. B. alle sechs bis acht Wochen) eines Arbeitsbe-
raters für WfbM-Personal und behinderte Beschäftigte sei in größeren WfbM sinnvoll
und denkbar, in kleineren WfbM hingegen nicht zu leisten. Hier müsse der Fachaus-
schuß genutzt werden.
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Fazit:

Trotz erkennbarer Aktivitäten und interessanter Ansätze bei einem Teil der WfbM – in
der  Breite scheint  bei  den Bemühungen um eine Qualifizierung des Personals bzgl.
Übergangsthemen  (hier  insbesondere  Fördermöglichkeiten  und  entsprechende  Bera-
tungskompetenz) ein erhebliches Defizit zu bestehen. So wichtig und lobenswert In-
formationen über interne Verteiler sind (allerdings auch dies in zwei Fünftel der WfbM
nicht  praktiziert),  so richtig  auch  der  Hinweis  der  Bundesanstalt  für  Arbeit  auf die
Selbstinformationspflicht  des  Werkstättenpersonals und die Fülle  an verfügbaren In-
formationsmaterialien ist, die Aufnahme der Informationen und deren Anwendung in
der Praxis bleibt doch fraglich.

Diese Einschätzung wäre unter folgenden Bedingungen zu relativieren, nämlich dann,

1. wenn davon auszugehen ist, daß das Fachpersonal bereits ausreichend kompetent
in Bezug auf die Übergangsthematik ist – dies erscheint aber angesichts der zahl-
reichen rechtlichen Veränderungen und neuentwickelten Unterstützungsangebote
der letzten Jahre eher unwahrscheinlich;

7. wenn eine so intensive und geschickte Kooperation mit internen oder externen, auf
die Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt spezialisierten Stellen/Diensten er-
folgt,  daß  eine  gesonderte  Kompetenz  des  eigenen  Fachpersonals  überflüssig
scheint.40

Einzelne WfbM haben durchaus neue und interessante Wege beschritten. Hier sei nur
auf die Multiplikatorenrolle interner Integrationsfachkräfte verwiesen.

Der 2001 verabschiedeten Prüfungsverordnung zur „Fachkraft für Arbeits- und Berufs-
förderung“ und der nun zu leistenden Umsetzung in die Qualifizierungs- und Prüfungs-
praxis kommt in jedem Fall in Bezug auf die Qualifikation der Fachkräfte gerade zum
Thema Übergang und allgemeiner Arbeitsmarkt erhebliche Bedeutung zu.41

40 Hier sei nochmals die in einigen Angaben von WfbM erkennbare Rolle von WfbM-internen
Fachkräften im Rahmen von (ESF-)Modellen als Multiplikatoren innerhalb der WfbM betont. Zur
Bedeutung gesonderten Personals  zur  Förderung des  Übergangs vgl. den vorigen Abschnitt
3.4.3, zur Zusammenarbeit mit externen Diensten, insbesondere Integrationsfachdiensten, vgl.
3.5.7, S. 83ff.
41 vgl. zur Bedeutung der Prüfungsverordnung und zu Stand und Perspektiven der Umsetzung:
Bundesregierung (2002b).
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3.5 Vorbereitung des Übergangs

In diesem Kapitel geht es zunächst um mögliche Startpunkte für einen Übergang aus
der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt: Wer ergreift die Initiative? Was motiviert
zum Übergang? Welche Bedenken haben die Menschen mit Behinderung?

Sodann geht es um Maßnahmen der WfbM, die als auf einen Übergang vorbereitend be-
griffen werden können. Hierzu gehören zum einen alle gezielten berufsqualifizierenden
Maßnahmen, zum andern solche Maßnahmen, die als Vor- und Zwischenstufen eines
Übergangs auf einen Arbeitsplatz des allgemeinen Arbeitsmarktes anzusehen sind.42

Die in der folgenden Übersicht aufgeführten Maßnahmen werden in den weiteren Ab-
schnitten im einzelnen erläutert:

Tabelle 31: Angebot an Übergangsmaßnahmen und -plätzen (Übersicht)

Art der Maßnahme
angeboten von
… % der WfbM

Plätze 2000

Individuelle Förderpläne mit explizitem Übergangsziel 41 % –
ausgelagertes Arbeitstraining 27 % 236
Berufsausbildung (im Sinne von BBiG/HWO) 8 % 27
berufliche Qualifizierungsmaßnahmen im Arbeitsbereich der WfbM 77 % –
Gelegenheit zu externer beruflicher Qualifizierung 63 % –
externe Betriebspraktika 69 % 1.045
ausgelagerte Arbeitsgruppen 43 % 1.672

ausgelagerte Arbeitsplätze/Außenarbeitsplätze43 31 % – 35 % 511 – 702

3.5.1 Initiative zum Übergang, Motive und Bedenken

Initiative zum Übergang

Von wem geht  im konkreten  Einzelfall  die  Initiative  zu einem Übergang aus der
WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt aus?44

Die folgende Tabelle verdeutlicht, daß in hohem Maße die  betroffenen Menschen mit
Behinderung selbst die Initiative ergreifen: Gut ein Drittel der WfbM sah hier „häufiger“
die Initiative, mehr als vier Fünftel der WfbM „häufiger“ oder zumindest „gelegentlich“45.
Darin ist zunächst einmal eine solide Basis für konkrete, auf einen Übergang gerichtete
Aktivitäten  zu  sehen.  Auch  Angehörige/Betreuer  scheinen  eine  nicht  zu  un-
terschätzende Rolle als Initiatoren eines Übergangs zu spielen.

Verschiedene Stellen der WfbM selbst werden ebenfalls häufiger initiativ, dies gilt ins-
besondere für den Begleitenden Dienst. Gruppenleiter und Werkstattleitung (insbeson-
dere in kleineren WfbM) ergreifen nach den Angaben der WfbM in etwa gleichem Um-

42 Diese  Formulierung  verkennt  nicht,  daß  solche  „Zwischenstufen“  im konkreten  Einzelfall
durchaus die unter den gegebenen Bedingungen höchste erreichbare Stufe darstellen können.
43 Jeweils erste Zahl: korrigierter Wert; jeweils zweite Zahl: unkorrigierter Wert (�Kap. 3.5.4.4).
44 vgl. Fragebogen WfB, Frage 3.1.1: „Von wem ging im Einzelfall die Initiative zum Übergang
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt aus?“ Vorgegeben waren 7 Personengruppen. Zu jeder der
Gruppen standen die Antwortalternativen „nie“, „gelegentlich“ und „häufiger“ zur Auswahl.
45 Dies ist um so bemerkenswerter, als nicht die Betroffenen selbst befragt worden sind.
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fang die Initiative. Wenngleich die Interpretation der Daten mit Vorsicht erfolgen muß46,
ist doch bemerkenswert, daß gerade diejenigen Fachkräfte, die am engsten mit den be-
hinderten Mitarbeitern zu tun haben, nicht noch häufiger einen Übergang initiieren.

Zwar bilden die  Rehabilitationsträger  unter den vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten
das Schlußlicht, was die Initiative im konkreten Einzelfall betrifft. Dies ist wenig über-
raschend, sind sie doch am weitesten vom „Geschehen“ entfernt. Überraschend ist im
Gegenteil eher, daß dennoch gut ein Drittel der WfbM angab, die Initiative gehe „häu-
figer“ oder zumindest „gelegentlich“ vom Rehabilitationsträger aus.

Rein praktisch dürfte sich diese Initiative vor allem im Rahmen des Fachausschusses, in dem die
Rehabilitationsträger personell vertreten sind, artikuliert haben und sich wohl primär auf Per-
sonen  im Arbeitstrainingsbereich  bezogen  haben:  Die  mit  dem SGB  IX schärfer  formulierte
Verantwortung des Fachausschusses auch für Personen im Arbeitsbereich der WfbM hatte zum
Zeitpunkt der Befragung noch keine Gesetzeskraft. Daraus läßt sich umgekehrt der Schluß zie-
hen, daß die Rehabilitationsträger künftig noch deutlich häufiger als Initiatoren eines Übergangs
auftreten könnten.

Tabelle 32: Initiative zum Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (Mehrfachnennungen)47

Initiator des Übergangs
keine Angabe/

„nie“
„häufiger“ „gelegentlich“

oder „häufiger“

abs. % abs. % abs. %
Behinderte/r Mitarbeiter/-in 47 16,1 102 34,9 245 83,9
Angehörige/Betreuer 113 38,7 26 8,9 179 61,3
WfbM: Begleitender Dienst 64 21,9 89 30,5 228 78,1
WfbM: Gruppenleiter 96 32,9 37 12,7 196 67,1
WfbM: Werkstattleitung 117 40,1 39 13,4 175 59,9
Rehabilitationsträger 189 64,7 21 7,2 103 35,3
Andere 267 91,4 11 3,8 25 8,6

Als  „andere“ Initiatoren  nannten die WfbM weiterhin: Eine WfbM-interne Integrations-
fachkraft (9 Nennungen), Arbeitgeber (6 Nennungen, davon in einem Fall Integrations-
firma), Integrationsfachdienst, Schulen und Wohngruppe (je einmal).

Motive

Was sind – aus Sicht der befragten WfbM – die hauptsächliche Motive der behinderten
Mitarbeiter für einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt?48

Das Ergebnis ist  eindeutig:  Das  materielle Motiv einer besseren Entlohnung hat  die
größte Zugkraft (von mehr als vier Fünftel der WfbM genannt), unmittelbar gefolgt von
dem Wunsch nach einer besseren sozialen Stellung. Eine Unterforderung in der WfbM
sowie  die  arbeitsrechtliche  Stellung spielen  demgegenüber  aus  Sicht  der  WfbM als
Übergangsmotive eine untergeordnete, aber immerhin noch wahrnehmbare Rolle.

46 Es  ist  anzunehmen, daß die  Fragebögen überwiegend von Mitarbeitern des  Begleitenden
Dienstes beantwortet wurden. Gerade bei der hier gestellten Frage könnte sich durchaus die
Sichtweise  dieser  Abteilung im Sinne  einer  Betonung der eigenen Rolle  bemerkbar  gemacht
haben.
47 Basis: Nennungen von 292 WfbM.
48 vgl. Fragebogen WfB, Frage 3.1.2: „Was ist die hauptsächliche Motivation behinderter Men-
schen in Ihrer WfB, einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt anzustreben?“ Vorgege-
ben waren 5 Antwortalternativen (einschließlich „Anderes“).
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Tabelle 33: Motivation zum Übergang (Mehrfachnennungen)

Übergangsmotiv
abs. % der

Nennungen
% der WfbM

(n = 292)
bessere Entlohnung 243 44,9 83,2
bessere soziale Stellung 198 36,6 67,8
Unterforderung in der WfbM 42 7,8 14,4
bessere arbeitsrechtliche Stellung 18 3,3 6,2
Anderes 40 7,4 13,7
Insgesamt 541 100,0 185,3

Andere Motive beziehen sich in 16 Fällen auf den Wunsch, einen „‚normalen’ Arbeitsplatz zu
haben“ bzw. dem „Stigma WfB [zu] entkommen“, in acht Fällen wurden inhaltliche Interessen
(anderes oder früheres Arbeitsgebiet) benannt, fünf WfbM nutzten die Gelegenheit, hier eine

„unrealistische Selbsteinschätzung“ zu vermerken.

Das Motiv der besseren Entlohnung hat sich bereits in früheren Studien49 als durchaus
gewichtig erwiesen. In dieser Hinsicht haben die gesetzgeberischen Bemühungen um
eine Verbesserung der Entlohnung sowie der Rechtsstellung behinderter Menschen in
WfbM50 die Distanz zum allgemeinen Arbeitsmarkt nicht beseitigt, umgekehrt formu-
liert: Diese Distanz stellt  – auch aus Sicht der WfbM – einen markanten Anreiz zum
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt dar.

Die dominierende Motivation der besseren Entlohnung relativiert im übrigen das in der
Praxis immer wieder zu hörende Argument, ein Mehrverdienst  auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt werde doch nur von der Sozialhilfe aufgefressen.

Bedenken

Welches sind aus Sicht der WfbM die hauptsächlichen Bedenken der behinderten Mit-
arbeiter gegen einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt?51

Auf diese offene Frage wurden von 257 WfB (= knapp 90 %) 595 interpretierbare Aus-
sagen formuliert, mehr als auf jede andere offene Frage.

49 vgl. etwa SCHÜLLER (1996, 66) sowie TROST/KÜHN (2001, 87f) in Bezug auf die Teilnehmer der be-
ruflichen Qualifizierungsinitiative in Bayern. Die Ergebnisse beider Untersuchungen sind nicht
ohne weiteres mit denen der vorliegenden Studie vergleichbar, da sie nicht auf der Sicht der
WfbM, sondern auf einer Befragung der Teilnehmer/-innen selbst beruhen. Bei diesen hat die
Unzufriedenheit mit der Arbeitssituation innerhalb der WfB jeweils eine größere Rolle gespielt
(von knapp einem bzw. von knapp zwei Fünftel der befragten Teilnehmer genannt).
50 vgl. Änderungen des SchwbG sowie der SchwbWV im Jahre 1996.
51 vgl.  Fragebogen  WfB, Frage  3.1.5:  „Welche  Bedenken  haben  nach  Ihren  Erfahrungen  be-
hinderte Menschen bzgl. eines Übergangs aus Ihrer WfB auf den allgemeinen Arbeitsmarkt?“
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Tabelle 34: Bedenken behinderter Menschen gegen Übergang aus Sicht der WfbM (Mehrfachnennungen)

Bedenken: Kategorie
abs. % der

Nennungen
% der WfbM

(n = 257)
Verlust der WfbM als vertraute und gewohnte Lebenswelt 97 16,3 37,7

Verlust der gewohntem Umgebung, Angst vor Neuem 14 2,4 5,5
Verlust der sozialen Beziehungen in der WfbM 58 9,8 22,6
Verlust der Betreuungsleistungen 16 2,7 6,2
Verlust des geschützten Rahmens 9 1,5 3,5

Der Betrieb als „feindliches Territorium“ 327 55,0 127,2
Angst vor (Leistungs-)Überforderung 172 28,9 66,9
nicht genügend Unterstützung/Betreuung im Betrieb 29 4,9 11,3
Probleme beim Knüpfen sozialer Beziehungen, Isolation 37 6,2 14,4
Akzeptanz- und Status-Probleme im Betrieb 65 10,9 25,3
Schlechte Arbeitsbedingungen/Verdienstmöglichkeiten 24 4,0 9,3

Bedenken hinsichtlich der sozialen Sicherheit 140 23,5 54,5
Soziale Sicherheit allgemein, Zukunftsängste 21 3,5 8,2
Arbeitsplatzverlust 29 4,9 11,3
Rückkehrproblematik 19 3,2 7,4
Rentenproblematik (insbes. Erwerbsunfähigkeitsrente) 71 11,9 27,6

Praktische Bedenken: Arbeitsweg und Wohnsituation 18 3,0 7,0
keine Bedenken und/oder „zu viel Optimismus“ 13 2,2 5,1
Nennungen insgesamt 595 100,0 231,5

Bedenken, die sich auf die Situation im Betrieb als „feindlichem Territorium“ und – zum
großen Teil komplementär dazu – auf den Verlust der WfbM als vertraute und gewohnte
Lebenswelt beziehen, dominieren nahezu drei Viertel der Aussagen.

Bezüglich der WfbM wird vor allem der Verlust der sozialen Einbindung thematisiert.
Beim Blick auf die Betriebe stehen Angst vor Überforderung, aber auch Akzeptanz- und
Statusprobleme im Vordergrund. Diese wiederum sind sicherlich eng verknüpft mit der
Befürchtung, keine neuen sozialen Beziehungen im Betrieb knüpfen zu können oder in
die soziale Isolation zu geraten.

Bedenken  hinsichtlich  der  sozialen  Sicherheit  werden  von  gut  der  Hälfte  der  WfbM
wiedergegeben, sie machen knapp ein Viertel aller Aussagen aus. Diese reichen von
eher  unspezifischen  Zukunftsängsten  bis  zu  sehr  konkreten  Befürchtungen  eines
Arbeitsplatzverlustes und vor allem (von einem Viertel der WfbM genannt) von Nachtei-
len bei der Erwerbsunfähigkeitsrente.

Allein  die  Fülle  der  von  den  WfbM wiedergegebenen  Bedenken  ihrer  Beschäftigten
gegen einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt scheint eine erhebliche Kluft
zwischen WfbM und Betrieben nahezulegen. Bei der Interpretation ist das methodische
Problem zu beachten, daß hier Bedenken der betroffenen behinderten Menschen nicht
von  diesen  direkt, sondern auf dem „Umweg“ über  die  Befragung der  WfbM erfaßt
wurden. Man wird sicherlich annehmen dürfen, daß die so gewonnenen Bedenken mit-
unter auch Sichtweisen des WfbM-Fachpersonals selbst widerspiegeln.

Dennoch: Auch wenn die Äußerung  „von 9 Vermittelten sind 7 wieder zurück in die
WfB, 1 hat sich das Leben genommen“ eine extreme Position darstellt, so legen die
Ergebnisse insgesamt doch wiederum die Folgerungen nahe, daß

● beim Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt eine intensive Begleitung im Be-
trieb gewährleistet sein muß,

● besonderes Augenmerk auf die soziale Situation im Betrieb, aber auch im weiteren
sozialen Umfeld gelegt werden muß (evtl. auch im Sinne des Konzepts der „Alltags-
begleitung“),
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● Formen von Zwischenstufen neu- oder weiterzuentwickeln wären, in denen die so-
zialen Vorteile der WfbM mit der neuartigen Situation des „Arbeitens auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt“ kombiniert werden könnten (Beispiele: „Ehemaligen-Treffen“
innerhalb oder außerhalb der WfbM, weiterer Zugang zu bestimmten Angeboten der
WfbM, Kombination von „Teilzeit-WfbM“ mit „Teilzeit-Arbeitsplatz“).

Nachfrage: Übergangswünsche im Jahr 2000

Wie viele Menschen mit Behinderung in WfbM haben im Jahr 2000 den tatsächlichen
Wunsch nach einem Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geäußert – und in
welchem Maße halten die WfbM solche Wünsche für realistisch? 52

Gut vier Fünftel  der WfbM haben die Frage beantwortet, wie viele Personen im Jahr
2000 den Wunsch nach einem Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geäußert
haben.

Das verbleibende Fünftel, das dazu keine Angaben gemacht hat, läßt Raum für Spekulation: Es
kann WfbM umfassen, die  hierzu tatsächlich keine  Erkenntnisse haben, aber auch WfbM, in
denen die Nichtbeantwortung der Frage so zu interpretieren ist, daß solche Übergangswünsche
nicht vorkamen.

Bei 8 % der 238 WfbM, die Angaben zu den Übergangswünschen gemacht haben, kam
im Jahr 2000 kein Übergangswunsch vor. Bei 5 % der WfbM wurde dieser Wunsch von
30 und mehr Personen geäußert. Bei den übrigen WfbM schwankte die Anzahl der Über-
gangswünsche zwischen eins und 29.

Insgesamt berichteten die WfbM Übergangswünsche von knapp 2.000 Personen (vgl.
die folgende  Tabelle 35). Bezogen auf die jeweiligen Platzzahlen im Jahr 2000 haben
rund 1,6 % der Menschen mit Behinderung einen Übergang aus der WfbM angestrebt
(Median)53. In den neuen Bundesländern ist diese Quote mit 1,1 % deutlich niedriger als
in den alten mit 2,0 % (dort noch höher vor allem in Baden-Württemberg, Niedersachsen
und Hessen).

52 vgl. Fragebogen WfB, Frage 3.1.3: „Wie viele behinderte Menschen äußerten im Jahr 2000 in
Ihrer  WfB  den Wunsch, den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt  anzustreben?“ und
Frage 3.1.4: „Bei wie vielen davon hielten/halten Sie den Übergang auf den allgemeinen Arbeits-
markt nach einer zielgerichteten Vorbereitung für realistisch?“
53 Diese Angaben lassen sich nur für 227 WfbM berechnen.
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Tabelle 35: Wünsche behinderter Menschen im Jahr 2000 nach einem Übergang aus der WfbM, nach
Bundesländern und Ländergruppen

 WfbM Übergangswünsche Anteil Übergangswünsche

 Insges. WfbM-
Basis

im Jahr 2000 WfbM-
Basis

an Plätzen 2000

 abs. abs. Median abs. % abs. Median Max.

Insgesamt 292 238 4  1.932 100,0 227 1,6%  33,3%

nach Bundesländern  

Baden-Württemberg 30 27 5     250 12,9 26 3,6%  21,4%    

Bayern 48 39 3     221 11,4 38 1,2%  18,5%    

Berlin 5 4 13       45 2,3 4 1,5%    7,5%    

Brandenburg 18 16 3       51 2,6 15 1,1%    6,8%    

Bremen 1 1 ***       40 2,1 1 ***    8,7%    

Hamburg 4 3 12       62 3,2 3 2,1%    6,6%    

Hessen 21 16 9     167 8,6 16 2,6%  10,9%    

Mecklenburg-Vorp. 7 7 3       22 1,1 7 1,1%    3,5%    

Niedersachsen 35 25 9     296 15,3 24 2,8%  11,8%    

Nordrhein-Westfalen 38 32 5     317 16,4 29 1,1%    8,2%    

Rheinland-Pfalz 19 17 4     228 11,8 15 2,1%  33,3%    

Saarland 5 4 15       57 3,0 4 2,0%    7,3%    

Sachsen 23 18 3       52 2,7 18 1,1%    4,5%    

Sachsen-Anhalt 12 7 2       19 1,0 7 1,0%    3,2%    

Schleswig-Holstein 6 6 6       49 2,5 5 1,3%    6,7%    

Thüringen 20 16 3       56 2,9 15 1,5%    7,6%    

nach Ländergruppen  

alte Bundesländer 207 170 5  1.687 87,3 161 2,0%  33,3%    

neue Bundesländer 80 64 3     200 10,4 62 1,1%    7,6%    

Berlin 5 4 13       45 2,3 4 1,5%    7,5%    

Allerdings ist die Streuung dieser Quoten erheblich:

Bei knapp einem Drittel der WfbM beträgt der Anteil  der Übergangswünsche an den
WfbM-Plätzen im Jahr 2000 unter einem Prozent, bei gut der Hälfte der WfbM beträgt
dieser Anteil ein bis unter fünf Prozent. In rund 17 % der WfbM wünschten fünf Prozent
und mehr der Beschäftigten einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (vgl.
Tabelle 36, S. 51).

Tabelle 36: Anteil der Übergangswünsche an WfbM-Plätzen im Jahr 2000

Quote (Klassen)
WfbM

Anzahl Prozent

unter 0,5 % 35 15,5

0,5 % - unter 1,0 % 35 15,5

1,0 % - unter 2,0 % 57 25,2

2,0 % - unter 5,0 % 61 27,0

5,0 % - unter 10,0 % 25 11,1

10,0 % und höher 13 5,8

Insgesamt 226 100,0
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Betrachtet man nur die 212 WfbM (72,6 % aller WfbM), die von mindestens einem Über-
gangswunsch im Jahr 2000 berichteten, dann zeigt sich (vgl. Tabelle 37, S. 53):

Die WfbM hielten insgesamt 691 Übergangswünsche nach einer zielgerichteten Vorbe-
reitung für realistisch. Damit beurteilten sie insgesamt rund zwei von fünf gewünsch-
ten Übergängen als realistisch (Median), in den neuen Bundesländern allerdings nur je-
den dritten und in Berlin54 gar nur jeden vierten Übergangswunsch.

Für 201 WfbM läßt sich der Anteil der als realistisch beurteilten Übergangswünsche an
den jeweiligen Platzzahlen im Jahr 2000 angeben.

Der Schwerpunkt dieser Anteile lag bei 0,7 % (Median). Bei 34,8 % der WfbM betrug der
Anteil bis zu 0,5 %, bei 29,4 % der WfbM mehr als 0,5 % bis zu 1 %, bei 16,4 % der WfbM
mehr als 1 % bis zu 2 %, und bei 19,4 % der WfbM mehr als 2 %.

Sowohl bei der Betrachtung der Übergangswünsche als auch bei der Beurteilung durch
die WfbM solcher Wünsche als realistisch zeigt sich eine deutliche Abweichung von zu-
weilen genannten Schätzungen, die von einem „Übergangspotential“ von 5 % bis 10 %
der in WfbM beschäftigten Personen ausgehen. Bei einer Minderheit der WfbM ist eine
Annäherung an solche Größenordnungen jedoch zu erkennen.

Bei der Interpretation der Frage, inwieweit die WfbM Übergangswünsche ihrer Beschäftigten für
realistisch halten, wäre von Interesse, aus welchen Gründen die WfbM einen Übergangswunsch
jeweils  für  realistisch  oder  nicht  realistisch  hielten.  Diese  Gründe  wurden  im  Fragebogen
allerdings nicht unmittelbar erfragt. Man darf annehmen, daß die Einschätzung der WfbM auf
einer Mischung unterschiedlicher Perspektiven beruht:  (a) den wahrgenommenen Fähigkeiten
der  behinderten  Menschen, (b)  der  wahrgenommenen  Arbeitsmarktsituation, (c)  den  in  der
Außenwelt und insbesondere in den Betrieben wahrgenommenen Problemen, die in den „Beden-
ken gegen einen Übergang“ der behinderten WfbM-Beschäftigten (s.o.) aufscheinen, (d) schließ-
lich  den  wahrgenommenen Ressourcen, die  den  WfbM und  ihren  Beschäftigten  (intern  und
extern) zur Verfügung stehen, um die Übergangswünsche zu realisieren.

Immerhin zeichnet sich im Vergleich zu den in den Jahren 1998 bis 2000 tatsächlich
realisierten Übergangsquoten (vgl. Tabelle 14, S. 26) ab, daß auch nach Einschätzung
der WfbM sowohl in Bezug auf die Nachfrage durch WfbM-Beschäftigte als auch auf die
Realisierbarkeit der Übergangswünsche ein deutlich höheres Potential für Übergänge
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorhanden ist als bislang ausgeschöpft.

54 Für Berlin gehen die Angaben auf nur drei WfbM zurück.
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Tabelle 37: Für realistisch gehaltene Übergangswünsche im Jahr 2000, nach Bundesländern und
Ländergruppen

WfbM
Insges. mind. 1

Wunsch:
WfbM-
Basis

„realistische“
Übergangswünsche im

Jahr 2000

Anteil
„realistisch“a
n gewünscht

WfbM-
Basis

Anteil
„realistischer“

Übergangswünsche
an Plätzen im Jahr

2000
abs. abs. Median abs. % Median abs. Median Max.

Insgesamt 292 212 2 691 100,0 0,40 201 0,7% 16,1%

nach Bundesländern

Baden-Württemberg 30 27 2 98 14,2 0,38 26 1,4% 16,1%

Bayern 48 35 2 78 11,3 0,50 34 0,6% 4,3%

Berlin 5 3 3 10 1,4 0,27 3 0,4% 2,0%

Brandenburg 18 13 1 14 2,0 0,33 12 0,6% 1,0%

Bremen 1 1 *** 15 2,2 *** 1 *** 3,3%

Hamburg 4 2 8 16 2,3 0,35 2 1,2% 1,3%

Hessen 21 15 4 82 11,9 0,50 15 1,5% 4,9%

Mecklenburg-Vorp. 7 6 2 8 1,2 0,37 6 0,6% 0,7%

Niedersachsen 35 22 4 112 16,2 0,48 21 1,0% 7,8%

Nordrhein-Westfalen 38 30 2 115 16,6 0,39 27 0,5% 4,9%

Rheinland-Pfalz 19 15 1 48 6,9 0,33 13 0,6% 9,0%

Saarland 5 4 6 24 3,5 0,43 4 0,9% 2,7%

Sachsen 23 14 1 26 3,8 0,37 14 0,6% 3,6%

Sachsen-Anhalt 12 6 2 9 1,3 0,44 6 0,8% 1,2%

Schleswig-Holstein 6 5 4 19 2,7 0,50 4 0,8% 2,0%

Thüringen 20 14 1 17 2,5 0,33 13 0,6% 2,3%

nach Ländergruppen

alte Bundesländer 207 156 2 607 87,8 0,40 147 0,8% 16,1%

neue Bundesländer 80 53 1 74 10,7 0,33 51 0,6% 3,6%

Berlin 5 3 3 10 1,4 0,27 3 0,4% 2,0%

Kriterien der üöTrSh für die Auswahl von Übergangskandidaten in den WfbM-
Fachausschüssen

Die Befragung der üöTrSh zeigt, daß die üöTrSh-Vertreter im Fachausschuß als Aus-
wahlkriterien für einen möglichen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt55 vor
allem  Leistungsfähigkeit,  Qualifikation  und  Motivation  betonen  (vgl.  die  folgende
Tabelle 38).

Zwei üöTrSh berichteten, daß keine Kriterien bei der Auswahl von Beschäftigten der WfbM für
den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt angewendet werden. Zwei üöTrSh gaben an,
die Auswahl für den Übergang werde ohne Beteiligung des Fachausschusses getroffen, ein wei-
terer Träger bemerkte, der Fachausschuß sei lediglich beim Übergang vom Arbeitstrainingsbe-
reich beteiligt.

Soweit das Kriterium Alter näher spezifiziert wurde, erschien ein Übergang nach dem 50. bzw.
60. Lebensjahr als wenig aussichtsreich; eine weitere Äußerung bringt zum Ausdruck, daß „Alter
in Kombination mit Erwerbsunfähigkeitsrente/bevorstehende Anwartschaft eher ein Motivations-
hemmnis und damit eine Kontraindikation“ darstelle.

55 vgl. Fragebogen üöTrSh, Frage 2.3: „Nach welchen Kriterien werden Bewerber/-innen für den
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt von den Vertretern der üöTrSh in den WfB-Fachaus-
schüssen ausgewählt?“ Antwortvarianten waren vorgegeben, Mehrfachnennungen möglich.
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Zum Bezug von Erwerbsunfähigkeitsrente als Kriterium gibt es in einem weiteren Fall den Hin-
weis, er wirke sich hemmend aus.

Tabelle 38: Auswahlkriterien der üöTrSh in den Fachausschüssen für den Übergang auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt (Mehrfachnennungen)

Kriterium
Nennungen

(n = 22 üöTrSh)
keine Beteiligung des Fachausschusses 3
keine Auswahlkriterien 2
Leistungsfähigkeit 16
Schulische und berufliche Qualifikation 12
Motivation 13
Art und Schwere der Behinderung 9
Alter 5
Renten-/Leistungsbezug 2
Anderes (Abgleich Fähigkeitsprofil mit
Anforderungsprofil, Vorhandensein
notwendiger Arbeitstugenden)

2

Summe Nennungen 64

Zusammenfassung

Aus Sicht der WfbM sind die Betroffenen selbst in erheblichem Umfang die Initiatoren
eines Übergangs. Darin ist zunächst einmal eine solide Basis für konkrete, auf einen
Übergang gerichtete Aktivitäten zu sehen.

Ihre Motive zum Übergang liegen, wiederum aus Sicht der WfbM, vor allem im Wunsch
nach besserer Entlohnung, aber auch nach einer besseren sozialen Stellung. Hier wird
offenbar  eine  Distanz  zum allgemeinen  Arbeitsmarkt  wahrgenommen,  deren  Über-
windung einen markanten Anreiz darstellt.

Die WfbM äußerten sich sehr umfangreich zu Bedenken der Betroffenen gegen einen
Übergang. Allein die Fülle der von den WfbM wiedergegebenen Bedenken ihrer Beschäf-
tigten gegen einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt scheint eine erhebliche
Kluft zwischen WfbM und Betrieben nahezulegen. Weit überwiegend beziehen sich die
Bedenken  auf die  Situation  im Betrieb  als  „feindlichem Territorium“ (hier  vor  allem
Angst vor Überforderung, aber auch Akzeptanz- und Statusprobleme), komplementär
dazu auf den Verlust der WfbM als vertrauter und gewohnter Lebenswelt (hier vor allem
Verlust der sozialen Einbindung).

Solche Bedenken sind in jedem Fall ernst zu nehmen. Auch wenn sie sich nicht völlig
ausräumen lassen werden, zumal es schlechte Erfahrungen tatsächlich gibt, so lassen
sich doch einige Folgerungen ziehen, die zur Verringerung der Kluft beitragen können.

Knapp drei Viertel der befragten WfbM berichteten von mindestens einem Übergangs-
wunsch im Jahr 2000, insgesamt gaben sie Übergangswünsche von knapp 2.000 Per-
sonen an. Bezogen auf die jeweiligen Platzzahlen im Jahr 2000 haben rund 1,6 % der
Menschen mit  Behinderung einen Übergang aus  der  WfbM angestrebt. Diese Quote
weist eine erhebliche Streuung zwischen den WfbM auf.

Rund 700 Übergangswünsche (d. h. etwa zwei von fünf) hielten die WfbM nach einer
zielgerichteten Vorbereitung für realistisch.

Im Vergleich zu den in den Jahren 1998 bis 2000 tatsächlich realisierten Übergangs-
quoten zeichnet sich ab, daß auch nach Einschätzung der WfbM sowohl in Bezug auf
die Nachfrage durch WfbM-Beschäftigte als auch auf die Realisierbarkeit der Übergangs-



Bericht Übergang aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 55
ISB gGmbH Juni 2002

wünsche ein deutlich höheres Potential  für Übergänge auf den allgemeinen Arbeits-
markt vorhanden ist als bislang ausgeschöpft.

Die Befragung der üöTrSh zeigt, daß die üöTrSh-Vertreter im Fachausschuß als Aus-
wahlkriterien  für  einen  möglichen  Übergang  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  vor
allem Leistungsfähigkeit, Qualifikation und Motivation betonen.
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3.5.2 Individuelle Förderpläne mit explizitem Ziel des Übergangs

Individuelle Förderpläne sind in § 5 Abs. 4 WVO (zuvor: SchwbWV) als eine der Maß-
nahmen im Arbeitsbereich der Werkstatt zur Förderung des Übergangs auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt genannt (vgl. Glossar). Sie können als „Konzept für die Einzelper-
son“ verstanden werden, das den Prozeß des Übergangs auf den allgemeinen Arbeits-
markt strukturiert, anleitet und bündelt.

Insgesamt zwei Fünftel der WfbM bejahten die Frage, ob es in ihrer Werkstatt individu-
elle Förderpläne gebe, die das Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
explizit enthalten.56

Hier zeigen sich aber deutliche regionale Unterschiede. Während in den neuen Bundes-
ländern bei einem Viertel der WfbM solche Förderpläne existierten (wobei Thüringen
nach oben abweicht), war dies bei fast  der  Hälfte der WfbM aus den alten Bundes-
ländern der Fall. Auch innerhalb der alten Bundesländer ist aber die Schwankungsbreite
erheblich.

Tabelle 39: Individuelle Förderpläne mit explizitem Ziel des Übergangs, nach Bundesländern und
Ländergruppen

Insgesamt Nein Ja keine Angabe
abs. % abs. % abs. % abs. %

Insgesamt 292 100,0 157 53,8 120 41,1 15 5,1
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 30 100,0 10 33,3 19 63,3 1 3,3
Bayern 48 100,0 19 39,6 29 60,4
Berlin 5 100,0 2 40,0 3 60,0
Brandenburg 18 100,0 16 88,9 2 11,1
Bremen 1 100,0 1 100,0
Hamburg 4 100,0 3 75,0 1 25,0
Hessen 21 100,0 7 33,3 12 57,1 2 9,5
Mecklenburg-Vorpommern 7 100,0 5 71,4 2 28,6
Niedersachsen 35 100,0 14 40,0 17 48,6 4 11,4
Nordrhein-Westfalen 38 100,0 30 78,9 6 15,8 2 5,3
Rheinland-Pfalz 19 100,0 8 42,1 9 47,4 2 10,5
Saarland 5 100,0 3 60,0 1 20,0 1 20,0
Sachsen 23 100,0 19 82,6 1 4,3 3 13,0
Sachsen-Anhalt 12 100,0 9 75,0 3 25,0
Schleswig-Holstein 6 100,0 4 66,7 2 33,3
Thüringen 20 100,0 8 40,0 12 60,0
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 207 100,0 98 47,3 97 46,9 12 5,8
neue Bundesländer 80 100,0 57 71,3 20 25,0 3 3,8
Berlin 5 100,0 2 40,0 3 60,0 . .

Daß solche individuellen Förderpläne mit explizitem Übergangsziel noch keine weitere
Verbreitung haben, überrascht etwas.

Hier ist sicherlich zu fragen, ob die WfbM eventuell gar keine aus ihrer Sicht geeigneten
Übergangskandidaten aufweisen und es deswegen auch keine entsprechenden indivi-
duellen Förderpläne gibt. Die Analyse zeigt allerdings, daß die Antwort keineswegs so
einfach ist.

56 vgl. Fragebogen WfB, Frage 2.4: „Gibt es in Ihrer Werkstatt individuelle Förderpläne, die das
Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt explizit enthalten?“
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So haben von den 43 WfbM, die keinen der von ihren Beschäftigten im Jahr 2000 geäußerten
Übergangswünsche  für  realistisch  hielten,  immerhin  ein  Viertel  das  Vorliegen  individueller
Förderpläne mit explizitem Übergangsziel bejaht. Umgekehrt haben von den 191 WfbM, die den
Übergangswunsch  in  mindestens  einem Fall  für  realistisch  hielten, zwar  49,2 % Übergangs-
förderpläne angegeben, der Rest aber eben nicht.

Ähnlich sieht  es aus, wenn man solche Förderpläne in einen Zusammenhang mit  den Über-

gangsprognosen für die kommenden fünf Jahre57 stellt: Von den 14 WfbM, die keine Übergänge
erwarten, haben immerhin vier Übergangsförderpläne angegeben. Umgekehrt haben von den
182 WfbM, die mindestens einen Übergang erwarten, nur 41,8 % das Vorliegen solcher Förder-
pläne bejaht.

Die Umsetzung solcher Förderpläne wird vor allem im Rahmen kontinuierlicher Fallbe-
sprechungen überprüft. Die Tatsache, daß bereits vor Inkrafttreten des SGB IX rund die
Hälfte der WfbM auch eine Überprüfung durch Wiedervorlage im Fachausschuß genannt
hat, läßt darauf schließen, daß sich die angegebenen individuellen Förderpläne wohl
primär auf den Arbeitstrainingsbereich bezogen.58

Tabelle 40: Verfahren zur Überprüfung individueller Förderpläne mit explizitem Übergangsziel
(Mehrfachnennungen)59

Überprüfungsverfahren
abs. % der

Nennungen
% der WfbM

(n = 120)
kontinuierliche Fallbesprechungen 97 39,1 80,8
interne Berichtlegung 63 25,4 52,5
Wiedervorlage Fachausschuß 57 23,0 47,5
sonstige Überprüfung 31 12,5 25,8
Nennungen insgesamt 248 100,0 206,6

Es läßt sich festhalten: Zum Befragungszeitpunkt wies nur eine Minderheit der WfbM in-
dividuelle Förderpläne mit explizitem Übergangsziel auf. Als Instrument zur Planung
und Bündelung individueller Übergangsaktivitäten haben sich individuelle Förderpläne
noch nicht etabliert, auch nicht da, wo Übergänge tatsächlich für realistisch gehalten
werden – und auch nicht bei allen WfbM, die in den letzten Jahren Übergänge realisiert
haben. Dabei läßt sich ein positiver Zusammenhang zwischen dem Vorliegen individu-
eller  Förderpläne und Übergängen auf den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  durchaus  auf-
zeigen (vgl. Kap. 3.8.1, S. 111 ff).

57 vgl. dazu im einzelnen Kap. 3.3.3, S. 33 ff.
58 Dies läßt sich am Material leider nicht näher nachprüfen, da die Fragestellung nicht zwischen
Arbeitstrainings- und Arbeitsbereich differenzierte.
59 Basis: 120 WfbM, die  das Vorliegen individueller Förderpläne mit  dem expliziten Ziel des
Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt bejaht haben.
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3.5.3 Berufliche Bildung

In diesem Abschnitt sind Maßnahmen und Aktivitäten der WfbM zusammengefaßt, die
primär  auf  die  berufliche  Bildung  abzielen.  Sie  umfassen  sowohl  Angebote  im
Arbeitstrainingsbereich als  auch im Arbeitsbereich. Angesprochen werden in diesem
Abschnitt die folgenden Handlungsformen:

● ausgelagertes Arbeitstraining

● Berufsausbildungen (im Sinne des BBiG/der HWO) für behinderte Menschen

● Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für die im Arbeitsbereich Beschäftigten

● Nutzung externer Qualifizierungsangebote

Eine Zwitterstellung nimmt das Angebot betrieblicher Praktika ein. Diese Praktika haben zweifel-
los eine berufsqualifizierende Funktion, zugleich stellen sie aber eine Zwischenform oder Vor-
stufe für einen möglichen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt dar. Aus diesem Grund
sind Betriebspraktika Thema des nächsten Abschnitts.

Ausgelagertes Arbeitstraining

Ein ausgelagertes Arbeitstraining60 bieten 78 WfbM61 an, das sind gut ein Viertel der
WfbM, wobei WfbM aus den alten Bundesländern rund doppelt so häufig ausgelagertes
Arbeitstraining anbieten wie WfbM aus den neuen Ländern.

Besonders verbreitet ist das ausgelagerte Arbeitstraining bei den WfbM in Hamburg –
von hier stammen auch Konzept und Begriff des „ambulanten Arbeitstrainings“62, einer
besonderen Form des ausgelagerten Arbeitstrainings (eine Kurzdarstellung dieses An-
satzes findet sich im Glossar unter �Ambulantes Arbeitstraining).

Nicht alle WfbM, die ein ausgelagertes Arbeitstraining anbieten, haben auch eine Platz-
zahl für das Jahr 2000 genannt. Die Anzahl von insgesamt 236 solcher Plätze stammt
daher von 71 WfbM. Am häufigsten (drei Fünftel der 71 WfbM) wurden ein, zwei oder
drei ausgelagerte Arbeitstrainingsplätze angeboten, fünf WfbM boten zwölf und mehr
solcher  Plätze  an.  Für  69  WfbM  läßt  sich  der  Anteil  der  ausgelagerten  an  den
Arbeitstrainingsplätzen insgesamt im Jahr 2000 ermitteln: Diese Quote lag insgesamt
bei 8,4 %, in einem Extremfall bei 63 %.

Es bleibt allerdings unklar, ob unter dem Begriff „ausgelagertes Arbeitstraining“ tat-
sächlich  überall  das  Gleiche  verstanden  wird  (vgl.  Glossar unter  �Ausgelagertes
Arbeitstraining). Es ist zu vermuten, daß mitunter bereits das Angebot von Praktika in
Betrieben  und  Zweckbetrieben  im  Rahmen  des  Arbeitstrainings  als  „ausgelagertes
Arbeitstraining“ begriffen wird.

60 vgl. Fragebogen WfB, Frage 3.2.1: „Bietet Ihre WfB im Arbeitstrainingsbereich die Möglichkeit
ausgelagerten Arbeitstrainings in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes (einschließlich In-
tegrationsprojekten) an (Stand: 31.03.2001)?“
61 Weitere fünf WfbM gaben an, ein ausgelagertes Arbeitstraining im Lauf des Jahres 2001 an-
bieten zu wollen.
62 vgl. z. B. : Eltern für Integration e.V. ; Hamburger Arbeitsassistenz (1999).
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Tabelle 41: Angebot an ausgelagertem Arbeitstraining, nach Bundesländern und Ländergruppen

WfbM angegebene
Insgesamt ausgelagertes AT Plätze 200063

abs. abs. Quote abs. %
Insgesamt 292 78 26,7 % 236 100,0
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 30 13 43,3% 40 16,9
Bayern 48 15 31,3% 13 5,5
Berlin 5 2 40,0% 39 16,5
Brandenburg 18 6 33,3% 13 5,5
Bremen 1 1 100,0% 5 2,1
Hamburg 4 3 75,0% 17 7,2
Hessen 21 7 33,3% 28 11,9
Mecklenburg-Vorpommern 7 1 14,3% 3 1,3
Niedersachsen 35 8 22,9% 8 3,4
Nordrhein-Westfalen 38 7 18,4% 22 9,3
Rheinland-Pfalz 19 6 31,6% 16 6,8
Saarland 5 1 20,0% – –
Sachsen 23 2 8,7% 4 1,7
Sachsen-Anhalt 12 1 8,3% 5 2,1
Schleswig-Holstein 6 2 33,3% 9 3,8
Thüringen 20 3 15,0% 14 5,9
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 207 63 30,4% 158 66,9
neue Bundesländer 80 13 16,3% 39 16,5
Berlin 5 2 40,0% 39 16,5

Von den 214 WfbM, die kein ausgelagertes Arbeitstraining anboten, haben sich 120
(56 %)  zu  den  Gründen  geäußert.  Die  insgesamt  136  Äußerungen  lassen  sich
folgendermaßen kategorisieren:

Tabelle 42: Gründe, warum kein ausgelagertes Arbeitstraining angeboten wird (Mehrfachnennungen)

Kategorie
Nennungen

Anzahl
% der

Nennungen
% der WfbM

(n = 120)
nicht möglich
keine Möglichkeiten (unspezifiziert) 9 6,6 7,5
keine Betriebe als Kooperationspartner (keine geeigneten oder
kooperationsbereiten Betriebe, strukturschwache/ländliche Region)

47 34,6 39,2

Klientel nicht geeignet (Behinderung zu stark) 16 11,8 13,3
unzureichender Personalschlüssel 19 14,0 15,8
unklare/fehlende Finanzierung 5 3,7 4,2
Arbeitsamt stimmt nicht zu 3 2,2 2,5
Fehlen eines Konzepts 3 2,2 2,5
Sonstige Hinderungsgründe (überwiegend institutionsbezogen) 8 5,9 6,7
nicht angestrebt
kein Bedarf (unspezifiziert) 13 9,6 10,8
Verweis auf anderes Konzept (Außenorientierung erst im
Arbeitsbereich, Praktika im AT in Einzelfällen, Integration mit AB)

13 9,6 10,8

Nennungen insgesamt 136 100,0 113,3

63 Die Platzzahlen beruhen auf Angaben von 71 der 78 WfbM, die ausgelagertes Arbeitstraining
anboten.
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Ein Fünftel der WfbM strebt kein ausgelagertes Arbeitstraining an, wobei offen bleiben
muß, worauf sich „kein Bedarf“ bezieht.

Vier Fünftel der WfbM beziehen sich in ihren Äußerungen auf unterschiedliche Gründe,
warum ein ausgelagertes Arbeitstraining nicht angeboten werden kann. Am häufigsten
fehlen ihnen geeignete Betriebe, der Hinweis auf einen unzureichender Personalschlüs-
sel bzw. fehlende Finanzierung spielt ebenfalls eine prominente Rolle. Der Verweis auf
eine ablehnende Haltung des Arbeitsamtes (in drei Fällen genannt) deutet ein Problem
an, das im folgenden nochmals aufgegriffen wird.

Die Bundesanstalt für Arbeit (BA) stellt fest64, daß der Gesetzgeber im Zusammenhang
mit der Einführung des SGB IX keine Neuordnung vorgesehen hat für Maßnahmen, die
jetzt  mit  „Berufsbildungsbereich“  bezeichnet  werden,  obwohl  im  Vorfeld  massive
Forderungen gekommen sind, diese Maßnahmen nicht nur auf den Werkstättenbereich
zu  reduzieren.  Vor  diesem  Hintergrund  muß  auch  das  Modell  des  ambulanten
Arbeitstrainings der Hamburger Arbeitsassistenz diskutiert werden, das nur in Koope-
ration mit den regional zuständigen Werkstätten für behinderte Menschen funktioniert.

Nach Ansicht der BA birgt das Modell der Hamburger Arbeitsassistenz mindestens zwei
Gefahren,  die  bei  einer  weiteren  Verbreitung  dieses  Modells  berücksichtigt  werden
müssen:

● Nach Auffassung der BA soll niemand von der Schulbank weg direkt in eine unge-
lernte Tätigkeit gehen, d. h. auch in einem Konzept, in dem ein behinderter Mensch
den Berufsbildungsbereich in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes durchläuft, muß
die berufliche Bildung und der Erwerb von Schlüsselqualifikationen im Vordergrund
stehen.
Hierzu sind allerdings bei einer betriebsintegrierten Form des  Berufsbildungsbe-
reichs erhöhte Anstrengungen für die Begleitung und Betreuung der Einzelfallmaß-
nahmen zu  unternehmen. Wenn auf ausreichende Qualifizierung und Betreuung
verzichtet  werden würde, dann  wären  die  Teilnehmer solcher  Modelle  nach  Ein-
schätzung der BA schlichtweg die Arbeitslosen von Morgen.

● Ein  zweiter  Aspekt,  der  bei  der  Einschätzung  des  Hamburger  Arbeitsassistenz-
modells berücksichtig werden muß, liegt nach Ansicht der BA in der kostenneutra-
len Einführung des SGB IX.
Dieser Aspekt begrenzt die Möglichkeiten einer flächendeckenden Einführung eines
solchen Modells. In einer Flächenregion, die nicht über die guten Infrastrukturbe-
dingungen eines städtischen Ballungsgebietes wie z. B. Hamburg verfügt, müssen
bei Kostenneutralität etwa Stunden für Betreuung in Fahrzeiten des Betreuungsper-
sonals umgewandelt werden. Dadurch wäre die Gefahr gegeben, daß Qualitätsstan-
dards in der Betreuung und Qualifizierung nicht mehr eingehalten werden könnten.
Nach Ansicht der BA muß deutlich werden, daß ein integrierter Berufsbildungsbe-
reich  in  Flächenregionen  zu  einer  erheblichen  Kostensteigerung  führen  würde,
wenn man den Anspruch einer zweijährigen Betreuung und der Vermittlung einer
guten Qualifikation aufrechterhält. Hier ist die Politik gefragt, inwieweit das aus so-
zialpolitischen Überlegungen heraus gewollt wird.

Der erste Einwand scheint weniger gewichtig, wenn man die Ergebnisse der Begleitfor-
schung zum Ambulanten Arbeitstraining zur Kenntnis nimmt: Danach lernten die Teil-
nehmer/-innen des Ambulanten Arbeitstrainings nicht weniger, sondern ebenso viele
unterschiedliche Arbeitsbereiche kennen wie die vergleichbaren Teilnehmer/-innen des
traditionellen  Arbeitstrainings.65 Überdies  wurde  sowohl  in  den  betrieblichen  Prak-

64 Die folgenden Aussagen stammen aus dem bei der Bundesanstalt für Arbeit geführten Ex-
perteninterview vom Dezember 2001.
65 vgl. Hinz/Boban (2001), S. 74f; 92
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tikumsphasen als auch im begleitenden Berufsschulunterricht gerade auf den Erwerb
von Schlüsselqualifikationen besonderes Gewicht gelegt.66

Der zweite Einwand spricht in der Tat ein Problem an, für das noch keine Lösung er-
probt  ist.  Allerdings  besteht  dieses  Problem  nicht  nur  für  ein  ambulantes
Arbeitstraining in Flächenregionen, sondern im Grundsatz auch für jede andere Integra-
tionsbemühung, also sowohl für Übergänge aus WfbM auf den allgemeinen Arbeits-
markt  als  auch für  die Tätigkeit  der  Integrationsfachdienste, ohne daß daraus  eine
Nichtrealisierbarkeit gefolgert würde. Zur Frage der Kostenneutralität wäre im übrigen
sicherlich  eine  längerfristige  Bilanzierung  erforderlich,  die  auch  die  Effekte  der  zu
erwartenden Einmündungen in betriebliche Arbeitsplätze berücksichtigt.

Festzuhalten ist: Ausgelagertes Arbeitstraining ist eine regional sehr unterschiedlich,
aber  insgesamt  noch  eher  wenig  häufig  angebotene  Handlungsform.  Die  Zahl  der
angebotenen Plätze scheint gering, hat aber bei den betroffenen WfbM insgesamt doch
bereits einen beachtlichen Anteil an deren gesamten Arbeitstrainingsplätzen.

Berufsausbildung (im Sinne des BBiG/der HWO)

Eine Berufsausbildung (im Sinne des BBiG/der HWO)67 boten insgesamt 22 WfbM (7,5 %)
an, davon 19 aus den alten Bundesländern.68

Konkrete Platzzahlen für das Jahr 2000 haben 18 dieser WfbM genannt. Danach haben
sie insgesamt 27 Ausbildungsplätze (alle in den alten Bundesländern) angeboten.

Soweit dies aus den Bezeichnungen erkennbar war, handelte es sich bei den insgesamt
39 angebotenen Berufsausbildungen überwiegend um Helferausbildungen, in 12 Fällen
kann eine Ausbildung in einem Vollberuf angenommen werden.

Tabelle 43: Angebotene Berufsausbildungen (Mehrfachnennungen)

Angebotene Berufsausbildung: Kategorie
Anzahl 

Prozent der
Nennungen

Prozent der
WfbM (n = 22)

Büro (Bürokraft, 3x Bürokaufmann/-frau) 4 10,3 18,2
Küche/Hauswirtschaft (Küchenhelfer/-in, Beikoch,
Hauswirtschaftshelfer/-in, Hauswirtschafter/-in) 8 20,5 36,4
Grünbereich/Landwirtschaft (Helfer im GaLa-Bereich,
Gartenbaufachwerker/-in; Zierpflanzengärtner, Fachwerker
Zierpflanzenanbau, Holzarbeiter/-in, Landwirt) 9 23,1 40,9
Handel (Verkaufshilfe, Verkäufer, Lebensmitteleinzelhandel,
Einzelhandelskaufmann/-frau) 4 10,3 18,2
Druck/Graphik/Werbung (Buchbinder, Buchwerber, Mediengestalter
für Digital- und Printmedien) 3 7,7 13,6

Metall (Metall, Fahrradmechanik, Teilezurichter) 3 7,7 13,6

Handwerk (Malerei, Tischlerhelfer/-geselle, Weber/-in) 3 7,7 13,6

Logistik (Lagerhelfer, Gabelstaplerfahrer) 2 5,1 9,1

Diverses (Bäcker/-in, Elektro, kaufmännischer Bereich) 3 7,7 13,6

Nennungen insgesamt 39 100,0 177,3

66 vgl. Hamburger Arbeitsassistenz (2001), S. 183–223; 228–233
67 vgl.  Fragebogen  WfB,  Frage  3.2.2:  „Bietet  Ihre  WfB  Berufsausbildungen  (im  Sinne  des
BBiG/der HWO) für behinderte Menschen an?“
68 Zwei weitere WfbM (aus Baden-Württemberg) nannten ebenfalls das Angebot einer Berufsaus-
bildung mit insgesamt 129 Plätzen. Da sich diese Angaben aber auf den WfbM-Träger und damit
offensichtlich auf eine andere Einrichtung dieses Trägers bezogen, sind sie hier nicht berück-
sichtigt.
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Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen im Arbeitsbereich

Berufliche  Qualifizierungsmaßnahmen für  die  im  Arbeitsbereich  beschäftigten  be-
hinderten Mitarbeiter/-innen69 haben 77 % der WfbM benannt. Noch höher war der An-
teil bei den WfbM aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Niedersachsen, dem Saarland
und Thüringen. In etlichen dieser Bundesländer gab oder gibt es größere Modellprojek-
te.

Tabelle 44: Angebot an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen im Arbeitsbereich, nach Bundesländern

WfbM insgesamt WfbM mit Angebot an beruflichen
Qualifizierungsmaßnahmen im AB

Anzahl % Anzahl % Quote
Insgesamt 292 100,0 225 100,0 77,1%
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 30 10,3 26 11,6 86,7%
Bayern 48 16,4 42 18,7 87,5%
Berlin 5 1,7 5 2,2 100,0%
Brandenburg 18 6,2 13 5,8 72,2%
Bremen 1 ,3 1 ,4 100,0%
Hamburg 4 1,4 3 1,3 75,0%
Hessen 21 7,2 17 7,6 81,0%
Mecklenburg-Vorpommern 7 2,4 4 1,8 57,1%
Niedersachsen 35 12,0 32 14,2 91,4%
Nordrhein-Westfalen 38 13,0 23 10,2 60,5%
Rheinland-Pfalz 19 6,5 14 6,2 73,7%
Saarland 5 1,7 4 1,8 80,0%
Sachsen 23 7,9 12 5,3 52,2%
Sachsen-Anhalt 12 4,1 8 3,6 66,7%
Schleswig-Holstein 6 2,1 4 1,8 66,7%
Thüringen 20 6,8 17 7,6 85,0%
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 207 70,9 166 73,8 80,2%
neue Bundesländer 80 27,4 54 24,0 67,5%
Berlin 5 1,7 5 2,2 100,0%

Nähere Angaben zu den angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen haben 224 WfbM mit
insgesamt 373 Einzeläußerungen gemacht.

Überwiegend handelte es sich um konkret benannte Angebote (vgl. Tabelle 45, S. 63).

69 vgl. Fragebogen WfB, Frage 3.2.3: „Welche beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen bietet Ihre
WfB für die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Mitarbeiter/-innen in der WfB selbst
an?“
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Tabelle 45: Angebotene berufliche Qualifizierungsmaßnahmen im Arbeitsbereich (Mehrfachnennungen)

Angebot beruflicher Qualifizierung im Arbeitsbereich: Kategorie
Anzahl 

Prozent der
Nennungen

Prozent der
WfbM (n=224)

Allgemein benannte Angebote (138 Nennungen)
Kurse: Berufliche Qualifizierung – allgemein 53 14,2 23,7
Qualifizierung im Kontext von Projekten 19 5,1 8,5
Qualifizierung am Arbeitsplatz – arbeitsbegleitende Maßnahmen 20 5,4 8,9
Einzelfallbezogene/individuelle Maßnahmen 20 5,4 8,9
Auftrags- oder kundenbezogene Qualifizierung 4 1,1 1,8
Kennenlernen neuer Arbeitsfelder in der WfbM 18 4,8 8,0
Konkret benannte Angebote (224 Nennungen)
Betriebsbesichtigungen, Exkursionen 6 1,6 2,7
Bewerbungstraining – Vorbereitung auf den allg. Arbeitsmarkt 16 4,3 7,1
Praktika allgemein und in Unternehmen 16 4,3 7,1
Arbeitssicherheit und Erste Hilfe 18 4,8 8,0
Soziale Kompetenzen und allgemeine Kulturtechniken 40 10,7 17,9
Berufliche Qualifizierung – spezifiziert 128 34,3 57,1
Verweis auf Maßnahmen in Vorbereitung 5 1,3 2,2
Sonstiges 10 2,7 4,5
Nennungen insgesamt 373 100,0 166,5

Gelegenheit zur Teilnahme an externen Qualifizierungsmaßnahmen

Die Gelegenheit, während der Arbeitszeit an externen Qualifizierungsmaßnahmen teil-
zunehmen70, bieten 184 (63,0 %) der WfbM den behinderten Mitarbeitern/-innen. Zwi-
schen alten und neuen Bundesländern zeigen sich insgesamt keine Unterschiede.

Tabelle 46: Angebot an externen Qualifizierungsmaßnahmen während der Arbeitszeit, nach Bundesländern

WfbM insgesamt WfbM mit Möglichkeit, Qualifizierungsangebote
außerhalb der WfbM wahrzunehmen

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Quote
Insgesamt 292 100,0 184 100,0 63,0 %
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 30 10,3 17 9,2 56,7%
Bayern 48 16,4 27 14,7 56,3%
Berlin 5 1,7 4 2,2 80,0%
Brandenburg 18 6,2 9 4,9 50,0%
Bremen 1 ,3 1 ,5 100,0%
Hamburg 4 1,4 3 1,6 75,0%
Hessen 21 7,2 12 6,5 57,1%
Mecklenburg-Vorpommern 7 2,4 5 2,7 71,4%
Niedersachsen 35 12,0 28 15,2 80,0%
Nordrhein-Westfalen 38 13,0 22 12,0 57,9%
Rheinland-Pfalz 19 6,5 13 7,1 68,4%
Saarland 5 1,7 4 2,2 80,0%
Sachsen 23 7,9 11 6,0 47,8%
Sachsen-Anhalt 12 4,1 6 3,3 50,0%
Schleswig-Holstein 6 2,1 4 2,2 66,7%
Thüringen 20 6,8 18 9,8 90,0%

70 vgl. Fragebogen WfB, Frage 3.2.4: „Bietet Ihre WfB den behinderten Menschen die Möglich-
keit, während der Arbeitszeit  Qualifizierungsmaßnahmen außerhalb der  WfB (z.B. Volkshoch-
schule) wahrzunehmen?“
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Von 179 WfbM lagen zusätzliche Angaben dazu vor, worum es sich bei den Qualifi-
zierungsmaßnahmen  außerhalb  der  WfbM  handelt.  Die  insgesamt  315  Nennungen
lassen sich im wesentlichen zwei Dimensionen zuordnen: Der Dimension „Inhalt“ und
der Dimension „Lernort – Organisationsform – Anbieter“.

Hinsichtlich letzterer Dimension spielt die Volkshochschule als Lernort (und Anbieter)
eine überraschend große Rolle.

Hinsichtlich der Inhaltsdimension benannten 28 % der WfbM Inhalte aus dem Bereich
Kulturtechniken,  Alphabetisierung/Lesen/Schreiben/Deutsch  sowie  Rechnen/Mathe-
matik. Der Bereich EDV/PC wurde von 22 % der WfbM ebenfalls besonders häufig ge-
nannt. Hingegen spielen eindeutig berufsbezogene Inhalte – von 15 % der WfbM ge-
nannt – im Bereich der Qualifizierungsangebote außerhalb der WfbM offenkundig eine
etwas geringere Rolle.

Tabelle 47: Möglichkeit zur Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen außerhalb der WfbM: Art
(Mehrfachnennungen)

Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen außerhalb WfbM:
Kategorie Anzahl 

Prozent der
Nennungen

Prozent der
WfbM (n=179)

Dimension Inhalt (180 Nennungen)
„diverse Inhalte“, „Erwachsenenbildung“ 12 3,8 6,7
Schulabschluß 8 2,5 4,5
Kulturtechniken 8 2,5 4,5
Alphabetisierung, Lesen/Schreiben, Deutsch 31 9,8 17,3
Rechnen/Mathematik 11 3,5 6,1
Sprachkurse 6 1,9 3,4
EDV/PC 39 12,4 21,8
Fahrerlaubnis 6 1,9 3,4
Gabelstapler 8 2,5 4,5
konkrete berufsbezogene Inhalte 18 5,7 10,1
konkrete alltagspraktische Inhalte 9 2,9 5,0
konkrete Inhalte aus Freizeit/Kultur 17 5,4 9,5
konkrete Inhalte: Anderes 7 2,2 3,9
Dimension Lernort/Organisationsform/Anbieter (105 Nennungen)
Lernort: VHS 53 16,8 29,6
Verbände (Lebenshilfe, LAG-WfB) 10 3,2 5,6
andere Bildungsträger 21 6,7 11,7
Projekte 7 2,2 3,9
Schulbesuch 4 1,3 2,2
Bildungsurlaub 10 3,2 5,6
Sonstiges (30 Nennungen)
bedarfsabhängig, im Einzelfall 8 2,5 4,5
Angeboten, aber nicht wahrgenommen 5 1,6 2,8
fehlende Angebote 3 1,0 1,7
Divers 14 4,4 7,8
Nennungen insgesamt 315 100,0 176,0
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Unterstützende Maßnahmen der Rehabilitationsträger zur beruflichen
Qualifizierung

Die  (Mit-)Finanzierung  beruflicher  Qualifizierungsmaßnahmen  für  Beschäftigte  im
Arbeitsbereich der Werkstätten bejahten 16 üöTrSh (von 22):

In neun Regionen werden die Maßnahmen pauschal im Rahmen der Vergütungen nach
§ 93 BSHG finanziert, zwei üöTrSh tragen die Kosten alternativ sowohl pauschal  im
Rahmen der Vergütung nach § 93 BSHG als auch durch eine im Einzelfall vereinbarte
besondere Vergütung, und in sieben Regionen werden solche Maßnahmen aus ESF-Mit-
teln kofinanziert (davon in fünf ohne Beteiligung des üöTrSh).

Grundsätzlich erfolgt die Finanzierung von beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen im
Arbeitsbereich befristet. Die Zeitspanne reicht von fünf Monaten bis zu (in Ausnahme-
fällen) drei Jahren. Überwiegend werden für diese Maßnahmen die Kosten für die Dauer
von 12 bis 24 Monaten im Einzelfall getragen.

Als Voraussetzungen für die Finanzierung der Maßnahmen wurden genannt: Vorliegen
einer Konzeption; Bewerbung der behinderten Menschen um Teilhabe; positives Votum
des Fachausschusses der Werkstätten; Beobachtung des Verlaufs der Maßnahmen im
Einzelfall durch den Fachausschuß.

Die Bundesanstalt für Arbeit verweist hinsichtlich der Kostenträgerschaft für berufliche
Qualifizierungsmaßnahmen  im  Arbeitsbereich  der  WfbM  auf  die  Zuständigkeit  der
üöTrSh,  von  denen  sie  diesbezüglich  ein  deutliches  Engagement  erwartet.  Zugleich
bietet sie aber an, ihre inhaltlich-fachliche Kompetenz bei der Konzeption und Durch-
führung beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen einzubringen. Für eine solche Koopera-
tion scheint es allerdings noch kaum Beispiele zu geben.

Übergangsgruppen mit besonderen Förderangeboten

Die „Einrichtung einer Übergangsgruppe mit besonderen Förderangeboten“ im Arbeits-
bereich der  Werkstätten als  eine mögliche Handlungsform zur Förderung des  Über-
gangs behinderter Menschen aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist
erstmals durch die Änderung der SchwbWV durch das SchwbBAG zum 01.10.2000 in
§ 5 Abs. 4 SchwbWV explizit aufgeführt.

Es ist  daher allein schon deshalb nicht überraschend, daß lediglich acht üöTrSh das
Vorhandensein von Übergangsgruppen mit besonderen Förderangeboten bejahten.

Allerdings sind Zweifel angebracht, ob diese Handlungsform von sämtlichen üöTrSh auch tat-
sächlich inhaltlich/konzeptionell deckungsgleich verstanden wurde (vgl.  Glossar,  �Übergangs-
gruppe).  Offenbar  wurde  hierunter  mitunter  auch  die  Beschäftigung  auf  ausgelagerten
Arbeitsplätzen in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes subsumiert.

Sofern die Existenz von Übergangsgruppen bejaht wurde, erfolgt deren  Finanzierung
pauschal im Rahmen der Vergütung nach § 93 BSHG. Zwei üöTrSh bestätigten aber
auch eine Kofinanzierung mit ESF-Mitteln. Nähere Einzelheiten zu den Kriterien für die
Finanzierung wurden nicht genannt. Die  Dauer  der Förderung in Übergangsgruppen
wird von den üöTrSh grundsätzlich nicht befristet.

Trainingsmaßnahmen

In § 5 Abs. 4 SchwbWV ist seit dem 01.10.2000 infolge der Änderung durch das Schwb-
BAG auch die „Ermöglichung von Trainingsmaßnahmen“ als ein Beispiel für die Vorbe-
reitung Beschäftigter im Arbeitsbereich auf den allgemeinen Arbeitsmarkt aufgeführt.
14 üöTrSh bestätigten die (Mit-)Finanzierung von Trainingsmaßnahmen bei WfbM in ih-
rem Zuständigkeitsbereich.

Da diese Maßnahmen im Gesetz nicht näher bestimmt bzw. von anderen Maßnahmen zur Vorbe-
reitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt abgegrenzt sind (vgl. Glossar, �Trainingsmaßnahme),
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kann nicht ausgeschlossen werden, daß die üöTrSh dieser Handlungsform sehr unterschiedliche
Maßnahmen zugeordnet haben, bzw. daß manche üöTrSh als Trainingsmaßnahmen auffaßbare
Angebote anderen Handlungsformen zugerechnet haben.

Die Finanzierung erfolgt fast immer pauschal nach § 93 BSHG, bei jeweils einem üöTrSh
durch  besondere  Vergütung  im Einzelfall  bzw.  nur  aus  ESF-Mitteln.  Die  Dauer  der
Trainingsmaßnahmen ist nur bei drei üöTrSh befristet (bis zu sechs bzw. zwölf Mona-
ten, in einem Fall mit Verlängerungsmöglichkeit).

Zusammenfassung

Ausgelagertes  Arbeitstraining ist  eine regional sehr  unterschiedlich, aber insgesamt
noch eher wenig häufig angebotene Handlungsform. Die Zahl der angebotenen Plätze
scheint gering, hat aber bei den betroffenen WfbM insgesamt doch bereits einen be-
achtlichen Anteil an deren gesamten Arbeitstrainingsplätzen. Probleme zeichnen sich
hinsichtlich der Realisierbarkeit dieses Angebots in ländlichen Regionen ab.

Berufliche  Qualifizierungsmaßnahmen für  die  im  Arbeitsbereich  beschäftigten  be-
hinderten Mitarbeiter/-innen haben 77 % der WfbM benannt. Damit ist dieses Angebot
quantitativ sehr verbreitet. In dieser Hinsicht wird dem Auftrag der Werkstattverord-
nung also bereits weitgehend entsprochen, allerdings hatte auch ein knappes Viertel
der  WfbM noch kein  entsprechendes Angebot. Eine Kofinanzierung durch ESF-Mittel
spielt eine bemerkenswerte Rolle bei der Finanzierung dieses Angebots.

Auch nach der Analyse der genannten Qualifizierungsmaßnahmen muß offen bleiben,
inwieweit sie inhaltlich gezielt auf einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
ausgerichtet sind. Ganz offenkundig auf dieses Ziel gerichtete Qualifizierungsangebote
wurden eher selten genannt.

Zwar sind die üöTrSh in aller Regel als Kostenträger zuständig für berufliche Qualifi-
zierungsmaßnahmen im Arbeitsbereich. Die Bundesanstalt sieht sich aber durchaus als
Kompetenzträger  für  berufliche  Bildung.  Beispiele  einer  gelingenden  Kooperation
scheint es aber noch kaum zu geben.

Knapp zwei Drittel der WfbM boten ihren Beschäftigten ferner die Gelegenheit, während
der  Arbeitszeit  an  externen  Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. Eindeutig  be-
rufsbezogene Inhalte spielten hier seltener eine Rolle, es überwogen Inhalte aus dem
Bereich der Kulturtechniken (einschließlich EDV). Insofern stellen auch solche Qualifi-
zierungsgelegenheiten ein wichtiges Angebot zur (Weiter-)Entwicklung von Grundvor-
aussetzungen für einen Übergang dar.
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3.5.4 Außenaktivitäten: Orientierung in Richtung allgemeiner
Arbeitsmarkt

Dieser Abschnitt befaßt sich mit Maßnahmen und Aktivitäten der WfbM, die sich als
konkrete Orientierung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt begreifen lassen. Hierzu ge-
hören zunächst Akquisitionsbemühungen der WfbM bei Arbeitgebern, sodann Hand-
lungsformen, die Zwischenstufen eines Übergangs aus der WfbM auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt  bilden,  wie  etwa  Betriebspraktika  oder  Formen  ausgelagerter  WfbM-
Arbeitsplätze.

3.5.4.1 Akquisition auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt71

Fast alle WfbM gaben an, Bemühungen zur Akquisition von Arbeitsstellen, Praktikums-
plätzen oder ausgelagerten Einzelarbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu
unternehmen,  nur  rund  6 %  der  WfbM nannten  keinerlei  Akquisitionsbemühungen.
Schwerpunktmäßig nannten die WfbM zwei (in den neuen Bundesländern) bis drei (in
den alten Bundesländern) unterschiedliche Akquisitionsstrategien.

Die naheliegendste Möglichkeit, nämlich die Nutzung von Kontakten mit Geschäftspart-
nern, wird von den allermeisten WfbM wahrgenommen. An zweiter Stelle folgt bereits
die Kooperation mit Integrationsfachdiensten, dicht gefolgt von „Blindanfragen“ bei Be-
trieben (jeweils von rund der Hälfte der WfbM genannt). Jeweils rund ein Drittel der
WfbM erstellen Informationsmaterialien für Betriebe oder kontaktieren die Arbeitsver-
mittler des Arbeitsamtes. Bemerkenswert scheint, daß eine wenn auch geringere Anzahl
von WfbM aktiv auf Stellenangebote in regionalen bzw. Online-Medien reagiert. Selbst
die Stellensuche via Internet wird von 15 WfbM praktiziert – überraschend insofern, als
Internet-Stellenbörsen  nicht  unbedingt  den  Markt  für  die  Klientel  von  WfbM  re-
präsentieren.

Tabelle 48: Akquisitionsbemühungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (Mehrfachnennungen)

Akquisitionsstrategie
Anzahl Prozent der

Nennungen
Prozent der

WfbM (n = 292)
Prozent der WfbM:
mind. 1/2 gesond.

Stelle (n = 67)
keine 18 1,9 6,2 0,0

Nutzung von Kontakten mit Geschäftspartnern 249 26,0 85,3 89,6

Kooperation mit Integrationsfachdiensten 153 16,0 52,4 59,7

Anfragen bei Betrieben, ohne konkrete Stellenangebote 140 14,6 47,9 76,1

Informationsmaterialien für Betriebe 97 10,1 33,2 61,2

Anfragen bei Arbeitsvermittlern des Arbeitsamtes 86 9,0 29,5 47,8

Kooperation mit Integrationsprojekten 61 6,4 20,9 29,9

Reaktionen auf Stellenangebote in regionalen Medien 48 5,0 16,4 41,8

Reaktion auf Online-Stellenangebote 32 3,3 11,0 37,3

Stellensuche via Internet 15 1,6 5,1 16,4

Stellengesuche in regionalen Medien 5 0,5 1,7 6,0

Sonstige Bemühungen … 55 5,7 18,8 31,3

Nennungen insgesamt 959 100,0 328,4 497,1

71 vgl. Fragebogen WfB, Frage 2.5: „Welche Bemühungen unternimmt Ihre Werkstatt zur Ak-
quisition  von  Arbeitsstellen, Praktikumsplätzen  und/oder  ausgelagerten  Einzelarbeitsplätzen
auf  dem allgemeinen Arbeitsmarkt?“ Vorgegeben waren 12 Antwortmöglichkeiten, Mehrfach-
nennungen waren möglich.
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Unter den „sonstigen“ Akquisitionsbemühungen wurden folgende häufiger genannt:

Nutzung persönlicher Kontakte der WfbM-Fachkräfte (15mal) sowie persönliche Initiativen der
Betroffenen selbst  (12mal) oder ihrer Eltern/Betreuer (4mal); Kooperation mit  Hauptfürsorge-
stelle/PSD  (3mal)  oder  anderen  Einrichtungen  (4mal);  Zusammenarbeit  mit  Arbeitgeberver-
bänden (4mal); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (3mal).

Die letzte Spalte der Tabelle zeigt, daß gesonderte Stellen(anteile) zur Förderung des
Übergangs in  Bezug auf Akquisitionsbemühungen der  WfbM eine deutlich sichtbare
Wirkung haben: So haben die WfbM mit mindestens einem halben gesonderten Stellen-
anteil sämtliche Akquisitionswege häufiger genutzt als die WfbM insgesamt, statt im
Mittel drei wurden fünf Akquisitionswege beschritten; sie haben insbesondere die Ak-
quisitionswege deutlich häufiger beschritten, die Eigenaktivität beinhalten oder voraus-
setzen; und sie haben nicht weniger, sondern eher mehr mit Integrationsfachdiensten
kooperiert.

Unterschiedliche  Schwerpunkte der  Akquisitionsstrategien in  den einzelnen Bundes-
ländern werden aus der folgenden Tabelle deutlich, die eine regionale Aufschlüsselung
für drei häufig genannte Strategien bietet: die Kooperation mit Integrationsfachdiens-
ten, die Anfrage bei Betrieben ohne Vorliegen von Stellenangeboten („Kaltakquise“) und
die  Anfragen  bei  Arbeitsvermittlern  des  Arbeitsamtes. So  setzen  beispielsweise  die
WfbM aus  Hamburg,  Schleswig-Holstein,  Baden-Württemberg,  Berlin  und  Rheinland-
Pfalz sehr stark auf die Kooperation mit Integrationsfachdiensten.

Tabelle 49: Drei häufige Akquisitionsstrategien, nach Bundesländern und Ländergruppen

WfbM
insges.

Kooperation mit
Integrationsfachd.

„Kaltakquise“ bei
Betrieben

Anfragen bei AA-
Vermittlern

abs. abs. Quote abs. Quote abs. Quote

Insgesamt 292 153 52,4 140 47,9 86 29,5

nach Bundesländern

Baden-Württemberg 30 25 83,3 7 23,3 5 16,7

Bayern 48 20 41,7 27 56,3 17 35,4

Berlin 5 4 80,0 3 60,0 2 40,0

Brandenburg 18 4 22,2 4 22,2 2 11,1

Bremen 1 1 100,0 1 100,0

Hamburg 4 4 100,0 3 75,0

Hessen 21 11 52,4 16 76,2 5 23,8

Mecklenburg-Vorpommern 7 1 14,3 3 42,9 2 28,6

Niedersachsen 35 17 48,6 25 71,4 16 45,7

Nordrhein-Westfalen 38 25 65,8 15 39,5 9 23,7

Rheinland-Pfalz 19 15 78,9 7 36,8 6 31,6

Saarland 5 1 20,0 4 80,0 3 60,0

Sachsen 23 9 39,1 5 21,7 4 17,4

Sachsen-Anhalt 12 6 50,0 3 25,0 5 41,7

Schleswig-Holstein 6 5 83,3 5 83,3 3 50,0

Thüringen 20 5 25,0 13 65,0 6 30,0

nach Ländergruppen

alte Bundesländer 207 124 59,9 109 52,7 65 31,4

neue Bundesländer 80 25 31,3 28 35,0 19 23,8

Berlin 5 4 80,0 3 60,0 2 40,0
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Als  erfolgreichste Strategie  sahen die WfbM72 die Nutzung persönlicher Kontakte mit
Betrieben sowie von Geschäftskontakten der WfbM, jeweils in Verbindung mit direkter
persönlicher Ansprache (rund die Hälfte der WfbM). Für jede zehnte WfbM war die ge-
zielte Neuansprache von Betrieben, ebenfalls verbunden mit möglichst raschem persön-
lichen Kontakt, die erfolgreichste Strategie. Häufiger genannt wurde ferner der Einstieg
über Praktika (14 %), die Kooperation mit Integrationsfachdiensten (9 %) sowie das fach-
liche Angebot der Einarbeitung und Begleitung im Betrieb (6 %).

Diese Gewichtung dürfte teilweise die Ressourcen widerspiegeln, die den WfbM für die
Akquisition zur Verfügung stehen. So ist die gezielte „Kaltakquise“ wohl vor allem den-
jenigen WfbM möglich, die über eine eigene Fachkraft für diese Aufgabe verfügen (s.
o.), während sich eine Kooperation mit Integrationsfachdiensten nur dort als effektivste
Strategie  zeigen  kann,  wo  solche  Fachdienste  bereits  (längere  Zeit)  zur  Verfügung
standen und zur Kooperation bereit und in der Lage waren.

Von  den  WfbM, die  Akquisitionsbemühungen  unternommen haben,  haben  sich  vier
Fünftel zu den Ergebnissen dieser Bemühungen geäußert. Aus ihren Angaben wurden
357 Aussagen extrahiert und kategorisiert.

Tabelle 50: Ergebnisse von Akquisitionsbemühungen der WfbM (Mehrfachnennungen)

Ergebnis der Akquisitionsbemühungen: Kategorie
Nennungen

Anzahl Prozent der
Nennungen

Prozent der
WfbM (n = 233)

Positive Erfahrungen und Ergebnisse 270 75,6 115,9
Erfolgreiche Vermittlung auf Arbeitsplätze 95 26,6 40,8
Arbeitserprobungen 6 1,7 2,6
Ausgelagerte Einzelarbeitsplätze 45 12,6 19,3
Ausgelagerte Arbeitsgruppen 6 1,7 2,6
Praktikumsplätze 80 22,4 34,3
Vermittlung in Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 8 2,2 3,4
Kooperation mit Integrationsfachdiensten/-projekten 12 3,4 5,2
Diverse positive Erfahrungen und Ergebnisse 19 5,3 8,2
Ambivalente Erfahrungen und Ergebnisse 16 4,5 6,9
„Praktikum Ja – Übernahme Nein“ 11 3,1 4,7
Problem, die notwendige Betreuung zu sichern 5 1,4 2,2
Negative Erfahrungen und Ergebnisse 67 18,8 28,8
keine Akquisitions- oder Vermittlungserfolge 28 7,8 12,0
eher negative Erfahrungen: geringes Arbeitgeberinteresse 18 5,0 7,7
Hinweise auf Scheitern von Übergangsversuchen 15 4,2 6,4
Eigenschaften/Fähigkeiten der behinderten Mitarbeiter reichen
nicht oder passen nicht zum Arbeitsplatzangebot

6 1,7 2,6

Sonstige 3 0,8 1,3
Nennungen insgesamt 357 100,0 153,2

Die positiven Erfahrungen und Ergebnisse der Akquisitionsbemühungen überwogen bei
weitem, in der Regel wurden – oft mit Zahlenangaben – konkrete Resultate bezüglich
einzelner  Handlungsformen  benannt.  Unter  den  „diversen“  positiven  Erfahrungen
finden sich häufig Hinweise auf Verbesserung des Kontakts und des Klimas mit Be-
trieben.

Mehr als ein Viertel der WfbM berichtete zugleich aber auch von negativen Erfahrungen,
jede neunte WfbM verzeichnete völlige Erfolglosigkeit ihrer Akquisitionsbemühungen.

72 vgl. Fragebogen WfB, Frage 2.5.2: „Welche Strategie ist Ihrer Erfahrung nach am erfolgreichs-
ten?“. Hierzu haben sich 196 WfbM geäußert.
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Das tatsächliche Ausmaß der ambivalenten Erfahrungen ist daher vermutlich höher zu
veranschlagen, als es in denjenigen Aussagen zum Ausdruck kommt, die zwar eine Be-
reitschaft der Arbeitgeber konstatieren, „billige Arbeitskräfte“ (in der Regel per Prak-
tikum) zu beschäftigen, aber zu einer anschließenden Übernahme in ein Arbeitsverhält-
nis nicht bereit sind. Von Interesse ist hier auch der Hinweis auf die Problematik, die
notwendige – und von den Arbeitgebern erwartete – intensive Begleitung am betriebli-
chen Beschäftigungs- oder Arbeitsplatz sicherzustellen.

Die (Mit-)Finanzierung von Aktivitäten zur Akquisition von Arbeitsplätzen73 auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt durch Werkstätten in ihrem Zuständigkeitsbereich bestätigten
16 üöTrSh:

Die Finanzierung der Kosten erfolgt fast stets pauschal im Rahmen der Vergütung nach
§ 93 BSHG, zwei  üöTrSh  nutzen  daneben eine  Kofinanzierung durch  ESF-Mittel,  ein
üöTrSh nimmt ausschließlich ESF-Mittel in Anspruch. Vier Sozialhilfeträger haben die
Übernahme derartiger Kosten befristet.

Die genutzten Akquisitionsstrategien werden in Kapitel 3.8.1 (S. 111 ff) nochmals unter
dem Blickwinkel ihrer Wirksamkeit aufgegriffen.

3.5.4.2 Betriebspraktika

Betriebspraktika, also externe Praktika bei Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes,
gelten als erfolgversprechende Handlungsform beim Übergang aus der WfbM auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie stellen eine Zwischenstufe dar, die der Qualifizierung
und der Erweiterung der eigenen Fähigkeiten dient, zugleich aber auch den Übergang
in einen Betrieb konkret anbahnen kann. Die besondere Rolle der Betriebspraktika als
„Absprungbasis“ für einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist bereits bei
den dokumentierten Einzelübergängen angedeutet worden (vgl. Kap. 3.3.2 Tabelle 17,
S. 28).

In der vorliegenden Studie wurden die WfbM auch nach ihrem Angebot an Betriebsprak-
tika  befragt.74 Gut  zwei  Drittel  der  WfbM insgesamt  boten  solche  Praktika  an. Die
Diskrepanzen zwischen den WfbM der alten und der neuen Bundesländer sind dabei
nicht zu übersehen: Während rund vier Fünftel der WfbM aus den alten Bundesländern
Praktika anboten, waren es in den neuen Bundesländern nur rund zwei Fünftel  der
WfbM75.  Die  Extreme werden  durch  Hessen,  Niedersachsen,  Rheinland-Pfalz,  Baden-
Württemberg und Schleswig-Holstein auf der einen Seite und durch Brandenburg und
Sachsen auf der anderen Seite markiert.

Rund 1.050 externe Praktika berichteten die WfbM für das Jahr 2000, dabei waren rund
820 Betriebe involviert.

Nach  den  Angaben  der  WfbM beträgt  die  übliche  Praktikumsdauer minimal  über-
wiegend ein bis vier Wochen (mit deutlichen Schwerpunkten bei zwei und vier Wochen),
maximal überwiegend vier bis zwölf Wochen (mit deutlichen Schwerpunkten bei vier,
sechs, acht und zwölf Wochen). Knapp 4 % der WfbM berichteten von einer maximalen
Praktikumsdauer zwischen einem halben und einem Jahr.

Bei 71 % der WfbM wurden schriftliche Praktikumsverträge mit dem Betrieb abgeschlos-
sen.

73 vgl. Fragebogen üöTrSh, Frage 3.1.8
74 vgl. Fragebogen WfB, Frage 3.3.1: „Bietet Ihre WfB externe Praktika bei Betrieben des allge-
meinen Arbeitsmarktes (einschließlich Integrationsprojekten) an?“
75 p < .001, Chi2-Test.
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Tabelle 51: Angebot an Betriebspraktika, nach Bundesländern und Ländergruppen

WfbM Anzahl Praktika Anzahl Praktikums-
Insges. Praktika: Ja 200076 betriebe 200077

 abs. abs. Quote abs. % abs. %
Insgesamt 292 200 68,5% 1.045 100,0 816 100,0
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 30 25 83,3% 128 12,2 106 13,0
Bayern 48 34 70,8% 137 13,1 117 14,3
Berlin 5 4 80,0% 63 6,0 33 4,0
Brandenburg 18 5 27,8% 15 1,4 10 1,2
Bremen 1 1 100,0% – – – –
Hamburg 4 3 75,0% 28 2,7 22 2,7
Hessen 21 19 90,5% 160 15,3 118 14,5
Mecklenburg-Vorpommern 7 3 42,9% 11 1,1 9 1,1
Niedersachsen 35 29 82,9% 118 11,3 115 14,1
Nordrhein-Westfalen 38 27 71,1% 164 15,7 131 16,1
Rheinland-Pfalz 19 16 84,2% 77 7,4 51 6,3
Saarland 5 4 80,0% 25 2,4 25 3,1
Sachsen 23 6 26,1% 19 1,8 7 0,9
Sachsen-Anhalt 12 6 50,0% 26 2,5 11 1,3
Schleswig-Holstein 6 5 83,3% 52 5,0 33 4,0
Thüringen 20 13 65,0% 22 2,1 28 3,4
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 207 163 78,7% 889 85,1 718 88,0
neue Bundesländer 80 33 41,3% 93 8,9 65 8,0
Berlin 5 4 80,0% 63 6,0 33 4,0

Wenngleich  die  Zahl  der  WfbM, die  überhaupt  externe  Praktika  anbieten,  noch  als
erfreulich bewertet werden kann, so ist die Zahl der tatsächlich realisierten Praktika
eher ernüchternd. Übliche Werte liegen insgesamt zwischen ein und sechs Praktika pro
WfbM im Jahr, wobei es im Einzelfall allerdings deutliche Abweichungen nach oben ge-
ben kann (bis zu 30 Praktika).

Damit ist die Chance eines WfbM-Beschäftigten, ein Betriebspraktikum zu absolvieren,
insgesamt recht gering. Für 177 WfbM, die Betriebspraktika anboten, läßt sich dies ge-
nauer angeben: Auf je 100 Plätze im Arbeitstrainings- und Arbeitsbereich im Jahr 2000
kamen 1,5 Praktika, auf je 100 Plätze im Arbeitsbereich kamen 1,7 Praktika im Jahr.

Die grundsätzliche Verbreitung von Betriebspraktika zeigt sich auch in den Angaben
der üöTrSh: Eine (Mit-)Finanzierung dieser Handlungsform bestätigten 18 üöTrSh (von
22).78

Die Finanzierung erfolgt überwiegend pauschal im Rahmen der Vergütung nach § 93
BSHG, ein üöTrSh finanziert die Maßnahme im Einzelfall durch besondere Vergütungen
nach § 93 BSHG, ein weiterer üöTrSh verfährt alternativ zur Pauschalfinanzierung eben-
so. In zwei Regionen werden zusätzlich auch Mittel des ESF eingesetzt.

14 üöTrSh befristen die Finanzierung bezüglich der  Praktikumsdauer. Die genannte
Zeitspanne reicht von zehn Tagen (Verlängerungsmöglichkeit) bis zu zwölf Monaten,
wobei sechs üöTrSh die Dauer auf maximal sechs Monate begrenzen.

76 Zur Zahl der durchgeführten Praktika haben nur 187 der 200 WfbM, die externe Praktika an-
boten, Angaben gemacht.
77 Zur Zahl der Praktikumsbetriebe haben nur 181 der 200 WfbM Angaben gemacht.
78 vgl. Fragebogen üöTrSh, Frage 3.1.5
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Eine Besonderheit verzeichnet Hamburg. Dort werden die Betriebspraktika zentral vom
Fachdienst  Hamburger  Arbeitsassistenz GmbH als  Dienstleister  für  die  Werkstätten
durchgeführt.

3.5.4.3 Ausgelagerte Arbeitsgruppen

Unter  ausgelagerten  Arbeitsgruppen  sind  Gruppen  von  WfbM-Beschäftigten  zu  ver-
stehen, die nicht innerhalb der WfbM tätig sind, sondern innerhalb eines Betriebes des
allgemeinen Arbeitsmarktes. Die hier Beschäftigten haben grundsätzlich nach wie vor
„WfbM-Status“, allerdings arbeiten sie faktisch „näher“ am allgemeinen Arbeitsmarkt,
und es besteht auch die Chance einer stärkeren sozialen Integration im Sinne eines ge-
meinsamen  Arbeitens  von  Menschen  mit  und  ohne  Behinderung  als  innerhalb  der
WfbM.

Es  ist  allerdings  nicht  immer  eindeutig,  welchen  Charakter  solche  ausgelagerten
Arbeitsgruppen haben, und es ist durchaus umstritten, welchen Charakter sie haben
dürfen. Sie können einerseits als „Durchgangsstation“ für den einzelnen in der Gruppe
tätigen Beschäftigten aufgefaßt werden, mit dem Ziel eines „nächsten Schrittes“, dem
Übergang auf einen regulären Arbeitsplatz im Betrieb79. Sie können andererseits auch
den Charakter einer dauerhaften Beschäftigung für die in der Gruppe tätigen Menschen
mit Behinderung haben, ohne daß ausdrücklich das Ziel eines Übergangs verfolgt wird.

Insgesamt  gut  zwei  Fünftel  der  WfbM boten  ausgelagerte  Arbeitsgruppen  an80.  Die
WfbM aus den neuen Bundesländern und aus Berlin boten deutlich häufiger81 ausge-
lagerte Arbeitsgruppen an als die WfbM aus den alten Bundesländern.

Rund 1.700 Plätze berichteten die WfbM, dabei wurden rund 240 ausgelagerte Arbeits-
gruppen genutzt. Für 110 WfbM läßt sich eine Quote ermitteln: Danach kamen im Jahr
2000 auf je 100 Plätze im Arbeitsbereich der Werkstätten vier Plätze in ausgelagerten
Arbeitsgruppen.

Zum Charakter dieser ausgelagerten Arbeitsgruppen haben sich 116 der 125 WfbM mit
diesem Angebot  geäußert.  Danach  haben  die  ausgelagerten  Arbeitsgruppen  für  80
WfbM (69 %) den Charakter einer dauerhaften Beschäftigung, für 36 WfbM (31 %) den
Charakter einer zeitweisen Beschäftigung als Maßnahme zur Förderung des Übergangs.

Es ist daher festzustellen, daß ausgelagerte Arbeitsgruppen, wiewohl (insbesondere in
den  neuen  Bundesländern)  durchaus  verbreitet,  nur  sehr  eingeschränkt  eine  Über-
gangsfunktion in Richtung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erfüllen.

79 Also im Sinne einer zeitweisen Beschäftigung als Maßnahme zur Förderung des Übergangs
nach § 5 Abs. 4 SchwbWV (bis 30. Juni 2001) bzw. § 5 Abs. 4 WVO (ab 1. Juli 2001).
80 vgl. Fragebogen WfB, Frage 3.4:  “Bietet  Ihre  WfB  Beschäftigung in ausgelagerten Arbeits-
gruppen an?”
81 p < .001, Chi2-Test.
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Tabelle 52: Angebot an ausgelagerten Arbeitsgruppen, nach Bundesländern und Ländergruppen

WfbM Anzahl Plätze Anzahl ausgelagerte
Insges. ausgelagerte AG: Ja 200082 AG 200083

 abs. abs. Quote abs. % abs. %
Insgesamt 292 125 42,8% 1.672 100,0 235 100,0
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 30 14 46,7% 83 5,0 12 5,1
Bayern 48 9 18,8% 124 7,4 28 11,9
Berlin 5 4 80,0% 98 5,9 11 4,7
Brandenburg 18 14 77,8% 308 18,4 35 14,9
Bremen 1 1 100,0% 60 3,6 5 2,1
Hamburg 4 3 75,0% 55 3,3 7 3,0
Hessen 21 5 23,8% 54 3,2 6 2,6
Mecklenburg-Vorpommern 7 7 100,0% 49 2,9 13 5,5
Niedersachsen 35 17 48,6% 272 16,3 38 16,2
Nordrhein-Westfalen 38 10 26,3% 176 10,5 19 8,1
Rheinland-Pfalz 19 11 57,9% 81 4,8 17 7,2
Saarland 5 2 40,0% – – – –
Sachsen 23 7 30,4% 99 5,9 11 4,7
Sachsen-Anhalt 12 8 66,7% 100 6,0 15 6,4
Schleswig-Holstein 6 3 50,0% 31 1,9 4 1,7
Thüringen 20 10 50,0% 82 4,9 14 6,0
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 207 75 36,2% 936 56,0 136 57,9
neue Bundesländer 80 46 57,5% 638 38,2 88 37,4
Berlin 5 4 80,0% 98 5,9 11 4,7

3.5.4.4 Ausgelagerte Arbeitsplätze/Außenarbeitsplätze84 in Betrieben

Ausgelagerte Arbeitsplätze sind Arbeitsplätze außerhalb der WfbM in Betrieben, allge-
meiner  „in  Betriebsstätten  Dritter  (einschließlich  Integrationsprojekten)“.  Die  dort
Beschäftigten  haben  ebenfalls  „WfbM-Status“.  Die  Abgrenzung  zur  ausgelagerten
Arbeitsgruppe  ist  keine  grundsätzliche  insofern,  als  innerhalb  einer  ausgelagerten
Arbeitsgruppe ebenfalls ausgelagerte Arbeitsplätze existieren. Andererseits sind ausge-
lagerte Arbeitsplätze auch ohne Gruppe als Einzelarbeitsplätze in Betrieben denkbar
und konzipiert.

Das wesentliche Merkmal ausgelagerter Arbeitsplätze im Rahmen dieser Studie ist ihr
Charakter als „zeitweise Beschäftigung als Maßnahme zur Förderung des Übergangs“
(gemäß § 5 Abs. 4 SchwbWV bzw. § 5 Abs. 4 WVO). Diese Charakterisierung verkennt
keineswegs, daß seit  Jahren  auch  eine Diskussion  darüber  geführt  wird, ob ausge-
lagerte Arbeitsplätze für bestimmte Personen nicht den Charakter einer dauerhaften
Beschäftigung haben sollten.

Da das Thema der Studie auf den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zentriert
war, bezog sich die Frage an die WfbM nach ausgelagerten Arbeitsplätzen auf solche,
die eine Zwischenstufe darstellen, also eine gezielte Vorbereitung auf den Übergang
auf einen regulären Arbeitsplatz.85

82 Zur Zahl der Plätze haben 117 der 125 WfbM, die  ausgelagerte Arbeitsgruppen anboten,
Angaben gemacht.
83 Zur Zahl der ausgelagerten Arbeitsgruppen haben 112 der 125 WfbM Angaben gemacht.
84 Im Bundesland Hessen ist für die Handlungsform der ausgelagerten (Einzel-)Arbeitsplätze die
(umfassendere) Bezeichnung Außenarbeitsplätze gebräuchlich.
85 vgl. Fragebogen WfbM, Fragen 3.5.1 und 3.5.2
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Rund ein Drittel der WfbM hat solche ausgelagerten Arbeitsplätze als Fördermaßnahme
zum Übergang.

Die Angaben zum Angebot sind allerdings vermutlich etwas überschätzt:

Bei zehn WfbM entsprach die Zahl ausgelagerten Arbeitsplätze exakt derjenigen der Plätze in
ausgelagerten  Gruppen, deren Charakter  mit  „dauerhafte  Beschäftigung“ angegeben  worden
war. In diesen Fällen ist  also anzunehmen, daß es sich bei den angegebenen ausgelagerten
Arbeitsplätzen  nicht  um solche  im  Sinne  der  Fragestellung  handelt,  also  nicht  um Einzel-
arbeitsplätze zur zielgerichteten Vorbereitung auf den Übergang.

Aus diesem Grund sind in der Tabelle 53 (S. 75) Zahlenbereiche angegeben: Die jeweils
erste Zahl entspricht den um die zehn wohl irrtümlich enthaltenen WfbM bereinigten
Daten, die jeweils zweite Zahl bezieht sich auf die nicht bereinigten Originaldaten.

Zwischen den WfbM aus den neuen und den alten Bundesländern besteht bezüglich
dieser Handlungsform kaum ein Unterschied.

Besonderes Gewicht haben ausgelagerte Arbeitsplätze in den Bundesländern Hamburg,
Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. Eine eher seltene Handlungsform sind sie für
Nordrhein-Westfalen.

Insgesamt kann, bezogen auf 91 WfbM, von rund 500 ausgelagerten Arbeitsplätzen bei
rund 250 Betrieben ausgegangen werden. Auf der Basis von 88 WfbM läßt  sich das
Verhältnis  der  angebotenen  Plätze  zu  den  Plätzen  im Arbeitsbereich  insgesamt  er-
mitteln: Im Jahr 2000 kamen danach auf je 100 Plätze im Arbeitsbereich 1,6 ausge-
lagerte Arbeitsplätze.
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Tabelle 53: Angebot an ausgelagerten Arbeitsplätzen/Außenarbeitsplätzen, nach Bundesländern und
Ländergruppen86

WfbM Anzahl Plätze Anzahl Betriebe
Insges. ausgelagerte AP: Ja (Stand 31.03.2001) (Stand 31.03.2001)

 abs. abs. Quote abs. % abs. %
Insgesamt 292 91/101 31,2/34,6% 511/702 100,0 252/278 100,0
nach Bundesländern
Baden-Württemberg 30 6 20,0% 20 3,9/2,8 10 4,0/3,6
Bayern 48 10 20,8% 86 16,8/12,3 22 8,7/7,9
Berlin 5 2/3 40,0%/60,0% 6/24 1,2/3,4 4/7 1,6/2,5
Brandenburg 18 8 44,4% 62 12,1/8,8 19 7,5/6,8
Bremen 1 1 100,0% 16 3,1/2,3 12 4,8/4,3
Hamburg 4 3 75,0% 18 3,5/2,6 13 5,2/4,7
Hessen 21 13 61,9% 96 18,8/13,7 66 26,2/23,7
Mecklenburg-Vorpommern 7 4 57,1% 28 5,5/4,0 12 4,8/4,3
Niedersachsen 35 12/14 34,3%/40,0% 29/52 5,7/7,4 22/28 8,7/10,1
Nordrhein-Westfalen 38 7 18,4% 26 5,1/3,7 20 7,9/7,2
Rheinland-Pfalz 19 7/8 36,8%/42,1% 36/41 7,0/5,8 11/12 4,4/4,3
Saarland 5 1 20,0% 2 0,4/0,3 2 0,8/0,7
Sachsen 23 5/7 21,7%/30,4% 29/94 5,7/13,4 12/17 4,8/6,1
Sachsen-Anhalt 12 4/7 33,3%/58,3% 16/76 3,1/10,8 10/17 4,0/6,1
Schleswig-Holstein 6 2 33,3% 14 2,7/2,0 6 2,4/2,2
Thüringen 20 6/7 30,0%/35,0% 27/47 5,3/6,7 11/15 4,4/5,4
nach Ländergruppen
alte Bundesländer 207 62/65 30,0/31,4% 343/371 67,1/52,8 184/191 73,0/68,7
neue Bundesländer 80 27/33 33,8/41,3% 162/307 31,7/43,7 64/80 25,4/28,8
Berlin 5 2/3 40,0/60,0% 6/24 1,2/3,4 4/7 1,6/2,5

Vertragliche Regelungen zu ausgelagerten Einzelarbeitsplätzen

Mit  dem Verlassen  des  Raumes  Werkstatt  und der  Arbeit  auf einem ausgelagerten
Arbeitsplatz in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes ergeben sich eine Viel-
zahl  von  Fragen  und  Veränderungen, die  implizit  oder  explizit  einer  Regelung  be-
dürfen. Die Besonderheit besteht im Doppelcharakter des ausgelagerten Arbeitsplatzes:
Einerseits  ist  der  behinderte  Mensch  rechtlich  weiterhin  Angehöriger  der  WfbM,
andererseits befindet er sich außerhalb der WfbM in der Einflußsphäre des Betriebs. Da-
mit stoßen die Regelsysteme der jeweiligen WfbM und des jeweiligen Betriebs aufein-
ander.

Betroffen von diesen Fragen sind der behinderte Mensch, der Betrieb, die WfbM und
mittelbar auch der Rehabilitationsträger. Inwieweit solche Fragen bei denjenigen WfbM,
die ausgelagerte Einzelarbeitsplätze anbieten, explizit vertraglich geregelt sind87, zeigt
die folgende Tabelle 54. 

86 Tabelle enthält bereinigte und unbereinigte Daten, Erläuterung siehe Text.
87 vgl. Fragebogen WfB, Frage 3.5.5
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Tabelle 54: Vertragliche Regelungen bei ausgelagerten Arbeitsplätzen (Mehrfachnennungen)

Regelungspunkt

Vertragsparteien
WfbM –

Mitarbeiter/-in
WfbM –
Betrieb

Betrieb –
Mitarbeiter/-in

WfbM –
Rehab.träger

abs. % abs. % abs. % abs. %
Dauer der Beschäftigung 56 69,1 77 95,1 35 43,2 18 22,2
Art des Einsatzes im Betrieb 49 60,5 73 90,1 43 53,1 6 7,4
Gestaltung des Arbeitsplatzes 17 21,0 45 55,6 26 32,1 1 1,2
Finanzierung des Arbeitsplatzes im Betrieb 13 16,0 43 53,1 13 16,0 4 4,9
Gewährung der Vergütung nach § 93 BSHG 17 21,0 18 22,2 8 9,9 30 37,0
Entgeltzahlung an Mitarbeiter/-in 57 70,4 45 55,6 16 19,8 4 4,9
Sozialversicherung 41 50,6 41 50,6 12 14,8 14 17,3
Berufsunfallversicherung 40 49,4 40 49,4 16 19,8 7 8,6
Weisungsbefugnis 49 60,5 58 71,6 41 50,6 – –
Aufsichtspflicht 35 43,2 50 61,7 30 37,0 1 1,2
Betreuung am Arbeitsplatz 46 56,8 59 72,8 36 44,4 1 1,2
Interventionsmöglichkeiten der WfbM 30 37,0 61 75,3 22 27,2 3 3,7
Teilhabe an allg. Angeboten der WfbM 43 53,1 33 40,7 15 18,5 2 2,5
Teilhabe an betriebseigenen Angeboten 22 27,2 19 23,5 18 22,2 – –
Anschließende Übernahme in Arbeitsverh. 18 22,2 30 37,0 29 35,8 13 16,0
Sonstiges 5 6,2 6 7,4 3 3,7 – –
Prozentzahlen beziehen sich auf n = 81 WfbM, die Angaben zu diesen Regelungspunkten gemacht haben.

Folgendes läßt sich hier festhalten:

● Die meisten Regelungspunkte sind in zahlreichen WfbM nicht explizit vertraglich
geregelt (zumindest nicht zwischen den hier zur Auswahl stehenden Vertragspartei-
en).

● Generell  bestehen  die  meisten  vertraglichen  Regelungen  zwischen  den  beiden
Parteien WfbM und Betrieb.

● Zwischen WfbM und Betrieb werden vor allem Dauer und Art der Beschäftigung ver-
traglich fixiert, gefolgt von Regelungen zu Interventionsmöglichkeiten der WfbM,
Betreuung am Arbeitsplatz und Aufsichtspflicht.

● Eine anschließende Übernahme in ein Arbeitsverhältnis wird von gut einem Drittel
der WfbM als Thema einer vertraglichen Regelung (zwischen WfbM und Betrieb so-
wie zwischen Betrieb und Mitarbeiter/-in) benannt.

Im folgenden wird kurz skizziert, wie die angesprochenen Regelungspunkte inhaltlich
(unabhängig  von  einer  expliziten  vertraglichen  Regelung)  ausgestaltet  sind88.  In
Klammern ist jeweils die Zahl der WfbM angegeben, die sich zu den einzelnen Punkten
geäußert haben.

Dauer der Beschäftigung des/der einzelnen behinderten Mitarbeiters/-in (n = 83):

Bei gut einem Drittel der WfbM gibt es keine Befristung. Bei jeder vierten WfbM ist die
Dauer  der  Beschäftigung  im Einzelfall  auf  sechs  Monate  befristet,  bei  knapp  jeder
dritten auf zwölf Monate.

Das völlige Fehlen einer Befristung (ebenso wie eine Dauer von mehr als zwölf Monaten)
läßt erhebliche Zweifel daran aufkommen, ob die betreffenden ausgelagerten Einzel-
arbeitsplätze wirklich noch auf den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ab-
zielen.

88 vgl. Fragebogen WfbM, Fragen 3.5.6 bis 3.5.17
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Finanzierung  des  Arbeitsplatzes  im  Betrieb (n  =  81):  Die  Finanzierung  des
Arbeitsplatzes (z. B. Arbeitsplatzausstattung, Raummiete) erfolgt bei zwei Dritteln der
WfbM üblicherweise durch den Betrieb, bei einem Viertel teils durch die WfbM, teils
durch den Betrieb. Als alleinigen Finanzier bezeichneten sich 9 % der WfbM.

Regelung zwischen WfbM und Rehabilitationsträger nach § 93 BSHG (n = 71): Bei je-
der zehnten WfbM zahlt der Rehabilitationsträger eine reduzierte Vergütung89, bei den
übrigen erfolgt eine Fortzahlung in voller Höhe.

Weisungsbefugnis (n = 82): Die Weisungsbefugnis obliegt am häufigsten dem Betrieb
alleine (51 % der WfbM). Es gibt aber auch eine gemeinsame Ausübung der Weisungsbe-
fugnis (24 %) oder eine Weisungsbefugnis nur der WfbM (17 %).

Aufsichtspflicht (n = 81): Ähnlich der Weisungsbefugnis obliegt die Aufsichtspflicht am
häufigsten dem Betrieb alleine (58 % der WfbM), seltener Betrieb und WfbM gemeinsam
oder nur der WfbM (jeweils 17 %).

Betreuung am ausgelagerten Arbeitsplatz (n  = 84):  Die  Betreuung erfolgt  in  der
Regel nur durch WfbM-Personal (57 % der WfbM), aber auch eine Betreuung, an der Be-
trieb und WfbM-Personal gemeinsam beteiligt  sind, spielt  noch eine merkliche Rolle
(31 %).

Interventionsmöglichkeiten  der  WfbM (n  =  80):  Überwiegend  sind  Interventions-
möglichkeiten der WfbM ohne Einschränkungen (74 % der WfbM) bzw. je nach Abspra-
che und Bedarf (4 %) gegeben. Nur in wenigen WfbM gibt es kaum oder keine Interven-
tionsmöglichkeiten (6 %).

Teilhabe an den allgemeinen Angeboten der WfbM (n = 77): Die Hälfte der WfbM gab
an, eine solche Teilhabe sei uneingeschränkt möglich oder gewährleistet. Ansonsten
bestand diese Möglichkeit nach Absprachen im Einzelfall (13 %), eingeschränkt (12 %)
oder überhaupt nicht (14 %).

Teilhabe an betriebseigenen Angeboten (n = 69): Eine solche Teilhabe (z. B. an Be-
triebssport, Betriebsversammlung, Betriebsfeiern) wurde überwiegend bejaht (59 % der
WfbM). Ansonsten bestand diese Möglichkeit  teilweise oder  je  nach Einzelfall  (15 %)
oder überhaupt nicht (16 %).

Diese letzteren Fälle sollten Anlaß geben zu einer Überprüfung, inwieweit für den/die
Beschäftigten auf den ausgelagerten Arbeitsplätzen eine soziale Integration im Betrieb
erreichbar ist.

Weitere  Regelungen  nannten  18 WfbM. Dabei  ging  es  überwiegend  um finanziell-
organisatorische Themen (Essensgeld, Fahrtkosten, An- und Abfahrt, Arbeitskleidung,
Urlaub und Urlaubsgeld, Krankheitsausfall, Arbeitssicherheit). Jeweils eine WfbM nannte
als Regelungsthema die „vertragliche Abgrenzung zur Arbeitnehmerüberlassung“, eine
„Rücknahmeverpflichtung der WfbM“, die Möglichkeit einer Teilzeitvereinbarung sowie
die Förderung spezifischer Schlüsselqualifikationen.

89 Die Angaben zum Ausmaß der Reduzierung lassen sich aufgrund der geringen Fallzahl nicht
sinnvoll interpretieren.
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In  der  Befragung der  üöTrSh  zeigten sich ausgelagerte Arbeitsplätze  als  prinzipiell
recht verbreitete Handlungsform: In den Zuständigkeitsbereichen von 19 üöTrSh (von
22) wurde die zeitweise Beschäftigung auf ausgelagerten Arbeitsplätzen90 in Betrieben
des allgemeinen Arbeitsmarktes als eine Handlungsform mit der Zielsetzung des Über-
gangs  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  (mit)finanziert,  in  der  Regel  pauschal  im
Rahmen der Vergütung nach § 93 BSHG. Eine Befristung der Finanzierung (bis zu einem
Jahr) bestätigten sieben dieser üöTrSh.

3.5.5 Abbrüche von Maßnahmen

Maßnahmen zum Übergang aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt stellen für
die Betroffenen einen Schritt in unbekanntes Gelände dar – sie bergen daher auch das
Risiko des Scheiterns.

Daß es in der Tat in einer Reihe von Fällen zum Abbruch von Übergangsmaßnahmen91

kommt, zeigte sich auch in dieser Befragung der WfbM.

Insgesamt 127 WfbM (44 % von 292) berichteten von 350 Abbrüchen im Jahr 2000, die
sich folgendermaßen differenzieren lassen:

Tabelle 55: Abbrüche von Übergangsmaßnahmen im Jahr 2000 nach Art der Maßnahme

Übergangsmaßnahme
WfbM Abbrüche

Anzahl Anzahl Prozent
Abbrüche bei Übergangsgruppen 12 26 7,4
Abbrüche bei Ausbildung in WfbM 10 27 7,7
Abbrüche bei ausgelagerten Arbeitsplätzen 64 169 48,3
Abbrüche bei anderen Maßnahmen, darunter: 46 128 36,6

Betriebspraktikum 35
Arbeitsplatz 8

Abbrüche insgesamt 127 350 100,0

Tabelle 56: Gründe für den Abbruch von Übergangsmaßnahmen (Mehrfachnennungen)

Abbruchgrund
Nennungen

Anzahl % der
Nennungen

%  der WfbM
(n=127)

Überforderung 99 35,4 78,0
soziales Verhalten 57 20,4 44,9
Motivationsverlust 47 16,8 37,0
Krankheit/Erkrankung 33 11,8 26,0
Anderes, darunter: 44 15,7 34,7

betriebsbedingte Gründe (15x)
fehlende Arbeitstugenden (4x), Einfluß von

Familienangehörigen (3x), soziale Isolation (2x),
mangelnde Akzeptanz im Betrieb (2x)

Abbrüche insgesamt 280 100,0 220,5

Fast die Hälfte der Abbrüche bezog sich auf ausgelagerte Arbeitsplätze. Bezieht man
die Angaben auf das Angebot an ausgelagerten Arbeitsplätzen (vgl. Kap. 3.5.4.4, S. 73),

90 vgl. Fragebogen üöTrSh, Frage 3.1.6
91 vgl. Fragebogen WfB, Frage 3.6: „Bei wie vielen behinderten Menschen wurden Maßnahmen
zum Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in Ihrer WfB im Jahr 2000 abgebrochen?“
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dann wären 63 % bis 70 % der WfbM mit einem solchen Angebot und 24 % bis 33 % der
angebotenen Plätze von Abbrüchen betroffen gewesen. Dies könnte ein Indiz für die
Schwierigkeiten  sein,  bei  dieser  Handlungsform die  notwendige  Betreuung und  Be-
gleitung zu gewährleisten.

Ferner scheinen Betriebspraktika in stärkerem Maß betroffen zu sein. Bezogen auf das
Angebot an Betriebspraktika (vgl. Kap. 3.5.4.2, S. 70) kam es in 17,5 % der WfbM zum
Abbruch von Betriebspraktika. Dies ist jedoch nur als vorsichtiger Schätzwert zu be-
trachten: Da Abbrüche von Betriebspraktika nicht gezielt abgefragt wurden, könnte die
tatsächliche Abbruchquote durchaus höher liegen.

Abbruchgründe  sahen die WfbM vor  allem in einer Überforderung (wobei hier offen
bleiben muß, worin genau die Überforderung bestand), aber auch soziales Verhalten
und Motivation spielten eine gewichtige Rolle.

3.5.6 Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung

Vermittlung von behinderten Menschen aus WfbM aus Sicht der Bundesanstalt für
Arbeit92

Durch die Einführung des SGB IX ist die Bundesanstalt für Arbeit (BA) stärker als in der
Vergangenheit  – unter Zuhilfenahme von Integrationsfachdiensten – beauftragt, Ver-
mittlungsaktivitäten durchzuführen. Diese richten sich an behinderte Menschen, die
nicht oder nicht mehr in einer Werkstatt für behinderte Menschen tätig sind und an die
behinderten Menschen, die sich in WfbM befinden. Nach Ansicht der BA müssen für die
Menschen, die aus der Werkstatt heraus in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen –
nach entsprechender Vorbereitung, einzelfallbezogen – Überleitungskonzepte erarbei-
tet  werden. Diese neue Aufgabe ist  nicht  nur  eine  vermittlerische Aufgabe für  das
Arbeitsamt, sondern auch eine Qualifizierungsaufgabe für die überörtlichen Sozialhilfe-
träger.  Dieser  Aspekt  der  unterschiedlichen  Zuständigkeiten  ist  nach  Ansicht  der
Bundesanstalt  für  Arbeit  im SGB IX eindeutig geregelt:  Die Vermittlung ist  das Auf-
gabenfeld der Bundesanstalt für Arbeit. Die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt ist Auf-
gabenfeld der überörtlichen Sozialhilfeträger.

Nach einer erfolgreichen Integration eines ehemaligen Werkstattbeschäftigten auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt  ist  eine Betreuung des Betriebes  und des betroffenen be-
hinderten Menschen unbedingt notwendig, da dieser gravierende Einschnitt unbedingt
begleitet werden muß. Nach Einschätzung der BA ist hier künftig ein wichtiges Auf-
gabenfeld für sie, das bislang durch den Auftrag für den Abbau arbeitslos gemeldeter
schwerbehinderter Menschen um 25 % bis zum Oktober 2002 nicht zureichend bearbei-
tet werden konnte. Letzterer Auftrag ist gegenwärtig der geschäftspolitische Schwer-
punkt der BA, der mit dem BMA abgestimmt ist und worüber die überörtlichen Sozialhil-
feträger und die Integrationsämter informiert sind. Priorität hat also gegenwärtig nicht
die Vermittlung aus der Werkstatt, sondern die Vermittlung der Arbeitslosen. Gegen-
wärtig ist es weder personell noch finanziell für die BA möglich, sich allen drei im SGB
IX genannten Zielgruppen mit dem gleichen Umfang zuzuwenden. Obwohl man die Be-
deutung der Vermittlung von WfbM-Beschäftigten anerkennt, nimmt man aus den ge-
nannten Gründen gegenwärtig eher eine reagierende als eine aktive Rolle ein.

Nach dem Oktober 2002 beabsichtigt  die BA aber, sich in  ihren Vermittlungsbemü-
hungen der Zielgruppe der WfbM-Beschäftigten intensiver zu widmen.

92 vgl. Fragespiegel an Bundesanstalt für Arbeit, Fragekomplex 1.3
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Praxis und Erfahrungen der WfbM

Eine Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt bei der Förderung von Übergängen auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt  ist  in vielerlei  Hinsicht  denkbar und erforderlich. Mit dem
SchwbBAG wurde die Zuständigkeit des Arbeitsamtes für die Vermittlung von in WfbM
Beschäftigten (mit Wirkung vom 1. Oktober 2000) überdies deutlicher als zuvor formu-
liert, gleichfalls wurden die WfbM zur Einschaltung des Arbeitsamtes verpflichtet.

Insofern ist  zunächst  die Frage von Interesse,  zu welchem Zeitpunkt  die WfbM das
Arbeitsamt  beim Übergang  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  einschalten93.  Hierzu
äußerten sich 185 WfbM (= 63 % von 292). Ihre Aussagen wurden kategorisiert im Blick
auf den Zeitpunkt der Einschaltung innerhalb eines Übergangsprozesses.

Man wird bei einem großen Teil derjenigen 107 WfbM, die sich nicht geäußert haben, annehmen
dürfen, daß es zu einer Einschaltung des Arbeitsamtes (noch) nicht gekommen ist. Daher sind in

der folgenden Tabelle sowohl Prozentzahlen in Bezug auf die 185  antwortenden  WfbM aus

auch in Bezug auf alle 292 WfbM ausgewiesen.

Tabelle 57: Einschaltung des Arbeitsamtes beim Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

Zeitpunkt der Einschaltung des Arbeitsamtes: Kategorie
WfbM mit Äußerung

(n = 185)
alle WfbM

(n = 292)
Anzahl Prozent Prozent

keine Einschaltung 33 17,8 11,3
bei Übergangswunsch eines WfbM-Beschäftigten 7 3,8 2,4
im Rahmen des Fachausschusses (Informationsaustausch) 20 10,8 6,9
im Vorfeld von Vermittlungsversuchen (z.B. vor/während/nach Praktikum;

vor Ende AT; bei Ablauf eines ausgelagerten Arbeitsplatzes)
24 13,0 8,2

Zusammenarbeit mit IFD/FEB, der informiert/schaltet Arbeitsamt ein 9 4,9 3,1
bei Vermittlungsversuch, Stellensuche 10 5,4 3,4
bei Übernahme in Arbeitsverhältnis (d.h. WfbM hat bis dahin alle

Vorarbeiten geleistet, es geht jetzt z.B. um finanzielle Förderung)
69 37,3 23,6

keiner Phase eindeutig zuordenbar: 13 7,0 4,5
bei Bedarf, einzelfallabhängig 7 3,8 2,4

ständiger/regelmäßiger Kontakt mit dem Arbeitsamt 3 1,6 1,0
sonstige Einzelangaben 3 1,6 1,0

Insgesamt 185 100,0 63,4

Festzuhalten ist:

● Knapp ein Fünftel der WfbM hat das Arbeitsamt noch nicht in Übergangsprozesse
eingeschaltet. Nähme man diejenigen WfbM hinzu, die sich zu dieser Frage nicht
geäußert haben, dann träfe dieser Befund sogar für nahezu die Hälfte der WfbM zu.

● Mehr als ein Drittel der WfbM schaltet das Arbeitsamt erst „im letzten Augenblick“
ein, das heißt dann, wenn bereits alle Vorarbeiten (Qualifizierung, Praktika, Akquisi-
tion des Arbeitsplatzes) geleistet sind und die Übernahme in das Arbeitsverhältnis
ansteht. Zu diesem Zeitpunkt geht es nicht mehr um Vermittlung, sondern primär
um die Klärung von Förderfragen mit dem Arbeitsamt.

● Für  einen  Vermittlungsversuch und die  Stellensuche selbst  wird  das  Arbeitsamt
noch eher selten eingeschaltet, selbst wenn man die Zusammenarbeit mit Integra-
tionsfachdiensten (bzw. den FEB in Baden-Württemberg) hier mit einbezieht. Die In-
tegrationsfachdienste dürften im übrigen eine „Mittelstellung“ einnehmen, da sie
häufig auch im Vorfeld einer Stellensuche tätig werden.

93 vgl.  Fragebogen  WfbM,  Frage  2.6:  „Zu  welchem  Zeitpunkt  schaltet  Ihre  WfB  seit  dem
1.10.2000 das Arbeitsamt bei den Bemühungen ein, den Übergang behinderter Menschen aus
Ihrer WfB auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern?“
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● Bei gut einem Viertel der WfbM kann man davon ausgehen, daß das Arbeitsamt be-
reits in einer früheren Phase, das heißt vor dem Beginn eines Vermittlungsversuchs,
einbezogen wird. Allerdings handelt  es  sich in zahlreichen Fällen wohl eher um
einen Informationsaustausch als um eine Aktivierung des Arbeitsamtes im Sinne
von Vermittlungsaufgaben.

Zur Art der Unterstützung durch das Arbeitsamt und zu Problemen in der Zusammen-
arbeit haben sich 210 WfbM geäußert94. Insgesamt wurden 375 Aussagen extrahiert
und in Kategorien zusammengefaßt:

Tabelle 58: Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt beim Übergang (Mehrfachnennungen)

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt: Kategorie
Nennungen

Anzahl % der
Nennungen

% der WfbM
(n = 210)

Nicht-Verhältnis: kein Kontakt, keine Zusammenarbeit, kein Bedarf 27 7,2 12,9
eher „neutrale“ Unterstützung
… (nur) durch die gesetzlichen Förderleistungen (z.B. Lohnkosten) 35 9,3 16,7
… im Rahmen des Fachausschusses 11 2,9 5,2
… über/vermittels Integrationsfachdienst 17 4,5 8,1
engagiertere Unterstützung
… unspezifisch („gute Kooperation“) 21 5,6 10,0
… Information und Beratung allgemein 11 2,9 5,2
… Information und Beratung zu Fördermitteln; flexible Förderung 20 5,3 9,5
… Information und Beratung von Arbeitgebern und Beschäftigten 10 2,7 4,8
… fachliche/praktische Unterstützung in Einzelfragen 15 4,0 7,1
… Stellenvorschläge/Praktikumsangebote 7 1,9 3,3
sonstige Nennungen zu Unterstützung 9 2,4 4,3
Fundamentale Probleme in der Zusammenarbeit
… keinerlei Unterstützung durch das Arbeitsamt 43 11,5 20,5
… Arbeitsamt betrachtet WfbM-Klientel nicht als „Kunden“ 20 5,3 9,5
„Diskutierbare“ Probleme in der Zusammenarbeit
… Kritik an einzelnen Phänomenen 46 12,3 21,9
… aufgrund Problemen der Organisation Arbeitsamt: unklare
Zuständigkeiten, bürokratische Hemmnisse, Informationsdefizite

28 7,5 13,3

… Anwendung von Förderinstrumenten, Förderkonditionen 19 5,1 9,1
… Arbeitsamt liefert keine Stellenangebote 10 2,7 4,8
Hemmnisse außerhalb des Einflußbereiches des Arbeitsamtes:
Passung zwischen Arbeitsmarkt und Klientel
… Arbeitsmarkt katastrophal 14 3,7 6,7
… Klientel für Arbeitsmarkt zu schwach bzw. keine Stellenangebote für
Klientel

12 3,2 5,7

Nennungen insgesamt 375 100,0 178,6

Festzuhalten ist:

● Rund 13 % der WfbM haben überhaupt keinen Kontakt mit dem Arbeitsamt hinsicht-
lich des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Wiederum wird eine große
Distanz sichtbar, ein Eindruck, der sich noch verstärkt, wenn man berücksichtigt,
daß weitere 82 WfbM sich zur Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt überhaupt nicht
geäußert haben, weder positiv noch negativ.

94 vgl. Fragebogen WfbM, Frage 2.7: „In welcher Weise unterstützt  das Arbeitsamt seit  dem
1.10.2000 die Bemühungen Ihrer Werkstatt, den Übergang behinderter Menschen auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt zu fördern?“ sowie Frage 2.8: „Welche Probleme in der Zusammenarbeit Ih-
rer WfB mit dem Arbeitsamt gibt es noch hinsichtlich der Förderung des Übergangs behinderter
Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt?“
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● Aussagen zu Unterstützung durch das Arbeitsamt und zu Problemen in der Zu-
sammenarbeit halten sich im übrigen etwa die Waage.

● Die Aussagen zur Unterstützung beziehen sich zu einem großen Teil auf die Ge-
währung der „üblichen Förderleistungen“, auf eine Zusammenarbeit im Rahmen des
Fachausschusses oder auf eine Zusammenarbeit nicht mit dem Arbeitsamt, sondern
einem Integrationsfachdienst.  In  diesen  Formen  der  Unterstützung  scheint  eine
„neutrale“ Haltung zum Ausdruck zu kommen.

● Eine etwas „engagiertere Unterstützung“ wird sichtbar in den zahlreichen Aussagen
zu  Beratung  und  Information.  Eine  aktive  Rolle  des  Arbeitsamtes  in  Form von
Stellenvorschlägen oder Praktikumsangeboten spielt (noch) eine geringe Rolle.

● Die zahlreichen Aussagen zu „fundamentalen“ Problemen in der Zusammenarbeit
legen nahe, daß auch hier noch wenig praktische Erfahrungen miteinander gemacht
wurden – während in den ebenfalls zahlreichen konkreten Kritikpunkten zum Aus-
druck kommt, daß man sich zumindest  in  Kontakt  und Auseinandersetzung be-
findet.

Für  zahlreiche WfbM (und Arbeitsämter) bleibt  noch eine Kluft  im Blick  auf die Zu-
sammenarbeit zu überwinden, soweit es um Übergänge aus der WfbM auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt geht. Dabei wird insbesondere noch die Frage näher zu klären
sein, wann und in welchem Umfang sich das Arbeitsamt in die Vermittlung selbst ein-
schaltet bzw. welche Rolle Integrationsfachdienste spielen werden.
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3.5.7 Zusammenarbeit mit anderen Projekten und Diensten sowie
mit Integrationsfachdiensten

Die Bedeutung der Zusammenarbeit mit anderen Projekten und Diensten wird bereits
daraus ersichtlich, daß nahezu jeder dritte der dokumentierten Übergänge (vgl. Kap.
3.3.2, S.  24 ff) auf den allgemeinen Arbeitsmarkt mit  Unterstützung eines externen
Projektes/Dienstes erfolgte.95

In fast drei Fünftel dieser Fälle handelte es sich dabei um einen Integrationsfachdienst96

oder einen analogen Dienst, auch die Berufsbegleitenden/Psychosozialen Dienste der
Integrationsämter  hatten  mit  einem Anteil  von  einem  Viertel  eine  wichtige  Unter-
stützungsfunktion. Hingegen wurde eine Unterstützung durch das Arbeitsamt in nur
vier Fällen genannt.97

Tabelle 59: Übergänge auf den allg. Arbeitsmarkt – externe Unterstützung

Unterstützung durch … Anzahl Prozent
Arbeitsamt 4 3,3
BBD/PSD 31 25,4
IFD/FEB/Arbeitsassistenz 71 58,2
(ESF-)Projekt 9 7,4
Anderes 7 5,7
Insgesamt 122 100,0

Allgemein gaben 55 % der WfbM an, die Unterstützung durch ein oder mehrere Pro-
jekte  oder  externe  Dienste  beim Übergang  behinderter  Menschen  auf  den  allge-
meinen Arbeitsmarkt98 genutzt zu haben.

Am häufigsten wurden  Integrationsfachdienste  genannt (111 von 156 WfbM). Hier ist
klarzustellen, daß es sich dabei nicht unbedingt um Integrationsfachdienste im Sinne
des SchwbBAG bzw. des SGB IX handelt (Näheres hierzu im folgenden).

Fast  die Hälfte dieser  156 WfbM erhielten Unterstützung durch  einen  Berufsbeglei-
tenden oder Psychosozialen Dienst  der Hauptfürsorgestelle  (Integrationsamt), knapp
ein Viertel Unterstützung im Rahmen eines Projekts (vor allem ESF-Projekte, seltener In-
tegrationsfirmen  sowie  lokale  Qualifizierungs-  oder  Integrationsinitiativen,  in  einem
Fall: Jobhunting-Service des Arbeitsamtes).

Zur  Art der erhaltenen Unterstützung  äußerten sich 150 WfbM. Die Unterstützung
bestand am häufigsten in der Akquisition von Praktikums- oder Arbeitsplätzen (59 %),
in der  Begleitung von Praktika  (54 %) sowie in der  Information des Fachpersonals der
WfbM über Möglichkeiten der Arbeitsförderung für behinderte Menschen auf dem allge-

95 Obwohl in der Fragestellung nach externen Projekten/Diensten gefragt worden war, bezogen
sich die Antworten in 12 Fällen auf WfbM-interne Dienste. Diese Angaben wurden hier nicht be-
rücksichtigt.
96 Dabei handelt es sich nicht um IFD im Sinne des SchwbBAG bzw. des SGB IX, die erst gegen
Ende des Jahres 2000 ins Leben gerufen wurden, sondern um bereits zuvor bestehende, auf un-
terschiedlicher Grundlage finanzierte Dienste.
97 Auch hier zu berücksichtigen: Die explizite Formulierung, daß die Arbeitsverwaltung für die
Vermittlung von WfbM-Beschäftigten zuständig ist, erfolgte mit dem SchwbBAG erst Ende 2000
bzw. mit dem SGB IX Mitte 2001. Künftig wäre zu erwarten, daß eine Unterstützung durch das
Arbeitsamt beim Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt deutlich häufiger genannt würde.
98 vgl. Fragebogen WfB, Frage 2.10: „Gab oder gibt es Projekte oder Dienste (z.B. Integrations-
fachdienste) außerhalb Ihrer Werkstatt, die Sie beim Übergang behinderter Menschen auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützt haben bzw. gegenwärtig unterstützen?“
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meinen Arbeitsmarkt (46 %), seltener in der Einarbeitung am Arbeits- oder Ausbildungs-
platz  (25 %).  Weitere  Angaben zu Unterstützungsleistungen  bezogen  sich in  beson-
derem Maße auf den Erfahrungs- und Informationsaustausch, aber auch auf Beratung
von  Arbeitgebern  und  von  WfbM-Beschäftigten,  auf  qualifizierende  Maßnahmen  für
WfbM-Beschäftigte sowie diverse Beispiele fachlicher Unterstützung.

Bei der Aufgabe, den Übergang von Beschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu
fördern, bewegen sich die WfbM auf einem Feld, auf dem sich auch andere Einrich-
tungen  befinden,  deren  Ziel  und  Aufgabe  die  Integration  von  Menschen  mit  Be-
hinderung ins Arbeitsleben ist. Die Ergebnisse belegen, daß eine Vielzahl von WfbM die
bestehenden Möglichkeiten der Unterstützung und Vernetzung nutzen. Eine besondere
Rolle, wie sich gezeigt hat, kommt dabei den Integrationsfachdiensten zu.

Nicht  überall  schien es  zum Befragungszeitpunkt  aber  einen  Integrationsfachdienst
gegeben99 zu haben: Nur 169 WfbM bestätigten die Existenz eines Integrationsfach-
dienstes in ihrem Einzugsbereich (27 verneinten dies, 96 äußerten sich nicht).

Dies ist insofern verwunderlich, als es nach dem SchwbBAG seit Oktober 2000 in jedem
Arbeitsamtsbezirk  mindestens  einen  Integrationsfachdienst  geben  muß.  Möglicher-
weise  waren zum Zeitpunkt  der  Befragung aber  noch  nicht  alle  dieser  Dienste tat-
sächlich aufgebaut, oder die WfbM hatten noch nichts von der Existenz eines solchen
Dienstes erfahren.

Wo Integrationsfachdienste existierten, handelte es sich offenkundig nicht immer um
auf der Basis des SchwbBAG neu geschaffene: Zwar bestanden in 56 % der von den
WfbM angegebenen Fälle die Dienste seit 2000 oder 2001, waren also tatsächlich neu
eingerichtet. In 19 % der Fälle bestanden die Dienste aber seit 1998/1999 (hierunter
könnten sich teilweise auch die Modelldienste des BMA-Modellversuchs befinden), in
25 % der Fälle handelte es sich um Dienste, die im Zeitraum von 1990 bis 1997 ge-
gründet worden waren (überwiegend dürften dies in – auch heute noch – Regie einzel-
ner Integrationsämter betriebene Integrationsfachdienste sein, die teilweise andere Be-
zeichnungen führen).

Auch WfbM-Träger können Träger von Integrationsfachdiensten oder an ihnen beteiligt
sein. Dies ist  aber nur bei 14 WfbM der Fall (zehn der betroffenen Dienste sind vor
2000 gegründet worden), weitere drei WfbM gaben an, ihr Träger plane die Gründung
eines Integrationsfachdienstes oder die Beteiligung an der Trägerschaft.

Beurteilung der Einführung von IFD aus Sicht der WfbM

Sowohl die Geschichte der Integrationsfachdienste als auch der Wortlaut des SchwbBAG
(und des SGB IX) als auch die in den vorliegenden Ergebnisses aufscheinenden posi-
tiven  Kooperationserfahrungen könnten die  Vermutung nahelegen, mit  den  Integra-
tionsfachdiensten werde den WfbM endlich in der Breite ein Instrument an die Hand
gegeben, das sie mit Spannung erwarten. Wie die WfbM die mit dem SchwbBAG initi-
ierte flächendeckende Einführung von Integrationsfachdiensten tatsächlich beurtei-
len100, ist Gegenstand dieses Abschnitts.

99 vgl. Fragebogen WfB, Frage 2.11: „Gibt es im Einzugsbereich Ihrer WfB einen Integrations-
fachdienst?“
100 vgl. Fragebogen WfB, Frage 2.12: „Wie beurteilen Sie die Einführung von Integrationsfach-
diensten seit dem 01.10.2000 im Hinblick auf den Übergang behinderter Menschen aus der WfB
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt?“ mit den beiden offenen Unterfragen 2.12.1: „positiv ist:“
und 2.12.2: „problematisch ist:“.
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Zu positiven Aspekten haben sich 131 WfbM mit insgesamt 139 Aussagen geäußert
(vgl.  Tabelle 60, S.  85), zu problematischen Aspekten 155 WfbM mit insgesamt 175
Aussagen (vgl. Tabelle 61, S. 86). Ein Viertel der WfbM hat sich zu keinem der beiden
Aspekte geäußert, zwei Fünftel aber zu beiden Aspekten – was bereits auf dieser Ebene
eine gewisse Ambivalenz andeutet.

Tabelle 60: Übersicht: Positive Aspekte der Einführung von Integrationsfachdiensten aus Sicht der WfbM
(Mehrfachnennungen)

Positive Aspekte der Einführung von IFD: Kategorie
Anzahl % der

Nennungen
% der WfbM

(n = 131)
Grundsätzliche Zustimmung 56 40,3 42,7
Bejahung der Zielstellung und des Grundgedankens 45 32,4 34,4
Begrüßung des politischen Signals 11 7,9 8,4
Organisatorische Vorteile 50 36,0 38,2
Unterstützung der WfbM 20 14,4 15,3
Kooperation zwischen WfbM und IFD 22 15,8 16,8
Eigenständigkeit der IFD 4 2,9 3,1
Nähe des IFD zum Arbeitsamt 4 2,9 3,1
Neuartige Leistungen des IFD 33 23,7 25,2
Besondere Fachkompetenz durch Spezialisierung 17 12,2 13,0
Vermittlungskompetenz 16 11,5 12,2
Nennungen insgesamt 139 100,0 106,1

Grundsätzliche Zustimmung (56 Aussagen):  Die allgemein formulierte Zustimmung
läßt sich zweifach untergliedern:

Mit 45 Aussagen wurde die  Bejahung der Zielstellung und des Grundgedankens am
häufigsten genannt, wobei Werte wie Integration oder Hilfestellung in den Vordergrund
gerückt werden. Insgesamt 23 Antworten knüpfen daran die Hoffnung, daß sich mit
Einführung der IFD die Integrationschancen für Menschen mit Behinderung sowohl im
Alltags- wie im Berufsleben verbessern. In einer weiteren Gruppe von neun Antworten
wird die Einrichtung von IFD als grundsätzlicher Beitrag zur Realisierung von Werten
wie  Hilfe,  Begleitung  oder  Unterstützung  begrüßt,  wobei  es  sekundär  ist,  welche
Organisationsform dies annimmt. 

Als  positives politisches Signal  werten elf Aussagen die (flächendeckende) Einführung
der IFD.

In über einem Drittel aller Aussagen wird konkreter auf die Bedeutung der organisato-
rischen Vorteile hingewiesen, die zum Vorteil der behinderten Menschen gereichen. In
der Mehrheit der Aussagen kommen bereits positive praktische Erfahrungen zu Koope-
ration und gegenseitiger Ergänzung zum Ausdruck. Uneinig sind die Einschätzungen
zur Frage, ob die IFD die  institutionelle Eigenständigkeit oder die  Anbindung an die
Arbeitsämter zu den Vorzügen gehört.

Unterstützung der WfbM: Insgesamt 20 Aussagen heben hervor, daß mit den IFD die
WfbM in ihrer Aufgabe, Mitarbeitern Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu
ermöglichen, unterstützt und entlastet werden.

Eine funktionierende Kooperation zwischen WfbM und IFD kommt in 22 Aussagen zum
Ausdruck: Koordiniertes Vorgehen, die Nutzung von Möglichkeiten der Vernetzung und
das Vorhandensein fester Ansprechpartner werden hier in den Vordergrund gestellt.

Die  Kategorie  der  neuartigen  Leistungen  der  IFD  umfaßt  33  Aussagen.  Dieser
Gesichtspunkt läßt sich zweifach untergliedern, und zwar zu etwa gleichen Teilen in die
durch Spezialisierung erworbene besondere  Fachkompetenz (17 Aussagen), insbeson-
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dere  hinsichtlich  Begleitung  und  Betreuung  am  neuen  Arbeitsplatz  sowie  der
Gestaltung des Integrationsprozesses „aus einer Hand“, und die  spezielle Kompetenz
(16 Aussagen) in Fragen der Vermittlung behinderter Menschen beim Übergang auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt.

Wie bereits erwähnt, haben sich mehr WfbM zu problematischen Aspekten geäußert
als zu positiven Aspekten der Einführung von Integrationsfachdiensten – eine große
Zahl von WfbM allerdings hat in ihren Antworten beide Seiten betrachtet.

Tabelle 61: Übersicht: Problematische Aspekte der Einführung von Integrationsfachdiensten aus Sicht der
WfbM (Mehrfachnennungen)

Problematische Aspekte der Einführung von IFD: Kategorie Anzahl
% der

Nennungen
% der WfbM

(n = 155)
Prinzipielle Vorbehalte 43 22,1 27,7
Schlechte Arbeitsmarktlage 24 12,3 15,5
Art und Schwere der Behinderung 12 6,2 7,7
Ideologiekritik 7 3,6 4,5
Immanente Kritik 152 77,9 98,1
Vorrang des Arbeitsamts-Klientels 43 22,1 27,7
Zweifel an der personellen Kapazität der IFD 42 21,5 27,1
Zweifel an den Kompetenzen der IFD-Mitarbeiter/-innen 24 12,3 15,5
Probleme im Verhältnis WfbM – IFD 39 20,0 25,2
Sonstiges 4 2,1 2,6
Nennungen insgesamt 195 100,0 125,8

Die insgesamt 195 Aussagen lassen sich zunächst grob unterteilen in prinzipielle Vor-
behalte (ca. 22 %) und immanente Kritik (ca. 78 %).

Die prinzipiell ablehnenden Ausführungen (43 Aussagen) setzen sich aus drei Typen
zusammen: der Hinweis auf die a) generell schlechte Lage am Arbeitsmarkt, die Hin-
weise auf b) Art und Schwere der Behinderung der Zielgruppe und c) einige ideologie-
kritische Antworten. Aussagen des prinzipiell ablehnenden Typs sind überwiegend von
Skepsis gekennzeichnet und münden in die Einschätzung, daß die Bemühungen der IFD
letztlich wenig aussichtsreich seien.

Das häufigste der skeptischen Argumente ist hier die Einschätzung einer schlechten
Arbeitsmarktlage (24 Aussagen), wobei sich diese Einschätzung entweder auf fehlende
Arbeitsangebote generell oder aber auf fehlende geeignete Stellen für behinderte Men-
schen bezieht.

Mit  zwölf  Aussagen  rangiert  an  zweiter  Stelle  der  skeptischen  Argumente  die  Ein-
schätzung, daß Art und Schwere der Behinderung einem Übergang auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt entgegenstehen.

Als  ideologiekritisch wurden die sieben Aussagen eingestuft, in denen grundsätzliche
Zweifel zum Übergang behinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zum
Ausdruck kommen. Die Bedenken reichen hier von der Sorge, daß die behinderten Mit-
arbeiter in solcher Situation überfordert seien, bis hin zu der Einschätzung, daß wirkli-
che Integration ohnehin nicht stattfände.

Die immanente Kritik an den IFD (152 Aussagen) setzt zumindest implizit eine Zustim-
mung zu der Prämisse voraus, daß die Arbeit der IFD sinnvoll und zweckmäßig ist. Das
argumentative Muster beginnt jeweils mit der rhetorischen Figur „im Prinzip Ja“, Skepsis
jedoch wird in Bezug auf die Möglichkeiten der praktischen Umsetzung geltend ge-
macht. Die Kritik zielt grundsätzlich zunächst auf die Zielgruppenausrichtung der IFD.
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Ebenfalls in Frage gestellt wird eine ausreichende Arbeitskapazität sowie eine ausrei-
chende Kompetenz. Ein weiterer Typ von immanenter Kritik ist der Hinweis auf inter-
organisatorische Probleme zwischen der neuen Institution der IFD und den etablierten
Einrichtungen, insbesondere den WfbM und dem Arbeitsamt. 

Kritisch mit Blick auf die Zielgruppenausrichtung wird in 43 Fällen die Einschätzung ge-
äußert,  daß die  behinderten  WfbM-Mitarbeiter/-innen  nicht  oder  kaum zu  den  Ziel-
gruppen der IFD zählen, vielmehr seien dies arbeitslose schwerbehinderte Personen.
Die Kritik zielt also auf den Vorrang des Arbeitsamts-Klientels.

Zweifel  an den  personellen Kapazitäten der IFD kommen in 42 Aussagen zum Aus-
druck. Diese Einschätzungen stehen in Relation zu der Kenntnis der WfbM um den ho-
hen Arbeitsaufwand begleiteter Übergänge pro Einzelfall einerseits und der personellen
Ausstattung der IFD andererseits. Die Stichworte der auf dieser Linie liegenden Ant-
worten sind: Überforderung durch zu hohe Fallzahlen, mangelnde Zeit für eine wirklich
intensive Betreuung, personelle Engpässe bei der Betreuung am Arbeitsplatz und last
not least die Einschätzung einer Unterfinanzierung.

Zweifel an den Kompetenzen der IFD-Mitarbeiter/-innen werden in 24 Fällen genannt,
wobei bei der Zuordnung nicht immer ganz trennscharf war, ob die Aussagen auch der
Kategorie personelle Engpässe zuzuordnen gewesen wären. Die meisten der konkret
formulierten Zweifel an der ausreichenden Kompetenz bezogen sich auf mangelnde Fä-
higkeiten zur Diagnostik oder Einfühlung, Kenntnis des Arbeitsmarktes, Kenntnis pro-
duktionstechnischer  Zusammenhänge;  vor  allem  aber  auch  auf  die  kritische  Ein-
schätzung, daß die Mitarbeiter der IFD für die Zielklientel fremd sind und Vertrauen
erst mühsam aufgebaut werden müsse.

Zu der übergreifenden Kategorie der immanenten Kritik zählen auch die 39 Aussagen,
die  Probleme  im  Verhältnis  von  WfbM und  IFD zum Ausdruck  brachten.  Kritische
Stimmen plädieren hier darauf, daß die beste organisatorische Lösung darin bestünde,
die für die IFD bereitgestellten Ressourcen den WfbM selbst für den Zweck der Über-
leitung zukommen zu lassen oder die IFD direkt den WfbM anzugliedern.

Strittig eingeschätzt werden auch Kompetenzfragen um Zuständigkeiten oder Fragen
über die Verteilung von Stellen- und Finanzausstattung und durchaus auch um den
Wettbewerb darum, wer den eigentlichen Verdienst daran hat, wenn es zu erfolgreichen
Übergängen gekommen ist.

• Die elf kritischen Äußerungen, die der Rubrik  mangelnde Kooperation und Kom-
munikation  zugeordnet wurden, sind ambivalent. Einerseits beschreiben sie Situa-
tionen, wonach ein höherer Bedarf an Absprache, Abstimmung und Koordination re-
klamiert wird und dieser Mangel den IFD zugewiesen wird. Umgekehrt beklagen ein-
zelne WfbM den „Zwang zur Bildung von Kooperationen“ und entziehen sich einer
kooperativen Form der Zusammenarbeit.

• Eher  rechtlichen  Regelungen  zuzuordnen  ist  die  Frage  der  Rückkehroption bei
einem gescheiterten Übergangsversuch. Dennoch wird diese Problematik von sieben
WfbM als Reibungspunkt zu den Aktivitäten der IFD genannt.
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Erfahrungen und Erwartungen der üöTrSh hinsichtlich einer Zusammenarbeit mit
IFD

Für die Rehabilitationsträger sind Integrationsfachdienste nicht nur unter dem Aspekt
des Übergangs aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt von Interesse, sondern,
da  zu  den  gesetzlich  definierten  Zielgruppen  der  Integrationsfachdienste  auch  die
Schulabgänger gehören und damit der Bereich Schule – Beruf in den Blickpunkt rückt,
ebenso der Aspekt der Vermeidung der Aufnahme in die WfbM.

Zu den Erfahrungen101 in der Zusammenarbeit mit Integrationsfachdiensten hinsichtlich
der  Vermeidung einer Aufnahme  in die WfbM konnten sich insgesamt zehn üöTrSh
(von 22) äußern. Kritische Einschätzungen überwiegen bei ihnen, wobei sich die Kritik
entweder allgemein auf das zu geringe Ausmaß der Zusammenarbeit oder auf die Ziel-
gruppenausrichtung der IFD bezieht. Positive Erfahrungen berichteten hingegen drei
üöTrSh – und zwar aus Regionen, in denen bereits seit vielen Jahren im Rahmen von
Landesmodellen eine Kooperation mit Integrationsfachdiensten besteht.

Erwartungen102 an die IFD hinsichtlich einer Vermeidung der Aufnahme in WfbM formu-
lierten 16 üöTrSh: Während vier Äußerungen die Realisierbarkeit der Vermeidung einer
WfbM-Aufnahme durch Zusammenarbeit mit IFD recht skeptisch beurteilten, richteten
sich die übrigen geäußerten Erwartungen überwiegend auf eine Intensivierung und Ver-
besserung der Kooperation des IFD mit anderen Einrichtungen, und zwar mit den Son-
der-/Förderschulen, mit den Arbeitsämtern und mit den WfbM (hier speziell: Beteiligung
an  Fachausschuß-Sitzungen  und  am  Aufnahmeverfahren).  Zwei  üöTrSh  äußerten
explizit die Erwartung, daß IFD sich (wieder) um die Zielgruppe der Schulabgänger küm-
mern.

Hinsichtlich des Übergangs aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt bewerte-
ten 13 üöTrSh (von 22) bisherige Erfahrungen103 in der Zusammenarbeit mit IFD. Die Be-
wertungen sind überwiegend kritisch, und zwar in Bezug auf das völlige Fehlen einer
Zusammenarbeit oder auf die Anzahl der Unterstützungsfälle (z. B.: „mäßig, in Einzelfäl-
len kam es zu Betriebspraktika durch die Vermittlung des IFD“). Fünf üöTrSh (davon
drei  mit  langjährigen  Landes-IFD)  bewerteten  die  bisherigen  Erfahrungen  positiv,
wiederum unter Hinweis auf die Zahl der Übergänge (z.B.: „Nach Einrichtung der IFD hat
die Zahl  der Betriebspraktika stark zugenommen, ebenfalls  die Vermittlung auf den
Arbeitsmarkt“).

Erwartungen104 an die Zusammenarbeit  mit  IFD hinsichtlich  des  Übergangs  aus  der
WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt formulierten 17 üöTrSh. Drei üöTrSh erwarte-
ten keine Vermittlungen oder nur in Einzelfällen. Eine Veränderung hinsichtlich der Ziel-
gruppenausrichtung erwarteten vier üöTrSh: (Wieder-)Öffnung für WfbM-Beschäftigte (in
einem Fall speziell mit psychischer Behinderung). Eine Ausweitung und Verbesserung
der Kooperation erwarteten sieben üöTrSh, davon drei explizit in Bezug auf die WfbM.
Eine Akquisition von Arbeitsplätzen, die für  WfbM-Beschäftigte geeignet  sind, sowie

101 Fragebogen üöTrSh, Frage 6.5.1: „Wie bewertet der üöTrSh die bisherige Zusammenarbeit
mit  Integrationsfachdiensten  hinsichtlich  der  Vermeidung  einer  Aufnahme  behinderter  Men-
schen in die WfB?“
102 Fragebogen üöTrSh, Frage 6.5.2: „Welche Erwartungen an die Zusammenarbeit mit Integra-
tionsfachdiensten hinsichtlich  der Vermeidung einer Aufnahme behinderter Menschen in die
WfB?“
103 Fragebogen üöTrSh, Frage 6.5.3: „Wie bewertet der üöTrSh die bisherige Zusammenarbeit
mit  Integrationsfachdiensten  hinsichtlich  des  Übergangs  aus  der  WfB  auf  den  allgemeinen
Arbeitsmarkt?“
104 Fragebogen üöTrSh, Frage 6.5.3: „Wie bewertet der üöTrSh die bisherige Zusammenarbeit
mit  Integrationsfachdiensten  hinsichtlich  des  Übergangs  aus  der  WfB  auf  den  allgemeinen
Arbeitsmarkt?“
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eine  Steigerung der  Vermittlungszahlen erwarteten jeweils  zwei  üöTrSh. Ein  üöTrSh
wollte sich in Abstimmung mit dem Landesarbeitsamt um eine Lösung bemühen, die
die Wahrnehmung des Vermittlungsauftrags durch WfbM-interne Integrationsfachkräfte
mit den gesetzlichen Grundlagen für IFD (nach §§ 37 a ff SchwbBAG) kombiniert.

Beteiligung von Integrationsfachdiensten aus Sicht der Integrationsämter105

Die Integrationsämter waren mehrheitlich darin einig, daß die Integrationsfachdienste
für die Vermittlung von WfbM-Beschäftigten vom Arbeitsamt beauftragt  und bezahlt
werden sollten. Sie sehen insoweit keine „WfbM-Spezifik“ hinsichtlich der Beteiligung
von Integrationsfachdiensten. Allerdings gab es vereinzelt Hinweise auf die Auffassung,
daß für die Betreuung am Arbeitsplatz der Reha-Träger auch zuständiger Kostenträger
sein könne.

Ferner wiesen vier Integrationsämter auf regionale Sondermodelle hin, von denen drei
darauf abzielen, das bislang noch mangelnde Engagement der Arbeitsverwaltung bei
der Beauftragung von IFD zu kompensieren.

In einer hessischen Modellregion soll die Zusammenarbeit eines IFD mit den WfbM er-
probt werden.

Stellenwert der Integrationsfachdienste für die Vermittlung von WfbM-
Beschäftigten aus Sicht der Bundesanstalt für Arbeit106

Grundsätzlich wirkt  auch für die Beauftragung von Integrationsfachdiensten mit der
Vermittlung  von  WfbM-Beschäftigten  die  aktuelle  geschäftspolitische  Schwerpunkt-
setzung der Bundesanstalt für Arbeit (BA) bis Oktober 2002 (vgl. Kap. 3.5.6, S.  79 ff)
einschränkend. Allerdings ist es nach Aussage der BA ohne weiteres möglich, daß inter-
essierte WfbM-Beschäftigte von sich aus bzw. mit Unterstützung der WfbM bzw. der
Angehörigen initiativ werden und beim Arbeitsamt (oder auch in direktem Kontakt mit
einem IFD) einen Vermittlungsauftrag an den IFD erwirken.

In  der  gegenwärtigen Arbeit  der  Integrationsfachdienste nimmt die Vermittlung der
Werkstattklientel nach Einschätzung der BA einen zu vernachlässigenden Anteil ein. In
der Beauftragungsstatistik der Integrationsfachdienste sind Werkstattklienten bislang
Einzelfälle. Eine statistische Aufbereitung der von den IFD monatlich erhobenen Zahlen
zur zielgruppenspezifischen Beauftragung lag im Dezember 2001 in der Hauptstelle
der BA allerdings noch nicht vor.

Nach Ansicht der BA müssen die in jedem Arbeitsamt eingerichteten Integrationsfach-
dienste  das  Knowhow für  die  berufliche  Integration  der  im SGB  IX  genannten  Ziel-
gruppen, insbesondere auch von WfbM-Beschäftigten, allmählich entwickeln, da sich die
jeweiligen Aufgaben und Anforderungen doch sehr unterscheiden.

105 vgl. Fragespiegel an AG HFSt, Fragepunkt 1.2: „Welche Vorstellungen hat die AG der Deut-
schen Hauptfürsorgestellen hinsichtlich der Beteiligung der Integrationsfachdienste beim Über-
gang aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und die Betreuung am Arbeitsplatz? Wie soll-
ten insbesondere Beauftragung und Kostenträgerschaft geregelt sein?“
106 vgl. Fragespiegel an Bundesanstalt für Arbeit, Fragekomplex 1.4
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Zusammenfassung

Nahezu  jeder  dritte  Übergang  erfolgte  mit  Unterstützung  eines  externen
Projektes/Dienstes, und zwar überwiegend eines Integrationsfachdienstes (noch nicht
nach SchwbBAG/SGB IX).

Ähnlich gaben 55 % der WfbM an, die Unterstützung durch ein oder mehrere Projekte
oder  externe  Dienste  beim  Übergang  behinderter  Menschen  auf  den  allgemeinen
Arbeitsmarkt genutzt zu haben, wobei Integrationsfachdienste wiederum am häufigs-
ten genannt wurden.

Zur  flächendeckenden  Einführung der  Integrationsfachdienste nach  SchwbBAG (bzw.
SGB IX) wird aus den Aussagen (bzw. deren Fehlen) der WfbM insgesamt eine deutliche
Ambivalenz spürbar, aber auch noch mangelnde Erfahrung mit dem neuen Instrumen-
tarium. Großen  Erwartungen  an  Unterstützung und Zusammenarbeit  stehen  ebenso
große  Skepsis  und  kritische  Wahrnehmungen  gegenüber,  bei  zahlreichen  WfbM ist
beides zugleich der Fall. 

Zu bisherigen Erfahrungen mit Integrationsfachdiensten konnte sich rund die Hälfte der
üöTrSh äußern.  Ihre  Bewertungen  sind  überwiegend  skeptisch,  jedoch  berichteten
einige üöTrSh von ausgesprochen positiven Erfahrungen.

Die Erwartungen der üöTrSh an die IFD richteten sich überwiegend auf eine Verbesse-
rung und Intensivierung von Kooperationsbeziehungen sowie auf eine Korrektur der
faktischen Zielgruppenausrichtung der IFD. Zum Ausmaß der zu erwartenden Vermitt-
lungswirksamkeit waren die Erwartungen recht unterschiedlich. Generell schienen die
üöTrSh in Bezug auf den Übergang aus der WfbM etwas optimistischer als in Bezug auf
eine Vermeidung der Aufnahme in WfbM.

Von zahlreichen WfbM sowie von etlichen üöTrSh und Integrationsämtern wurde die an
den WfbM vorbeigehende bisherige  Zielgruppenausrichtung der neuen IFD kritisiert.
Die Bundesanstalt für Arbeit hat diese Kritik dem Grunde nach bestätigt, mit der aktu-
ellen politischen Schwerpunktsetzung (Vermittlung von 50.000 arbeitslosen Schwerbe-
hinderten bis Oktober 2002) begründet und ab Herbst 2002 eine Korrektur der Ziel-
gruppenausrichtung angekündigt.

Verschiedentliche Einschätzungen weisen darauf hin, daß hinsichtlich der Fachkompe-
tenz von IFD bezüglich der speziellen Problematik von WfbM-Beschäftigten noch Zweifel
bestehen bzw. daß diese Fachkompetenz noch entwickelt werden müsse.
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3.6 Nachbetreuung, Stabilität der Übergänge und
Rückkehrmöglichkeit

Der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt endet nicht mit der Vermittlung auf
einen Arbeitsplatz, vielmehr beginnt an diesem Punkt eine der kritischsten Phasen im
Integrationsprozeß.

Zugleich handelt es sich um einen Schnittpunkt institutioneller Zuständigkeiten: Für
behinderte Menschen, die einen Arbeitsplatz haben, ist  das Integrationsamt (früher:
Hauptfürsorgestelle) im Rahmen der begleitenden Hilfe zuständig, damit auch für die-
jenigen Personen aus der WfbM, denen der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
gelungen ist. Daher ergibt sich die Notwendigkeit einer Abstimmung und Zusammen-
arbeit zwischen den beiden Institutionen WfbM und Integrationsamt.

Grundsätzlich  ist  davon auszugehen, daß WfbM-Beschäftigte bei  der  Integration auf
Arbeitsplätze des allgemeinen Arbeitsmarktes besondere Unterstützung benötigen. Da-
mit ist die Frage angesprochen, wie und durch wen die notwendige Unterstützung am
Arbeitsplatz geleistet werden kann.

Schließlich geht es in diesem Kapitel um die Dauerhaftigkeit von Arbeitsverhältnissen
nach einem Übergang und um die Modalitäten der Wiederaufnahme bei einer eventu-
ellen Rückkehr in die WfbM.

3.6.1 Nachbetreuung und Unterstützung am Arbeitsplatz

Nachbetreuung durch WfbM-Personal

Eine  Nachbetreuung durch die WfbM wurde für 162 Übergänge (genau zwei Fünftel
der  dokumentierten  Übergänge  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt)  angegeben.  Die
Dauer dieser Nachbetreuung schwankte von einem Monat bis 36 Monate, mit deutli-
chen Schwerpunkten bei drei, sechs und zwölf Monaten.

Das  Personal, das diese  Nachbetreuung leistete, gehörte in mehr als der Hälfte der
154 Fälle,  zu  denen  Aussagen  vorliegen, dem Begleitenden  Dienst/Sozialdienst  der
WfbM an. In gut einem Viertel der Fälle handelte es sich um eine WfbM-interne Integra-
tionsfachkraft.

Tabelle 62: Übergänge auf den allg. Arbeitsmarkt – Nachbetreuungspersonal (Mehrfachnennungen)

Nachbetreuungspersonal
Anzahl Prozent der

Nennungen
Prozent der

Fälle (n=154)
WfbM: Begl.Dienst/Sozialdienst 82 46,1 53,2
WfbM: Gruppenleiter 16 9,0 10,4
WfbM: Integrationsfachkraft 41 23,0 26,6
BBD/PSD 3 1,7 1,9
IFD 20 11,2 13,0
Anderes 16 9,0 10,4
Nennungen insgesamt 178 100,0 115,6

Die Nachbetreuung erfolgte in rund 20 % der Fälle telephonisch. In rund 70 % der Fälle
erfolgte sie überwiegend durch persönliche Besuche, und zwar in der Regel kontinu-
ierlich (87 %), seltener nur bei Problemen/Krisen (13 %).
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In 81 Fällen (d. h. zur Hälfte der Fälle, bei denen eine Nachbetreuung durch die WfbM erfolgte)
liegen Aussagen dazu vor, welche vertraglichen Regelungen zur Begleitung und Nachbetreu-
ung durch die WfbM bestanden. Vertragliche Regelungen zwischen WfbM und Betrieb gab es in
54 % der Fälle, zwischen WfbM und Arbeitnehmer/-in in 46 % der Fälle, sonstige vertragliche
Regelungen in 44 % der Fälle (hier wurde in drei Fällen auf informelle/mündliche Regelungen
verwiesen, in sechs Fällen war die Hauptfürsorgestelle als Vertragspartner beteiligt, in 13 Fällen
– von drei WfbM aus dem Saarland – wurde auf das dortige Modellprojekt Bezug genommen).

Diesem Bild entsprechen die Auskünfte der überörtlichen Träger der Sozialhilfe: 14 ver-
neinten, daß Werkstätten in ihrem Bereich Begleitung, Assistenz und Nachbetreuung
der behinderten Menschen nach dem Übergang leisten, acht bestätigten ein solches
Angebot. In diesen Fällen übernimmt der üöTrSh die Kosten in der Regel pauschal im
Rahmen der Vergütung nach § 93 BSHG (in einem Fall werden ESF-Mittel in Anspruch
genommen); eine diesbezügliche Befristung (auf ein Jahr) nehmen nur zwei üöTrSh vor.

Unterstützung am Arbeitsplatz: Zusammenarbeit der WfbM mit der
Hauptfürsorgestelle

Nur eine Minderheit der WfbM hat sich zu den Erfahrungen in der  Zusammenarbeit
mit der Hauptfürsorgestelle hinsichtlich arbeitsbegleitender Hilfen107 geäußert.

Zur  Art  und  Weise  der  Zusammenarbeit  haben  137  WfbM Aussagen  gemacht,  von
denen 47 allerdings darauf hinauslaufen, daß eine solche Zusammenarbeit nicht vor-
liege. Die verbleibenden 90 Aussagen lassen sich folgendermaßen gruppieren:

● Indirekte  Zusammenarbeit:  nur  vermittelt  über  Integrationsfachdienste  (41
Nennungen)

● Fallweise bzw. punktuelle Zusammenarbeit (26 Nennungen)

● Hinweise auf geregelte oder regelmäßige und enge Zusammenarbeit (8 Nennungen)

● Beantragung von Nachbetreuung (7 Nennungen)

● Absprachen über Dauer und Umfang der Begleitung (5 Nennungen), z. B.: „Einglie-
derung und Nachbetreuung [interner]  Fachdienst, nach 2 Jahren  Hauptfürsorge-
stelle“

● Einzelnennungen zu Aktivitäten der Hauptfürsorgestelle im Rahmen ihrer gesetzli-
chen Aufgaben (3 Nennungen)

Einzelne  und sehr  unterschiedliche  Probleme in  der  Zusammenarbeit  benannten le-
diglich 16 WfbM. Die meisten von ihnen thematisierten eher bürokratisch-technische
Probleme, die beiden folgenden Aussagen sprechen jedoch eine mit dem Personenkreis
der  WfbM-Beschäftigten  verbundene  Problematik  an:  „bei  größeren  Leistungsein-
schränkungen  reichen  Hilfen  zur  Festeinstellung  nicht  aus“,  „schwierig  ist  die  An-
erkennung  des  besonderen  Betreuungsbedarfes,  da  die  Rechtsgrundlage  für  einen
anderen Personenkreis angewandt wurde“.

Damit kann festgehalten werden, daß die seit Juli 2001 in § 5 Abs. 4 der Werkstattver-
ordnung (WVO) präzisierte Aufgabe der WfbM, darauf hinzuwirken, daß „das Integra-
tionsamt, gegebenenfalls unter Beteiligung eines Integrationsfachdienstes, die beglei-
tende  Hilfe  im  Arbeits-  und  Berufsleben  erbringen“,  in  der  Breite  tatsächlich  eine
Forderung darstellt, die noch umgesetzt werden muß.

107 vgl. Fragebogen WfB, Frage 5.1: „In welcher Weise arbeiten Sie mit der Hauptfürsorgestelle
bezüglich arbeitsbegleitender Hilfen (§§ 17 ff. SchwbAV) und/oder Arbeitsassistenz (§ 31 Abs. 3
a SchwbG) beim Übergang behinderter Menschen aus Ihrer WfB auf den allgemeinen Arbeits-
markt zusammen?“ sowie Frage 5.2: „Welche Probleme gibt es in der Zusammenarbeit mit der
Hauptfürsorgestelle?“
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Zur Frage der Arbeitsassistenz

Alle bisherigen Modellprojekte belegen, daß Menschen mit Lernschwierigkeiten bei ih-
rer Integration auf Arbeitsplätze des allgemeinen Arbeitsmarktes häufig intensiver be-
gleitender Unterstützung bedürfen und daß eine solche Unterstützung in diesen Fällen
eine notwendige Bedingung für den Integrationserfolg darstellt. Dies gilt insbesondere
auch für WfbM-Beschäftigte.

Solche Unterstützung kann grundsätzlich nötig sein  vor der eigentlichen Arbeitsauf-
nahme, unmittelbar nach der Arbeitsaufnahme/bei der Einarbeitung, erneut nach einem
längeren Zeitraum, aber auch auf Dauer. Sie kann im Umfang variieren, von einer zeit-
weisen 1:1-Betreuung hin  zu gelegentlicher  Unterstützung. Sie  kann stärker  qualifi-
zierenden oder stärker stützenden Charakter haben. Sie kann grundsätzlich durch be-
triebliche  Mitarbeiter geleistet werden, aber auch, sofern interne Unterstützung noch
nicht (im notwendigen Umfang) möglich ist, durch betriebsexterne ambulante Kräfte.

Für  die externe ambulante Unterstützung sind unterschiedliche Bezeichnungen ent-
standen und gebräuchlich, wie „Arbeitsassistenz“, „Arbeitsbegleitung“ oder  „Job-Coa-
ching“.

Mit  dem SchwbBAG und dem SGB  IX  hat  der  Begriff  „Arbeitsassistenz“  Eingang ins
Gesetz und dabei eine neue Färbung gefunden: § 33 Abs. 8 Nr. 3 SGB IX verpflichtet die
Rehabilitationsträger zur Übernahme der Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz
als Hilfe zur  Erlangung  eines Arbeitsplatzes, § 102 Abs. 4 SGB IX formuliert den An-
spruch schwerbehinderter Menschen auf die Übernahme der Kosten einer notwendigen
Arbeitsassistenz durch das Integrationsamt zur  Sicherung  eines Arbeitsverhältnisses
im Rahmen der begleitenden Hilfe.108

Gemeint ist in allen Fällen eine „arbeitnehmerorganisierte“ Arbeitsassistenz, d. h. der
einzelne behinderte Arbeitnehmer ist für die Organisation der Arbeitsassistenz verant-
wortlich, er tritt gegenüber dem Arbeitsassistenten als Arbeitgeber auf oder „kauft“ die
Assistenz-Dienstleistungen beispielsweise von einer entsprechenden Fachagentur. Da
die  bisherigen  Leistungsmöglichkeiten  der  Integrationsämter  an  Arbeitgeber  im
Rahmen der begleitenden Hilfe erhalten bleiben (§ 102 Abs. 3 Nr. 2b SGB IX i.V.m. § 27
SchwbAV), handelt es sich um eine neue und zusätzliche Unterstützungsmöglichkeit
für schwerbehinderte Menschen.

Von der in § 108 SGB IX formulierten Ermächtigung, durch eine Rechtsverordnung die
Modalitäten der arbeitnehmerorganisierten Arbeitsassistenz zu regeln, hat die Bundes-
regierung bislang keinen Gebrauch gemacht. Einstweilen haben sich die Integrations-
ämter auf „Vorläufige Empfehlungen“109 zur Handhabung der Arbeitsassistenz geeinigt,
die ihrerseits einigen Interpretationsspielraum bieten.

Hier sei nur festgehalten, daß weder die bisherigen Erfahrungen mit Unterstützung am
Arbeitsplatz  noch  der  Gesetzestext  des  SGB  IX  noch  die  Begründung  zum Gesetz-
entwurf eine Einengung des Begriffs Arbeitsassistenz dergestalt erlauben, daß Arbeit-
sassistenz  keine  qualifizierenden  Aspekte  enthalten  dürfe  oder  sich  auf  technische
Handgriffe beschränken müsse.

108 Analog wurde in § 264 Abs. 5 SGB III ein entsprechender Anspruch gegenüber der Bundesan-
stalt für Arbeit bei ABM und SAM formuliert.
109 vgl. Bundesarbeitgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) (2001).
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Anfang  2002  waren  insgesamt  210  Anträge  Schwerbehinderter  auf  arbeitnehmer-
organisierte Arbeitsassistenz gestellt und von den Integrationsämtern positiv beschie-
den110, das ist weniger als ein Zehntel der von Arbeitgebern gestellten Anträge auf ver-
gleichbare Leistungen.

Diese noch verhältnismäßig geringe Zahl ist teilweise wohl darauf zurückzuführen, daß
die Inanspruchnahme der arbeitnehmerorganisierten Arbeitsassistenz die Betroffenen
vor neue und sicherlich oft schwierige Anforderungen stellt, die für WfbM-Beschäftigte
in der Regel eine zusätzliche Hürde darstellen dürften.111

Ungeachtet der Form, in der eine Arbeitsassistenz geleistet wird, bleibt die Frage, ob
die bislang und neu geltenden rechtlichen Bestimmungen die im Einzelfall notwendige
Unterstützung am Arbeitsplatz sichern können.

Die Befragung der WfbM liefert hier keine unmittelbaren Aufschlüsse zum notwendigen
Begleitungs- und Betreuungsaufwand bei und nach dem Übergang auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt.

Indirekte Hinweise qualitativer Art sind in der Kooperation mit externen Projekten und Diensten
zu sehen, deren Unterstützung häufig in der Begleitung von Praktika bestand (vgl. Kap. 3.5.7);
ferner geben die Abbrüche bei Praktika und ausgelagerten Arbeitsplätzen Hinweise auf mögli-
che Schwachstellen bei der Unterstützung im Betrieb (vgl. Kap. 3.5.5); schließlich sind auch die
oben dargestellten Ergebnisse zur Nachbetreuung durch die WfbM zu berücksichtigen.

Die  Ende  2001  befragten  Integrationsämter verwiesen  hinsichtlich  der  Möglichkeit,
einen erhöhten Einarbeitungs- und Begleitungsaufwand beim Übergang aus der WfbM
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt  zu gewährleisten, überwiegend auf die geltenden
gesetzlichen Fördermöglichkeiten bzw. die BIH-Empfehlungen und sahen keine Rege-
lungslücken. Davon abweichend warfen einzelne Integrationsämter Fragen auf, wie die
Unterstützung  im Vorfeld  der Arbeitsaufnahme finanziell zu sichern sei; ob auch bei
mehr als 50 % Minderleistung Hilfen nach § 27 SchwbAV gewährt werden können; wie
Modalitäten der Arbeitsassistenz im Detail auszulegen seien. Jeweils ein Integrations-
amt nannte zusätzliche Mittel der Unterstützung aus einem laufenden bzw. geplanten
Modellversuch. Das Integrationsamt Köln finanziert seit 1.10.2001 eine sechsmonatige
Vorbereitungsphase: Die IFD übernehmen die Aufgabe, anhand von Praktika die Mo-
tivation, berufliche  Perspektive, Neigungen  und Interessen abzuklären. Das  Integra-
tionsamt Münster nennt das Angebot des individuellen „Arbeitstrainings“ (!) von in der
Regel drei bis sechs Monaten durch Job-Coaches am betrieblichen Arbeitsplatz (als Leis-
tung an den Arbeitnehmer nach § 24 SchwbAV), das auch für WfbM-Beschäftigte nach
dem Übergang auf einen Arbeitsplatz gilt.

Die vereinzelten Hinweise (positiver wie negativer Art) der Integrationsämter zur Rolle
der IFD (Vermittlung) nach SGB IX bezüglich der Unterstützung am Arbeitsplatz lenken
den Blick darauf, daß nach § 110 Abs. 2 Ziffer 4 SGB IX zu den Aufgaben der Integra-
tionsfachdienste gehört, „die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am
Arbeitsplatz  oder  beim  Training  der  berufspraktischen  Fähigkeiten  am  konkreten
Arbeitsplatz zu begleiten“.

Angesichts der bisherigen Klientel der IFD (nach SGB IX) liegen noch kaum Erfahrungen
über intensive Unterstützung am Arbeitsplatz für Klienten aus WfbM vor. Inwieweit die
IFD eine solche Unterstützung bei den derzeit gültigen Vergütungs- und Honorarsätzen
leisten könnten, erscheint aber äußerst fraglich, wie schon ein vergleichender Blick auf

110 vgl. Bundesregierung (2002a), S. 4; 27; 29.
111 Die BAG UB hat im Frühjahr 2001 mit einem Projekt „Arbeitsassistenz“ begonnen, zu dessen
Zielen neben der Bereitstellung einer Plattform zum Erfahrungsaustausch und zum Sammeln
von Fallbeispielen explizit Schulungsangebote an Betroffene zum Umgang mit dem Instrument
Arbeitsassistenz gehören (www.arbeitsassistenz.de).
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die  in  den  BIH-Empfehlungen  genannten  persönlichen  Finanzbudgets  und
Förderhöchstgrenzen für die arbeitnehmerorganisierte Arbeitsassistenz deutlich macht.

Kontaktpflege durch die WfbM

Zwar ist bekannt, daß in etlichen Fällen WfbM-Beschäftigte nach einem Übergang auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt gar keinen Kontakt zur WfbM mehr wünschen. Möglich-
keit und Pflege des Kontakts zur WfbM kann aber für viele Arbeitnehmer/-innen nach
einem Übergang doch eine wichtige stabilisierende Funktion haben.

Zu einer Kontaktpflege durch die WfbM selbst112 äußerten sich 196 WfbM (zwei Drittel
von 292). Gut drei Viertel von ihnen gaben an, noch Kontakt zu den auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt übergegangenen ehemaligen WfbM-Beschäftigten zu haben.

Zur  Art der Kontaktpflege machten sie insgesamt 218 Angaben. Dabei zeigt sich ein
breites Spektrum

● im Hinblick auf Intensität und Charakter der Kontaktpflege: von „privat, eher zufäl-
lig“ bis hin zu Formen systematischer und geplanter Kontaktpflege, häufig wurden
Mischformen genannt;

● im Hinblick auf die  Formen und Anlässe: Telephonate, vor allem aber persönliche
Gespräche/Kontakte (auch außerhalb der Arbeitszeit; mehrmals wurde ein „Stamm-
tisch“ genannt) und Besuche in der WfbM, Teilnahme an Festen und Aktivitäten der
WfbM, Besuche von WfbM-Mitarbeitern am Arbeitsplatz;

● im Hinblick  auf die  „Kontaktpersonen“:  WfbM-Fachkräfte  (Gruppenleiter,  Sozialer
Dienst, Fachkräfte für den Übergang), WfbM-Beschäftigte sowie im Falle von dem
WfbM-Träger angegliederten Wohneinrichtungen deren Mitarbeiter.

Zusammenfassung

Bei drei Fünftel der dokumentierten Einzelfälle erfolgte keine Nachbetreuung durch die
WfbM nach dem Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die in den übrigen Fällen
geleistete  Nachbetreuung  erfolgte  in  der  Regel  durch  Mitarbeiter  des  Begleitenden
Dienstes oder auch durch eine Integrationsfachkraft der WfbM, und zwar überwiegend
durch persönliche Besuche am Arbeitsplatz.

Nur eine Minderheit der WfbM hatte zum Befragungszeitpunkt Erfahrungen in der Zu-
sammenarbeit mit den Integrationsämtern hinsichtlich Unterstützung am Arbeitsplatz,
eine direkte Zusammenarbeit war noch eher selten und offensichtlich keineswegs „ob-
ligatorisch“ bei  einem Übergang. Damit  kann festgehalten werden, daß die seit  Juli
2001 in § 5 Abs. 4 der Werkstattverordnung (WVO) präzisierte Aufgabe der WfbM, dar-
auf hinzuwirken, daß „das Integrationsamt, gegebenenfalls unter Beteiligung eines In-
tegrationsfachdienstes, die begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben erbringen“, in
der Breite tatsächlich eine Forderung darstellt, die noch umgesetzt werden muß.

Zwar lassen die aus der WfbM-Befragung verfügbaren Daten keine Aussagen zum not-
wendigen Begleitungs- und Betreuungsaufwand bei und nach dem Übergang auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt zu. Immerhin sprechen einige Indizien dafür, daß dieser Auf-
wand in etlichen Fällen beträchtlich ist.

112 vgl. Fragebogen WfB, Frage 5.3: „Hat Ihre WfB noch Kontakt zu den behinderten Menschen,
die auf den allgemeinen Arbeitsmarkt übergegangen sind?“
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Alle bisherigen Modellprojekte belegen zudem, daß Menschen mit Lernschwierigkeiten
bei ihrer Integration auf Arbeitsplätze des allgemeinen Arbeitsmarktes häufig intensi-
ver begleitender Unterstützung bedürfen und daß eine solche Unterstützung in diesen
Fällen eine notwendige Bedingung für den Integrationserfolg darstellt. Dies gilt  ins-
besondere auch für WfbM-Beschäftigte.

Mit dem SchwbBAG und dem SGB IX ist die arbeitnehmerorganisierte „Arbeitsassistenz“
als zusätzliche Unterstützungsmöglichkeit für schwerbehinderte Arbeitnehmer als Hilfe
zur Erlangung bzw. zur Sicherung eines Arbeitsplatzes verankert worden. Daneben be-
stehen die bisherigen Leistungsmöglichkeiten des Integrationsamtes an Arbeitgeber für
vergleichbare Unterstützungsleistungen weiterhin. Schließlich gehört die erforderliche
Unterstützung am Arbeitsplatz auch zu den Aufgaben der neugeschaffenen Integra-
tionsfachdienste, wobei allerdings fraglich bleibt, inwieweit die derzeitigen Vergütungs-
regelungen eine intensive Unterstützung überhaupt erlauben. Es wird darauf ankom-
men, die unterschiedlichen Unterstützungsangebote so offen zu halten und auszuge-
stalten,  daß  Menschen  mit  Lernschwierigkeiten  nicht  faktisch  davon  ausgegrenzt
werden.

Gut drei Viertel der WfbM hatten nach einem Übergang auf den allgemeinen Arbeits-
markt noch Kontakt zu den ehemaligen WfbM-Beschäftigten. Hinsichtlich Charakter und
Intensität,  Anlässen  und  Formen  sowie  den  an  der  Kontaktpflege  beteiligten  Per-
sonengruppen gibt es eine breite Streuung. Grundsätzlich können solche Angebote als
wichtiger Beitrag zur sozialen Einbindung und zur Stabilisierung eines Arbeitsverhält-
nisses gewertet werden.

3.6.2 Stabilität der Arbeitsverhältnisse

In 288 Fällen (71 % der dokumentierten Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt)
konnten die WfbM Aussagen zur Dauerhaftigkeit des Übergangs machen, d. h. umge-
kehrt, daß bei fast  30 % der  Übergänge die WfbM nichts zur  Dauerhaftigkeit  sagen
konnten.

Bezogen auf die 288 Übergänge, zu denen Erkenntnisse der WfbM vorliegen, läßt sich
festhalten: Gut ein Fünftel der Übergänge sind innerhalb des ersten Jahres gescheitert,
dabei waren die ersten sechs Monate besonders kritisch. Gut drei Viertel der Arbeitsver-
hältnisse bestanden/bestehen länger als ein Jahr.

Tabelle 63: Übergänge auf den allg. Arbeitsmarkt – Dauerhaftigkeit des Übergangs

Dauerhaftigkeit des Arbeitsverhältnisses
alle dokumentierten

Übergänge
ohne:

„keine Angabe“/“unbekannt“
Anzahl Prozent Anzahl Prozent

keine Angabe 26 6,4
unbekannt 91 22,5
innerhalb der ersten 6 Monate abgebrochen 44 10,9 44 15,3
nach 6 bis 12 Monaten abgebrochen 20 4,9 20 6,9
länger als 12 Monate 219 54,1 219 76,0
Anderes .. 5 1,2 5 1,7
Insgesamt 405 100,0 288 100,0

Insgesamt wurden 75 Arbeitsverhältnisse definitiv abgebrochen, das sind 18,5 % der
405 dokumentierten Übergänge. Da den WfbM aber in vielen Fällen der weitere Verlauf
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einer Integration unbekannt blieb (s. o.), muß man mit einer tatsächlich etwas höheren
Zahl von Abbrüchen rechnen.

Die Gründe für das Scheitern der 75 Arbeitsverhältnisse waren den WfbM 

● in 7 Fällen nicht bekannt;

● in 17 Fällen handelte es sich um betriebsbedingte Gründe, 

● in 51 Fällen (drei Fünftel) um personbedingte oder verhaltensbedingte Gründe.

Bei 41 der gescheiterten Arbeitsverhältnisse (55 %) erfolgte eine Wiederaufnahme in die
WfbM.

Die aus der WfbM-Befragung gewonnenen Angaben zur Stabilität der Arbeitsverhält-
nisse  lassen  sich  nur  als  Anhaltspunkte  interpretieren,  sie  gestatten  keine  zu-
verlässigen  Aussagen  und  können  eine  systematische  statistische  Erfassung  nicht
ersetzen.

Zur Dauerhaftigkeit der Arbeitsverhältnisse von Personen, die aus der WfbM auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt  übergegangen sind, liegen auch den befragten Integrations-
ämtern keine validen Informationen vor. Zwei Integrationsämter wiesen immerhin dar-
auf hin, daß in ihrem Bereich eine entsprechende Erhebung angedacht bzw. angeregt
sei.

Damit bleibt festzuhalten, daß über die Stabilität der Arbeitsverhältnisse nach einem
Übergang aus der WfbM nur unzureichende Erkenntnisse vorliegen.

Die vorliegenden Anhaltspunkte sprechen dafür,

● daß die erreichten Arbeitsverhältnisse überwiegend zumindest länger als ein Jahr
bestanden/bestehen,

● daß  die  erste  Zeit  nach  dem Übergang  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  aber
besonders kritisch ist,

● daß der Grund für das Scheitern eines Arbeitsverhältnisses häufig als person- oder
verhaltensbedingt gesehen wird.

3.6.3 Verfahren beim Scheitern der dauerhaften beruflichen
Eingliederung

Zur Frage einer  Rückkehrmöglichkeit im Falle eines Scheiterns113 äußerten sich 206
(71 %) der WfbM. Ihre Auskünfte lassen fast einhellig erkennen, daß Rückkehrmöglich-
keiten bei einem gescheiterten Arbeitsversuch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu-
mindest aus Sicht der WfbM selbstverständlich sind und mehrheitlich relativ unkom-
pliziert erfolgen könnten. Auf vorherige Klärung der Kostenübernahme oder die Beteili-
gung des Fachausschusses oder die Durchführung eines Aufnahmeverfahrens (in einem
Fall mit dem Hinweis, es könne verkürzt erfolgen) machten 54 WfbM aufmerksam.

Sieben WfbM nannten als begleitende Maßnahme bei einer Wiederaufnahme die Auf-
arbeitung des Scheiterns („Auswertungsgespräch“ u. ä.).

Wie sehen bei einem Scheitern der dauerhaften beruflichen Eingliederung nach dem
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt die Modalitäten einer Wiederaufnahme in
die WfB in den Zuständigkeitsbereichen der üöTrSh aus?114

113 vgl. Fragebogen WfB, Frage 5.4: „Wie verhält sich Ihre WfB beim Scheitern eines Übergangs
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und einem Rückkehrwunsch des/der ehemaligen Beschäftig-
ten?“
114 Fragebogen üöTrSh, Fragekomplex 4. Bei drei üöTrSh gibt es eigene Richtlinien, die Rege-
lungen zur Rückkehr in die WfbM enthalten.
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Fragen an die üöTrSh zu diesen Modalitäten richteten sich auf den zeitlichen Rahmen,
innerhalb dessen eine Wiederaufnahme ohne erneuten Reha-Antrag möglich ist, auf die
Prüfung der Gründe für den Arbeitsplatzverlust und auf weitere Wiederaufnahmekriteri-
en.

Angaben zu den Wiederaufnahmefristen, innerhalb derer kein erneuter Reha-Antrag er-
forderlich ist, liegen in 18 Fällen vor; vier üöTrSh heben diesbezüglich keine Regelung
hervor oder ihnen ist kein einschlägiger Fall bekannt. Es ergibt sich (geordnet entlang
der Skala großzügig/restriktiv):

üöTrSh: Wiederaufnahmefrist ohne erneuten Reha-Antrag:

7 unbefristet

1 5 Jahre

1 3 Jahre

1 6 – 24 Monate

3 binnen eines Jahres

4 ohne erneuten Antrag grundsätzlich nicht möglich

In immerhin sieben Fällen wird auf die einfache Lösung der Nichtbefristung verwiesen,
demgegenüber in vier Fällen auf die hürdenreichere Stellung eines Wiederaufnahmean-
trags.

Die  Frage,  ob  bei  einer  Entscheidung  über  eine  Wiederaufnahme  der  Grund  des
Arbeitsplatzverlustes  geprüft  wird, bejahten 16 üöTrSh auf recht  heterogene Weise,
zwei verneinten sie.

Die Heterogenität der Aussagen ergibt sich daraus, daß zum Teil verfahrensbezogen
geantwortet wird. Man registriert die Kündigungsgründe (3 Fälle), den Umstand, ob es
sich um Eigen- oder arbeitgeberseitige Kündigungen handelt (1 Fall) oder holt die Stel-
lungnahme des ehemaligen Arbeitgebers zu den Gründen ein (1 Fall). Es scheint über-
raschend, daß in nur zwei Fällen überprüft wird, ob die Behinderung etwas mit dem
Arbeitsplatzverlust  zu  tun  hat  oder  nicht.  Andere  Aussagen  zielen  auf  konkrete
Gründe, und zwar zum einen darauf, daß die Eignung für den allgemeinen Arbeitsmarkt
nicht wirklich gegeben war (3 Fälle), zum anderen aber auch auf die mangelnde Eig-
nung des Arbeitsplatzes (1 Fall). Erwähnenswert ist in einem Fall die Überlegung, ob
nicht  das  Scheitern  eines  Übergangs  dadurch  vermeidbar  wäre,  wenn  ein  Spezial-
training absolviert und der IFD einen Folgearbeitsplatz anbieten würde. Schließlich wird
zweimal  auf  die  Überprüfung  der  im  Gesetz  formulierten  (Wieder-)Aufnahme-
erfordernisse hingewiesen 

 (§ 53 Abs. 1 SchwbG; § 54 SchwbG i.V.m. § 100 Abs. 1 BSHG) und einmal darauf, daß
die Begründungen Teil des Antrags auf Wiederaufnahme in die WfbM sind.

Weitere  Kriterien  der  Wiederaufnahme  haben  zwölf  üöTrSh  benannt  (Mehrfach-
nennungen). Hier gibt es wiederum zum einen Angaben, die auf die rechtlichen Auf-
nahmevoraussetzungen eingehen (11 Nennungen). Weitere Angaben betreffen darüber
hinausgehende Merkmale des Rückkehrers, also das Alter (unter 60 Jahren), die berufli-
che oder soziale Integration sowie die Motivlage beim Klienten, z. B. in der Aussage:
„Mitwirkungsbereitschaft und Motivation beim ‚rückkehrenden’ Behinderten vorausge-
setzt, sind Probleme bei der Wiederaufnahme i.d.R. nicht zu erwarten“.
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Fazit:

Bei gut der Hälfte der von den WfbM als definitiv gescheitert bezeichneten Arbeitsver-
hältnisse kam es zu einer Wiederaufnahme in die WfbM.

Eine solche Rückkehrmöglichkeit ist aus Sicht der WfbM selbstverständlich; jedoch sind
die konkreten Modalitäten in den Zuständigkeitsbereichen der üöTrSh noch recht un-
terschiedlich in Bezug auf die Frist, innerhalb derer eine Wiederaufnahme ohne erneu-
ten  Reha-Antrag  möglich  ist,  sowie  in  Bezug  darauf,  inwieweit  der  Grund  des
Arbeitsplatzverlustes geprüft wird oder weitere Wiederaufnahmekriterien Anwendung
finden.
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3.7 Andere Handlungsformen und Initiativen

Neben den bislang im Kapitel  3.5 näher  beleuchteten Handlungsformen zur Vorbe-
reitung und Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gibt es weite-
re  besondere  Handlungsmöglichkeiten  für  die  WfbM,  die  Gegenstand  dieses  Ab-
schnittes sind:

● Integrationsprojekte

● Beschäftigung  produktionssteigernder  Mitarbeiter/-innen  mit  Behinderung  im
Arbeitsbereich der WfbM selbst

● Durchführung  von  oder  Teilnahme an  besonderen  Projekten  zur  Förderung des
Übergangs

3.7.1 Integrationsprojekte

In 9 % der dokumentierten Einzelfälle erfolgte ein Übergang aus der WfbM auf einen
Arbeitsplatz  in  einer  Integrationsfirma/einem  Integrationsprojekt  (vgl.  Kap.  3.3.2
Tabelle 16, S. 28). Dies kann als Indiz dafür gelten, daß dieser Betriebsform durchaus
eine wesentliche Rolle hinsichtlich des Übergangs aus der WfbM auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt zukommt.

Mit dem SchwbBAG (und SGB IX) sind Integrationsprojekte gesetzlich verankert worden
(vgl. Kap.  2.1, S.  5 ff). Unter dem Oberbegriff Integrationsprojekte wird dabei unter-
schieden  zwischen  Integrationsunternehmen  und Integrationsbetrieben/-abteilungen.
Während in Bezug auf Integrationsunternehmen die Festlegung getroffen ist, der Anteil
schwerbehinderter Arbeitnehmer solle mindestens 25 % betragen und 50 % in der Regel
nicht übersteigen, gibt es derartige nähere Bestimmungen für Integrationsbetriebe und
-abteilungen nicht.

Über Anträge zu Integrationsunternehmen entscheiden die örtlich zuständigen Integra-
tionsämter (früher Hauptfürsorgestellen). Über Anträge zu Integrationsbetrieben und
-abteilungen entscheidet bislang das BMA, wobei die fachliche Prüfung ebenfalls den In-
tegrationsämtern obliegt.115

Integrationsprojekte  des  WfbM-Trägers116 stellen  eine  Möglichkeit  dar, Arbeitsplätze
auch  für  WfbM-Beschäftigte  zu schaffen, die einerseits  den  Bedingungen  des  allge-
meinen Arbeitsmarktes (einschließlich arbeitsvertraglichen Rechten und Pflichten) ent-
sprechen, andererseits  immer noch einen teilgeschützten  Rahmen bieten, innerhalb
dessen notwendige Betreuung und Unterstützung am Arbeitsplatz auch auf längere
Sicht erfolgen kann. 

Auch nach Ansicht der Bundesanstalt für Arbeit (BA) stellen die im SGB IX definierten – und im
Aufgabenbereich der Integrationsämter liegenden – Integrationsprojekte eine Maßnahmeform
dar, die eine Aufnahme in die WfbM vermeiden helfen kann oder ggf. einen Übergang aus der
WfbM erleichtern  hilft.  Allerdings  ist  nach  Einschätzung  der  BA  bei  den  Integrationsunter-
nehmen eine  soziale  Situation  wie  in  den Werkstätten  gegeben:  Da diese  Firmen nach  der
gesetzlichen Vorschrift  zwischen 25 und 50 % Schwerbehinderte  beschäftigen sollen, sei die
Gefahr der Stigmatisierung nicht viel geringer als in einer WfbM. Anders verhalte es sich bei In-

115 Im  April  2002  gab  es  allerdings  nach  Auskunft  des  BMA  noch  keine  nach  den  neuen
Gesetzesbestimmungen bewilligten Integrationsbetriebe oder -abteilungen.
116 Unter den Varianten der Integrationsprojekte nach SchwbBAG bzw. SGB IX kommt für WfbM-
Träger  nach  gegenwärtiger  Auffassung nur  die  Gründung von  Integrationsunternehmen  in
Frage, da Integrationsbetriebe und -abteilungen bei Wirtschaftsunternehmen angesiedelt sein
müssen.
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tegrationsbetrieben und Integrationsabteilungen nach dem SGB IX, die nur von Wirtschaftsbe-
trieben eingerichtet werden können.

Wenn Integrationsprojekte und WfbM vom gleichen Träger betrieben werden, sieht die BA Vor-
teile im Hinblick auf personelle Verzahnung und wechselseitige Durchlässigkeit. 

Bislang scheint diese Handlungsform noch nicht sehr verbreitet zu sein: Nur 29 WfbM
(10 %)  berichteten  von  der  Existenz derartiger  Integrationsprojekte  des  WfbM-Trä-
gers117.  Sie  haben  deutlich  häufiger  als  WfbM ohne solche  Integrationsprojekte  zu-
mindest einen Übergang im Jahr 2000 realisiert (vgl. S. 116).

Immerhin waren in ihnen mit Stand vom 31. März 2001 insgesamt 476 Arbeitsplätze118

mit behinderten Arbeitnehmer/-innen besetzt. Die im Einzelfall  angegebenen Zahlen
weisen eine erhebliche Streuung auf, sie reichen von eins bis 70.

Bezogen  auf die  Gesamtzahl  der  Plätze  dieser  WfbM ergibt  sich  ein  Anteil  solcher
Arbeitsplätze von 4,0 % (Anteil an Plätzen im AT- und im Arbeitsbereich) bis 4,5 % (An-
teil an Plätzen nur im Arbeitsbereich). Obgleich man sicherlich nicht davon ausgehen
kann, daß alle mit behinderten Menschen besetzten Arbeitsplätze in den Integrations-
projekten mit WfbM-Beschäftigten besetzt werden könnten, scheint sich dennoch ein
bedeutsames Potential zu zeigen.

Dieses  Potential  könnte  noch  erheblich  zunehmen:  51  WfbM (17,5 %)  bejahten  die
Frage119 nach einer geplanten Gründung von Integrationsprojekten.

Zur  Zahl  der  dabei  geplanten  Arbeitsplätze  und  der  davon  für  behinderte  Arbeits-
nehmer/-innen vorgesehenen konnten 45 bzw. 44 WfbM Angaben machen: Es sollen
insgesamt 567 Arbeitsplätze in Integrationsprojekten entstehen und 389 Arbeitsplätze
für behinderte Arbeitnehmer/-innen. 

Bezogen auf die 41 WfbM, die beide Planungszahlen nennen konnten, ergibt sich ein
Anteil  von  60 %  Arbeitsplätzen  für  Menschen  mit  Behinderung  an  den  geplanten
Arbeitsplätzen  insgesamt. Ferner  errechnet  sich  bei  ihnen  ein  Anteil  von  2,6 % ge-
planten  Arbeitsplätzen  für  Menschen  mit  Behinderung  an  den  Plätzen  im AT-  und
Arbeitsbereich, ein Anteil von 2,9 % an den Plätzen nur im Arbeitsbereich (jeweils bezo-
gen auf die Platzzahlen im Jahr 2000).

Auch  wenn  man  die  oben  bereits  erwähnte  Einschränkung  hinsichtlich  der  Besetz-
barkeit  von Arbeitsplätzen in Integrationsprojekten mit WfbM-Beschäftigten bedenkt,
so  tun  sich  doch  für  diejenigen  62  WfbM,  deren  Träger  Integrationsprojekte  hat
und/oder plant, auch zahlenmäßig gute Chancen auf, diese Projekte für den Übergang
zu nutzen.

Zur Frage,  warum ihr Träger  keine Integrationsprojekte plant, haben sich 80 WfbM
geäußert:

Zehn WfbM nennen als Grund, sie seien zu klein oder zu neu („im Aufbau“), jeweils wei-
tere fünf haben andere Prioritäten oder sehen keinen Bedarf.

117 vgl. Fragebogen WfB, Frage 6.1: „Hat Ihr WfB-Träger eigene Betriebe (Zweckbetriebsbereiche,
Zweckbetriebe, Integrationsfirmen), in denen behinderte Arbeitnehmer/-innen mit Arbeitsverträ-
gen zu ortsüblichen/tarifvertraglichen Bedingungen beschäftigt sind (ohne ABM und geringfü-
gige Beschäftigung)?“
118 Diese Zahl beruht auf den Angaben von 28 WfbM.
119 vgl. Fragebogen WfB, Frage 6.2: „Plant Ihr WfB-Träger die Gründung von Integrationsprojek-
ten nach § 53 a–d SchwbG?“
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Interesse, aber zugleich eine große Unsicherheit hinsichtlich Konzept und Geschäfts-
idee signalisieren 20 WfbM. Hier könnte möglicherweise durch ein Beratungsangebot
die Entwicklung vorangetrieben werden.

Die meisten Hinderungsgründe liegen aber eindeutig in der skeptischen Beurteilung
der  wirtschaftlichen  Lebensfähigkeit  eines  Integrationsprojekts,  mit  jeweils  unter-
schiedlicher Akzentuierung (Finanzierungsprobleme, betriebswirtschaftliches Risiko, zu
stark ausgeprägter Grad der Behinderung).

Weitere  jeweils  mehrfach  genannte  Bedenken  beziehen  sich  auf:  fehlendes
(Betreuungs-)Personal; Verlust der Gemeinnützigkeit; Rentenproblematik120.

Auf weitere Problematiken im Zusammenhang mit der Gründung von Integrationspro-
jekten durch Werkstatt-Träger wurde anläßlich verschiedener Diskussionen, u. a. auf
dem Workshop im April 2002 hingewiesen:

● Aus Sicht der WfbM entsteht bei Gründung von Integrationsprojekten im Vergleich
zu einem WfbM-Arbeitsbereich im selben Geschäftsfeld ein Nachteil, da Firmen Auf-
träge an Integrationsprojekte nicht auf die Ausgleichsabgabe anrechnen können: Im
Gegensatz zur WfbM kann ein Integrationsprojekt also einen solchen Kostenvorteil
nicht bei der Auftragsakquisition geltend machen.

● Der WfbM-Träger muß sehr sorgfältig auf eine Rechtskonstruktion des Integrations-
projekts achten, die eine direkte Einflußnahme durch ihn ausschließt, da ihm an-
sonsten der Verlust der Anerkennung der Gemeinnützigkeit droht.

● Ein zentrales Problem liegt in dem drohenden Verlust der Gemeinnützigkeit für den
Werkstatt-Träger im Falle einer Insolvenz des von ihm gegründeten Integrationsun-
ternehmens. Die Bereitstellung des Gesellschaftskapitals  würde in der Regel von
Seiten der Finanzverwaltung dann nicht mehr als gemeinnützige Vermögenspflege
im Sinne des Steuerrechts betrachtet werden, und in der Konsequenz würde dem
Werkstatt-Träger die Gemeinnützigkeit aberkannt werden. Hieraus können nicht ab-
sehbare  Nachforderungen  bezüglich  Umsatz-  und  Körperschaftssteuer  für  den
Werkstatt-Träger folgen, die dann u. U. den Träger selbst in die Insolvenz führen
können.

Erfahrungen der Integrationsämter

Integrationsprojekte  fallen  in  den  Kernkompetenzbereich  der  Integrationsämter.  Im
Hinblick auf den Übergang aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist hier von
Interesse, inwieweit Integrationsprojekte auch für WfbM-Beschäftigte für wirksam gehal-
ten werden und bereits wirksam geworden sind.

Neun  Integrationsämter  haben  sich  im  Rahmen  der  Studie  zu  diesen  Fragen  ge-
äußert121. Einhellig halten sie Integrationsprojekte für eine geeignete Form des Über-
gangs aus der WfbM. 

Zwei Integrationsämter berichteten dazu allerdings, es gebe bisher keine Beispiele für
Übergänge aus WfbM in solche Integrationsprojekte bzw. in einem Modellprojekt seien
mehrere diesbezügliche Versuche gescheitert.

Sechs  Integrationsämter  berichteten  hingegen,  es  gebe  positive  Beispiele  für  Über-
gänge aus WfbM in solche Integrationsprojekte (in einem Fall mit der Einschränkung, es
würden nur wenige WfbM-Mitarbeiter vermittelt). Eine Zahlenangabe dazu liegt nur für

120 Die Rentenproblematik dürfte durch die Neufassung des SGB VI weitgehend entschärft sein.
121 vgl. Fragespiegel an AG HFSt, Fragepunkt 1.3.1: „Welchen Stellenwert haben aus Sicht der AG
der Deutschen Hauptfürsorgestellen die Integrationsprojekte für den Übergang aus WfbM auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt?“ sowie 1.3.2: „Welche positiven Beispiele gibt es diesbezüglich?
Wie könnten diese verallgemeinert werden?“
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Hessen vor: Danach waren von 330 Arbeitsplätzen in Integrationsprojekten 11 % mit
ehemaligen WfbM-Mitarbeitern besetzt. Zwei Integrationsämter erwähnten darüber hin-
aus  explizit,  daß  in  Integrationsprojekten  (bzw.  „geschützten  Betriebsabteilungen“)
zahlreiche Menschen beschäftigt seien, deren Alternative ansonsten nur in einer WfbM-
Beschäftigung bestünde.

Auf  die  (Mit-)Gründung  von  Integrationsprojekten  durch  WfbM-Träger  bezogen  sich
explizit drei Integrationsämter, jeweils in positivem Sinne. Eines dieser Integrationsäm-
ter (Münster) wirbt sehr aktiv für derartige Initiativen.

Initiierung und Förderung von Integrationsprojekten durch die üöTrSh 122

Acht üöTrSh (von 22) beteiligen sich an der Beratung der Werkstatt-Träger sowie an der
Auswahl förderungswürdiger Projekte durch die Hauptfürsorgestellen (Integrationsäm-
ter) bzw. durch die Finanzierung mit ESF-Mitteln. Ein üöTrSh gab an, bisher lediglich
Selbsthilfefirmen für Menschen mit psychischer Behinderung gefördert zu haben. Ein
weiterer üöTrSh förderte bisher die Ausstattung einer Integrationsfirma.

Vier üöTrSh gaben an, keinen Einfluß auf die Schaffung von Integrationsprojekten zu
nehmen. Ein üöTrSh sah den besseren Weg darin, die Werkstatt-Träger zu bitten, sich
bei ihren Auftraggebern für die Begründung von Arbeitsverhältnissen mit geeigneten
Werkstattbeschäftigten einzusetzen.

Bis auf eine Ausnahme haben die üöTrSh eine finanzielle Beteiligung an der Schaffung
von Integrationsprojekten durch Werkstatt-Träger mit Mitteln der Sozialhilfe verneint.

Zusammenfassung

In 9 % der dokumentierten Einzelfälle erfolgte ein Übergang aus der WfbM auf einen
Arbeitsplatz in einer Integrationsfirma/einem Integrationsprojekt. Dies kann als Indiz
dafür gelten, daß dieser Betriebsform durchaus eine wesentliche Rolle hinsichtlich des
Übergangs aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zukommt. Die vorliegenden
Rückmeldungen der Integrationsämter bestätigen diese Einschätzung überwiegend.

Ein weiteres Indiz für das Potential dieser Handlungsform kann darin gesehen werden,
daß zwei  Drittel  der  (29) WfbM, deren Träger  eigene Betriebe haben, im Jahr  2000
mindestens einen Übergang erzielten, von den WfbM, wo solche Betriebe nicht exis-
tierten, hingegen nur ein Drittel.

Rund 10 % der befragten WfbM bestätigten die Existenz von Integrationsprojekten des
WfbM-Trägers mit insgesamt knapp 500 Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung.
Planungen  des  WfbM-Trägers  zur  Gründung  von  Integrationsprojekten  bejahten  51
(18 %) der  WfbM, dabei sind rund 400 Arbeitsplätze für Menschen mit  Behinderung
vorgesehen. Auch wenn nur ein Teil der Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung
mit  WfbM-Beschäftigten besetzt  werden, tun sich doch für  diejenigen insgesamt 62
WfbM, deren Träger Integrationsprojekte haben oder planen, auch zahlenmäßig gute
Chancen auf, diese Projekte für den Übergang zu nutzen.

Obwohl alle Seiten Integrationsprojekte fast ausnahmslos als sinnvolles Instrumentari-
um für den Übergang von WfbM-Beschäftigten bewerten und insbesondere auch Vortei-
le in der Gründung durch WfbM-Träger sehen, gibt es doch auch eine einige Probleme,
die einer vermehrten Gründung von Integrationsunternehmen durch WfbM-Träger und
damit der Ausschöpfung des Potentials dieser Handlungsform entgegenstehen.

122 Fragebogen üöTrSh, Frage 3.6: „In welcher Weise wirkt der üöTrSh auf die Schaffung von In-
tegrationsprojekten durch die WfB-Träger hin?“ sowie Frage 3.7: „Beteiligt sich der üöTrSh fi-
nanziell mit Mitteln der Sozialhilfe an der Schaffung von Integrationsprojekten durch WfB-Trä-
ger?“



104 Übergang aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt Bericht
Juni 2002 ISB gGmbH

3.7.2 Arbeitsplätze im Arbeitsbereich der WfbM selbst

Übergänge in ein reguläres Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis können auch innerhalb
der WfbM selbst erfolgen. Die WfbM versteht sich und agiert dann als Arbeitgeber.

Insgesamt 117 (40 %) WfbM gaben an, im Arbeitsbereich Mitarbeiter/-innen zur Produk-
tionssteigerung einzusetzen123. Dabei handelte es sich um 839 Arbeitsplätze.

Nur bei 49 WfbM (17 %) aber wurden auf solchen Arbeitsplätzen auch Schwerbehinderte
beschäftigt – 141 Arbeitsplätze.

Und  nur  noch  25  WfbM  (9 %)  wiesen  mit  ehemals  WfbM-Beschäftigten  besetzte
Arbeitsplätze in diesem Sinne auf – 36 Arbeitsplätze.

Damit kommt dieser Handlungsvariante im Sinne des Übergangs von WfbM-Beschäftig-
ten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zahlenmäßig derzeit kaum eine Bedeutung zu.

Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den Aussagen der üöTrSh. Nur sieben üöTrSh
(von 22) gaben an, daß in ihrem Zuständigkeitsbereich WfbM ihren Beschäftigten im
Arbeitsbereich  auch  Arbeitsverträge  (statt  Werkstattverträge) anbieten.124 In  solchen
Fällen zahlt im übrigen keiner der üöTrSh den Werkstätten Vergütungen nach § 93 BS-
HG.

Auf die Frage, inwieweit sie selbst den Abschluß derartiger Arbeitsverträge initiieren125,
reagierten die üöTrSh zurückhaltend: Vier üöTrSh halten den Abschluß von Arbeitsver-
trägen  im Arbeitsbereich  für  angezeigt,  wenn der  behinderte  Mensch eine  entspre-
chende Arbeitsleistung erbringt, die die Finanzierung eines ortsüblichen Lohnes zuläßt
und  das  Arbeitsergebnis  der  Werkstatt  steigert,  aber  eine  Vermittlung  auf  einen
Arbeitsplatz  außerhalb  der  Werkstatt  auf  Grund  der  Arbeitsmarktsituation  nicht
möglich ist.

123 vgl.  Fragebogen  WfB,  Frageblock  6.3:  „Beschäftigen  Sie  im  Arbeitsbereich  neben  dem
Anleitungs- und Betreuungspersonal produktionssteigernde Mitarbeiter/-innen mit Arbeitsver-
trägen zu ortsüblichen/tarifvertraglichen Bedingungen (ohne ABM)?“ mit weiteren Unterfragen.
124 Fragebogen  üöTrSh,  Frage  3.4:  „Bieten  WfB  ihren  Beschäftigten  im  Arbeitsbereich  auch
Arbeitsverträge (statt Werkstattverträge) an (§ 13 SchwbWV)?“
125 Fragebogen  üöTrSh,  Frage  3.5:  „In  welchen  Fällen  regt  der  üöTrSh  den  Abschluss  von
Arbeitsverträgen (statt Werkstattverträgen) mit Beschäftigten im Arbeitsbereich der WfB an?“
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3.7.3 Projekte zur Förderung des Übergangs126

Seit gut anderthalb Jahrzehnten sind in verschiedenen Regionen Deutschlands Modell-
projekte konzipiert und durchgeführt worden, deren gemeinsamer Nenner darin zu se-
hen ist, daß sie alle darauf abzielten, Möglichkeiten zum Übergang aus der WfbM auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt  zu erproben, die dabei  wesentlichen Bedingungen zu
identifizieren  und  aussichtsreiche  Handlungsformen  zur  Förderung  des  Übergangs
(weiter) zu entwickeln. Unterschiedlich sind sie teilweise in der Akzentsetzung, in der
regionalen und in der zeitlichen Reichweite.

Unter den zurückliegenden WfbM-Modellprojekten seien die folgenden in Erinnerung
gerufen, hier jedoch nicht weiter beschrieben, da sehr präzise Charakterisierungen be-
reits in TROST/KÜHN (2001, S. 22–42) vorliegen127:

● 10–Stellen–Programm der Stadt Hamburg

● „Projekt Berufliche Integration“ (PBI) im Land Hessen

● Berufliche Eingliederung und Qualifizierung in der Werkstatt Bremen

● Modellprojekt im Land Baden-Württemberg

● „TRANSFER“ und „TRANSFER II“ im Land Brandenburg

● „Berufliche Qualifizierungsinitiative“ (BQI) im Land Bayern

● „Berliner Qualifizierungswerkstatt“ (BQW) im Land Berlin128

Darüber hinaus zu erwähnen sind die im Rahmen der  HORIZON-Programme in den 90er
Jahren  durchgeführten  Projekte, die  mit  Bezug auf das  Konzept  der  „unterstützten
Beschäftigung“ zum Teil ebenfalls die Zielgruppe der WfbM-Beschäftigten adressierten.

Weitere WfbM-Modellprojekte und –Förderprogramme werden derzeit durchgeführt (sie
werden im folgenden Abschnitt kurz charakterisiert):

● Programm zur Übergangsförderung im Saarland

● Modellprojekt „Q-U-B-I: Qualifizierung – Unterstützung – Begleitung – Integration in
Bayern“

● Modellprojekt „Qualifizierungs- und Vermittlungsdienst“ (QVD) in Niedersachsen

● Förderprogramm „WfBplus“ in Westfalen-Lippe

Auffallend  ist,  daß  solche  WfbM-Modellprojekte  nahezu  ausschließlich  in  den  alten
Bundesländern initiiert und durchgeführt wurden und werden. Auffallend ist ferner, daß
die Mehrzahl der Modellprojekte einen sehr starken Akzent (teilweise schon in der Pro-
jektbezeichnung sichtbar) auf die berufliche Qualifizierung legt.

126 Im Zusammenhang dieses Kapitels nicht eigens Gegenstand sind solche Projekte, die primär
außerhalb der WfbM angesiedelt, aber durchaus (auch) für WfbM relevant sind. Hierzu gehören
beispielsweise  die  zahlreichen  Modelle  zum  „Übergang  Schule  –  Beruf“.  Zum  konsequent
außerhalb der WfbM angesiedelten Modellprojekt „Integrative berufliche Orientierung und Quali-
fizierung von Menschen mit Behinderung im Übergang von der Schule in den Beruf“ der Ham-
burger Arbeitsassistenz, in dem das „Ambulante Arbeitstraining“ weiterentwickelt wurde, vgl.
Hamburger Arbeitsassistenz (2001), HINZ/BOBAN (2001); � Glossar.
127 Diese Modellprojekte sind außerdem durch jeweils eigene Forschungsberichte dokumentiert,
die sich dem Literaturverzeichnis entnehmen lassen.
128 Dieses Modell ist im Unterschied zu den übrigen bei TROST/KÜHN nicht beschrieben, da es le-
diglich in unveröffentlichten internen Projektberichten dokumentiert ist.
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Vorliegende Begleitforschungsberichte zu den abgeschlossenen WfbM-Modellprojekten
belegen durchgängig Erfolge hinsichtlich  der  qualifizierungsbezogenen Ziele, in  der
Regel auch eine Wirksamkeit in Bezug auf Außenaktivitäten der WfbM und auf Über-
gänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt – hier allerdings ebenso regelhaft mit der Dif-
ferenzierung, daß dies nur für einen (kleineren) Teil der beteiligten WfbM gilt. Die Be-
richte geben darüber hinaus aber wertvolle Hinweise auf initiierte Veränderungspro-
zesse in den WfbM und auf wesentliche Bedingungen erfolgreicher Übergangsbemü-
hungen.

Besondere Projekte zur Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
durchzuführen oder sich an ihnen zu beteiligen, stellt für die WfbM (bislang primär der
alten Bundesländer) also eine weitere Möglichkeit dar, die Zahl der Übergänge durch
zielgerichtete und gesondert finanzierte Aktivitäten zu erhöhen.

3.7.3.1 Kurzbeschreibung einiger aktueller WfbM-Projekte

Den im folgenden kurz vorgestellten aktuellen Konzepten ist zunächst weitgehend ge-
meinsam, daß  sie  keinen  Maximalanspruch  erheben,  sondern  als  Zielgruppe  realis-
tischerweise nur solche Beschäftigte aus den Werkstätten in den Blick fassen, die Inter-
esse an einem Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt äußern und deren Eignung
für einen Übergang in der Tendenz positiv beurteilt wird. Eine weitere Gemeinsamkeit
besteht darin, daß im wesentlichen drei Phasen der Förderung des Übergangs unter-
schieden werden, in denen sich unterschiedliche Aufgaben stellen: 1. die Qualifizierung
(fachlich und persönlichkeitsbezogen) der Übergangskandidaten mit dem Schwerpunkt
in der WfbM, 2. die Unterstützung der Einmündung in den allgemeinen Arbeitsmarkt
(vom  Praktikum  zum  Abschluß  eines  unbefristeten  Arbeitsvertrags)  und  3.  die
Stabilisierung des Beschäftigungsverhältnisses durch arbeitnehmer- und betriebsbezo-
gene Maßnahmen. Schließlich ist den Konzepten weitgehend gemeinsam, daß sie die
Verantwortung  der  Werkstatt  und  insbesondere  die  bedeutsame Rolle  der  internen
Fachkräfte für Übergangsförderung129 hervorheben. Die Konzepte unterscheiden sich
aber danach, wie die Werkstatt und speziell diese Fachkräfte dabei ihrerseits gefördert
und entlastet werden sollen, was auch die Finanzierung des zusätzlichen Aufwands be-
trifft.

Die „Grundsätze“ des saarländischen Ministeriums für Frauen, Arbeit, Gesundheit
und  Soziales zur  Übergangsförderung130 setzen  auf  die  Mobilisierung  der  werk-
stattinternen Kräfte und auf die Finanzierung des zusätzlichen Aufwands durch die
gesetzlich vorgesehenen Leistungen der konventionellen Rehabilitationsträger. Der So-
zialhilfeträger  übernimmt  die  Kosten  u.a.  für  die  Fachkraft  für  betriebliche
Arbeitsplätze (FbA); den WfbM werden als Anreiz zur Teilnahme bei erfolgreicher Um-
setzung des Konzepts Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (gemäß § 30 Schw-
bAV)  gewährt.  In  der  Einmündungs-  und  Stabilisierungsphase  übernehmen  arbeit-
nehmerbezogen der  Berufsbegleitende Dienst  und die Hauptfürsorgestelle (jetzt:  In-
tegrationsamt) sukzessive die Unterstützung, arbeitgeberbezogen stützt falls erforder-
lich das Arbeitsamt durch Lohnsubventionen das Beschäftigungsverhältnis. Als Beson-
derheit fällt auf, daß das Konzept explizit flankierende Organisationsentwicklung auf
Werkstattebene in „kulturellem“ wie strukturellem Sinne vorsieht, d.h.: die Aktivitäten
der FbA sollen in eine veränderte Gesamtorientierung bei allen Mitarbeitern der Werk-
statt im Sinne der Gleichrangigkeit der Übergangsförderung mit anderen Aufgaben ein-
gebunden werden.

129 Die Terminologie in den verschiedenen Konzepten ist nicht ganz einheitlich.
130 Quelle: Saarland - Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales, 15.6.1998, Az.: C
V/2 – 7171 – 98, Grundsätze zur Förderung des Übergangs von Behinderten aus den Werkstät-
ten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.
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Strukturell  gestützt  wird dies  durch die organisatorische Angliederung der  FbA un-
mittelbar an die Werkstattleitung. Das Ministerium rechnet damit, daß mit Hilfe der
vorgelegten Konzeption jährlich 25 Übergänge realisiert werden können (ca. 1 % der
WfbM-Beschäftigten). Die Grundsätze sind am 1.6.1998 in Kraft getreten; angekündigt
wurde eine Evaluation nach drei Jahren und auf deren Basis dann eine ggf. modifizierte
Fortführung der Maßnahmen.

Im Projekt QUBI131 im Land Bayern geht man aufbauend auf Erfahrungen in einem Vor-
läuferprojekt132 davon  aus,  daß  die  Werkstätten  und  speziell  die  internen  Qualifi-
zierungsbeauftragten zusätzliche externe Unterstützung benötigen, wenn mehr Effizi-
enz  bei  der  Qualifizierung  und  bei  Maßnahmen  in  der  Einmündungsphase  erzielt
werden soll. So wurden werkstatt- und trägerübergreifende Aktivitäten und Strukturen
auch in das neue Projekt übernommen. Die übergreifenden Aktivitäten, aber auch zu-
sätzlicher Aufwand für den internen Qualifizierungsbeauftragten sowie die Kosten für
besondere externe Qualifizierungsmaßnahmen für die Teilnehmer werden aus Mitteln
des ESF finanziert.

Auch  zu  diesem Konzept  gehört  Organisationsentwicklung, in  diesem Falle  aber  in
Form einer übergreifenden Vernetzung der Werkstätten bzw. des Qualifizierungsperso-
nals („Unternehmenskooperation“). Werkstätten, die sich am Projekt beteiligen wollen,
sind verpflichtet,  einen  internen  Qualifizierungsbeauftragten  zu  benennen  und sich
über einen Kooperationsvertrag mit anderen Werkstätten zu einem regionalen Qualifi-
zierungsverbund zusammenzuschließen133. Die Qualifizierungsbeauftragten treffen sich
auf regelmäßigen landesweiten und regionalen Tagungen zum Erfahrungsaustausch.
Für die regional zusammengeschlossenen WfbM wird eine regionale Projektleitung tä-
tig. Sie hat die generelle Aufgabe, den Übergangsprozeß in der Qualifizierungs-, Ein-
mündungs- und z. T. auch noch in der Stabilisierungsphase zu organisieren und zu ko-
ordinieren. Sie baut Kooperationsstrukturen mit einschlägig aktiven Einrichtungen in
der Region (Behörden, Nachbetreuungsdienste u. ä.) auf, informiert und berät Betriebe
und unterstützt die Vernetzung der Werkstätten untereinander sowie ihre Vernetzung
mit  den  erwähnten  Einrichtungen.  Die  Ebene  über  den  regionalen  Projektleitungen
bildet  der  Gesamt-Projektträger,  der  Öffentlichkeitsarbeit  leistet,  das  Gesamtprojekt
und die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden koordiniert, die Werkstätten berät
und  die  Qualifizierung  der  regionalen  Projektleitungen  sowie  der  internen  Qualifi-
zierungsbeauftragten organisiert. Pro regionalem Qualifizierungsverbund sollen zwölf
Beschäftigte an der Maßnahme teilnehmen; die Teilnahmedauer beträgt  im Regelfall
zwei, in Ausnahmefällen drei Jahre. Das neue Projekt hat Anfang 2001 begonnen, die
Gesamtlaufzeit ist bis 12/2006 angesetzt mit einer ersten Phase bis 12/2003. Im Fe-
bruar 2002 waren 52 Werkstätten mit insgesamt 139 projektgeförderten behinderten
Beschäftigten beteiligt134.

131 Quelle: Projekt Q-U-B-I: Qualifizierung – Unterstützung – Begleitung – Integration. Der Über-
gang von der Werkstatt für Behinderte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, 1.1.2001: Rahmen-
konzeption. Projektträger: Deutscher Caritasverband – Landesverband Bayern e.V.; Diakonisches
Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern e.V.; Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung, Landesverband Bayern e.V.
132 Durchgeführt in den Jahren 1993 bis 2000. In den Werkstätten wurden 970 Qualifizierungs-
plätze finanziert und bis Ende 1999 konnten 161 Teilnehmer auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
vermittelt werden.
133 In Ausnahmefällen ist  auch die  Beteiligung einer Einzelwerkstatt möglich. Es gelten dann
Sonderregelungen.
134 Infos im Internet (Abrufdatum 22.02.2002) ergeben folgende Zahlen: In Bayern gibt es in ins-
gesamt  118  WfbM  (Hauptwerkstätten  incl.  dazugehöriger  Zweigwerkstätten)  25.500
Arbeitsplätze  für  Menschen  mit  Behinderungen  (vgl.  http://www.projekt-qubi.de/menu-
inhalte.htm).  In  das  QUBI-Projekt  sind  52  Werkstätten  mit  insgesamt  139 behinderten  Teil-
nehmern  einbezogen  (vgl.  http//www.projekt-qubi.de/menuwerkstaetten.htm).  Daraus  ergibt
sich eine Teilnahmequote für WfbM von 44,1 %, für behinderte Beschäftigte von 0,5%. 
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Das  Konzept  der Landesarbeitsgemeinschaft  der  Werkstätten für  Behinderte  in
Niedersachsen135 zielt auf die Einrichtung eines  werkstattinternen Qualifizierungs-
und Vermittlungsdienstes (QVD). Diesen QVD-Fachkräften werden wiederum umfang-
reiche  Aufgaben in  den drei  Phasen  des  Übergangsprozesses  zugewiesen, darunter
auch  die  enge  und  planmäßige  Zusammenarbeit  mit  relevanten  werkstattinternen
Stellen und externen Institutionen. Ähnlich wie im saarländischen Projekt ist Organisa-
tionsentwicklung Teil des Konzepts; bei allen Mitarbeitern der WfbM soll ein Bewußt-
sein für den Stellenwert des Projekts geweckt und es sollen die Projektziele in das QM-
System aufgenommen werden. Weiterhin wird eine landesweite Vernetzung der Fach-
dienste (gemeinsame Schulungsveranstaltungen, Erfahrungsaustausch) angestrebt. Den
Werkstätten werden zur Einrichtung dieses Fachdienstes über das Land Mittel des ESF
zugewiesen. Die erforderliche Beteiligung der konventionellen Rehabilitationsträger er-
folgt durch die Weiterzahlung der bisherigen Kostensätze für die Teilnehmer während
des Projektverlaufs sowie bis maximal zwölf Monate nach Aufnahme eines regulären
Arbeitsverhältnisses. Mit ESF-Mitteln in einer Höhe von maximal 100.000 DM jährlich
können  WfbM ab  120 Beschäftigten  finanziert  werden.  Pro  Werkstattträger  werden
zwölf Beschäftigte planmäßig und gezielt beruflich qualifiziert und bei der Einmündung
(Praktika, ausgelagerte Arbeitsplätze bis hin zu einem unbefristeten Arbeitsvertrag) un-
terstützt. Zur Teilnahmedauer insgesamt gibt es keine Angaben, für die Einmündungs-
phase (Praktika, ausgelagerte Arbeitsplätze) sind maximal zwölf Monate vorgesehen.
Die Laufzeit des Projekts ist von 9/2000 bis maximal 12/2006 veranschlagt. 

Das Programm WfBplus ist eine regionale Initiative des Landschaftsverbandes Westfa-
len-Lippe für behinderte Menschen. Es handelt sich dabei um ein Sonderprogramm, wel-
ches die Reformintentionen des novellierten Schwerbehindertengesetzes sowie die Vor-
haben des SGB IX aufgreift, mit dem Ziel der Förderung des Übergangs von Mitarbeitern
der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Dazu werden, vorwiegend bei WfbM, Maßnahmen und Aktivitäten gefördert, die auf
dieses Ziel gerichtet sind, aber nicht durch eine Regelförderung abgedeckt sind; förder-
fähig sind Personal- und Sachkosten. Neben der zentralen Zielorientierung der Integra-
tion gehören zu den weiteren Bewilligungskriterien u. a. der Ausschluß einer Regel-
förderung  und  ein  zielgruppenorientiertes  Projektkonzept,  das  realistische  Vermitt-
lungschancen für die Teilnehmer erkennen läßt oder innovative Handlungsformen er-
probt.

WfBplus  ist  nach  eigener  Darstellung  ein  „unkompliziertes“  und  offenes  Förderpro-
gramm, das auf ein umfangreiches Regelwerk verzichtet. Inhaltlich und organisatorisch
sind daher die geförderten Projekte nicht auf gemeinsame Kooperation angelegt, ver-
bindend ist insoweit nur das Motto des Programms: Förderung des Übergangs von der
WfbM  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt.  Die  vorliegenden  Projektbeschreibungen
lassen  einerseits  einen  Schwerpunkt  in  qualifizierenden  Aktivitäten  erkennen.  Zum
andern gibt es acht als „Vorfeld-IFD“ bezeichnete Projekte, die als ambulante Integra-
tionsbegleitung  gezielt  den  Übergang  von  der  Schule  bzw.  aus  der  WfbM in  den
Arbeitsmarkt unterstützen und so die derzeit  bestehende Praxis der Regel-IFD kom-
pensieren wollen. Von den Programmzielen ausdrücklich ausgeschlossen sind Qualifi-
zierungen des Werkstattpersonals.

Das  Förderprogramm wurde mit  zunächst  1,5 Mio. DM aus  Mitteln  der  Ausgleichs-
abgabe gespeist, die sich in unterschiedlicher Höhe auf elf beteiligte Projekte verteilen;
hinzu kommen acht weitere als „Vorfeld-IFD“ bezeichnete und mit Mitteln der Aktion

135 Quelle: Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Behinderte in Niedersachsen – LAG
WfB, 9.11.2000: Verbesserung der dauerhaften Beschäftigung von Werkstattbeschäftigten auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Konzeption, Osterode am Harz.
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Mensch kofinanzierte Projekte. Die Laufzeit beträgt von einem bis zu maximal drei Jah-
ren (2001–2003). Einbezogen in diese Projekte sind über 140 schwerbehinderte Per-
sonen, deren Chancen zur Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt verbessert werden
sollen.

Alle mit WfBplus-Mitteln geförderte Projekte werden wissenschaftlich begleitet und do-
kumentiert. Eine nachfolgende Auswertung soll zeigen, welches der erprobten Modelle
und Instrumente wirksam die Vermittlungschancen erhöht und welche projektbeding-
ten Vermittlungen tatsächlich zustande gekommen sind.

Tabelle 64: Aktuelle WfbM–Modellprojekte und –Förderprogramme (Übersicht)

Saarland QUBI QVD WfBplus
Region Saarland Bayern Niedersachsen Westfalen-Lippe
Ansatz Schaffung zusätzlicher

Personalkapazität für
Übergangsförderung;
Mobilisierung der werk-
stattinternen Kräfte
durch Organisations-
entwicklung

Flankierung interner
Fördermaßnahmen
durch werk-
stattübergreifende Aktivi-
täten/ Strukturen

Schaffung zusätzlicher
Personalkapazität für
Übergangsförderung;
Organisations-
entwicklung intern und
durch Installierung
werkstattübergreifender
Aktivitäten/ Strukturen

Erprobung von Maß-
nahmen und Aktivitäten
zur Förderung des Über-
gangs auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt.
Unterstützung innova-
tiver Handlungsformen

Finanzierung
Projekt

nur konventionelle
Rehabilitationsträger

ESF; 
konventionelle Rehabili-
tationsträger u.a. durch
Weiterzahlung der Ent-
gelte der Teilnehmer

ESF; konventionelle
Rehabilitationsträger u.a.
durch Weiterzahlung der
Entgelte der Teilnehmer

Bereitgestellte Mittel aus
Ausgleichsabgabe für
Maßnahmen, die durch
Regelförderungen nicht
gedeckt sind

Finanzierung
WfbM-
Personal

Sozialhilfeträger ESF (für „zusätzliche
Aufgaben“ des internen
Qualifizierungsbeauf-
tragten)

ESF k.A.

Zielgruppen/
Zahl der
Personen und
WfbM

(25 Übergänge jährlich
erwartet, d.h. 1 % der
Beschäftigten in WfbM)

139 Beschäftigte, 52
Werkstätten

WfbM ab 120 Plätzen;
12 Teilnehmer pro Werk-
stattträger

144 behinderte Mitarbei-
ter aus WfbM in 11 Pro-
jekten, einzelne unter
Berücksichtigung beson-
derer Teilgruppen

individuelle
Teilnahme-
dauer

k.A. 2 Jahre 
(in Ausnahmefällen 3
Jahre)

k.A. projektabhängig, max. 3
Jahre

Laufzeit Grundsätze 6/1998 ver-
abschiedet, nach 3 Jah-
ren Evaluation geplant,
dann u.U. modifizierte
Fortführung

1/2001–12/2006; 
1. Phase bis 12/2003
(Vorläuferprojekt BQI
1993-2000)

9/2000–max. 12/2006 2001–2003

3.7.3.2 Beteiligung der WfbM an Projekten zur Förderung des Übergangs

Wie bisher deutlich geworden ist, gab und gibt es eine Reihe von WfbM-Modellprojekten
mit mehr oder minder großer regionaler Reichweite, die neben dem Aspekt der berufli-
chen Qualifizierung den Übergang aus  der  WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
explizit thematisieren. Darüber hinaus gibt es gelegentlich auch lokale Einzelprojekte
mit vergleichbarer Zielsetzung. Die Durchführung solcher Projekte stellt grundsätzlich
eine weitere Möglichkeit dar, wie WfbM Übergangsaktivitäten initiieren, entwickeln und
unterschiedliche Handlungsformen kombinieren können.

Von den befragten WfbM gaben 65 (22 %) eine Durchführung von besonderen Projekten
zur Förderung des Übergangs an136, davon jedoch nur sieben WfbM aus den neuen

136 vgl. Fragebogen WfB, Frage 6.4: „Haben Sie in den letzten Jahren besondere Projekte zur
Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durchgeführt?“
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Bundesländern.  Damit  läßt  sich  für  die  alten  Bundesländer  feststellen,  daß  solche
Modellprojekte in der Summe inzwischen doch eine erhebliche Breitenwirkung erreicht
haben.

Gefördert wurden diese Projekte folgendermaßen:

Tabelle 65: Förderung von WfbM-Projekten durch … (Mehrfachnennungen)

Förderung durch …
Nennungen

Anzahl % der
Nennungen

% der WfbM
(n = 64)

Land 23 22,3 35,9
Bund 3 2,9 4,7
EU 48 46,6 75,0
Bundesanstalt für Arbeit 9 8,7 14,1
Träger der Sozialhilfe 13 12,6 20,3
Sonstige 7 6,8 10,9
Nennungen insgesamt 103 100,0 160,9

Ähnlich  wie  schon  bei  den  Ergebnissen  zur  Finanzierung  gesonderter  Stellen  zur
Förderung des Übergangs (vgl. Kap. 3.4.3) zeigt sich also die besondere Rolle, die Mit-
tel der Europäischen Union für die Förderung von Modellprojekten spielen.
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3.8 Übergangserfolg: Einflußfaktoren und Wirksamkeit
von Maßnahmen

Nachdem  nun  Übergangszahlen,  Rahmenbedingungen  und  Handlungsformen  be-
schrieben und kommentiert wurden, wird in diesem Kapitel versucht, Zusammenhänge
verschiedener Faktoren untereinander, aber vor allem im Hinblick auf Übergänge in den
allgemeinen Arbeitsmarkt näher zu beleuchten und auch Aussagen zur relativen Wirk-
samkeit einzelner Bedingungen und Angebote zu gewinnen.

Dabei  wird  sich  zeigen,  daß  Wirksamkeit  im  Hinblick  auf  Übergänge  nicht  durch
technische Aufreihung oder auch Kombination von mehr oder minder wirksamen Ein-
zelmaßnahmen erzielt werden kann, sondern nur durch ein von einem entsprechenden
Integrationswillen der Institution WfbM geleitetes Maßnahmebündel – bei dem zudem
unterschiedliche Strategien erfolgreich sein können.

Vorweg sei betont, daß mit „Wirksamkeit“ in diesem Kapitel keine Meßgröße eines kau-
salen Faktors im Einzelfall gemeint ist. Betrachtet werden vielmehr, auf einer höheren
Aggregationsstufe, Zusammenhänge zwischen dem Vorhandensein oder  der Ausprä-
gung eines Faktors oder von Faktorkombinationen einerseits und der Übergangsleis-
tung von WfbM-Teilgruppen. Diese Übergangsleistung wird vereinfachend bestimmt,
beispielsweise als Anteil derjenigen WfbM, die im Jahr 2000 zumindest einen Übergang
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erzielten (Übergangsrate).

Wie  erwähnt,  sollten  statistische  Zusammenhänge  nicht  einfach  als  (mono)kausal  aufgefaßt
werden, der Zusammenhang selbst muß vielmehr interpretiert werden. Um Interpretationen von
Zusammenhängen zu illustrieren, wird in diesem Kapitel mitunter exemplarisch auf Selbstdar-
stellungen von WfbM im Internet zurückgegriffen.

3.8.1 Unmittelbare „Wirksamkeit“ einzelner Faktoren

Situation auf dem Arbeitsmarkt

Die  Arbeitsmarktsituation  wurde im Zusammenhang mit  der  Betrachtung der  Über-
gangsquoten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt auf der Ebene der Bundesländer bereits
kurz gestreift (vgl. Tabelle 15, S. 27).

Zwecks  einer  genaueren  Betrachtung  wurden  die  einzelnen  WfbM  den  jeweiligen
Arbeitsamtsbezirken  zugeordnet,  insgesamt  verteilten  sich  die  292  WfbM auf  143
Arbeitsämter.

Die Betrachtung der Arbeitslosenquoten und der Übergangsquoten für das Jahr 2000
zeigt  grob  einen  allgemeinen  Zusammenhang:  Je  höher  die  Arbeitslosenquote  im
Arbeitsamtsbezirk, desto niedriger fielen die Übergangsquoten der WfbM aus, und um-
gekehrt.
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Tabelle 66: Übergangsquoten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 2000 nach Arbeitslosenquote im
Arbeitsamtsbezirk 2000

Übergangs-
quote 2000

Arbeitslosenquote im Arbeitsamtsbezirk Ende September 2000137

<= 6,0% 6,1% - 7,5% 7,6% - 9,5% 9,6% - 15,0% > 15,0%
Insgesamt

N % N % N % N % N % N %
0,0% 33 61,1 33 55,0 24 49,0 33 63,5 61 84,7 184 64,1
> 0.0%-0,5% 7 13,0 16 26,7 16 32,7 15 28,8 6 8,3 60 20,9
> 0,5%-1,0% 8 14,8 2 3,3 3 6,1 3 5,8 3 4,2 19 6,6
> 1,0% 6 11,1 9 15,0 6 12,2 1 1,9 2 2,8 24 8,4
Insgesamt 54 100,0 60 100,0 49 100,0 52 100,0 72 100,0 287 100,0

Einschränkend muß aber gesagt werden, daß dieser Zusammenhang zwar einen groben
Trend  angibt,  daß  aber  keineswegs  eine  eindeutig  „lineare“  Beziehung  zwischen
Arbeitslosen- und Übergangsquote besteht – interessant sind hier vor allem die Abwei-
chungen vom Trend (in der Tabelle durch graue Schattierung gekennzeichnet):

So gibt es auf der einen Seite 73 WfbM in Arbeitsamtsbezirken mit  relativ geringer
Arbeitslosenquote,  die  dennoch  eine  Übergangsquote  von  0 %  oder  nahe  0 %  zu
verzeichnen hatten. Sie  machen  immerhin ein  Viertel  aller  WfbM aus und fast  zwei
Drittel  derjenigen, die  in  einem Arbeitsamtsbezirk  mit  einer  Arbeitslosenquote  von
höchstens 7,5 % angesiedelt sind.

Auf  der  anderen  Seite  gibt  es  neun  WfbM in  Arbeitsamtsbezirken  mit  erheblicher
Arbeitslosigkeit, die dennoch zugleich Übergangsquoten von mehr als 0,5 % aufwiesen.
Sie stellen einen Anteil  von gut  7 % aller WfbM dar, in deren Arbeitsamtsbezirk die
Arbeitslosenquote mehr als 9,5 % betrug.

Fazit: Zwar gibt es einen erkennbaren Zusammenhang zwischen lokaler Arbeitsmarktsi-
tuation und Übergängen aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Wichtig ist
aber  festzuhalten,  daß  einerseits  eine  günstige  Arbeitsmarktsituation  häufig  nicht
genutzt wird, andererseits auch bei extrem ungünstiger Arbeitsmarktsituation immer
noch Handlungsspielräume bestehen.

Größe der WfbM (belegte Plätze)

Erwartungsgemäß haben größere WfbM, bezogen auf die absolute Zahl der Übergänge
im Jahr 2000, überproportional viele Übergänge aufzuweisen, bei kleineren WfbM (unter
240 Plätze) verhält es sich entsprechend umgekehrt.

Tabelle 67: Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 2000 nach Größe der WfbM 2000

Übergänge
2000

Größe der WfbM (belegte Plätze) 2000
unter 120 120 – 239 240 – 359 360 – 479 480 – 599 600 +

Insgesamt

N % N % N % N % N % N % N %
keine 27 75,0 64 79,0 40 62,5 23 56,1 12 44,4 9 31,0 175 62,9
1 7 19,4 9 11,1 15 23,4 7 17,1 6 22,2 9 31,0 53 19,1
2 bis 3 2 5,6 7 8,6 7 10,9 7 17,1 7 25,9 6 20,7 36 12,9
4 und mehr – – 1 1,2 2 3,1 4 9,8 2 7,4 5 17,2 14 5,0
Insgesamt 36 100,0 81 100,0 64 100,0 41 100,0 27 100,0 29 100,0 278 100,0

137 Arbeitslosenquote bezogen auf zivile  abhängige Erwerbspersonen, Ende September 2000.
Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit aus: „Aktuelle Daten – September 2000“, Internet-
Datei: S085.pdf.
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Ein  etwas  anderes  Bild  zeigt  sich  bei  der  Betrachtung  der  Übergangsquoten  (vgl.
Tabelle 68):

Die ganz kleinen WfbM (unter 120 Plätze) scheinen hier zwei „Gipfel“ aufzuweisen, näm-
lich einerseits gar keine Übergänge, andererseits einen überproportionalen Anteil an
Übergangsquoten von mehr als 1 %.138

Die nächste Größenklasse (81 WfbM mit 120 bis 239 Plätzen) scheint eher integrations-
schwach zu sein – vier Fünftel der WfbM dieser Größe haben eine Übergangsquote von
0 %.

Die oberen drei Größenklassen (ab 360 Plätze) haben, mit zunehmend ausgeprägter
Tendenz, jeweils einen überproportionalen Anteil an Übergangsquoten zwischen 0,1 %
und 0,5 %. In diesem Bereich liegt ihre typische Übergangsleistung.

Tabelle 68: Übergangsquoten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 2000 nach Größe der WfbM 2000

Übergangs
quoten
2000

Größe der WfbM (belegte Plätze) 2000
unter 120 120 – 239 240 – 359 360 – 479 480 – 599 600 +

Insgesamt

N % N % N % N % N % N % N %
0,0% 27 75,0 64 79,0 40 62,5 23 56,1 12 44,4 9 31,0 175 62,9
> 0,0–0,5% – – 4 4,9 15 23,4 13 31,7 12 44,4 16 55,2 60 21,6
> 0,5–1,0% 1 2,8 6 7,4 6 9,4 2 4,9 2 7,4 2 6,9 19 6,8
> 1,0% 8 22,2 7 8,6 3 4,7 3 7,3 1 3,7 2 6,9 24 8,6
Insgesamt 36 100,0 81 100,0 64 100,0 41 100,0 27 100,0 29 100,0 278 100,0

Sehr kleine WfbM (innerhalb eines Verbundes) sind oft spezialisiert auf bestimmte Ziel-
gruppen (z. B. Autismus) oder Ziele (anthroposophische Einrichtungen), was in diesen
Fällen eine Orientierung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erschweren mag.

Grundsätzlich ist aber zu vermuten, daß größere WfbM eher in der Lage sind, interne
Ressourcen zur Unterstützung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt  zu
mobilisieren.

Konzept zum Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt139

Daß das Vorhandensein eines Konzepts zum Übergang auf den allgemeinen Arbeits-
markt in einem positiven Zusammenhang mit der Zahl der Übergänge steht, wird aus
der folgenden Tabelle erkennbar. Während von den WfbM, die im Jahr 2000 keine Über-
gänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermeldeten, nur 27 % ein Übergangskonzept
hatten (Spalte „Quote“), verfügten bei den WfbM, die mindestens einen Übergang auf-
wiesen, jeweils bedeutend mehr über ein Konzept.

Allerdings ist auch hier wieder darauf hinzuweisen, daß ein Übergangskonzept noch
keine  Übergänge  garantiert,  und  umgekehrt  ohne  Übergangskonzept  Übergänge
möglich sind.

138 Dieser zweite „Gipfel“ darf allerdings nicht überbewertet werden, da er gewissermaßen einen
rechnerischen  Artefakt  widerspiegelt:  Bei  einer  sehr  kleinen  WfbM  liegt  bereits  bei  einem
einzigen Übergang die Übergangsquote über 1 %!
139 vgl. dazu im einzelnen Abschnitt 3.4.1, S. 35.
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Tabelle 69: Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 2000 und Vorliegen eines Übergangskonzepts

Übergänge
2000
(Klassen)

Konzept zum Übergang vorhanden?
nein ja

Insgesamt

Anzahl % Anzahl % Quote Anzahl %
keine 130 71,8 48 45,7 27,0% 178 62,2
1 31 17,1 25 23,8 44,6% 56 19,6
2-3 13 7,2 25 23,8 65,8% 38 13,3
4 und mehr 7 3,9 7 6,7 50,0% 14 4,9
Insgesamt 181 100,0 105 100,0 36,7% 286 100,0

Natürlich zaubert ein Konzept zum Übergang keine Übergänge herbei. Ein Konzept ist
kein Selbstzweck, sondern, richtig aufgefaßt, ein Instrument, das  einerseits  das  tat-
sächlichen  Wollen  der  Institution  WfbM ausdrückt, andererseits  die  Wege zur  Errei-
chung des Ziels konkretisiert, damit handhabbarer macht und Transparenz nach innen
und außen herstellt. Zugespitzt: Es kann nicht darum gehen, ein Konzept zum Über-
gang zu haben, sondern nur darum, eines zu machen.

Organisatorische Maßnahmen zum Übergang140

Zwar  durchaus  erkennbar,  aber  doch  in  etwas  schwächerem Ausmaß,  ist  der  Zu-
sammenhang zwischen organisatorischen Maßnahmen zur Förderung des Übergangs
und den Übergangszahlen. Wo organisatorische Maßnahmen umgesetzt wurden, finden
sich häufiger auch höhere Übergangszahlen.

Die oben gemachten Einschränkungen gelten hier allerdings in noch stärkerem Maße.

Tabelle 70: Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 2000 und organisatorische Maßnahmen

Übergänge
2000
(Klassen)

Organisatorische Maßnahmen zum Übergang
nein ja

Insgesamt

Anzahl % Anzahl % Quote Anzahl %
keine 87 69,6 89 56,7 50,6 176 62,4
1 24 19,2 31 19,7 56,4 55 19,5
2-3 9 7,2 28 17,8 75,7 37 13,1
4 und mehr 5 4,0 9 5,7 64,3 14 5,0
Insgesamt 125 100,0 157 100,0 55,7 282 100,0

Gesondertes Personal zur Förderung des Übergangs141

Von besonderem Interesse ist sicherlich die Frage, inwieweit die Verfügbarkeit geson-
derter Stellen(anteile) zur Förderung des Übergangs in Zusammenhang mit den Über-
gängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt steht.

Dabei zeigt sich, daß der Einfluß gesonderten Integrationspersonals durchaus erkenn-
bar ist: Mehr als die Hälfte der WfbM mit mindestens einem halben gesonderten Stellen-
anteil zur Förderung des Übergangs hat im Jahr 2000 zumindest einen Übergang er-
reicht, hingegen nur gut ein Drittel der WfbM ohne gesondertes Integrationspersonal.

140 vgl. dazu im einzelnen Abschnitt 3.4.2, S. 37.
141 vgl. dazu im einzelnen Abschnitt 3.4.3, S. 40.
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Tabelle 71: Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 2000 und gesondertes Integrationspersonal

Übergänge
2000
(Klassen)

Mindestens 1/2 gesonderte Stelle
nein ja

Insgesamt

Anzahl % Anzahl % Quote Anzahl %
keine 105 64,0 32 47,8 23,4 137 59,3
1 31 18,9 15 22,4 32,6 46 19,9
2-3 19 11,6 16 23,9 45,7 35 15,2
4 und mehr 9 5,5 4 6,0 30,8 13 5,6
Insgesamt 164 100,0 67 100,0 29,0 231 100,0

Dennoch ist der Zusammenhang weniger ausgeprägt als vielleicht erwartet. Offenkun-
dig spielten hier weitere Bedingungen eine Rolle.

Zumindest teilweise könnte eine Erklärung darin liegen, daß die WfbM unterschiedliche
Strategien verfolgen. So setzten die 59 WfbM, die ohne gesondertes Integrationsperso-
nal dennoch mindestens einen Übergang im Jahr 2000 erzielten, zu einem besonders
hohen Ausmaß auf die  Kooperation mit anderen Diensten: 46 WfbM kooperierten bei
der Akquisition betrieblicher Arbeitsplätze mit Integrationsfachdiensten, 44 gaben an,
bei der Förderung des Übergangs durch andere Dienste/Projekte (und hier wiederum
besonders durch Integrationsfachdienste) unterstützt zu werden (zu solchen Strategien
vgl. detaillierter Abschnitt 3.8.3, S. 121 ff).

Umgekehrt ist bei den 32 WfbM, die auch mit Integrationspersonal im Jahr 2000 keine
Übergänge realisierten, in Rechnung zu stellen, daß sich hierunter allein 21 WfbM aus
Niedersachsen befinden, bei denen im Rahmen eines gegen Ende 2000 gestarteten ESF-
Projekts  gesonderte  Stellenanteile  finanziert  werden:  Diese Fachkräfte  konnten  sich
noch nicht auf die Übergänge im Jahr 2000 ausgewirkt haben.

Als bemerkenswertes Ergebnis ist auch festzuhalten, daß sich die organisatorische Zu-
ordnung einer internen Integrationsfachkraft zur Geschäftsleitung (im Unterschied zur
Zuordnung zum Begleitenden Dienst) mit einer deutlich erhöhten Übergangsrate ver-
bindet:  56,3 % der WfbM mit  derartiger  Anbindung der  Integrationsfachkraft  haben
mindestens  einen  Übergang im Jahr  2000 realisiert.  Bei  Anbindung an  den  beglei-
tenden Dienst betrug dieser Anteil dagegen 34,6 %.

Zur Interpretation dieses Zusammenhangs läßt sich die These formulieren142, daß hier ein posi-
tiver Rückkopplungseffekt wirksam wird: In Werkstätten, in denen die Förderung des Übergangs
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ohnehin auf der oberen Leitungsebene als wichtiges Ziel gilt,
wird auch die interne Integrationsfachkraft dort zugeordnet, und dies wiederum bedeutet, daß
diese Fachkraft stärker „von oben“ autorisiert handeln kann. Bei Zuordnung der Integrations-
fachkraft zum Begleitenden Dienst tritt möglicherweise eher das Element der Betreuung in den
Vordergrund,  das  Ziel  der  berufsbezogenen  Entwicklung  und  Förderung  eher  in  den  Hin-
tergrund.

142 Diese These läßt sich aus dem vorliegenden Material nicht zwingend ableiten, könnte aber in
vergleichenden qualitativen Studien überprüft werden.



116 Übergang aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt Bericht
Juni 2002 ISB gGmbH

Handlungsformen zur Förderung des Übergangs

● Das Vorhandensein individueller Förderpläne mit explizitem Übergangsziel steht
in einem positiven Zusammenhang mit der Übergangsrate: 63 % der WfbM mit sol-
chen Förderplänen haben 2000 mindestens einen Übergang erreicht, aber nur 30 %
der WfbM ohne solche Förderpläne.

● Berufliche  Bildungsmaßnahmen  im  Arbeitsbereich  finden  sich  in  sehr  vielen
WfbM, sind aber nicht notwendigerweise „übergangswirksam“. Umgekehrt ist aber
bemerkenswert, daß das Fehlen eines solchen Angebots mit deutlich niedrigeren
Übergangsraten  einhergeht.  Qualifizierung  im  Arbeitsbereich  stellt  nahezu  eine
Mindestvoraussetzung für Überleitungserfolge dar.

Internet-Präsentationen  von  WfbM  verdeutlichen  exemplarisch,  daß  Qualifizierung  im
Arbeitsbereich dann eine Übergangsfunktion erhält, wenn Übergänge durch gezielte flan-
kierende Maßnahmen gefördert werden. Der Unterschied liegt darin, ob die ohnehin vielfach
betonte Notwendigkeit der Qualifizierung in der Perspektive der Anpassung an steigende
Ansprüche externer Kunden gleichzeitig als Möglichkeit begriffen wird, die berufliche Bil-
dung der internen Kunden – der Mitarbeiter mit Behinderungen – auch in der Übergangsper-
spektive zu fördern oder nicht.

● Eine zugleich häufiger und sehr effizienter Weg zur  Akquisition  von Praktikums-
und Arbeitsplätzen ist die Kooperation mit IFD, was die bislang schon mehrfach er-
kennbar gewordene Bedeutung der Kooperation mit externen Diensten hier im Hin-
blick auf unmittelbar einmündungsrelevante Aktivitäten konkretisiert.

Zu den sehr seltenen Akquisitionsaktivitäten zählen Bewerbungen als Reaktion auf
Online-Stellenangebote, allgemein die Stellensuche via Internet und die Schaltung
von Stellengesuchen in regionalen Medien. Immerhin 23 von 32 WfbM mit Online-
Aktivitäten konnten im Jahr 2000 so zumindest einen Übergang erzielen, und von
den fünf Werkstätten, in denen mit Stellengesuchen auf diesem Weg verfahren wird,
haben vier Übergänge zu vermelden. 

Es bleibt offen, ob die Übergänge in solchen Fällen auf die Nutzung gerade dieser Akquisi-
tionswege zurückgehen. Man kann aber eine Interpretation wagen: WfbM, die solche unübli-
chen Möglichkeiten nutzen, sind insgesamt sehr überleitungsaktiv  und präsentieren sich
und die Übergangskandidaten auch sonst in einer Weise, die geläufige Vorstellungen und
Vorurteile in den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkt durchkreuzt und dadurch bei po-
tentiellen Arbeit- und Praktikumsgebern Aufmerksamkeit und Interesse weckt. 

● Eine besondere Bedeutung haben die  Betriebspraktika. Es handelt sich um eine
häufige Handlungsform, die zwar keine Garantie für Übergangserfolge bietet, aber
fast schon so etwas wie eine Mindestvoraussetzung darstellt: WfbM, die keine Be-
triebspraktika anbieten, stehen bei Übergängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
deutlich zurück.

● Im Hinblick auf den Einsatz von Mitarbeitern mit Behinderung in  ausgelagerten
Arbeitsgruppen  und  an  ausgelagerten  Einzelarbeitplätzen zeigen  sich  keine
bzw. nur geringe Unterschiede hinsichtlich der Übergangsrate. Beides geschieht of-
fenbar in vielen WfbM, ohne daß sich damit eine Übergangsperspektive verbindet.

Wiederum machen Selbstdarstellungen von WfbM im Internet auf qualitative Weise deutlich,
daß  solch  ausgelagerter  Arbeitseinsatz  allein  im  Dienst  der  Akquisition  externer
Kunden/Auftraggeber stehen kann und in keiner Weise im Dienst der Übergangsförderung.

● Mit  einer  höheren  Übergangsrate  verbunden  ist  die  Existenz  von  eigenen  Be-
trieben des WfbM-Trägers, in denen Arbeitnehmer mit Behinderung beschäftigt
werden. Zwei Drittel der WfbM, deren Träger solche Betriebe haben, erzielten 2000
mindestens einen Übergang, gegenüber 35 % der WfbM, wo solche Betriebe nicht
existierten. Auf Grund der geringen Zahl der WfbM mit solchen Betrieben (29) sollte
der Zusammenhang nicht überbewertet werden, könnte aber doch als Hinweis auf
das Potential dieser Handlungsform gelten (vgl. dazu Kap. 3.7.1, S. 100 ff).
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● Hinsichtlich einer Beteiligung an bzw. Durchführung von Projekten zur Förderung
des Übergangs gilt, daß WfbM, die sich an solchen Projekten beteiligt haben, in et-
was  höherem  Ausmaß  als  die  anderen  WfbM  Übergänge  auf  den  allgemeinen
Arbeitsmarkt erzielten. Allerdings sind die Zusammenhänge nur schwach und le-
diglich für die Übergänge im Jahr 1998 statistisch signifikant.

Da die Zeiträume der Projektdurchführung nicht erfragt wurden und daher nicht in
Bezug zu Übergängen der einzelnen Jahre 1998 bis 2000 gesetzt werden können,
werden die Zusammenhänge bei  einer  pauschalen Betrachtung vermutlich  durch
zwei Faktoren „verwässert“: Zum einen läßt in den Fällen, in denen die Projekte be-
reits  abgeschlossen sind, deren Effekt  möglicherweise wieder  nach;  zum andern
können sich in den Fällen, in denen Projekte erst vor kurzer Zeit begonnen haben,
deren Effekte noch gar nicht zeigen.143

Zusammenfassung

Zwar gibt es einen erkennbaren Zusammenhang zwischen lokaler Arbeitsmarktsituati-
on und Übergängen aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Wichtig ist aber
festzuhalten, daß einerseits eine günstige Arbeitsmarktsituation häufig nicht genutzt
wird,  andererseits  auch  bei  extrem ungünstiger  Arbeitsmarktsituation  immer  noch
Handlungsspielräume bestehen.

Sehr  kleine  WfbM (unter  240  Plätze)  sind  überproportional  häufig  als  integrations-
schwach zu bezeichnen (Übergangsquote von 0 %), wobei einige der WfbM unter 120
Plätzen davon abweichend vergleichsweise gute Übergangsergebnisse aufweisen. Ins-
gesamt günstigere Übergangsquoten sind bei WfbM ab 360 Plätzen vorzufinden.

Daraus sollte kein Plädoyer für Großeinrichtungen abgeleitet werden. Im Blick auf die
Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist in diesem Zusammen-
hang aber zu vermuten, daß größere WfbM eher in der Lage sind, interne Ressourcen
zur Unterstützung zu mobilisieren.

Bei der Betrachtung von Einzelfaktoren finden sich Übergänge deutlich häufiger bei den
WfbM,

● die gesondertes Integrationspersonal haben, insbesondere wenn dieses organisato-
risch an die Werkstattleitung angebunden ist;

● die ein Konzept zum Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt haben;

● die individuelle Förderpläne mit explizitem Übergangsziel entwickelt haben;

● die mit externen Diensten/Projekten kooperieren, beispielsweise bei der Akquisiti-
on von Praktikums- und Arbeitsplätzen auch mit IFD;

● die ausgesprochen „aktive“ Formen der Akquisition nutzen;

● die Betriebspraktika anbieten;

● deren Träger eigene Betriebe hat, in denen behinderte Mitarbeiter beschäftigt sind.

Auf der folgenden Seite sind die Zusammenhänge eine Reihe von Faktoren mit  der
Übergangsrate nochmals im Überblick zusammengefaßt.

143 Begleitforschungsberichte zu abgeschlossenen Modellprojekten belegen durchaus eine Wirk-
samkeit auch im Hinblick auf Übergänge, wenn auch stets mit erheblicher „Streuung“; vgl. z. B.
zur Beruflichen Qualifizierungsinitiative in Bayern: TROST/KÜHN (2001).
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Lesehinweise: Die erste Datenzeile der Tabelle enthält die „Basislinie“, d.h. die Werte für die Ge-
samtgruppe der WfbM. Spalte 1 gibt jeweils an, bei wievielen WfbM ein Merkmal vorhanden ist
(z. B.: bei 66 WfbM gab es mindestens 1/2 Stelle(nanteil) für Integrationspersonal). Spalte 2 ent-
hält die Zahl der WfbM mit der entsprechenden Merkmalsausprägung, die im Jahr 2000 eine
Übergangsquote von mehr als 0 % (d. h. mindestens einen Übergang) aufwiesen, Spalte 3 die da-
zugehörigen Übergangsraten. Abweichungen gegenüber der Basislinie um mehr als fünf Pro-
zentpunkte  sind  hellgrau,  Abweichungen  um  mehr  als  zehn  Prozentpunkte  dunkelgrau
schattiert. In den Spalten 4 und 5 sowie 6 und 7 ist, sinngemäß entsprechend zu interpretieren,
nochmals eine Unterteilung nach niedrigen und hohen Übergangsquoten vorgenommen (Tei-
lungspunkt: Median der Übergangsquoten > 0 %).

Tabelle 72: Einflußfaktoren (Übersicht)

Merkmal

WfbM
gesamt

Übergangsquote im Jahr 2000

> 0,0 %
davon

niedrig hoch
N n % n % n %

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7

WfbM insgesamt (Basislinie) 287 103 35,9 51 17,8 52 18,1
Organisatorische Bedingungen in WfbM
mind. ½ Fachkraftstelle zur Förderung
des Übergangs

ja 66 34 51,5 18 27,3 16 24,2

organisatorische Anbindung Fachkraft WL 32 18 56,3 7 21,9 11 34,4

BD 26 9 34,6 6 23,1 3 11,5
Konzept zum Übergang ja 102 54 52,9 28 27,5 26 25,5

Förderpläne mit Übergangsziel ja 118 53 44,9 22 18,6 31 26,3

organisatorische Maßnahmen ja 74 28 37,8 11 14,9 17 23,0

Koop. mit externen Diensten/Projekten ja 151 74 49,0 37 24,5 37 24,5

Akquisitionswege: Kooperation IFD ja 148 75 50,7 35 23,6 40 27,0

Infomaterial für Betriebe ja 96 39 40,6 18 18,8 21 21,9
Kooperation mit Integrationsprojekt ja 59 32 54,2 15 25,4 17 28,8

Kontakte mit Geschäftspartnern ja 244 90 36,9 43 17,6 47 19,3

Online-Stellenangebote ja 32 23 71,9 10 31,3 13 40,6

Kaltakquise ja 134 61 45,5 30 22,4 31 23,1

Reaktion auf Stellenangebote ja 48 24 50,0 9 18,8 15 31,3

Stellengesuche in Printmedien ja 5 4 80,0 2 40,0 2 40,0
Stellengesuche Internet ja 15 9 60,0 4 26,7 5 33,3

Handlungsformen
Angebot berufliche Qualifiz. im AB ja 221 85 38,5 39 17,6 46 20,8

Angebot externe Qualifizierung ja 182 67 36,8 35 19,2 32 17,6

Angebot Betriebspraktika ja 191 87 45,5 45 23,6 42 22,0

nein 74 14 18,9 5 6,8 9 12,2
Angebot ausgelagerte Arbeitsgruppe ja 115 43 37,4 22 19,1 21 18,3

Angebot ausgelagerte Arbeitsplätze ja 100 44 44,0 21 21,0 23 23,0

eigene Betriebe des WfbM-Trägers ja 28 18 64,3 9 32,1 9 32,1

Initiative zum Übergang: Angehöriger ja 175 79 45,1 39 22,3 40 22,9

Begleitender Dienst ja 223 94 42,2 46 20,6 48 21,5

nein 64 9 14,1 5 7,8 4 6,3
Werkstattleiter ja 172 68 39,5 29 16,9 39 22,7

Gruppenleiter ja 191 88 46,1 44 23,0 44 23,0

Rehabilitationsträger ja 101 44 43,6 18 17,8 26 25,7

Beschäftigter mit Behinderung ja 240 99 41,3 50 20,8 49 20,4

nein 47 4 8,5 1 2,1 3 6,4
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3.8.2 Initiatoren des Übergangs: exemplarische Betrachtung WfbM-
interner Muster

In  diesem Abschnitt  soll  exemplarisch  nochmals  die  Frage  vertieft  werden,  welche
Gruppen oder Instanzen die Initiative zum Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
im Einzelfall  ergreifen und welcher Zusammenhang zwischen solchen Initiativen und
faktisch  realisierten Überleitungen besteht.144 Darüber  hinaus lenkt  die  Betrachtung
von WfbM, in denen Gruppenleiter und/oder Begleitender Dienst Übergänge initiieren,
den Blick darauf, daß übergangsbezogene Aktivitäten nicht nur isoliert, sondern in ih-
rer Bündelung betrachtet werden sollten.

● Zunächst konnte in diesem Bericht gezeigt werden, daß oft die behinderten Mit-
arbeiter selbst Ausgangspunkt der Initiative für Veränderungen sind. In 47 Werk-
stätten fehlen solche Initiativen jedoch ganz, und von diesen sind es nur noch vier
WfbM (8,5 %), die mindestens einen Überleitungserfolg im Jahr 2000 zu verzeichnen
haben.

● Eine  ähnliche  Tendenz  zeigt  sich  auch  für  die  Initiatorenrolle  des  Begleitenden
Dienstes und der Gruppenleiter. In der großen Mehrheit der WfbM wird der Beglei-
tende Dienst initiativ, und WfbM ohne solche Initiativen (n = 9) haben nur noch zu
14,1 % Übergangserfolge zu verzeichnen. 

● Auch das Ausbleiben von Initiativen der Gruppenleiter (dann nur noch 15,6 % der
WfbM mit Übergängen) und von Angehörigen/Betreuern der behinderten Mitarbeiter
(nur noch 21,4 % WfbM mit Übergängen) senkt die Übergangsrate recht drastisch
ab. 

Im folgenden werden WfbM näher betrachtet, in denen der Begleitende Dienst und/oder
die Gruppenleiter die Initiative zum Übergang im Einzelfall ergreifen. Dabei ergeben
sich vier Kombinationen:

● Initiativen zum Übergang im Einzelfall gehen sowohl vom Begleitenden Dienst wie
den Gruppenleitern aus;

● Initiativen gehen zwar vom Begleitenden Dienst aus, aber nicht von Gruppenleitern;

● Initiativen gehen zwar von Gruppenleitern aus, aber nicht vom Begleitenden Dienst;

● Initiativen gehen weder vom Begleitenden Dienst noch von Gruppenleitern aus.

Die folgende Tabelle 73 (S. 120) zeigt, wie die WfbM, die sich diesen Kombinationen zu-
ordnen lassen, in Bezug auf weitere übergangsrelevante Faktoren charakterisiert sind.

144 vgl. als Ausgangspunkt hierzu nochmals  Tabelle 72 (dort sind die Antwortkategorien „ge-
legentlich“ und „häufiger“ zu „Initiative vorhanden“ zusammengefaßt).
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Tabelle 73: Initiativen zum Übergang: Kombinationen nach verschiedenen Merkmalen

Lesehinweis: 47,4 % der WfbM, in denen sowohl der Begleitende Dienst als auch die Gruppenlei-
ter initiativ werden (Kooperations-Typ), haben mindestens einen Übergang im Jahre 2000 zu
verzeichnen; in 32,2 % dieser WfbM gibt  es mindestens 1/2 gesonderte(n) Stellen(anteil) zur
Übergangsförderung (Fachkraft) etc.

Merkmal
Kombinationen Übergangsinitiativen BD/GL*

BD und
GL

nur BD nur GL
weder BD
noch GL

WfbM
insgesamt

Anzahl WfbM 180 48 16 48 292
Anteil an WfbM in % 61,6 16,4 5,5 16,4 100,0
mindestens ein Übergang auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt im Jahr 2000

47,4 % 22,9 % 31,3 % 8,3 % 35,9 %

Konzept zum Übergang vorhanden 41,6 % 28,9 % 43,3 % 23,4 % 36,7 %
individuelle Förderpläne vorhanden 53,2 % 28,9 % 56,3 % 15,6 % 43,3 %
mind. ½ Fachkraftstelle zur Förderung des
Übergangs vorhanden

32,2 % 12,5 % 12,5 % 2,1 % 22,9 %

Unterstützung durch externe
Dienste/Projekte beim Übergang

61,8 % 59,1 % 50,0 % 26,7 % 55,1 %

Angebot Betriebspraktika 83,0 % 69,8 % 71,4 % 30,0 % 72,4 %
Initiative Angehörige 73,9 % 60,4 % 43,8 % 20,8 % 61,3 %
Initiative Werkstattleitung 75,6 % 47,9 % 68,8 % 10,4 % 59,9 %
Initiative Mitarbeiter mit Behinderungen 94,4 % 87,5 % 75,0 % 43,8 % 83,9 %
* BD = Begleitender Dienst, GL = Gruppenleiter

Die sich aus den Kombinationen ergebenden WfbM-Gruppen lassen sich im Hinblick auf
unterschiedliche  Übergangsphilosophien  und damit  zusammenhängende Maßnahme-
strukturen interpretieren.

Betrachtet man zunächst die Gruppe der 48 WfbM, bei denen weder Initiativen des Be-
gleitenden Dienstes noch der Gruppenleiter genannt wurden, fällt der sehr geringe
Anteil  an  WfbM mit  Übergängen  auf, deutlich  wird  auch  die  fehlende Initiative der
anderen Gruppen/Instanzen. Dies verbindet sich mit einem deutlichen Zurückstehen in
der Übergangs-Infrastruktur, also bei den organisatorischen Rahmenbedingungen und
konkreten Übergangsaktivitäten. Nur in einem Fall gibt es gesonderte Stellenanteile zur
Übergangsförderung, selten sind individuelle Förderpläne und selten ist hier die Koope-
ration mit  externen Diensten/Projekten sowie das Angebot von Betriebspraktika ge-
nannt.

Vor diesem Hintergrund wird es verständlich, wenn selbst die in der übergroßen Mehr-
zahl  der  WfbM vorkommenden Übergangsinitiativen behinderter  Mitarbeiter  in  nicht
einmal der Hälfte der WfbM dieser Gruppe genannt werden.

Die Frage, ob in solchen Fällen die behinderten Mitarbeiter kein Zutrauen in ihre Fähigkeiten
haben oder tatsächlich nicht motiviert sind oder ob sie anhand der Gegebenheiten in der Werk-
statt zu Recht vermuten, daß entsprechende Wünsche nicht berücksichtigt werden, weil Über-
gänge nicht gewollt und kaum geeignete Maßnahmen vorhanden sind, muß hier offen bleiben.

Demgegenüber zeichnet sich in der mit 180 Werkstätten größten Gruppe, in der  so-
wohl Gruppenleiter als auch Begleitender Dienst Übergänge initiieren, ein besonders
günstiges Klima hinsichtlich des Übergangs ab. Das betrifft nicht nur die Resultate hin-
sichtlich der Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, sondern auch die größere
Vielzahl übergangsorientierter Rahmenbedingungen, Aktivitäten und Initiativen anderer
Art in diesen Werkstätten.

Übergangsförderung scheint demzufolge häufiger eine Sache der ganzen Werkstatt und
auch der Werkstattleitung zu sein. Die Vermutung, daß Übergänge hier ernster genom-
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men und nicht als eher nachrangige Aufgabe betrachtet werden, stützen Ergebnisse
zum Initiativwerden der Werkstattleitung bei Übergängen: Bei 75,6 % der WfbM dieser
Gruppe ergreift die Leitung gelegentlich oder häufiger die Initiative zum Übergang im
Einzelfall, während dies bei nur 47,9 % derjenigen WfbM der Fall ist, in denen zwar der
Begleitende Dienst, nicht aber die Gruppenleiter initiativ werden.

Als These läßt sich zugespitzt formulieren: Die Gruppenleiter sind dort in Fragen des
Übergangs  gefordert  und  motiviert  und  die  einschlägigen  organisatorischen  Be-
dingungen sind dort gut ausgebaut, wo Übergangsförderung Chefsache ist – mit deutli-
chen Auswirkungen auf die faktischen Übergangserfolge.

Festzuhalten ist in jedem Fall: Bei WfbM, in denen sowohl Gruppenleiter als auch Beglei-
tender Dienst als Initiatoren von Übergängen auftreten, finden sich nicht nur weitere
für den Übergang bedeutsame Aktivitäten häufiger, häufiger sind vielmehr auch WfbM
mit Übergangserfolgen.

3.8.3 Strategietypen: interne und/oder externe Orientierung

Werkstätten mit Übergangserfolgen zeichnen sich oft durch Maßnahmebündel aus, wie
auch im vorigen Abschnitt erkennbar wurde. Um der Frage nach der Wirksamkeit von
Maßnahmekombinationen nachzugehen, werden in diesem Abschnitt die Angaben der
WfbM zu drei Maßnahmen verknüpft, die sich jeweils einzeln bereits als „übergangs-
wirksam“ gezeigt hatten:

● Kooperation mit externen Diensten/Projekten bei der Förderung des Übergangs,

● Vorliegen eines Übergangskonzepts und

● Vorhandensein mindestens 1/2 gesonderten Stelle zur Übergangsförderung (inter-
ne Integrationsfachkraft).

Die so gebildeten Typen unterscheiden sich nicht nur bei den faktischen Übergangser-
folgen, vielmehr werden auch Zusammenhänge mit anderen Merkmalen aufgezeigt, die
zum Teil deutliche Profile und unterschiedliche Strategien der Übergangsförderung er-
kennen lassen. 

Das folgende Schaubild zeigt die sich aus der Kombination der Merkmale ergebenden
„Strategiepfade“. Ausgehend von der Gesamtgruppe der WfbM spaltet sich der Pfad im
ersten Schritt in WfbM, die externe Dienste bei der Förderung des Übergangs einbezie-
hen, und solche, die dies  nicht  tun. Im zweiten  Schritt  verzweigen sich beide Teil-
gruppen wiederum in Untergruppen, nämlich jeweils in WfbM mit und ohne Übergangs-
konzept. Im dritten Schritt schließlich werden die Untergruppen wieder unterschieden
in WfbM mit und ohne interne Integrationsfachkraft. Die sich so ergebenden acht Teil-
gruppen der untersten Ebene werden als Strategietypen bezeichnet.

In den Rechtecken ist jeweils in Klammern die Zahl der WfbM angegeben, die in diese
Gruppe fallen. Die Prozentzahl darunter ist  die Übergangsrate, d. h. der Anteil  der-
jenigen WfbM in der jeweiligen Gruppe, die im Jahr 2000 mindestens einen Übergang
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt realisiert haben.
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Abbildung: Strategiepfade und jeweiliger Anteil der WfbM mit mind. einem Übergang im Jahr 2000

Besonders  hervorgehoben  und  im folgenden  näher  beschrieben  sind die  folgenden
Strategietypen:

● „Nullstrategie“

Die 83 WfbM dieses Einzeltyps stellen die größte Gruppe dar. Sie realisieren keine der
zur Typenbildung verwendeten Maßnahmen. Der Anteil von Werkstätten mit mindes-
tens einem Übergang im Jahr 2000 beläuft sich auf lediglich 13,3 %.

Diese Schwäche in der Übergangsfunktion läßt  sich mit  weiteren Merkmalen in Ver-
bindung bringen: Selten existieren individuelle Förderpläne, bei vielen Aktivitäten zur
Akquisition von Arbeitstellen und Praktikumsplätzen stehen diese WfbM sehr zurück,
zum Beispiel bei der Kaltakquise.

Betriebspraktika bieten sie ebenfalls seltener an als die anderen Gruppen. Im Vergleich
zu den befragten WfbM insgesamt fallen sie diesbezüglich um rund 28 Prozentpunkte
zurück. 

Qualifizierungsmaßnahmen im Arbeitsbereich sind zwar seltener als  in den anderen
Gruppen, kommen aber immerhin noch in 60,2 % dieser Werkstätten vor. Zu vermuten
ist, daß sich hier solche Qualifizierung kaum mit Übergangsperspektiven verbindet. 

● „Delegationsstrategie“

Diese zweitgrößte Gruppe (74 WfbM) ist  dadurch gekennzeichnet, daß die WfbM mit
externen Diensten/Projekten kooperieren, aber keine Übergangskonzepte und keine in-
ternen Fachkräfte zur Übergangsförderung aufweisen. Von den vier übergangsstärke-
ren Strategietypen ist dieser der schwächste (Anteil der WfbM mit mindestens einem
Übergang 2000: 41,9 %).
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Die Delegationsstrategie verbindet sich mit einem insgesamt weniger breiten Spektrum
anderer übergangsfördernder Maßnahmen. Dennoch läßt sich auch diese Gruppe noch-
mals differenzieren.

Exemplarisch läßt sich dies illustrieren an Hand von Selbstdarstellungen im Internet. In erfolg-
reichen WfbM des Delegationstyps gibt es Leitbilder und Maßnahmen, an die dann externe Ko-
operationspartner  anknüpfen  können, auch  wenn  spezielle  Fachkräfte  und Konzepte  in  der
Befragung nicht genannt werden. Interne Integrationsfachkräfte sind unter der Bedingung nicht
unbedingt  erforderlich, daß Überleitung ohnehin im Bewußtsein der Führungskräfte  und Mit-
arbeiter als wichtige Aufgabe verankert ist, wenn zum Beispiel im Berufsbildungsbereich mit
Selbstverständlichkeit das Ziel verfolgt wird, geeignete Menschen mit Behinderungen auch für
den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  zu  qualifizieren,  und  wenn  Qualifizierung  im  Arbeitsbereich
ebenfalls mit Übergangsorientierung verbunden ist.

Ist die Beziehung zu externen Diensten eng und eingespielt, können die konkreten Schritte in
der Einmündungsphase problemlos und erfolgreich delegiert werden. Wie groß in WfbM des er-
folgreichen  Delegationstyps  die  Bedeutung der  Integration in  den allgemeinen Arbeitsmarkt
sein kann, zeigt sich an einer Werkstatt, die diese Integration zum Titelthema einer Ausgabe ih-
rer Hauszeitschrift gemacht hat.

Anders sieht es in den Werkstätten des Delegationstyps aus, wenn die Kooperation mit exter-
nen Diensten/Projekten zwar genannt wird, wenn es aber nicht nur an internen Fachkräften und
Konzepten, sondern auch an sonstigen fördernden internen Maßnahmen mangelt. Blickt man
auf Selbstdarstellungen im Internet, so zeigt sich, daß sie ähnlich wie bei den überleitungsin-
aktiven WfbM oft ausschließlich auf externe Kunden/Auftraggeber zielen. Bei der Beschreibung
des  Berufsbildungs-  und erst  recht  des  Arbeitsbereichs  wird  das  Ziel  möglicher  Übergänge
schlicht  nicht  genannt.  Der  interne  Kontext  kommt  potentiellen  Unterstützungsaktivitäten
externer Dienste kaum entgegen, und die  Kooperation dürfte  nicht  sehr eng und eher spo-
radisch sein, wenn sie zwar im Fragebogen bejaht, in der Selbstdarstellung aber nicht erwähnt
wird – sehr im Unterschied zu einigen erfolgreichen WfbM des Delegationstyps.

● „Konzeptgeleitete Autonomie“

Die 17 WfbM dieses Typs setzen auf die internen Kräfte, indem Übergangskonzepte
und  interne  Integrationsfachkräfte  vorhanden  sind,  aber  nicht  mit  externen
Diensten/Projekten kooperiert wird (Anteil der WfbM mit mindestens einem Übergang
2000: 58,8 %).

Diese Gruppe ist ganz entsprechend ihrem Setzen auf interne Kräfte dadurch gekenn-
zeichnet, daß nicht nur Konzepte und Fachkräfte vorhanden sind, sondern sich auch
andere interne übergangsrelevanten Maßnahmen und Aktivitäten häufen.

Der Autonomietyp läßt ein deutliches Profil erkennen. Häufig kommen zum Beispiel in-
dividuelle Förderpläne hinzu (in 13 von 15 WfbM, die dazu Angaben gemacht haben).
Im Vergleich zum Delegationstyp zeichnen sich die WfbM des Autonomietyps durch
folgende Merkmale aus: 

Deutlich häufiger ergreifen auch Gruppenleiter die Initiative zum Übergang (in 15 von
17 WfbM), das Spektrum der Aktivitäten zur Akquisition von Arbeitsstellen und Prak-
tikumsplätzen ist breiter, und speziell werden dazu häufiger Informationsmaterialien
für Betriebe eingesetzt. Auch auf Online-Stellenangebote oder solche in Printmedien
wird  reagiert  und häufiger  gibt  es  Blindanfragen  bei  Betrieben  („Kaltakquise“).  Alle
WfbM dieses Typs bieten Betriebspraktika an. 

Im übrigen erhärten Informationen aus dem Internet wiederum die quantitativen Auswertungs-
ergebnisse:  In  den  Selbstdarstellungen  einiger  WfbM des  Autonomietyps  wird  deutlich, daß
großer Wert darauf gelegt wird, den individuellen Potentialen der behinderten Mitarbeiter Rech-
nung zu tragen, daß es individuelle Förderpläne auf der Grundlage von Zielvereinbarungen gibt,
wobei im Berufsbildungsbereich wie im Arbeitsbereich der Übergang geeigneter Beschäftigter
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt immer mitgedacht wird.
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● “Konzeptgeleitete Kooperation“

Die 32 WfbM dieser Gruppe kooperieren mit externen Diensten/Projekten und weisen
Übergangskonzepte, aber keine internen Integrationsfachkräfte auf (Anteil  der WfbM
mit mindestens einem Übergang 2000: 57,1 %).

Im Blick auf andere übergangsbezogene Aktivitäten und Maßnahmen läßt sich für die
WfbM dieses Typs nur schwer ein typisches Profil zeichnen, das sie deutlich von den
WfbM mit der „Maximalstrategie“ (s. u.) abheben würde. 

Internet-Präsentationen dieser Werkstätten ergeben recht heterogene Befunde. Eine WfbM fällt
auf, die Überleitungsziele nicht nur formuliert, sondern auch gegenüber den Arbeitgebern die
Möglichkeiten und Vorteile von Praktika für und letztlich Einstellungen von Übergangskandida-
ten mit  Nachdruck herausstellt. Es gibt  keine Integrationsfachkraft, aber einen internen An-
sprechpartner für Arbeitgeber, die Aufgaben im Übergangsprozeß werden großenteils an den
Berufsbegleitenden  Dienst  delegiert.  Sofern  WfbM  dieses  Typs  keine  Übergangserfolge  zu
verzeichnen haben, handelt  es sich den Internet-Informationen zufolge häufig um solche, in
denen der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ein sehr untergeordnetes Ziel darstellt
und Qualifizierung der behinderten Mitarbeiter für den Eigenbedarf Vorrang hat.

● „Maximalstrategie“

Die ebenfalls 32 WfbM dieses Strategietyps zeichnen sich dadurch aus, daß sie alle hier
zur Typenbildung verwendeten Maßnahmen realisieren: Sie kooperieren einerseits mit
externen Diensten/Projekten, weisen zugleich aber ein Übergangskonzept und interne
Integrationsfachkräfte auf. Im Blick auf Übergänge ist die Maximalstrategie am erfolg-
reichsten: 62,5 % der WfbM dieses Strategietyps verzeichneten 2000 zumindest einen
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Die WfbM dieser Gruppe gewinnen ihr Profil erwartungsgemäß dadurch, daß sie Merk-
male des erfolgreichen Delegationstyps und des Autonomietyps vereinen, wobei es die
Existenz von Fachpersonal für Übergangsförderung ist, die sich mit internen Aktivitäts-
mustern  verbindet, die  denen  des  Autonomietyps  ähneln. Von  daher  wird  typüber-
greifend ein „Fachkraftmuster“ erkennbar. 

Im Vergleich zur Strategie der „konzeptgeleiteten Kooperation“ sind die internen Kräfte
stärker mobilisiert, was zum Beispiel die etwas häufigeren Übergangsinitiativen des Be-
gleitenden Dienstes und der Gruppenleiter betrifft sowie die Vielfalt der Akquisitions-
aktivitäten und dabei auch die Nutzung wenig verbreiteter Akquisitionswege. In allen
Werkstätten dieses Typs werden Qualifizierungsmaßnahmen im Arbeitsbereich angebo-
ten. 

Internet-Präsentationen von WfbM dieses Typs zeigen exemplarisch, wie nachdrücklich individu-
ell  zugeschnittene  Qualifizierungsmaßnahmen  im Berufsbildungs-  und  Arbeitsbereich  immer
auch auf Übergänge in externe Berufsausbildung oder Beschäftigungsverhältnisse in Betrieben
des  allgemeinen Arbeitsmarktes zielen. In einer Selbstdarstellung werden für das  Jahr 2002
über 30 berufsbildende Kurse für Beschäftigte im Arbeitsbereich aufgeführt und das Qualifi-
zierungsprogramm wird explizit als mögliches Sprungbrett für den Weg in Praktika und schließ-
lich  –  mit  Unterstützung durch  den  Integrationsfachdienst  –  in  reguläre  Arbeitsverhältnisse
dargestellt.

Die unterschiedlichen Strategien sind z. T. auch typisch für verschiedene Bundesländer.
Dafür einige Beispiele: In Baden-Württemberg dominiert deutlich die Delegationsstrate-
gie. Von 30 befragten WfbM verfügt nur eine über interne Stellenanteile für Übergangs-
förderung, 26 dagegen kooperieren mit externen Diensten/Projekten. Auch in Nord-
rhein-Westfalen ist die Delegationsstrategie dominierend. In Hessen und Niedersachsen
gibt es hingegen häufiger Werkstätten, die auch interne Integrationsfachkräfte beschäf-
tigen, teilweise ausschließlich, teilweise zusätzlich zur Kooperation mit externen Diens-
ten/Projekten. 
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Im übrigen zählt die Spitzengruppe der 24 WfbM, die im Jahre 2000 eine Übergangs-
quote von über 1 % aufwiesen, tendenziell zum Delegationstyp. Es handelt sich oft um
kleinere WfbM, die den damit sonst leicht gegebenen Strukturnachteil vor allem durch
Kooperation mit externen Diensten bei der Übergangsförderung kompensieren. Koope-
riert wird vor allem mit dem BBD/PSD und IFD. Die Unterstützung reicht von der Ak-
quisitionsphase über die Phase praktischen Trainings (Begleitung von Praktika) bis zur
Nachbetreuungs-/Stabilisierungsphase (Einarbeitung am neuen Arbeitsplatz). Von völ-
liger Delegation der Übergangsförderung kann dennoch nicht die Rede sein: Zwar sind
interne Fachkräfte und Konzepte zur Übergangsförderung selten, häufig aber individu-
elle Förderpläne und die Initiative der Werkstattleitung zum Übergang. Es zeigt sich
hier wiederum die Bedeutung des Engagements auf der Führungsebene. Kurz: Vor dem
Hintergrund der Verantwortung der Leitung führen vor allem umfangreiche externe Un-
terstützung und ausgewählte interne Fördermaßnahmen in dieser Spitzengruppe zum
Erfolg.

Zusammenfassung

Übergangsfördernde Aktivitäten dürfen in ihrer Wirkung nicht nur isoliert  betrachtet
werden. Zu beachten ist vielmehr, daß verschiedene Aktivitäten häufig zusammen auf-
treten und vor allem mit ihrem Ineinandergreifen besondere Übergangserfolge erzielt
werden können.

Die Analyse von Strategietypen, die an Hand dreier Merkmale gebildet wurden, zeigt,
daß es für WfbM mehrere Strategien gibt, mit denen sie Übergänge auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt wirksam verfolgen können.

Am erfolgreichsten in dieser Hinsicht ist die „Maximalstrategie“, d. h. die konzeptgelei-
tete  Kooperation  WfbM-interner  Integrationsfachkräfte  mit  externen  Diensten/Pro-
jekten.

Es gibt aber auch nicht wenige Werkstätten des Typs der „konzeptgeleiteten Autono-
mie“, die mit einer Bündelung interner Maßnahmen gute Erfolge erzielen. Hier über-
nimmt dann z.B. die interne Fachkraft umfangreiche Aufgaben bei der Akquisition von
Praktika und Arbeitsstellen, der Beratung von Arbeitgebern und bei der Nachbetreuung
der vermittelten behinderten Mitarbeiter.

Ebenfalls erfolgreich können WfbM mit der „Delegationsstrategie“ sein, sofern sie sol-
che Aufgaben zwar externen Diensten überlassen, intern aber übergangsfördernde Be-
dingungen bestehen, an die externe Dienste/Projekte anknüpfen können: Engagement
für Übergangsförderung auf Leitungsebene, in den Abteilungen und Arbeitsgruppen –
insbesondere  auch  bei  den  Gruppenleitern  –,  Übergangsorientierung  im  Berufsbil-
dungsbereich,  bei  Qualifizierungsmaßnahmen  im  Arbeitsbereich,  beim  Einsatz  be-
hinderter  Mitarbeiter  an  ausgelagerten  Arbeitsplätzen  etc.  Sind  solche  internen
Anknüpfungspunkte kaum entwickelt, ist die Kooperation mit externen Diensten/Pro-
jekten für sich genommen kein Erfolgsfaktor.

In der Gesamtbetrachtung wird immer wieder deutlich, daß sich einerseits „übergangs-
wirksame“  Faktoren,  Faktorenbündel  und  Strategien  durchaus  identifizieren  lassen,
andererseits aber stets ein Anteil von WfbM verbleibt, die trotz Vorliegen positiver Fak-
toren keine Übergangserfolge aufweisen. Die Annahme scheint  plausibel, daß es für
diese „nicht aufgeklärten Abweichungen“, abgesehen von möglichen Sondereinflüssen,
einen nicht unmittelbar faßbaren Faktor gibt. Dieser Faktor sei  hier als „Übergangs-
kultur“ einer WfbM bezeichnet  im Sinne einer die ganze Organisation umfassenden,
durch Zielsetzungen und konkrete Aktivitäten zielstrebig getragenen Orientierung auf
die  Förderung  des  Übergangs  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt.  Indizien  für  die
Existenz einer solchen „Übergangskultur“ bieten nicht nur einzelne Ergebnisse der Stu-
die (z. B.  zur Anbindung einer internen Integrationsfachkraft an die Werkstattleitung,
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zur Rolle von Gruppenleitern als Initiatoren für Übergänge, zur Nutzung „ungewöhnli-
cher“ Akquisitionswege), sondern auch die ganzheitliche Betrachtung der übergangs-
orientierten Aktivitäten und Teilaspekte in ihrem Bezug aufeinander.

Bisherige WfbM-Modellprojekte zum Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt haben
gerade auf diesen Aspekt der Entwicklung einer „Übergangskultur“ in den WfbM immer
wieder aufmerksam gemacht, und in gleiche Richtung zielt die folgende Passage der
Saarländischen „Grundsätze zur Förderung des Übergangs von Behinderten aus den
Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vom 15. Juni 1998“ (vgl. Kap. 3.7.3.1, S.
106):

Unabdingbare Voraussetzung für eine Umsetzung der Konzeption ist es, daß alle
Verantwortlichen  in  der  WfB,  die  Geschäftsführung,  die  Werkstattleitung,  die
Gruppenleitung und die begleitenden Dienste eng mit der FbA zusammenarbeiten.
Die Zielsetzung muß sich in der Grundhaltung des Gesamtpersonals der WfB wider-
spiegeln  und  gleichwertig  neben  anderen  Aufgaben  der  WfB  Berücksichtigung
finden.
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3.9 Institutionelle Rahmenbedingungen

Außer den Bedingungen in der WfbM selbst, ihren Aktivitäten und Strategien gibt es
weitere „umgebende“ Bedingungen im institutionellen Kontext, die im Zusammenhang
mit der Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt stehen. Zu diesem
institutionellen  Kontext  zählen insbesondere  die  Rehabilitationsträger, und hier  vor
allem die Bundesanstalt für Arbeit und die überörtlichen Träger der Sozialhilfe.

Aspekte dieser institutionellen Rahmenbedingungen sind Gegenstand dieses Kapitels.
Zunächst geht es um den Fachausschuß, der unmittelbarer Ort des Aufeinandertreffens
institutioneller Interessen und Einwirkungsmöglichkeiten ist, und dessen Bedeutung für
den Übergangsprozeß durch die Neuregelungen des SGB IX noch gewachsen ist.

Die beiden anschließenden Abschnitte widmen sich dem, was die überörtlichen Träger
der Sozialhilfe als hauptsächliche Rehabilitationsträger für die Beschäftigten im Arbeits-
bereich der WfbM tun (können), um Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu
unterstützen, sowie ihrer Sichtweise hemmender und günstiger Faktoren und notwen-
diger gesetzlicher Regelungen.

Schließlich werden die Kooperationsbeziehungen der institutionellen Akteure unterein-
ander auf verschiedenen Ebenen möglicher Zusammenarbeit betrachtet.

3.9.1 Beteiligung des Fachausschusses

Rolle des Fachausschusses aus Sicht der überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Zur Frage, ob aus Sicht der üöTrSh die zuständigen Träger der berufliche Rehabilitation
die Aufnahmenotwendigkeit in eine WfbM ausreichend und sachgerecht prüfen145,
haben sich 19 (von 22) üöTrSh geäußert. Die Mehrheit (15) bejahte diese Frage, wäh-
rend 

die Stellungnahmen in vier Fällen eher kritisch ausfielen, davon dreimal mit der Be-
gründung, daß vor  allem Alternativen  und speziell  die  Möglichkeit  einer  sofortigen
Arbeitsmarktintegration nicht ausreichend recherchiert werden. In eine ähnliche Rich-
tung  zielte  die  Aussage,  daß  die  WfbM für  lernbehinderte  Menschen  oft  nicht  der
richtige Platz sei:  Es  seien eher  ungünstige Arbeitsmarktbedingungen und nicht  so
sehr mangelnde Fähigkeiten, die die Aufnahme eines regulären Beschäftigungsverhält-
nisses erschweren und dadurch diese Gruppe zur besonderen Problemgruppe werden
lassen. Eine üöTrSh merkte kritisch an, bei den Rentenversicherungsträgern werde die
Aufnahmenotwendigkeit eher nicht ausreichend geprüft.

Da die  üöTrSh  in den Fachausschüssen der WfbM mitzuentscheiden haben, ist  eine
rechtzeitige  Vorlage  der  Entscheidungsgrundlagen für  eine  Übernahme in eine
WfbM vor den Sitzungen des Fachausschusses durch den Reha-Träger und durch die
Werkstätten146 von einiger Bedeutung. Die Angaben der üöTrSh sprechen hier zwar für
eine mehrheitlich rechtzeitige Information durch die Reha-Träger und Werkstätten (11
bzw. 12 üöTrSh), aber auch die kritischen Stimmen fehlen nicht: Acht  üöTrSh  fühlten
sich von Reha-Trägern, fünf von den Werkstätten nicht  rechtzeitig informiert  (keine
Angaben in drei bzw. fünf Fällen).

145 vgl. Fragebogen üöTrSh, Frage 5.1
146 vgl. Fragebogen üöTrSh, Frage 5.2



128 Übergang aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt Bericht
Juni 2002 ISB gGmbH

Zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Trägern der
beruflichen Reha hinsichtlich der Notwendigkeit und Dauer einer Beschäftigung in der
WfbM und  hinsichtlich  einer  weitergehenden  beruflichen  Qualifizierung  bzw.  eines
Übergangs  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  haben  sich  20  (von  22)  üöTrSh  ge-
äußert.147

Immerhin 14 üöTrSh sahen die Notwendigkeit einer besseren Zusammenarbeit und Ab-
stimmung.

Wird für Verbesserungen votiert, so lassen sich unterschiedliche Akzentsetzungen er-
kennen. Abstimmungsbedarf kann dabei im Verhältnis zum IFD oder zwischen verschie-
denen Gruppen in der WfbM sowie im Fachausschuß gesehen werden. Solche Angaben
verbinden sich inhaltlich mit der Forderung, Einzelfallbesprechungen oder Fallkonferen-
zen im Hinblick auf schwierige Einzelfälle durchzuführen, um z. B. individuelle Hilfe-
oder Eingliederungspläne zu erstellen. In einem Fall wurde die bessere Nutzung der Er-
messensspielräume der Reha-Träger anvisiert und u. a. die volle Ausschöpfung der Zeit
im Berufsbildungsbereich einer WfbM gefordert. Ansonsten zielten die Vorstellungen
auf eine stärkere Einbeziehung des Arbeitsamts, insbesondere auch bei der (Wieder-)
Eingliederung  in  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  durch  Erschließung  der  richtigen
Arbeitsmarktbereiche  oder  in  Form  der  Hinzuziehung  von  Berufsberatern  des
Arbeitsamts bei Schulabgängern in strittigen Einzelfällen. Im übrigen wurde in einem
Fall auch die Beteiligung des üöTrSh bei der Berufsberatung in Schulen für geistig be-
hinderte Menschen als Möglichkeit verbesserter Kooperation genannt.

Hinsichtlich der  Zusammenarbeit mit den WfbM  bei der Klärung der Notwendigkeit
einer Beschäftigung in der Werkstatt und der Möglichkeit eines Übergangs auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt148 hielten 15 üöTrSh eine Verbesserung für geboten:

Acht davon hielten eine Verbesserung der Berichtsleistung durch die Werkstätten für
notwendig, vier forderten, daß die Ergebnisse in den Fachausschüssen vorgestellt und
diskutiert werden sollten. Die Auswahl von Übergangskandidaten sollte regelmäßig er-
folgen (wobei ein üöTrSh hervorhob, daß hierbei der Integrationsfachdienst mit einbe-
zogen werden sollte), ebenso die Überprüfung und Optimierung von Fördermaßnahmen
zum Übergang. Ein üöTrSh forderte die Durchführung von besonderen Schulungsmaß-
nahmen für das Personal und die behinderten Mitarbeiter in den WfbM.

Der Fachausschuß hat  gemäß § 3 Abs. 3 SchwbWV (= § 3 Abs. 3 WVO)  behinderte
Beschäftigte zum Abschluß des Eingangsverfahrens gemäß § 3 Abs. 3 SchwbWV (=
§ 3 Abs. 3 WVO) anzuhören, bevor er die Entscheidung über den weiteren Weg in-
nerhalb oder ggf. auch außerhalb der Werkstatt trifft. 

Bezüglich der Art und Weise der Anhörung149 berichteten die üöTrSh zumeist, sie er-
folge durch entsprechende Dienste in der WfbM. Ansonsten wurden im Hinblick auf
organisatorische Formen folgende Varianten angesprochen: Anhörung auf Wunsch des
behinderten  Menschen  oder  seines  Betreuers  im Fachausschuß (sechs  Nennungen);
regelhafte  Einladung  des  behinderten  Menschen  zur  Fachausschußsitzung  (zwei
Nennungen); Sonderfachausschußsitzungen unter Teilnahme des Hilfeempfängers und
des Betreuers/der Eltern.

Zur Frage, ob die behinderten Menschen im Fachausschuß angehört werden150, haben
sich 21 (von 22) üöTrSh geäußert. Danach finden solche Anhörungen fast überall statt

147 vgl. Fragebogen üöTrSh, Frage 5.5
148 vgl. Fragebogen üöTrSh, Frage 5.6
149 vgl. Fragebogen üöTrSh, Frage 5.3
150 vgl. Fragebogen üöTrSh, Frage 5.4
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(nur zwei üöTrSh verneinen die Existenz von Anhörungen in ihrem Einzugsbereich): bei
drei üöTrSh regelmäßig, bei 16 üöTrSh in Einzelfällen.

Eine Anhörung der Betroffenen im Fachausschuß ist demnach nahezu überall vorgese-
hen und möglich, aber offenkundig nicht in breiter Regelmäßigkeit.

Auffassung der Bundesanstalt für Arbeit zum Fachausschuß

Nach Ansicht der Bundesanstalt für Arbeit (BA) stehen bislang Zuständigkeits- oder fi-
nanzierungsbezogene Förderfragen in der Arbeit der Fachausschüsse viel zu sehr im
Mittelpunkt.

Man möchte den Fachausschuß zu einem wirklich fachlichen Gremium entwickeln, in
dem über den Einzelfall diskutiert wird und nicht so sehr über die Frage, wer wann wie
lange finanziert. Nach Auffassung der BA soll sich der Fachausschuß viel öfter mit den
einzelnen behinderten Menschen befassen, nicht nur zum Zeitpunkt der Eingliederung
in die Werkstatt, sondern auch am Ende des Berufsbildungsbereichs und ggf. nochmals
zwei  Jahre  danach.  Eine  Kontinuität  der  Verlaufsbeobachtung  müsse  sichergestellt
werden, damit der Fachausschuß signalisieren könne, wenn ein Beschäftigter der WfbM
für  einen  Außenarbeitsplatz,  für  ein  Integrationsprojekt  oder  für  den  allgemeinen
Arbeitsmarkt in Frage käme.

Die BA bemüht sich nach eigener Aussage derzeit darum, in Kooperation mit der BAG
WfB Rahmenprogramme und einen Rahmenvertrag abzustimmen mit  dem jeweiligen
Ziel, die Kompetenz des Fachausschusses im Sinne eines Beratungs-, aber auch Kon-
trollgremiums  deutlich  stärker  zu  entwickeln.  Punktuell  werden  an  diesen  Abstim-
mungsgesprächen auch die überörtlichen Sozialhilfeträger beteiligt.

Nach Auffassung der BA wollen auch die BAG WfB und die BAGüS eine ähnlich gelagerte
Aufwertung der Kompetenzen des Fachausschusses. Die Bundesanstalt erwartet, daß
spätestens Ende des Jahres 2002 ein Rahmenvertrag mit der BAG WfB bezogen auf die
Zusammenarbeit zwischen WfbM und Arbeitsverwaltung unterschriftsreif sein wird.

Fazit und weitere Hinweise

Bereits vor Inkrafttreten des SGB IX bewerteten etliche üöTrSh grundlegende Voraus-
setzungen  für  die  Zusammenarbeit  im  Fachausschuß  kritisch  im  Hinblick  auf  die
Vermeidung der Aufnahme in die WfbM und die Förderung des Übergangs auf den all-
gemeinen  Arbeitsmarkt.  Sie  waren  ferner  mehrheitlich  der  Auffassung, daß  die  Zu-
sammenarbeit im Fachausschuß sowohl mit den Trägern der beruflichen Rehabilitation
als auch mit den WfbM verbesserungswürdig sei, und machten hierzu eine Reihe von
Vorschlägen.

Nach Auskunft der üöTrSh ist eine Anhörung der Betroffenen im Fachausschuß nahezu
überall vorgesehen und möglich, aber offenkundig nicht in breiter Regelmäßigkeit.

Mit  dem Inkrafttreten  des  SGB  IX  sind  Aufgaben  und  Verantwortung  des  Fachaus-
schusses hinsichtlich eines Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nun erweitert
und präzisiert worden (vgl. dazu Kap. 2.1). Damit sind zugleich auch die Anforderungen
an die (rechtzeitige Bereitstellung der) notwendigen Informationsgrundlagen sowie an
die  Fach-  und  Beratungskompetenz  der  Mitglieder  des  Fachausschusses  weiter  ge-
stiegen.

Im Grundsatz scheint Einigkeit zwischen den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und
der Bundesanstalt für Arbeit darin zu bestehen, daß dem Fachausschuß  die  zentrale
Rolle bei der Vermeidung einer Fehlplazierung in der WfbM und beim Übergang auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt zukommt, daß inhaltlich-fachliche Fragen im Mittelpunkt des
Fachausschusses  stehen  sollten,  daß  regelmäßig  Einzelfälle  diskutiert  und Entwick-
lungsprozesse kontinuierlich überprüft werden sollten.
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Erste im Rahmen eines Workshops im April 2002 ausgetauschte Erfahrungen scheinen
allerdings Hinweise darauf zu geben, daß sich an der (kritisierten) Arbeitsweise der
Fachausschüsse noch nichts wesentlich geändert hat. Insofern ist auf einen Fortschritt
durch die geplante Rahmenvereinbarung zwischen der Bundesanstalt  für Arbeit, den
überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und den Werkstätten zur Zusammenarbeit in den
Fachausschüssen gerade im Blick auf die Festlegung von Verfahrensweisen zu hoffen.
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3.9.2 Unterstützungsbemühungen der überörtlichen Träger der
Sozialhilfe

Die überörtlichen Träger der Sozialhilfe haben als hauptsächliche Kostenträger für die
Beschäftigten  im  Arbeitsbereich  der  Werkstätten  ein  objektives  Interesse,  durch
Erhöhung der Zahl der Übergänge aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt eine
Entlastung des Sozialhilfe-Etats zu erreichen. Insofern ist es, neben der rechtlichen Ver-
pflichtung zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, auch unter diesem
Aspekt konsequent, wenn sie entsprechende Unterstützungsmaßnahmen initiieren.

Eine  solche Unterstützung des  Übergangsziels  kann  auf unterschiedliche  Weise ge-
schehen:  durch  finanzielle  Unterstützung  bestimmter  Handlungsformen,  aber  auch
durch darüber hinausgehende anderweitige Aktivitäten zur Steuerung und Forcierung
des Übergangs. Solche unterstützenden Aktivitäten können in Form von Richtlinien der
üöTrSh formalisiert sein. Schließlich widmet sich dieser Abschnitt der Frage, inwieweit
die üöTrSh im Sinne eines „Übergangs-Controlling“ über die Zahl der Übergänge in ih-
rem Bereich Informationen besitzen und diese zur Steuerung auswerten.

Unterstützung durch (Mit-)Finanzierung

Auf die  (Mit-)Finanzierung einzelner Maßnahmen und Handlungsformen durch die
üöTrSh151 zum Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wurde in den jeweils ein-
schlägigen Abschnitten näher eingegangen. Die folgende Tabelle bietet noch einmal
einen zusammengefaßten Überblick:

Tabelle 74: In den Zuständigkeitsbereichen der üöTrSh von den WfbM angebotene und von den üöTrSh
(mit)finanzierte Maßnahmen zum Übergang (Übersicht)

Angebotene (und mitfinanzierte)
Maßnahme

Finanzierung (Mehrfachnennung)

üöTrSh
(N = 22)

Pauschal
§ 93 BSHG

Einzelfall
§ 93 BSHG

ESF-
Kofinanz.

abs. abs. abs. abs.

Befristung

Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen
im Arbeitsbereich der WfbM

16
9
2 2

7 (5 ohne
üöTrSh)

5 Monate bis
3 Jahre a

Übergangsgruppen mit besonderen
Förderangeboten

8 8 2 keine

Trainingsmaßnahmen 14 12 2 2
meist keine,

sonst bis 1 Jahr

Betriebspraktika b 18 17 2 2
10 Tage bis 12

Monate
Zeitweise Beschäftigung auf
ausgelagerten Arbeitsplätzen

b 19 14 1 3 1 Jahr

Besondere Stellen für Fachpersonal c 5 3
3 (2 ohne

üöTrSh)
überwiegend ja

Akquisition von Arbeitsplätzen 16 13
3 (1 ohne

üöTrSh)
meist ohne, in 4
Fällen mit Befr.

Nachbetreuung durch Werkstätten-
Personal

8 6 1
meist ohne, in 2

Fällen: 1 Jahr
a. Kriterien der Finanzierung: Konzeption; Bewerbung; Positives Votum des Fachausschusses; Maßnahmeverlauf.
b. bei 3 üöTrSh Regelung innerhalb eigener Richtlinie (s. u.): WfbM-Status bleibt während Maßnahme erhalten,
ungekürzter Tagessatz wird weitergezahlt.
c. bei 3 üöTrSh Regelung innerhalb eigener Richtlinie (s. u.): u. a. Bindung an quantifizierte Zielvorgaben.

151 Fragebogen üöTrSh, Fragekomplex 3.1
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Besondere  finanzielle Anreize an Werkstätten zur Initiierung des Übergangs  der
Werkstattbeschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt152 gewähren die üöTrSh über-
wiegend nicht.

Abweichend davon bestätigten aber drei üöTrSh die Gewährung finanzieller Anreize. So
zahlte beispielsweise ein üöTrSh nach dem Wechsel eines Beschäftigten auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt den Werkstätten noch sechs Monate lang einen Tagessatz von
27,50 DM (Regelung innerhalb eigener Richtlinie).

Zwei  üöTrSh strebten die Einführung von finanziellen Anreizen  durch  Vermittlungs-
prämien analog zu den Integrationsfachdiensten und im Rahmen der Vergütungsver-
einbarungen nach § 93 BSHG an.153

Von  finanziellen  Anreizen  für  die  einzelnen  behinderten  Menschen  zum Über-
gang154 machen nur zwei üöTrSh Gebrauch: Sie räumen während der  Durchführung
eines Praktikums bzw. nach dem Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt Vergüns-
tigungen  ein,  und  zwar  eine  geringere  Eigenbeteiligung  bei  weiterer  Wohnheimun-
terbringung (in einem Fall ist dies innerhalb einer eigenen Richtlinie des üöTrSh ge-
regelt, s. u.).

Unterstützung durch Steuerungsaktivitäten bzgl. der WfbM zur Forcierung des
Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

Neben der  Unterstützung durch Finanzierung bestimmter  Aktivitäten und Angebote
stehen den üöTrSh grundsätzlich noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten offen, wie sie
in Bezug auf die WfbM das Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt for-
cieren und ihren Einfluß in diesem Sinne geltend machen können. Solche Aktivitäten
werden hier als Steuerungsaktivitäten bezeichnet.

Insgesamt 17 üöTrSh (von 22) äußerten sich zu praktizierten oder angestrebten Steue-
rungsaktivitäten155,  teilweise  aber  nur  zu  einem der  beiden  Aspekte.  Ihre  Angaben
wurden nach den in der folgenden Tabelle aufgeführten Kategorien differenziert:

Tabelle 75: Steuerungsaktivitäten der üöTrSh in Bezug auf die WfbM zur Förderung des Übergangs
(Mehrfachnennungen)

Steuerungsaktivitäten im Hinblick auf …

Steuerungsaktivitäten
praktiziert (n=16 üöTrSh) angestrebt (n=11 üöTrSh)

üöTrSh Aussagen üöTrSh Aussagen
abs. abs. abs. abs.

… Maßnahmen und Projekte 12 22 4 6
… Fachaustausch und Appell 7 12 3 3
… Kontrolle des Einzelfalls und Objektivierung 8 10 5 5
… Kooperation und Vernetzung 4 5 5 7
… Verankerung in Entgeltvereinbarung 1 1

152 Fragebogen üöTrSh, Frage 3.2: „Welche finanziellen Anreize gibt der üöTrSh für die WfB, den
Übergang im Einzelfall zu initiieren?“
153 Inzwischen hat einer der Träger seine Planungen konkretisiert: ab 1.1.2002 sollen den Werk-
stätten nach einer Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt für sechs Monate 50 % der
Werkstattpauschale weitergezahlt werden. Das Modell wird durch eine Arbeitsgruppe begleitet
und ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
154 Fragebogen üöTrSh, Frage 3.3: „Welche finanziellen Anreize gibt der üöTrSh für den einzel-
nen behinderten Menschen, aus der WfB auf den allgemeinen Arbeitsmarkt überzugehen?“
155 vgl. Fragebogen üöTrSh, Fragekomplex 2.2
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Zwölf üöTrSh versuchten über Maßnahmen und Projekte den Übergang von Beschäf-
tigten der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu forcieren, vier strebten dies an.

Bei den hier als Maßnahmen bezeichneten Steuerungsaktivitäten gibt es zum einen sol-
che, die eher auf den Einzelfall zu beziehen sind. Hierzu gehören die Weiterzahlung des
Leistungsentgeltes bei Praktika und Außenarbeitsplätzen. Knapp zwei Drittel der Aus-
sagen fallen in  diese Kategorien (alle  weiteren im folgenden genannten Maßnahme-
aktivitäten sind Einzelnennungen).

Weitere praktizierte Maßnahmen sind: Ausbau individueller Arbeitsassistenz, Finanzierung ein-
zelfallbezogener  Trainingsmaßnahmen,  Beschäftigung  in  Integrationsfirma,  Arbeitsversuche,

Einzelarbeitsplätze; geplant ist in einem Fall berufliches Arbeitstraining durch IFD.

Von diesen einzelfallbezogenen Maßnahmen sind solche abzuheben, die über den Ein-
zelfall hinaus eher auf institutioneller Ebene ansetzen.

Dies ist beim Versuch, die Infrastruktur bei Arbeitgebern zu fördern, ebenso der Fall wie beim
Ansatz, die  WfbM durch  Auslagerung in  Betriebe, Kantinen, Gastronomie  zu  „virtualisieren“.
Auch die „Umsetzung des Hessischen Stufenkonzeptes ‚Außenarbeitsplatz’ (Praktikum, Arbeits-
erprobung, Beschäftigungsplatz und Übernahme in ein Arbeitsverhältnis)“ kann aufgrund seiner
Programmatik  diesen  über  den  Einzelfall  hinausgehenden  Steuerungsaktivitäten  zugeordnet
werden.

Steuerung durch Projekte nannten insgesamt fünf üöTrSh als praktizierte oder geplante
Aktivitäten (vgl. dazu ausführlich Kap. 3.7.3, S. 105 ff).

Eine weitere Klasse von Aussagen zu den Steuerungsaktivitäten der üöTrSh läßt sich
unter die Rubrik Fachaustausch und Appell subsumieren. 

Zu den  praktizierten  Aktivitäten gehören Arbeitsgruppen mit  Trägern, die  sich zur  Versor-
gungssituation  spezifischer  Gruppen  wie  „geistig  mehrfach  behindert“  und  „psychisch  be-
hindert“ konstituiert  haben. Zum anderen richten sich die  Aktivitäten auf  Arbeitskreise und
Arbeitsgespräche  mit  Werkstattträgern,  jährliche  WfB–Fachtage,  Besprechungen  bzw.  Work-
shops mit der LAG-WfB. Eher unspezifisch, aber ebenfalls  hier rubriziert sind Aktivitäten wie
regelmäßige Rundschreiben und Diskussion im Fachausschuß.

Zu den  angestrebten Steuerungsaktivitäten gehören die Absichten jeweils eines üöTrSh, WfB
ohne Fachkraft für berufliche Integration zur „Aktivierung/Intensivierung der beruflichen Ein-
gliederungsmaßnahmen“ aufzufordern; noch im Jahr 2001 eine Fachtagung zu Thema Übergang
zu veranstalten; einen internen Arbeitskreis zu gründen.

Acht  üöTrSh  praktizieren Steuerungsaktivitäten  zur  Kontrolle  des  Einzelfalls  und
Objektivierung. Dabei geht es darum, die Beschäftigten der WfbM zu identifizieren, die
für eine Überleitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geeignet sind, und ihre Entwick-
lung zu überprüfen. Diese Form der Steuerungsaktivitäten – in Form der Beratung und
Wiedervorlage des Einzelfalls – zielt überwiegend auf den Fachausschuß.

Zu den geplanten Steuerungsaktivitäten gehören darüber hinaus: „Differenzierte Einrichtungs-
vergleiche im Rahmen von Qualitätssicherung, u. a. bezüglich besonderer Maßnahmen, Über-
leitungserfolge, Personalentwicklungen/Förderpläne, Engagement der Einrichtung/des Trägers
(z. B. Integrationsprojekte)“;  ein  „System zur  Erfassung der  zu qualifizierenden und für  den
Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt geeigneten behinderten Werkstattbeschäftigten (mit
entsprechender Förderplanung)“; „objektivierbare Fähigkeitsprofile“.

Vier üöTrSh praktizierten Steuerungsaktivitäten, die auf Kooperation und Vernetzung
abzielen, fünf Träger strebten (weitere) derartige Aktivitäten an. In sechs von insgesamt
zwölf Aussagen dieses Inhalts wird der Integrationsfachdienst als Kooperationspartner
genannt, in drei Aussagen die Hauptfürsorgestelle (jetzt Integrationsamt).

Die  meisten Aussagen bleiben allerdings offen oder  vage hinsichtlich der  Frage, auf  welche
Weise Kooperation und Vernetzung als Instrumente der Steuerung den Übergang von der WfbM
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt forcieren können.
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Die Aussage „Aufnahme in die Vereinbarung nach § 93 BSHG (z. Zt. nur Übergangsrege-
lung)“ deutet die Möglichkeit an, Übergangsaktivitäten (und auch Übergangsziele?) in
der Entgeltvereinbarung mit den WfbM zu verankern. Es gibt keine weitere Aussage,
die einen ähnlichen Anspruch beinhaltet (allerdings sind bei vier üöTrSh eigene Richt-
linien zum Übergang bereits Bestandteil der Vereinbarungen nach § 93 BSHG, s. u.).

Weitere Planungen der üöTrSh zur Forcierung des Übergangs aus WfbM156

Über die bislang benannten Planungen hinsichtlich Finanzierung und Steuerungsaktivi-
täten (s. o.) hinaus berichteten elf üöTrSh weitere geplante Maßnahmen, die den Über-
gang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt forcieren sollen:

Zu den häufigsten geplanten Maßnahmen (Aussagen von sieben üöTrSh) zählt die In-
tensivierung der Zusammenarbeit  der beteiligten Akteure am Übergangsprozeß. Als
Kooperationspartner  werden die WfbM selbst, Arbeitsämter, Hauptfürsorgestellen/In-
tegrationsämter, Integrationsfachdienste und die LAG WfB genannt. Durch verstärkte
Kooperation und regelmäßigen Informationsaustausch soll die Auswahl geeigneter Be-
werber und der Übergang auf den Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen gefördert
werden.  Foren  der  Kooperation  sollen  dabei  die  Fachausschüsse  und  bereits  exis-
tierende Arbeitsgruppen ebenso bilden wie die bilaterale Kommunikation. 

Weitere Überlegungen zielen darauf,

• Integrationsnetze für psychisch behinderte Menschen zu schaffen,

• die Integrationsberatung durch den üöTrSh zu verstärken,

• die Beratung im Fachausschuß zu intensivieren und dabei den IFD einzubeziehen,

• die Planung von Integrationsprojekten, insbesondere auch von seiten der Werkstatt-
Träger, zu unterstützen.

Von vier üöTrSh genannte Planungen zielen auf die Gestaltung der Organisation von
WfbM. Im Hinblick auf die Aufbauorganisation ist einerseits vorgesehen, die „WfB in
den Arbeitsmarkt [zu] integrieren, [sie zu] regionalisieren und [zu] virtualisieren“. Dazu
gehört auch die Absicht, zur Schaffung von Außenarbeitsplätzen Einfluß auf die Werk-
stätten zu nehmen. Andererseits soll die Binnenstruktur der WfbM differenziert werden,
indem auf die Bildung von Übergangsgruppen („Fördergruppen“) geachtet wird.

Im Hinblick auf die Ablauforganisation von WfbM sollen „Assessment, Reha-Manage-
ment und persönliche Begleitung“ eingeführt und „Maßnahmen zur Qualitätssicherung
(unter  Berücksichtigung  der  Überleitungsauftrages  der  WfB,  ‚Personalentwicklung’)“
weiterentwickelt werden.

Drei  üöTrSh  wollen  durch  Verlaufsdokumentation  und/oder  Kontrolle  den  Über-
leitungsauftrag von WfbM bekräftigen. Die regelmäßige Kontrolle der geeigneten Ver-
mittlungsfälle durch Vertreter des Fachausschusses ist dabei ebenso vorgesehen wie
die ausführliche Dokumentation des Verlaufes von Berufsbildungsmaßnahmen. „Erfolgs-
kontrolle“,  „Benchmarking“  und  „Controlling“  sind  die  in  diesem  Zusammenhang
verwendeten Synonyme. 

Ein üöTrSh erkennt in den Erweiterungsplanungen und in der Vergütungshöhe die Fak-
toren seiner Einflußmöglichkeiten.

Ein üöTrSh plant, durch die Stärkung von Rechten und Beteiligung Betroffener den
Übergang zu forcieren.

156 vgl. Fragebogen üöTrSh, Fragen 3.1.11 und 7.8
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Inwieweit sind Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung des Übergangs aus der
WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch eigene Richtlinien der üöTrSh
formalisiert?

Die bisherigen Abschnitte haben gezeigt, daß zahlreiche üöTrSh Initiativen unterschied-
licher Art zur Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ergriffen
haben oder planen. Solche Initiativen können, müssen aber nicht durch eigene Richtlini-
en der üöTrSh formalisiert sein. Allerdings ist die Annahme plausibel, daß die Niederle-
gung  in  Richtlinien  einen  gewissen  Reifegrad  der  Unterstützungsmaßnahmen  si-
gnalisiert und darüber hinaus Transparenz für die üöTrSh selbst und für die Werkstät-
ten herstellt.

Über  eigene Richtlinien zur Förderung des  Übergangs aus  der WfbM auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt157 verfügten sechs üöTrSh. Bei vier davon sind diese Richtlinien
ein Bestandteil der Vereinbarungen mit der WfbM nach § 93 BSHG. Zwei Träger haben
sich auf eine gemeinsame Richtlinie verständigt.

16 üöTrSh verfügten nicht über derartige Richtlinien.158 

Elf von ihnen begründeten dies, und zwar überwiegend mit dem Verweis auf die Geltung von
Gesetzen, Rechtsverordnungen und Empfehlungen wie z. B.: § 93 BSHG mit den entsprechenden
„Leistungsbeschreibungen“, die  Empfehlungen der BAGüS zur Förderung des Überganges von
Menschen mit Behinderung aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (von 1991), das
SchwbBAG.

Aus der Analyse dieser Materialien lassen sich sieben (sicherlich nicht in jeder Hinsicht
trennscharfe) Regelungsbereiche abgrenzen. Sie seien an dieser Stelle nur benannt, da
die  Themenbereiche selbst  an  anderen  Stellen  des  Berichts  ausführlicher  diskutiert
werden. Die Richtlinien umfassen Aussagen und Regelungen

● zur Konzeption des Übergangsprozesses (Stufenmodelle, Zwischenformen)

● zur Finanzierung gesonderter Fachkräfte (� Kap. 3.4.3)

● zur Finanzierung bei Praktika und Außenarbeitsplätzen (� Kap. 3.5.4.2, 3.5.4.4)

● zu finanziellen Anreizen für WfbM und Beschäftigte (siehe oben)

● zur Förderung durch ESF und Sonderprogramme (� Kap. 3.7.3)

● zur Rückkehr in die WfbM (� Kap. 3.6.3)

● zur Arbeit in Fachausschüssen der WfbM (� Kap. 3.9.1)

An dieser Stelle ist festzuhalten, daß einige üöTrSh eigene Richtlinien zur Förderung
des Übergangs entwickelt haben, die aber hinsichtlich Tiefe und Umfang sehr unter-
schiedlich sind.

Dokumentation und Auswertung der Übergänge

Eine wesentliche Basis für Unterstützungsbemühungen der üöTrSh liegt in der Kenntnis
und Bewertung der tatsächlichen Zahl der Übergänge aus WfbM in ihrem Bereich.

Hier ist zunächst die Frage, inwieweit die üöTrSh die Übergänge von der WfbM auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt in ihrem Zuständigkeitsbereich auch zahlenmäßig systema-
tisch erfassen.159 Hierzu haben sich alle 22 üöTrSh geäußert:

157 vgl. Fragebogen üöTrSh, Frage 2.1
158 Daß es dabei unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, was eine  eigene Richtlinie ist,
zeigt  sich daran, daß ein  Träger  zur  Begründung, warum er  über  keine  eigenen  Richtlinien
verfügt, auf Regelungen verweist, die ein anderer Träger als Beleg für eigene Richtlinien dem
Fragebogen beigelegt hat.
159 Fragebogen üöTrSh, Frage 7.1: „Gibt es von Seiten des üöTrSh eine zahlenmäßige Erfassung
hinsichtlich der Übergänge von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt?“
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Neun üöTrSh führen  keine zahlenmäßige Erfassung der Übergänge durch und beab-
sichtigen dies auch künftig nicht. 

Relativiert wird diese Aussage allerdings durch die Anmerkungen von vier Trägern. Zwei Träger
haben zwar auf die Frage nach der zahlenmäßigen Erfassung mit „nein“ geantwortet, mit den
folgenden Anmerkungen aber auf eine regional oder zeitlich eingeschränkte Erfassung hinge-
wiesen:  „gelegentliche  Abfrage  bei  den  Werkstätten“, „nur  in  zwei WfB  in  …“. Zwei  weitere
üöTrSh, die  auf  diese  Frage  ebenfalls  mit  „nein“ antworteten, verweisen auf  andere  Einrich-
tungen, die mit der zahlenmäßigen Erfassung in ihrem Zuständigkeitsbereich befaßt sind („nein,
aber Mitteilung der Arbeitsverwaltung“; „Statistik wurde von der Hauptfürsorgestelle erstellt“).

Vier üöTrSh gaben an, die Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt fortlaufend zu
erfassen, wobei einer von ihnen die Einschränkung vornimmt, daß diese Erfassung le-
diglich bei WfbM mit interner Integrationsfachkraft erfolgt.

Sieben üöTrSh gaben an, die Übergänge von der WfbM auf den allgemeinen Arbeits-
markt unregelmäßig zu erfassen, wobei ein Träger anmerkt, dies geschehe nicht durch
ihn selbst, sondern durch die Hauptfürsorgestelle. 

Zwei üöTrSh wollten noch im Jahr 2001 mit der zahlenmäßigen Erfassung der Über-
gänge beginnen.

Als  nächstes  stellt  sich  die  Frage,  inwieweit  eventuell  vorhandene  Informationen
genutzt  werden,  d. h.  inwieweit  eine  Evaluation  und Berichtlegung  hinsichtlich  der
Übergänge erfolgt.160

Tabelle 76: Erfassung der Übergänge, Evaluation und Berichtlegung durch die üöTrSh (Übersicht)

Zahlenmäßige Erfassung
der Übergänge

Auswertung Berichtlegung

Nein
Nein,
aber

geplant
Ja Nein

Nein,
aber

geplant

Ja
unregel-

mäßig
jährlich

Nein 9 **1
Nein, aber geplant 2 2 1 1
Ja, unregelmäßig 7 4 1 2 4 2 1
Ja, fortlaufend 4 1 1 *2 1 1 *2
* in einem Fall: nur in WfbM mit internen Integrationsfachkräften
** nicht flächendeckend, sondern lediglich in 2 WfbM freiwillig

Die  Tabellenübersicht  zeigt,  daß  längst  nicht  überall,  wo  Übergangszahlen  erfaßt
wurden, diese Informationen auch ausgewertet wurden und in eine Berichtlegung Ein-
gang fanden. Immerhin lagen auch hier in jeweils vier Fällen entsprechende Planungen
der üöTrSh vor.

Insgesamt zeichnet sich ab, daß es bei den üöTrSh hinsichtlich wesentlicher Informa-
tionsgrundlagen,  nämlich  der  Zahl  der  Übergänge  aus  WfbM auf  den  allgemeinen
Arbeitsmarkt, noch Defizite  gibt  und daß vorhandene Informationen noch zu wenig
genutzt werden.

160 Fragebogen üöTrSh, Frage 7.1.1: „Erfolgt eine Evaluation an Hand dieser Daten hinsichtlich
der Übergänge aus der WfB auf den allgemeinen Arbeitsmarkt?“ sowie 7.1.2: „Gibt es eine Be-
richtlegung hinsichtlich der Übergänge aus der WfB auf den allgemeinen Arbeitsmarkt?“
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Zusammenfassung

Fast alle üöTrSh unterstützen den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch
die Finanzierung entsprechender Handlungsformen, wobei diese Finanzierung in der
Regel pauschal nach § 93 BSHG erfolgt, seltener als Einzelfallfinanzierung. Eine Kofi-
nanzierung durch ESF-Mittel spielt  in einigen Regionen eine offenkundige Rolle, ins-
besondere für die berufliche Qualifizierung im Arbeitsbereich der WfbM.

Recht selten war bislang die Unterstützung des Übergangs durch die Gewährung fi-
nanzieller Anreize an die WfbM zur Initiierung des Übergangs im Einzelfall. Lediglich
fünf üöTrSh praktizierten oder planten solche finanziellen Anreize. Noch seltener gibt
es zusätzliche finanzielle Anreize für die einzelnen WfbM-Beschäftigten zum Übergang.

Darüber hinaus gibt  es unterschiedliche Steuerungsaktivitäten bei einzelnen üöTrSh
zur Forcierung des Übergangs. Praktisch kaum eine Rolle spielt bislang eine Veranke-
rung von Übergangsaktivitäten oder –zielen in der Entgeltvereinbarung mit den WfbM
nach § 93 BSHG.

Etwa die Hälfte der  üöTrSh planten weitere Maßnahmen, die den Übergang aus der
WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt forcieren sollen. Dabei zeichnen sich deutlich
drei Handlungsfelder ab: die Intensivierung der Zusammenarbeit der am Übergangspro-
zeß beteiligten Akteure, der verstärkte Einsatz von Methoden der Verlaufsdokumentati-
on, auch als Mittel der Kontrolle, sowie Maßnahmen, die die Gestaltung der Organisati-
on der WfbM betreffen. Zu diesem Bereich richten sich die Planungen auf eine stärkere
Öffnung und Orientierung der WfbM insgesamt zum allgemeinen Arbeitsmarkt; nach in-
nen sollen qualitätssichernde Maßnahmen den Überleitungsauftrag optimieren.

Neben  den  „Empfehlungen  zur  Förderung des  Übergangs  von  Behinderten  aus  der
Werkstatt für Behinderte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“ aus dem Jahr 1991, auf die
sich  noch  immer  einige  üöTrSh  beziehen, haben  einzelne  üöTrSh  finanzielle  Unter-
stützungsmaßnahmen oder auch weitere Steuerungsaktivitäten in eigenen Richtlinien
formalisiert, die von sehr unterschiedlicher Tiefe und Komplexität sind.

Hinsichtlich einer wesentlichen Informationsgrundlage für die Steuerung des eigenen
Handelns, der Zahl der Übergänge aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, gibt es
bei den üöTrSh noch Defizite: Solche Informationen werden selten systematisch und
regelmäßig erfaßt, und wo sie grundsätzlich vorhanden sind, werden sie noch zu wenig
genutzt.
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3.9.3 Erfahrungen und Bewertungen der überörtlichen Träger der
Sozialhilfe

In diesem Abschnitt geht es zunächst um die Beurteilung der Rahmenbedingungen für
Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt aus Sicht der üöTrSh: Wo lokalisieren sie
hemmende und wo günstige Rahmenbedingungen?

Anschließend werden ihre Bewertungen der zum Befragungszeitpunkt geltenden bzw.
geplanten gesetzlichen Neuregelungen im Hinblick auf die Förderung des Übergangs
aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt thematisiert sowie Vorstellungen über
notwendige  Modifikationen  gesetzlicher  Rahmenbedingungen  zur  nachhaltigen  Ver-
besserung der Übergangschancen.

Hemmende Rahmenbedingungen161

Hemmende Rahmenbedingungen nannten 19 üöTrSh (von 22). Ihre insgesamt 50 Aus-
sagen wurden anhand der Leitfrage „Was hemmt wo?“ kategorisiert.

Hemmende Rahmenbedingungen sahen die üöTrSh mit 18 Aussagen am häufigsten in
beziehungsweise  bei den Betrieben, mehrfach genannt wurde in diesem Zusammen-
hang:

• Fehlende Akzeptanz gegenüber Menschen mit Behinderung

• Inadäquate Arbeitsanforderungen/-plätze in den Betrieben

• Mangelnde finanzielle Anreize

• Zu geringer Handlungsspielraum in den Betrieben

• Mangelndes Know-how in der betrieblichen Integration behinderter Mitarbeiter

An zweiter Stelle, mit  zwölf Nennungen, wurden hemmende Rahmenbedingungen  in
den WfbM  verortet. Im Zentrum der kritischen Einschätzungen stehen hier Aussagen
zu konzeptionellen Schwächen und der fehlenden oder mangelnden Identifikation mit
den Übergangszielen seitens der WfbM, mit Einschränkung auch im sozialen Umfeld
der behinderten Mitarbeiter.

Neun Aussagen beziehen sich auf die  WfbM-Beschäftigten. Hier wird am häufigsten
vermutet, das Risiko verminderter Rentenansprüche wirke sich hemmend auf die Mo-
tivation zu einem Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt aus.

161 Fragebogen üöTrSh, Frage 7.7: „Welche Faktoren und Rahmenbedingungen (außer der allge-
meinen Arbeitsmarktlage) wirken sich aus Sicht des üöTrSh hemmend für einen Übergang aus
der WfB auf den allgemeinen Arbeitsmarkt aus?“
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Günstige Rahmenbedingungen162

Zu günstigen Rahmenbedingungen äußerten sich ebenfalls 19 üöTrSh. Ihre insgesamt
66 Aussagen wurden folgendermaßen kategorisiert:

Kategorien üöTrSh Aussagen
Unterstützung der Betroffenen 7 25
Finanzielle Anreize und Anreizsysteme 11 19
Kooperation mit Betrieben, ihren Organisationen und Integrationsfachdiensten 7 12
Soziale Akzeptanz und soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderung 5 5
Auswahl geeigneter Arbeitsplätze und geeigneter Übergangskandidaten 4 5

Mit  25 Aussagen  besonders  häufig  sahen  üöTrSh  in  der  Unterstützung der Über-
gangskandidaten  und  der  aufnehmenden  Betriebe  eine  förderliche  Rahmenbe-
dingung für den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, mit Differenzierungen
nach

• Unterstützungsarten wie zum Beispiel  Integrationswegplanung, persönliche Assis-
tenz oder „Reha-Management/Case Management“;

• Phasen  der  Unterstützung bei  der  Vorbereitung des  Übergangs,  dem Übergang
selbst, der Nachsorge, aber auch bei einer möglichen Rückkehr in die WfbM;

• Inhalten der Unterstützung wie zum Beispiel im Umgang mit den Arbeitgebern und
umgekehrt der Arbeitgeber im Umgang mit dem behinderten Mitarbeiter sowie Hil-
fen beim Umgang mit Behörden und Ämtern;

• Unterstützenden  Einrichtungen,  hier  werden  Sonderschulen,  WfbM und  Integra-
tionsfachdienste genannt.

Ein üöTrSh plädierte hier für eine Unterstützung „‚aus einer Hand’ durch eine interne Fach-
kraft  der WfB“. Nicht  unerwähnt ließ der üöTrSh, daß die „Identifikation der WfB mit  der
Zielsetzung ‚Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt’“ dazu die Basis
bildet.

Die Aussage „Schaffung von Integrationshelfern“ deutet an, daß hinreichende personellen
Ressourcen  zur  kompetenten  Unterstützung der  Betroffenen  eine  unabdingbare  Voraus-
setzung darstellt.

In (finanziellen) Anreizen für Beschäftigte der WfbM, für Betriebe und für die WfbM lo-
kalisierten 19 Aussagen von elf üöTrSh förderliche Rahmenbedingungen.

Im Hinblick auf die Beschäftigten der WfbM wurden ein höherer Freibetrag bei Kosten-
beitragspflicht  bzw. Sozialhilfebezug, direkte  finanzielle  Förderungen (z.B. Rechtsan-
spruch auf Arbeitsassistenz), Finanzierung nachgehender Betreuung sowie Sicherheit
bzgl. einer möglichen Rückkehr in die WfB als förderlich gewertet.

Mit Blick auf die Betriebe galten Subventionierung von Arbeitsplätzen „in unterschiedli-
cher Art und Weise“, finanzielle Förderung der Betriebe durch Arbeitsverwaltung und
Hauptfürsorgestelle oder allgemeiner Anreizsysteme als förderlich.

Als finanzieller Anreiz  für WfbM wurde eine Vermittlungsprämie für günstig gehalten,
die  die Aufwendungen für  eine  dreimonatige Nachbetreuung nach einem Übergang
deckt.

Sieben  üöTrSh  sahen  in  der  Kooperation  zwischen  WfbM  und  Betrieben,  ihren
Organisationen und Integrationsfachdiensten eine förderliche Rahmenbedingung. 

162 Fragebogen üöTrSh, Frage 7.6: „Welche Faktoren und Rahmenbedingungen (außer der allge-
meinen Arbeitsmarktlage) wirken sich aus Sicht des üöTrSh günstig für einen Übergang aus der
WfB auf den allgemeinen Arbeitsmarkt aus?“
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Neben allgemein gehaltenen Aussagen dazu sind auch Beispiele konkreter Koopera-
tionsmöglichkeiten genannt, wie zum Beispiel Zusammenarbeit mit Integrationsfirmen
oder  die  engere  Kooperation  der  WfbM mit  ihren  Auftragsfirmen.  Die  Überlegung,
„eventuell gemeinsame Betriebe oder Abteilungen“ zu entwickeln, gibt dem Koopera-
tionsgedanken eine über die Überleitung von Beschäftigten der WfbM auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt hinausreichende Perspektive.

Die „Öffnung der WfbM“ wird von einem üöTrSh als förderlicher Faktor genannt und
kann  als  eine  notwendige  Voraussetzung von  Kooperationsbeziehungen  verstanden
werden.

Die Aussagen von fünf üöTrSh akzentuierten soziale Akzeptanz und soziale Teilhabe
von Menschen mit Behinderung als eine für den Übergang aus der WfbM förderliche
Rahmenbedingung: „Gesellschaftliche Akzeptanz Behinderter“ und ihre „Teilnahme am
Leben in der Gemeinschaft“ auch nach Verlassen der WfbM im Rahmen eines „integra-
tionsfreundlichen Umfeldes“. Als ein möglicher Weg dahin kann die „Beseitigung von
Hemmschwellen  durch  Ausprobieren  und  Kennenlernen  der  Arbeit  mit  behinderten
Menschen“ verstanden werden.

Gesichtspunkte  der  richtigen  Auswahl  als  eine  förderliche  Rahmenbedingung  zum
Übergang beinhalteten fünf Aussagen von vier üöTrSh. Dabei wurde sowohl auf die
Auswahl  des  geeigneten  Kandidaten  als  auch  auf  die  Auswahl  geeigneter
Arbeitsplätze und geeigneter Betriebe reflektiert. Die Aussage „Paßgenaue Mitarbeiter-
plazierung  mittels  hochwertiger  Diagnostik“  erscheint  dabei  als  ein  gemeinsamer
Nenner.

Bewertung der gesetzlichen Neuregelungen163

Da zum Befragungszeitpunkt das SchwbBAG erst einige Monate in Kraft war und zum
SGB IX erst  ein Referentenentwurf vorlag, sahen sich nur zehn üöTrSh zu einer  Be-
wertung der gesetzlichen Neuregelungen in der Lage. Vier üöTrSh nahmen ausschließ-
lich positive Wertungen vor, drei ausschließlich kritische und drei sowohl positive als
auch kritische. 

Positive Aspekte üöTrSh Negative Aspekte üöTrSh
Rechtsanspruch auf Arbeitsassistenz 2 Benachteiligung von Beschäftigten der

WfbM
5

Neuregelungen zum IFD 1 Zuständigkeiten und Trägerschaften IFD 2
Neuregelungen zu Integrationsprojekten 1 Interessenskonflikte bleiben bestehen 1
Stärkung des Fachausschusses (§ 5 Abs. 5 WVO) 2
Intensivere Begleitung von Praktika 1
Verlängerung der Maßnahme im
Berufsbildungsbereich um ein Jahr

1

Verlängerung der Maßnahme im Eingangsverfahren
auf bis zu 3 Monate

1

Betonung der Verantwortung der WfbM zur
besonderen Förderung des Übergangs geeigneter
Bewerber auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (§ 54
Abs. 1 Satz 3 SchwbG i.V..m. §  5 Abs. 4 SchwbWV)  

1

163 Fragebogen üöTrSh, Frage 7.4: „Wie bewertet der üöTrSh die  Neuregelungen durch Schwb-
BAG und SGB IX (Entwurf) hinsichtlich der Förderung des Übergangs aus der WfB auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt?“
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Offensichtlich gibt es in der Einschätzung und Bewertung der gesetzlichen Neurege-
lungen kein einheitliches Meinungsbild, lediglich in der Einschätzung, durch die Neu-
regelungen würden die Beschäftigten in der WfbM benachteiligt, stimmen fünf üöTrSh
überein. Hier wird beispielsweise reklamiert, daß die Ausrichtung der IFD auf arbeits-
lose Schwerbehinderte fokussiert und die Beschäftigten der WfbM nur unzureichend be-
rücksichtige. Zwei weitere kritische Anmerkungen betreffen die Zuständigkeit und Trä-
gerschaft der IFD im Rahmen der Überleitung – allerdings mit sehr unterschiedlicher
Stoßrichtung: Während ein üöTrSh die Beauftragung externer IFD als praxisfremd be-
trachtete, da ein Wechsel der betreuenden Fachkraft an der wichtigen Schnittstelle zwi-
schen Werkstatt und neuem Arbeitsplatz außerhalb der Werkstatt sich negativ auswir-
ken  könne, kritisierte ein  anderer, daß die  Zuständigkeit  für  die IFD nicht  bei  den
Hauptfürsorgestellen liege (zu IFD vgl. auch Kap. 3.5.7).

Von Skepsis ist auch die Aussage geprägt, die einerseits die WfbM in dem möglichen In-
teressenkonflikt sieht, leistungsstarke Mitarbeiter nicht verlieren zu wollen, anderer-
seits das Interesse der WfbM-Beschäftigten an einem Übergang angesichts Leistungs-
druck, Betreuungsverlust und Versagensängsten als zurückhaltend beurteilt.

Vorstellungen zur Modifikation gesetzlicher Rahmenbedingungen164

Zur Notwendigkeit weiterer Verbesserungen rechtlicher Rahmenbedingungen, um Über-
gänge von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu optimieren, mochten sich
zum Befragungszeitpunkt elf üöTrSh mit zum Teil mehreren Vorschlägen äußern.

Hinsichtlich  notwendiger  Modifikationen standen sozialversicherungsrechtliche Rege-
lungen,  Regelungen  zu  finanziellen  Anreizen  für  den  Übergang  sowie  eine  Flexi-
bilisierung der Angebote im Vordergrund, zwei Vorschläge gab es auch zu Regelungen,
die auf eine Flexibilisierung am Arbeitsmarkt abzielen.

Vier  üöTrSh  sind  der  Auffassung,  daß  die  im  SGB  IX  vorgesehenen  sozialversi-
cherungsrechtlichen Regelungen zur Anwartschaft und zum Bezug von Erwerbsunfä-
higkeitsrente/Erwerbsminderungsrente  und  Altersrente  nicht  ausreichen.  Gefordert
wird eine sozialversicherungsrechtliche Gleichstellung von Beschäftigten der WfbM, die
einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erreichen, mit  denen, die wei-
terhin Angehörige der WfbM sind.

Einem  anderen  üöTrSh  greift  die  erfolgte  „rentenrechtliche  Änderung,  die  WfbM-
Beschäftigten eine Besitzstandswahrung ihrer Rentenansprüche in Integrationsprojek-
ten ermöglicht“ zu kurz, weil die Hürde zum allgemeinen Arbeitsmarkt damit nur ver-
schoben sei. Folglich erscheint diesem üöTrSh ein zeitlich befristeter Besitzstand unter
Einschluß von Arbeitsplätzen des allgemeinen Arbeitsmarktes sachgerechter.

Gefordert  wird  in  diesem Zusammenhang  auch,  daß  bei  einer  (zwischenzeitlichen)
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt keine Unterbrechung der Wartezeit
auf  Erwerbsunfähigkeitsrente  eintreten  dürfe,  wenn  eine  Rückkehr  in  die  WfbM in-
nerhalb von fünf Jahren erfolgt.

Regelungen zu finanziellen Anreizen für den Übergang werden von vier üöTrSh ge-
fordert, wobei die „Finanzierung von Infrastruktur der Arbeitgeber“, „finanzielle Anreize
für potentielle Arbeitgeber“, „Regelfinanzierung von Integrationsprojekten“ ebenso zur

164 Fragebogen üöTrSh, Frage 7.5: „Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen müßten – über die
Neuregelungen  nach  SchwbBAG  und  SGB  IX  (Entwurf)  hinaus  –  aus  Sicht  des  üöTrSh  zur
Förderung des Übergangs aus der WfB auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geschaffen werden,
um die Chancen für den Übergang nachhaltig zu verbessern?“
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nachhaltigen Verbesserung der Überleitung beitragen sollen wie „finanzielle Anreize …
für die in den WfB beschäftigten Behinderten“ und „auch für die Werkstätten selbst“.

Mit der „Herausnahme der WfB aus dem BSHG!“  und der „Schaffung eines WfB–Gesetzes
mit  einer  veränderten  Finanzierungsstruktur,  z.B.  Zahlung  direkter  Leistungen  an
Arbeitgeber  (indirekter  Minderleistungsausgleich)“,  fordert  ein  üöTrSh  eine  grund-
legende Reorganisation der Finanzierung beruflicher Rehabilitation und betrieblicher
Integration von Menschen mit Behinderung.

Auf die Flexibilisierung der Angebote zielen vier üöTrSh, etwa mit der Forderung nach
„erweiterten Fördermöglichkeiten der  Hauptfürsorgestellen … für  Personen, die nicht
bzw. noch nicht auf einem Regelarbeitsplatz tätig sind“.165

Geeignet  erscheint  dem üöTrSh diese Form der erweiterten Förderung im Hinblick auf „Per-
sonen,  die  wegen  fehlendem Leistungsvermögen“  einen  Arbeitsplatz  auf  dem  allgemeinen
Arbeitsmarkt nicht erreichen können, für die „aber eine berufliche Integration in das Arbeits-
leben ‚draußen’ – außerhalb der WfB und am Rande des allgemeinen Arbeitsmarkts – eine ad-
äquate Beschäftigungsmöglichkeit darstellt“.

Auf  die  Absenkung  von  Schwellen  und  Flexibilisierung  gerichtet  sind  auch  die
Forderungen, eine „genaue Beschreibung und Festlegung der Durchlässigkeit in beide
Richtungen  bei  allen  Maßnahmen“  vorzunehmen,  nach  „Wiederholung  von
Arbeitstraining/Berufsbildungsmaßnahme  bei  unverändertem  Behinderungsbild“  und
nach der gesetzlichen Verankerung einer „Probezeit mit Rückkehrrecht in die WfB“.

Auf  Regelungen zur Flexibilisierung am Arbeitsmarkt zielen die von zwei üöTrSh
formulierten Forderungen nach „außertarifliche Bezahlung bei nicht voller Leistungsfä-
higkeit“  und  nach  der  „Schaffung  zusätzlicher  Berufsfelder  mit  verringerten  An-
forderungen (Helferausbildung)“ ab.

Zwei weitere Forderungen beziehen sich auf  „Einrichtungsunabhängige,  Kostenträger-
übergreifende Beratungsstellen“ sowie darauf, daß „zur Schaffung von Rechtsklarheit
die Rechtsverordnungen zu Integrationsprojekten, Arbeitsassistenz alsbald erarbeitet
werden“.

165 Diese Forderung läuft  allerdings zugleich auch auf einen Wechsel des  Kostenträgers und
eine Kostenumverteilung hinaus, beinhaltet also ebenfalls einen deutlichen finanziellen Aspekt.
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Zusammenfassung

Hemmende Faktoren  lokalisierten die üöTrSh hauptsächlich in den Betrieben, bei den
WfbM und bei den behinderten Mitarbeitern der Werkstatt.

Auf betrieblicher Seite wird eine oft anzutreffende fehlende Akzeptanz beklagt ebenso
wie ein Mangel an geeigneten Arbeitsplätzen. Als unzureichend eingeschätzt werden
teilweise  die  finanziellen  Anreize  für  Unternehmen, bei  kleineren  Betrieben  ein  zu
geringer Handlungsspielraum vermutet.

Mangelnde Identifikation mit den Übergangszielen und fehlende Konzepte oder kon-
zeptionelle Schwächen der WfbM werden von den üöTrSh dort als häufigste Hemmnisse
eingeschätzt. Das Risiko verminderter Rentenansprüche bei einem Übergang auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt scheint den üöTrSh der häufigste motivationshemmende Fak-
tor bei den behinderten Mitarbeitern der WfbM.

Unterstützung in vielfältiger Form ist das Schlüsselwort, wenn es um die Einschätzung
der üöTrSh hinsichtlich förderlicher Rahmenbedingungen für den Übergang auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt geht; dies gilt sowohl für die behinderten Mitarbeiter der WfbM
wie auch für die aufnehmenden Betriebe. (Finanzielle) Anreize für WfbM-Beschäftigte,
Betriebe und zusätzlich die WfbM sahen die üöTrSh als zweite Säule eines übergangs-
förderlichen Klimas. Als weiterer förderlicher Faktor erschien die Stärkung der Koopera-
tion zwischen WfbM und Betrieben, ihren  Organisationen und den Integrationsfach-
diensten.

Ein außerbetriebliches gesellschaftliches Umfeld, das geprägt ist von sozialer Akzep-
tanz und den Möglichkeiten der Teilhabe behinderter Menschen, sowie eine paßgenaue
Mitarbeiterplazierung wurden ebenfalls als förderliche Rahmenbedingungen gewertet.

Aussagen zu den gesetzlichen Neuregelungen und waren den üöTrSh zum Befragungs-
zeitpunkt insofern nur begrenzt möglich, als das SchwbBAG erst einige Monate, das
SGB IX noch nicht in Kraft war. Mit dieser wichtigen Einschränkung läßt sich sagen:

Offensichtlich gab es bei den üöTrSh in der Einschätzung und Bewertung der gesetzli-
chen  Neuregelungen  kein  einheitliches  Meinungsbild, lediglich  in  der  Einschätzung,
durch die Neuregelungen würden die Beschäftigten in der WfbM benachteiligt, stimm-
ten fünf üöTrSh überein. Hier wurde reklamiert, daß die IFD in ihrer Ausrichtung auf
arbeitslose Schwerbehinderte die Beschäftigten der  WfbM nur unzureichend berück-
sichtige.

Knapp die Hälfte der üöTrSh sah Modifikationsbedarf hinsichtlich der geltenden rechtli-
chen  Rahmenbedingungen. Im Vordergrund standen hier  Forderungen, die  auf eine
Ausdifferenzierung und Flexibilisierung der bestehenden Angebote abzielen, sowie Ver-
besserungswünsche  zu  sozialversicherungsrechtlichen  und  finanziellen  Regelungen,
die den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt tangieren.
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3.9.4 Kontakt, Information und Kooperation

Fragen der Kooperation sind an mehreren Stellen dieses Berichts bereits unter verschie-
denen Blickwinkeln angesprochen worden: im Hinblick auf die Unterstützung der WfbM
bei der Vermittlung WfbM-Beschäftigter durch die Arbeitsverwaltung (vgl. Kap. 3.5.6, S.
79 ff) und die Integrationsfachdienste (vgl. Kap 3.5.7, S. 83 ff), im Hinblick auf die Zu-
sammenarbeit im Fachausschuß (vgl. Kap. 3.9.1, S. 127 ff).

In diesem Abschnitt geht es um darüber hinausgehende Aktivitäten gegenseitiger In-
formation und Kooperation der  Rehabilitationsträger und zuständigen Einrichtungen
untereinander, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Ferner werden Aktivitäten the-
matisiert, die sich auf die Arbeitgeber beziehen.

Kooperationsbeziehungen aus Sicht der Bundesanstalt für Arbeit

Aus Sicht der Bundesanstalt für Arbeit (BA) ist die Zusammenarbeit mit der BAG WfB
und der  Bundesarbeitsgemeinschaft  der  überörtlichen  Sozialhilfeträger  (BAGüS) gut.
Dies bedeutet  nicht, daß immer eine Meinung vertreten wird und nicht  auch unter-
schiedliche  Ansichten  vertreten  werden  können. Die  bisherigen  Erfahrungen  zeigen
aber, daß man in Abstimmungsgesprächen in der Regel doch zu einer einheitlichen Auf-
fassung kommt.

Gegenwärtig finden zwischen der BA und der  BAG WfB Abstimmungsgespräche statt,
um Rahmenvereinbarungen zu treffen über Maßnahmen im Eingangsverfahren, Maß-
nahmen im Berufsbildungsbereich und Kompetenzen des Fachausschusses (vgl. dazu
auch Kap. 3.9.1). Aus der Perspektive der BA besteht hier die Möglichkeit, bundesweit
Inhalte und Qualitätsanforderungen in ihren Eckwerten festzulegen, wobei deren kon-
krete Umsetzung und Durchführung allerdings jeweils in der regionalen Verantwortlich-
keit der Arbeitsämter liegt. Die Aufgaben des Fachausschusses sollen in der Rahmen-
vereinbarung noch differenzierter beschrieben werden als in der Werkstattverordnung
(WVO).

Neben der konkreten Zusammenarbeit mit den  überörtlichen Sozialhilfeträgern auf
lokaler Ebene in den jeweiligen Fachausschüssen gibt es Kontakte der BA mindestens
zweimal jährlich anläßlich von Tagungen der BAGüS, zu denen die BA regelmäßig einge-
laden wird.

Nach Ansicht der BA sind in der Zusammenarbeit mit der BAGüS Reibungsverluste zu
berücksichtigen, die an den gesetzlich  verankerten Schnittstellen gegenwärtig mehr
oder minder zwangsläufig auftreten müssen. Zum Beispiel ist die BA in der Regel für
die Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich zuständig. Für den Arbeitsbe-
reich ist der überörtliche Sozialhilfeträger zuständig und für die Vermittlung aus der
Werkstatt wieder die BA. Hieraus resultieren auf unterschiedlichen Ebenen Aufgaben,
die koordiniert und abgestimmt werden müssen. Der aus dem Wechsel der Zuständig-
keiten resultierende hohe Koordinierungsaufwand kann nur mit einem positiven Ergeb-
nis geleistet werden, wenn von den Beteiligten eine Abstimmung auch tatsächlich ge-
wollt ist.

Zusätzliche  Probleme  können  auftreten,  wenn  die  einschlägigen  Gesetzesformu-
lierungen Ermessensspielräume und Auslegungskapazitäten offenlassen. So lange be-
stimmte Paragraphen oder Sätze innerhalb eines Paragraphen undifferenziert  gefaßt
sind, sind Kooperationsprobleme vorprogrammiert.

Gegenwärtig  gibt  es  Abstimmungsprobleme  bezüglich  des  Eingangsverfahrens:  Ein  Streitfall
war, ob das Eingangsverfahren obligatorisch durchgeführt wird oder nicht. Ein zweiter Streitfall
ist die unterschiedliche Interpretation der Dauer des Eingangsverfahrens. 
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Weitere Reibungsverluste entstehen daraus, daß die BA und die überörtlichen Sozialhil-
feträger unterschiedliche rechtliche Ausgangspositionen hinsichtlich der Art und Weise
haben, wie die Maßnahmekosten für die behinderten Menschen in den Werkstätten zu
übernehmen sind:

Für den überörtlichen Sozialhilfeträger ist  der  § 93 BSHG relevant mit  der dort  formulierten
Grundpauschale, der Maßnahmepauschale und dem Investitionsbetrag, und die Einführung von
Hilfebedarfsgruppen, als Bausteine der Maßnahmekosten.

Für die BA war bisher bezogen auf die WfbM das SGB III relevant, nunmehr das SGB IX, in dem
zur Struktur der Tageskostensätze allerdings nichts formuliert ist.

Da in den Verträgen (s. u.)  auch Finanzierungsmodi behandelt werden, prallen hier unterschied-
liche Interessen aufeinander – zum Beispiel Einheitskostensätze versus hilfebedarfsorientierte
Kostensätze.

Bezogen auf den Übergang aus der WfbM wird voraussichtlich in einem gemeinsamen
Rahmenvertrag mit der BAGüS geregelt werden, daß – im Rahmen einer gemeinsamen
Verantwortung des überörtlichen Sozialhilfeträgers und des Arbeitsamts für die Einzel-
fälle und die Entwicklung von Konzepten für den Übergang – die Vorbereitung und
Förderung des Übergangs und dessen Finanzierung beim überörtlichen Sozialhilfeträ-
ger liegt, die Vermittlung dagegen Aufgabe der BA ist, die für diesen Bereich beab-
sichtigt, einen stärkeren Impuls zu geben. Aus der Perspektive der BA sollen nicht drei
Einzelverträge abgeschlossen werden, sondern ein gemeinsamer Rahmenvertrag zwi-
schen BA, BAG WfB und BAGüS.

Kontakt und Kooperation aus Sicht der überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Zum Befragungszeitpunkt geltende Absprachen mit Arbeitsämtern hinsichtlich Förder-
bedarfen außerhalb der WfbM oder konzeptioneller Weiterentwicklung166 gab es bei 17
üöTrSh (von 22) nicht. Fünf üöTrSh machen Angaben zu solchen Absprachen, wobei die
Zahl  solcher  Abstimmungsgespräche  schwankt  zwischen  Bedarfsfall,  einmal  jährlich
oder auch bis zu sechs Zusammenkünften. 

Einzelangaben  zu den Gesprächsinhalten  bezogen sich  auf  Fragen  des  unmittelbaren  Über-
gangs von der Sonderschule auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, die Regulierung von betriebli-
chen Praktika und/oder Ausbildung auf Außenarbeitsplätzen während des Arbeitstrainings so-
wie auf die Arbeitsmarktsituation.

Fünf üöTrSh gaben an, daß Absprachen mit  Arbeitsämtern geplant  oder im Aufbau
sind. 

Inhaltlich soll es hier um Überlegungen zur stärkeren Beteiligung der neu geschaffenen IFD ge-
hen, um Planungen für Integrationsprojekte, um Möglichkeiten einer Kooperation der Werkstufe,
Sonderschule G und des Arbeitstrainingsbereichs der WfbM sowie um den Ausbau von Arbeits-
marktgesprächen unter Beteiligung von Reha-Trägern und WfbM oder die Planung von Werk-
stattleitertagungen mit Reha-Trägern.

Kontakte/Kooperation von Seiten der üöTrSh mit Arbeitsämtern hinsichtlich der Ver-
mittlung aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt167 gab es bei elf üöTrSh nicht,
ebenfalls elf üöTrSh nannten unterschiedliche Formen von Kontakt/Kooperation. Davon
gaben fünf üöTrSh an, daß diese Art  von Kontakten im Rahmen der  Fachausschuß-
Sitzungen stattfinden. Von vier anderen gehen solche Kontakte nur vereinzelt aus, und
bei zwei üöTrSh sind sie institutionalisiert (mindestens vierteljährlich).

166 Fragebogen üöTrSh, Frage 6.1 „Welche Absprachen gibt es mit Arbeitsämtern über Förderbe-
darfe außerhalb der WfB, über konzeptionelle Fortentwicklungen etc.?“
167 Fragebogen üöTrSh, Frage 6.2: „Welche Kontakte/Kooperation gibt es von Seiten der üöTrSh
mit Arbeitsämtern hinsichtlich der Vermittlung aus der WfB auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
(z.B. im Sinne von „Arbeitsmarktgesprächen“)?
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In Planung oder im Aufbau befindliche Kontakt-/Kooperationsbeziehungen wurden von
drei üöTrSh genannt: 

Neben dem eher allgemeinen Hinweis auf geplante Abstimmungsgespräche zählen hierzu auch
Gespräche zur stärkeren Beteiligung der neu geschaffenen IFD und das Vorhaben, die Kontakte
mit den Arbeitsämtern und den regionalen Integrationsfachdiensten zu intensivieren.

Eine Kooperation mit den Hauptfürsorgestellen (jetzt Integrationsämtern) hinsichtlich
des Übergangs aus der WfBM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt168 gab es wiederum bei
elf üöTrSh nicht,  bei elf üöTrSh hingegen doch:

In einem Fall „erübrigt“ sich eine Kooperation gewissermaßen, da die Zuständigkeit in einer Ab-
teilung liegt. In Hamburg ist die berufliche Rehabilitation (Eingliederungshilfe, HFSt und SGB III-
Maßnahmen) in der Arbeitsmarktpolitik zusammengefaßt und strategisch auf gemeinsame Ziele
ausgerichtet. Drei üöTrSh nannten die Bildung hausinterner gemeinsamer Arbeitsgruppen zum
Übergang aus WfbM. In zwei Regionen bestanden konkrete Kooperationen bzgl. WfbM-Modell-
projekten. Ebenfalls in zwei Regionen bezog sich die Kooperation auf die Nutzung von Integra-
tionsdiensten für WfbM. Ferner erwähnten einzelne üöTrSh eine intensive Abstimmung bei In-
tegrationsprojekten,  eine  Sondervereinbarung  zur  Vermittlung  von  WfbM-Beschäftigten  auf
Arbeitsplätze des Öffentlichen Dienstes sowie Fachtage bzw. Fachkontakte.

Zwei  üöTrSh  gaben  darüber  hinaus  weitere  Planungen  zur  Zusammenarbeit  an
(Fortsetzung der intensiven Zusammenarbeit bzw. künftig regelmäßige Abstimmungs-
gespräche).

Initiativen  bezüglich  Arbeitgebern  oder  Unternehmerverbänden  hinsichtlich  der
Förderung des Übergangs169 waren eher selten: Nur fünf üöTrSh (von 22) machten dies-
bezügliche Aktivitäten geltend.

Allerdings lassen dabei nur zwei üöTrSh in ihren Angaben einen direkten Bezug zur Intention
der Fragestellung erkennen: im einen Fall „Landesaktionsprogramme und regelmäßige Gesprä-
che (mindestens vier im Jahr) im Dialog Arbeit und Soziales“; im andern Fall „Mitwirkung in Beirä-
ten des IFD (…) bis zum Inkrafttreten des SchwbBAG“.

Zusammenfassung

Die  Kooperation  auf  der  Bundesebene  zwischen  der  BAG WfB,  der  BAGüS  und der
Bundesanstalt für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung des Übergangs auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt ist nicht konfliktfrei, aber vorhanden, die Bemühungen der
Bundesanstalt für Arbeit um eine Rahmenvereinbarung mit den beiden Bundesarbeits-
gemeinschaften  läßt  möglicherweise sogar  eine  verstärkte  Kooperation bei  der  Um-
setzung der neuen gesetzlichen Regelungen erkennen.

Auf der lokalen Ebene scheint die Kooperation häufig weniger ausgeprägt. Insbesonde-
re zwischen überörtlichen Sozialhilfeträgern und Arbeitsämtern gab es eher wenig über
die  Fachausschußsitzungen  hinausgehende  Formen  der  Kooperation  und  des  Aus-
tauschs im Blick auf die Förderung des Übergangs. Immerhin sind in einigen Regionen
verstärkte Bemühungen um Zusammenarbeit erkennbar. Auch die Zusammenarbeit mit
den Integrationsämtern scheint erweiterbar, konkrete Ansatzpunkte dafür sind durch-
aus vorhanden, wie die genannten Beispiele belegen.

Initiativen der üöTrSh gegenüber Arbeitgebern und ihren Verbänden sind bislang prak-
tisch sehr selten, obwohl sich auch hier sinnvolle Ansatzpunkte finden lassen.

168 Fragebogen üöTrSh, Frage 6.4: „Welche Kooperation gibt es zwischen üöTrSh und HFSt hin-
sichtlich des Übergangs aus WfB auf den allgemeinen Arbeitsmarkt?“
169 Fragebogen  üöTrSh, Frage  6.3  „Welche  Initiativen   gibt  es  von  Seiten  der  üöTrSh  bzgl.
privaten  und  öffentlichen  Arbeitgebern  oder  Unternehmensverbänden  mit  dem  Ziel  der
Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt?“
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4 ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNGEN

4.1 Gegenstand der Studie und Durchführung der
Befragungen

Im Kontext  der  in  den  letzten  Jahren  erfolgten  Gesetzesänderungen  im Schwerbe-
hindertenrecht, die unter anderem auf eine Förderung der Übergänge aus Werkstätten
für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt abzielen, wurde im Auftrag
des BMA eine Studie zur Ist-Situation und zu Perspektiven einer Erhöhung der Zahl der
Übergänge durchgeführt.

Die Studie umfaßte die Befragung von vier  Adressatengruppen im Laufe des  Jahres
2001: Die Werkstätten für behinderte Menschen, die überörtlichen Träger der Sozialhil-
fe, die Bundesanstalt für Arbeit sowie die Integrationsämter.

Die Beteiligungsquote der WfbM an der schriftlichen Befragung betrug insgesamt rund
48 % und kann als sehr befriedigend gelten. Hinsichtlich der Beteiligung der WfbM aus
den einzelnen Bundesländern sind deutliche regionale Unterschiede festzustellen.

Als Resultat der WfbM-Befragung liegen nunmehr quantitative Daten hinsichtlich der
Übergänge für den Zeitraum von 1998 bis 2000 für immerhin rund die Hälfte der WfbM
vor. Für die andere Hälfte der WfbM verbleibt allerdings weiterhin eine Ungewißheit.

Empfehlung:

Übergänge  aus  WfbM  in  externe  berufliche  Bildungsmaßnahmen  und  auf
Arbeitsplätze  des  allgemeinen  Arbeitsmarktes  sollten  bundesweit  systematisch
erfaßt, auch auf zentraler  Ebene ausgewertet  und aufbereitet  und in  geeigneter
Form jährlich publiziert werden.

4.2 Übergänge aus der WfbM

Die dokumentierten Übergänge sowohl in berufliche Bildungsmaßnahmen als auch auf
Arbeitsplätze des allgemeinen Arbeitsmarktes erfolgten weit überwiegend aus hand-
werklich-manuellen Tätigkeitsbereichen der WfbM, die Dienstleistungsbereiche spielten
keineswegs eine dominierende Rolle. Damit erweisen sich die „klassischen“ eher durch
einfache  manuelle  Tätigkeiten  geprägten  Arbeitsbereiche  der  WfbM  wie  Indus-
triemontage und Verpackung als durchaus für Übergänge geeignet.

Die WfbM aus den neuen Bundesländern weisen in der Gesamtbetrachtung hinsichtlich
der Übergänge in berufliche Bildungsmaßnahmen bzw. auf den allgemeinen Arbeits-
markt einen deutlichen Rückstand auf.

Dies läßt sich vermutlich zurückführen auf eine Kombination mehrerer hemmender Fak-
toren: (a) WfbM befinden sich teilweise noch in der Konsolidierungsphase; (b) ungüns-
tige Arbeitsmarktsituation (vgl. dazu aber unten); (c) teilweise infrastrukturelle Mängel;
(d) weniger dichtes Netz an unterstützenden Diensten; (e) Bezug von Erwerbsunfähig-
keitsrente in vielen Fällen als Motivationsbremse, da Rentenanspruch bei Übergang auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt (außer in Integrationsprojekte) erlischt.
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Empfehlung:

Die Erhöhung der Zahl der Übergänge in den WfbM der neuen Bundesländer er-
fordert gemeinsame Anstrengungen aller Partner, auch eine aktiv unterstützende
Rolle  der  Sozialpolitik. Gezielte Länderprogramme könnten hier  –  ähnlich wie in
einigen der alten Bundesländer – für eine Anschubwirkung sorgen.

Übergänge auf Arbeitsplätze des allgemeinen Arbeitsmarktes

Für  die  Jahre  1998–2000  berichteten  die  WfbM  insgesamt  545  Übergänge  auf
Arbeitsplätze des allgemeinen Arbeitsmarktes. Diese Übergänge gehen überproportio-
nal auf das Konto der alten Bundesländer. Insgesamt hat die Hälfte der WfbM für diesen
Zeitraum zumindest einen Übergang berichtet, umgekehrt die Hälfte der WfbM nicht
einen einzigen Übergang.

Ein positiver Trend scheint aber erkennbar: Generell ist eine Steigerung der Übergangs-
zahlen um 71 % im Zeitraum von 1998–2000 zu verzeichnen, auch ist der Anteil der-
jenigen WfbM gestiegen, die zumindest einen Übergang im Jahr erreichten.

Die Übergangsquoten liegen absolut  sehr niedrig, doch ist auch hier eine Aufwärts-
entwicklung zu konstatieren. Summarisch betrachtet hat die Übergangsquote von 1998
bis 2000 zugenommen: von 0,15 % im Jahr 1998 über 0,19 % im Jahr 1999 auf 0,24 %
im Jahr 2000.

Eine über die summarischen Quoten hinausgehende Aufschlüsselung zeigt, daß im Jahr
2000  knapp  zwei  Drittel  der  WfbM  eine  Übergangsquote  von  0 %  aufwiesen.  In
immerhin 24 Fällen (8 % der WfbM) lag andererseits die Übergangsquote bei über 1 %.
Die Werkstätten müssen also differenziert betrachtet werden: Während die deutliche
Mehrheit  der  WfbM mit  einer  Übergangsquote  von  0 %  das  Gesamtbild  dominiert,
zeigen eine Reihe von WfbM, daß höhere Übergangsleistungen möglich sind.

Der  Arbeitstrainingsbereich  hat  hinsichtlich  der  Übergänge  auf  den  allgemeinen
Arbeitsmarkt ein überproportional hohes Gewicht, wenn auch sehr viel schwächer aus-
geprägt als bei den Übergängen in berufliche Bildungsmaßnahmen: Gut ein Viertel aller
Übergänge  erfolgte  aus  dem Arbeitstrainingsbereich,  70 %  aus  dem Arbeitsbereich.
Dies  spiegelt  den mit  dem Arbeitstrainingsbereich (jetzt  Berufsbildungsbereich) ver-
bundenen Anspruch wider.

„Ausgelagerte“ und das heißt arbeitsmarkt- und betriebsnähere Varianten wie Außen-
arbeitsplätze,  Außenarbeitsgruppen  und  Betriebspraktika,  bildeten  sehr  häufig  den
Ausgangspunkt für einen Übergang. Den Betriebspraktika kommt hier ein besonders
hervorzuhebendes Gewicht zu. 

Bemerkenswert  ist,  daß in  sehr  vielen  Fällen  der  Übergang auch  nach  langjähriger
Zugehörigkeit zum Arbeitsbereich gelang: Bei knapp zwei Fünftel der dokumentierten
Einzelfälle, in denen der Übergang aus dem Arbeitsbereich erfolgte, war dies nach mehr
als fünf Jahren WfbM-Arbeitsbereich der Fall. In diesem Zusammenhang ist auch festzu-
halten, daß 12 % der auf den allgemeinen Arbeitsmarkt integrierten Personen älter als
40 Jahre waren.

Anders als bei den Übergängen in berufliche Bildungsmaßnahmen stellten Lernschwie-
rigkeiten hier die häufigste Art der Behinderung dar: Sie wurde zwei Dritteln der über-
gegangenen  WfbM-Beschäftigten  attestiert,  das  entspricht  deutlich  eher  dem Anteil
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dieser Behinderungsart bei der WfbM-Klientel insgesamt. Psychische Behinderung traf
bei einem Drittel  der Personen zu, ihr Anteil ist  also auch bei den Übergängen auf
Arbeitsplätze, wenn auch schwächer ausgeprägt, noch überproportional.

Bei dem Drittel der Fälle, bei dem keine Angabe zum Grad der Behinderung gemacht
wurde, handelt es sich zum großen Teil um Personen mit psychischer Behinderung. Von
den übrigen waren 95 % anerkannt schwerbehindert, gut ein Drittel sogar mit einem
GdB von 100:

Prognosen der WfbM: in einem 5-Jahres-Zeitraum erwartete Übergänge

Zu den für die kommenden fünf Jahre (bezogen auf den Befragungstermin im Frühjahr
2001) erwarteten Übergängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt äußerten sich insge-
samt zwei Drittel der WfbM. Sie erwarten mehr als 1.100 Übergänge.

Die auf die Platzzahlen im Jahr  2000 bezogene Quote der  Übergangserwartung für
diesen 5-Jahres-Zeitraum liegt zwischen 1,15 % (Untergrenze) und 1,64 % (Obergrenze).

Für diejenigen WfbM, die eine Prognose abgegeben haben, läßt sich ein Zusammenhang
zur bisherigen „Übergangsleistung“ feststellen: Je mehr Übergänge die WfbM in den
Jahren 1998–2000 erreicht hatten, um so höhere Erwartungen hatten sie an die Zahl
der Übergänge in der näheren Zukunft.

Empfehlungen:

Übergänge aus dem Berufsbildungsbereich sollten weiter forciert werden: Eine Kon-
zeption zum Übergang muß den Berufsbildungsbereich als Plattform für Übergänge
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt als integralen Bestandteil beinhalten. 

Es ist Aufgabe aller Rehabilitationsträger, insbesondere im Fachausschuß darauf zu
achten, daß der  Berufsbildungsbereich hinsichtlich der Übergänge auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt den gleichen Stellenwert hat wie der Arbeitsbereich.

Integrationsbemühungen dürfen sich keineswegs auf diejenigen beschränken, die
erst  kurze  Zeit  im Arbeitsbereich  der  WfbM tätig  sind.  Auch  langjährig  WfbM-
Beschäftigte haben noch gute Übergangschancen.

Auch ein höheres Lebensalter sollte kein Ausschlußkriterium sein, wenn es um die
Frage geht, ob ein  WfbM-Beschäftigter  für  einen  Übergang auf den  allgemeinen
Arbeitsmarkt in Frage kommt.

Der GdB ist zur Beurteilung von Integrationschancen offenkundig ungeeignet. 

Für  diejenigen  WfbM, die in  den letzten Jahren keine Übergänge auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt zu verzeichnen hatten, ist es von besonderer Wichtigkeit, die
Schwelle zunächst  überhaupt  einmal zu überschreiten: Erfolg schafft  begründete
Zuversicht.

In  Anbetracht  der  WfbM-Einschätzungen  sowie  der  Potentiale,  die  insbesondere
durch das SGB IX gegeben sind, erscheint eine Quote von 1 % Übergängen auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt jährlich als politisches Ziel realistisch.
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Übergänge in externe berufliche Bildungsmaßnahmen

Für die Jahre 1998 bis  2000 verzeichneten die WfbM insgesamt  255 Übergänge in
externe berufliche Bildungsmaßnahmen. Sie entfallen fast ausschließlich auf WfbM aus
den alten Bundesländern und aus Berlin.

Bezogen auf die Platzzahlen der WfbM insgesamt ergeben sich für die Jahre 1998 bis
2000 jeweils Übergangsquoten von rund 0,1 %; bezogen auf die Platzzahlen derjenigen
WfbM, die überhaupt Übergänge in berufliche Bildungsmaßnahmen aufwiesen, ergeben
sich jeweils Übergangsquoten von 0,6 %.

Damit läßt sich festhalten, daß Übergänge in externe berufliche Bildungsmaßnahmen
rein quantitativ noch keine große Bedeutung hatten.

Knapp ein Viertel der Personen ging in Förderlehrgänge über. Solche Förderlehrgänge
stellen hinsichtlich des Anforderungsniveaus gewissermaßen die „nächste Stufe“ nach
der WfbM dar, sie werden auch besonders häufig mit einem Abschluß beendet. Nur
11 % der Personen gingen in betriebliche Ausbildungs- oder Umschulungsmaßnahmen
über.

Zwar erfolgten die Übergänge überproportional aus dem Arbeitstrainingsbereich (jetzt
Berufsbildungsbereich).  Rund  die  Hälfte  der  Übergänge  erfolgte  jedoch  aus  dem
Arbeitsbereich, und zwar weit überwiegend innerhalb der ersten drei Jahre der Zugehö-
rigkeit  zum  Arbeitsbereich.  Bemühungen  um  weitere  berufliche  Bildung  auch  im
Arbeitsbereich sind also nicht  nur generell sinnvoll, sondern auch aussichtsreich im
Blick auf Übergänge in externe berufliche Bildung. 

Die Tatsache, daß knapp ein Fünftel der Übergänge nach mehr als fünf Jahren Zugehö-
rigkeit  zum Arbeitsbereich erfolgte, belegt, daß solche Übergangsbemühungen auch
nach einer bereits längeren Zugehörigkeit zum Arbeitsbereich noch aussichtsreich und
sinnvoll sind.

In einer erheblichen Anzahl von Fällen kam es zu einem Abbruch der Bildungsmaß-
nahme oder zu anschließender Arbeitslosigkeit bzw. zu einer Rückkehr in die WfbM.
Dies ist im Zusammenhang zu sehen mit dem Befund, daß mehr als zwei Dritteln der
Teilnehmer eine psychische Behinderung attestiert wurde, Teilnehmer mit psychischer
Behinderung  aber  besonders  häufig  von  Maßnahmeabbruch  bzw.  anschließender
Arbeitslosigkeit  betroffen  waren.  Menschen  mit  psychischer  Behinderung  sind  auf
Grund ihrer vorhandenen Fähigkeiten häufig besonders bildungsgeneigt und -geeignet,
andererseits auf Grund ihrer Behinderung starken Schwankungen unterworfen. Insge-
samt könnte dies ein Indiz für unzureichende Unterstützungsstrukturen beim Über-
gang in berufliche Bildungsmaßnahmen außerhalb der WfbM sein. Die wichtige Rolle
einer Unterstützung wird auch dadurch deutlich, daß es bei Übergängen, die mit Unter-
stützung eines (externen) Projektes/Dienstes erfolgten, häufiger zu einem Arbeitsver-
hältnis im Anschluß an die Bildungsmaßnahme bzw. seltener zu einem Wiedereintritt in
die WfbM kam.

Zwar sind Personen mit Lernschwierigkeiten gemessen an ihrem Anteil in WfbM hin-
sichtlich der Übergänge unterrepräsentiert. Daß dennoch der Übergang in berufliche
Bildungsmaßmaßnahmen in mehr als einem Drittel der Fälle Personen gelang, denen
Lernschwierigkeiten attestiert wurden, ist ein Beleg für ihre Lernfähigkeit und ein ermu-
tigendes Zeichen.
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Empfehlungen:

Förderlehrgänge insbesondere in betriebsnaher Form sollten im Rahmen des Berufs-
bildungsbereichs gezielt anvisiert werden.

Ambulante Angebote sind zu verstärken: Durch geeignete Unterstützung sollten be-
triebliche (statt  überbetriebliche) Formen der beruflichen Bildung stärker genutzt
werden. Dabei sollten bestehende Kooperationsbeziehungen mit  WfbM-nahen Be-
trieben konsequent genutzt werden.

Gerade in der ersten Zeit nach einem Übergang aus dem Berufsbildungsbereich in
den Arbeitsbereich der WfbM sollte die Chance genutzt werden, durch besonders in-
tensive Bemühungen um weitere berufliche Bildung den Übergang in externe Bil-
dungsmaßnahmen zu forcieren.

Auch bereits mehrjährig im Arbeitsbereich Beschäftigte dürfen hier nicht aus dem
Blick geraten: Daß auch bei ihnen durchaus noch Chancen auf einen Übergang in
berufliche Bildungsmaßnahmen bestehen, muß in der Förderplanung berücksichtigt
werden.

Insbesondere bei Teilnehmern mit einer psychischen Behinderung sollte stärkeres
Augenmerk auf begleitende Unterstützung während einer beruflichen Bildungsmaß-
nahme, aber auch in der Phase des anschließenden Übergangs in ein Arbeitsverhält-
nis gelegt werden.

Stabilität der Übergänge, Arbeitsassistenz und Nachbetreuung, Wiederaufnahme

Hinsichtlich der Stabilität der erreichten Arbeitsverhältnisse hatten die befragten WfbM
nur  bei  71 %  der  dokumentierten  Übergänge  Erkenntnisse.  Danach  bestanden  drei
Viertel der Arbeitsverhältnisse länger als ein Jahr. Insgesamt kam es bei rund einem
Fünftel aller dokumentierten Übergänge zu einem Abbruch des Arbeitsverhältnisses,
und zwar überwiegend innerhalb der ersten sechs Monate. Mehrheitlich waren nach
Kenntnis der WfbM person- oder verhaltensbedingte Gründe für den Abbruch verant-
wortlich.

Diese  Angaben  zur  Stabilität  der  Arbeitsverhältnisse  lassen  sich  allerdings  nur  als
Anhaltspunkte interpretieren, sie gestatten keine zuverlässigen Aussagen und können
eine systematische statistische Erfassung nicht ersetzen.

Der Übergang aus der WfbM auf einen Arbeitsplatz des allgemeinen Arbeitsmarktes be-
deutet auch einen Übergang aus dem dichten Betreuungsnetz innerhalb der WfbM in
ein erheblich weitmaschigeres Betreuungsnetz am betrieblichen Arbeitsplatz. Hier er-
folgt nur punktuell eine Abfederung durch die üöTrSh.

Bei drei Fünftel der dokumentierten Einzelfälle erfolgte keine Nachbetreuung durch die
WfbM nach dem Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die in den übrigen Fällen
geleistete  Nachbetreuung  erfolgte  in  der  Regel  durch  Mitarbeiter  des  Begleitenden
Dienstes oder auch durch eine Integrationsfachkraft der WfbM, und zwar überwiegend
durch persönliche Besuche am Arbeitsplatz.

Nur eine Minderheit der WfbM hatte zum Befragungszeitpunkt Erfahrungen in der Zu-
sammenarbeit mit den Integrationsämtern hinsichtlich Unterstützung am Arbeitsplatz,
eine direkte Zusammenarbeit war noch eher selten und offensichtlich keineswegs „ob-
ligatorisch“ bei  einem Übergang. Damit  kann festgehalten werden, daß die seit  Juli
2001 in § 5 Abs. 4 der Werkstattverordnung (WVO) präzisierte Aufgabe der WfbM, dar-
auf hinzuwirken, daß „das Integrationsamt, gegebenenfalls unter Beteiligung eines In-
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tegrationsfachdienstes, die begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben erbringen“, in
der Breite tatsächlich eine Forderung darstellt, die noch umgesetzt werden muß.

Zwar lassen die aus der WfbM-Befragung verfügbaren Daten keine Aussagen zu über
den notwendigen Begleitungs- und Betreuungsaufwand beim und nach dem Übergang
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Immerhin sprechen einige Indizien dafür, daß dieser
Aufwand in etlichen Fällen beträchtlich ist.

Alle bisherigen Modellprojekte belegen zudem, daß Menschen mit Lernschwierigkeiten
bei ihrer Integration auf Arbeitsplätze des allgemeinen Arbeitsmarktes häufig intensi-
ver begleitender Unterstützung bedürfen und daß eine solche Unterstützung in diesen
Fällen eine notwendige Bedingung für den Integrationserfolg darstellt. Dies gilt  ins-
besondere auch für WfbM-Beschäftigte.

Mit dem SchwbBAG und dem SGB IX ist die arbeitnehmerorganisierte „Arbeitsassistenz“
als zusätzliche Unterstützungsmöglichkeit für schwerbehinderte Arbeitnehmer als Hilfe
zur Erlangung bzw. zur Sicherung eines Arbeitsplatzes verankert worden. Daneben be-
stehen die bisherigen Leistungsmöglichkeiten des Integrationsamtes an Arbeitgeber für
vergleichbare Unterstützungsleistungen weiterhin. Schließlich gehört die erforderliche
Unterstützung am Arbeitsplatz auch zu den Aufgaben der neugeschaffenen Integra-
tionsfachdienste, wobei allerdings fraglich bleibt, inwieweit die derzeitigen Vergütungs-
regelungen eine intensive Unterstützung überhaupt erlauben.

Gut drei Viertel der WfbM hatten nach einem Übergang auf den allgemeinen Arbeits-
markt noch Kontakt zu den ehemaligen WfbM-Beschäftigten. Hinsichtlich Charakter und
Intensität,  Anlässen  und  Formen  sowie  den  an  der  Kontaktpflege  beteiligten  Per-
sonengruppen gibt es eine breite Streuung.

Bei gut der Hälfte der von den WfbM als definitiv gescheitert bezeichneten Arbeitsver-
hältnisse kam es zu einer Wiederaufnahme in die WfbM.

Eine solche Rückkehrmöglichkeit ist aus Sicht der befragten WfbM selbstverständlich,
soweit es auf sie ankommt; jedoch sind die konkreten Modalitäten in den Zuständig-
keitsbereichen der üöTrSh noch recht unterschiedlich in Bezug auf die Frist, innerhalb
derer  eine Wiederaufnahme ohne erneuten Reha-Antrag möglich ist, sowie in Bezug
darauf, inwieweit der Grund des Arbeitsplatzverlustes geprüft wird oder weitere Wieder-
aufnahmekriterien Anwendung finden.

Empfehlungen:

Um die Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit der Übergänge zu sichern, wäre ein in-
tensiviertes Unterstützungsangebot erforderlich.

Nach einem Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sollte der Integrationsfach-
dienst (Berufsbegleitung) eine besondere Verantwortung wahrnehmen und sich ak-
tiv um die Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses kümmern. Alle gesetzlich vorgese-
henen  Möglichkeiten  zur  Unterstützung  am  Arbeitsplatz  sollten  dabei  genutzt
werden.

Um die verfügbaren Instrumente zur Unterstützung am Arbeitsplatz auch für WfbM-
Beschäftigte  insbesondere  mit  Lernschwierigkeiten  beim  Übergang  auf
Arbeitsplätze des allgemeinen Arbeitsmarkt nutzbar zu machen, dürfen die jewei-
ligen Anspruchsvoraussetzungen nicht so umgedeutet oder eingeengt oder abge-
grenzt werden, daß die WfbM-Beschäftigten mit ihrem spezifischen Unterstützungs-
bedarf faktisch ausgeblendet werden.
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Soweit Integrationsfachdienste mit der Vermittlung von WfbM-Beschäftigten beauf-
tragt werden, müssen die Vergütungsregelungen eine notwendige intensive Unter-
stützung am Arbeitsplatz ermöglichen.

Leistungen des Integrationsamtes an Arbeitgeber im Rahmen der begleitenden Hilfe
sollten  nicht  nur  innerbetriebliche, sondern auch  ambulante  Formen der  Arbeit-
sassistenz ermöglichen.

Wenngleich  quantitativ  noch  wenig  bedeutsam,  könnte  die  arbeitnehmer-
organisierte Arbeitsassistenz auch für WfbM-Beschäftigte beim Übergang auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt durchaus an Gewicht gewinnen, insbesondere wenn kon-
krete Angebote von entsprechenden Dienstleistungsagenturen entwickelt werden.

Hierfür (aber grundsätzlicher auch im Blick auf andere Unterstützungsformen) wird
wesentlich sein, daß die „Vorläufigen Empfehlungen“ der BIH so offen gehalten und
weiterentwickelt werden, daß sie dem spezifischen Unterstützungsbedarf von Men-
schen mit Lernschwierigkeiten gerecht werden.

Dazu  gehört  vor  allem,  daß  Arbeitsassistenz  durchaus  qualifizierende  Elemente
beinhalten kann; daß sie nicht  auf die Leistung „technischer Handgriffe“ verengt
wird, sondern ebenso beispielsweise Hilfestellungen zur Strukturierung der Arbeits-
abläufe umfassen kann; daß die Interpretation hinsichtlich der Frage, ob denn der
Arbeitsplatz überhaupt zu den Fähigkeiten passe, nicht restriktiv erfolgt, sondern
der Tatsache Rechnung trägt, daß zahlreiche in der Literatur dokumentierte Fallbei-
spiele durchaus ein gutes „Passungsverhältnis“ belegen – sofern eben angemessene
Unterstützung verfügbar ist.

Die Kontaktpflege durch die WfbM hat, gerade angesichts der häufigen Befürchtung
sozialer  Isolation nach  einem Übergang auf den  allgemeinen Arbeitsmarkt, eine
wichtige Funktion, die auch zur Stabilisierung von Arbeitsverhältnissen beitragen
kann. Solche Angebote sollten beibehalten oder erweitert werden.

Besonders geeignet könnte beispielsweise das Angebot regelmäßiger „Stammtische“
sein,  bei  denen  eine  zwanglose  Gelegenheit  zum  Austausch  zwischen  WfbM-
Beschäftigten und ihren früheren Kollegen etwa auch über die Erfahrungen auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt besteht.

Geregelte und organisierte Angebote der WfbM zur Kontaktpflege sollten Bestand-
teil der Vergütungsvereinbarungen mit den Rehabilitationsträgern sein.

Zur Dauerhaftigkeit von Arbeitsverhältnissen nach Übergängen aus WfbM auf den
allgemeinen  Arbeitsmarkt  sollte  eine  bundesweite  Verbleibsstudie  durchgeführt
werden, die einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren umfaßt.

Der Verlust eines Arbeitsplatzes ist noch nicht mit einem „Scheitern auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt“ (und der Notwendigkeit einer Rückkehr in die WfbM) gleichzu-
setzen. Es sollte Aufgabe der Integrationsfachdienste sein, sich umgehend um eine
Neuvermittlung auf einen anderen Arbeitsplatz zu bemühen.

Sollte eine Neuvermittlung doch nicht möglich sein und der Betroffene eine Rück-
kehr in die WfbM anstreben, sollte ihn der Integrationsfachdienst auch dabei unter-
stützen.

Um sowohl für Betroffene als auch für WfbM Transparenz und Handlungssicherheit
herzustellen, ist eine bundesweit einheitliche Regelung zur Rückkehr in die WfbM
nach  einem  Scheitern  auf  dem  allgemeinen  Arbeitsmarkt  und  zum  damit  ver-
bundenen Wiederaufnahmeverfahren wünschenswert.



154 Übergang aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt Bericht
Juni 2002 ISB gGmbH

Eine solche Regelung sollte so gestaltet sein, daß einerseits  der Rückweg in die
WfbM nicht bürokratisch versperrt wird, andererseits aber auch nicht vorschnell, d.
h. ohne Prüfung anderer Optionen, eine Wiederaufnahme in die WfbM erfolgt.

Falls  ein Arbeitnehmer nach dem Scheitern des  Übergangs auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt zur Rückkehr in die WfbM einen Wiederaufnahmeantrag stellen muß,
sollte ihm Unterstützung bei der Antragstellung gegeben werden.

Auswertungsgespräche  bei  Rückkehr  in  die  WfbM  zur  Besprechung  und  Auf-
arbeitung eines Scheiterns auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wie sie von einigen
WfbM praktiziert werden, können als generelles Angebot empfohlen werden, auch
um Demotivierung hinsichtlich des Übergangs beim Rückkehrenden wie auch bei
anderen WfbM-Beschäftigten entgegenzuwirken.

4.3 Rahmenbedingungen

Arbeitsmarktsituation

Die WfbM aus den neuen Bundesländern weisen überproportional  häufig eine Über-
gangsquote von 0 % auf. Der Blick auf die Arbeitslosenquote zeigt zugleich eine extrem
ungünstige Arbeitsmarktsituation in diesen Bundesländern. Dennoch finden sich auch
hier fünf WfbM, die eine Übergangsquote von mehr als 0,5 % erzielt haben.

Ähnlich ist auch bei einer Betrachtung der Arbeitsmarktsituation auf der Ebene der ein-
zelnen  Arbeitsämter  ein  Zusammenhang  mit  den  Übergängen  auf den  allgemeinen
Arbeitsmarkt  erkennbar. Wichtig  ist  aber  festzuhalten, daß einerseits  eine  günstige
Arbeitsmarktsituation häufig nicht genutzt wird, andererseits auch bei extrem ungüns-
tiger Arbeitsmarktsituation immer noch Handlungsspielräume bestehen.

Die Ergebnisse zeigen, daß die Situation auf dem regionalen und lokalen Arbeitsmarkt
zwar durchaus einen Einfluß auf die Übergangschancen hat, aber keinesfalls vollkom-
men deterministisch wirkt.

Empfehlung:

Auch bei  objektiv  ungünstiger  Arbeitsmarktsituation ist  es  nicht  begründet  und
nicht angebracht, in Resignation oder Fatalismus hinsichtlich des Übergangs aus
WfbM  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  zu  verfallen.  Durch  besondere  Bemü-
hungen um jeden Einzelfall (vgl. folgende Empfehlungen) können WfbM nicht nur
immer wieder „Erfolge gegen den Trend“, sondern sogar gute Übergangsquoten er-
zielen.

Größe der WfbM

Sehr  kleine  WfbM (unter  240  Plätze)  sind  überproportional  häufig  als  integrations-
schwach zu bezeichnen (Übergangsquote von 0 %), wobei einige der WfbM unter 120
Plätzen davon abweichend vergleichsweise gute Übergangsergebnisse aufweisen. Ins-
gesamt günstigere Übergangsquoten sind bei WfbM ab 360 Plätzen vorzufinden.

Daraus sollte kein Plädoyer für Großeinrichtungen abgeleitet werden. Im Blick auf die
Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist in diesem Zusammen-
hang aber zu vermuten, daß größere WfbM eher in der Lage sind, interne Ressourcen
zur Unterstützung zu mobilisieren.
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Empfehlungen:

Für  kleinere  WfbM  könnte  es  sinnvoll  sein,  „Übergangsverbünde“  mit  anderen
(kleinen oder auch größeren) WfbM in der Nähe zu bilden, um auf diese Weise die
„kritische Masse“ für die Mobilisierung interner Unterstützungsressourcen zu errei-
chen.

Kleineren WfbM ist darüber hinaus in besonderem Maß die intensive Kooperation
mit einem Integrationsfachdienst zu empfehlen.

Große WfbM könnten ihre Übergangserfolge steigern, indem sie sicherstellen, daß
die einzelnen (teilweise recht selbständig agierenden) Abteilungen und ihre Abtei-
lungsleiter neben wirtschaftlichen Kennziffern explizit auch Übergänge auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt als konkretes operatives Ziel begreifen und verfolgen.

4.4 Konzepte und Handlungsformen

Konzept zum Übergang

Insgesamt lag bei 180 bzw. 62 % der WfbM ein Übergangskonzept vor oder befand sich
in Erarbeitung. Umgekehrt verfügen rund zwei Fünftel der WfbM zum Stichtag und auch
in unmittelbarer Zukunft nicht über ein solches Konzept. Dabei zeigt sich ein deutlicher
Unterschied zwischen den WfbM aus den alten und den neuen Bundesländern, denen es
unmittelbar nicht zu gelingen scheint, bezüglich eines Übergangskonzepts zu den al-
ten Bundesländern aufzuschließen.

Das Vorhandensein eines Konzepts zum Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
steht in positivem Zusammenhang mit Übergangserfolgen. Allerdings ist darauf hinzu-
weisen, daß ein Übergangskonzept noch keine Übergänge garantiert: Ein Konzept ist
kein Selbstzweck, sondern, richtig aufgefaßt, ein Instrument, das  einerseits  das  tat-
sächlichen  Wollen  der  Institution  WfbM ausdrückt, andererseits  die  Wege zur  Errei-
chung des Ziels konkretisiert, damit handhabbarer macht und Transparenz nach innen
und außen herstellt. Zugespitzt: Es kann nicht darum gehen, ein Konzept zum Über-
gang zu haben, sondern nur darum, eines zu machen.

Empfehlung:

Soweit ein Konzept zum Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt  noch nicht
vorhanden ist, sollten die WfbM es erarbeiten. Ein solches Übergangskonzept sollte
einige Eckpunkte (vgl. hierzu Anhang) berücksichtigen. Es sollte ferner eingebettet
sein in einen auf die Übergangsthematik gerichteten Qualitäts- und Organisations-
entwicklungsprozeß. Ein Konzept zum Übergang sollte (als Bestandteil/Anlage) in
die Leistungsvereinbarung mit den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe aufgenom-
men werden.

Individuelle Förderpläne mit explizitem Ziel des Übergangs

Zum Befragungszeitpunkt wies nur eine Minderheit von zwei Fünftel der WfbM individu-
elle  Förderpläne mit  explizitem Übergangsziel  auf. Als  Instrument  zur  Planung und
Bündelung individueller Übergangsaktivitäten haben sich individuelle Förderpläne noch
nicht etabliert, auch nicht da, wo Übergänge tatsächlich für realistisch gehalten werden
– und auch nicht bei allen WfbM, die in den letzten Jahren Übergänge realisiert haben.
Dabei  läßt  sich  ein  positiver  Zusammenhang  zwischen  dem Vorliegen  individueller
Förderpläne und Übergängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durchaus aufzeigen.
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Empfehlungen:

Individuelle Förderpläne mit explizitem Übergangsziel sollten – als Bestandteil eines
WfbM-Konzepts  zum  Übergang  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  –  erarbeitet
werden, um Transparenz herzustellen (a) für den WfbM-internen Arbeitsprozeß, (b)
für die Diskussion im Fachausschuß, (c) für die behinderten Beschäftigten selbst.

An der Erstellung, Überprüfung und Weiterentwicklung dieser individuellen Förder-
pläne sollten die behinderten Beschäftigten beteiligt sein. Anknüpfend an die Be-
funde zur Initiatorenrolle der Betroffenen und zu den Übergangswünschen kann da-
durch  auch,  im  Sinne  einer  Selbstverpflichtung,  ihre  Motivation  weiter  gestärkt
werden.

Um diese Funktionen eines „Konzepts für die Einzelperson“, das den Prozeß des
Übergangs  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  strukturiert,  anleitet  und  bündelt,
erfüllen zu können, sollten solche individuellen Förderpläne insofern „pragmatisch“
gehandhabt werden, als sie für alle Beteiligten überschaubar und rasch faßbar sein
müssen. Sie sollten strukturiert und kurz sein und einen raschen Überblick hinsicht-
lich Zielen, Wegen, Zeitplan und Ergebnissen ermöglichen.

Ausgelagertes Arbeitstraining

Ausgelagertes  Arbeitstraining ist  eine regional sehr  unterschiedlich, aber insgesamt
noch eher wenig häufig angebotene Handlungsform. Die Zahl der angebotenen Plätze
scheint gering, hat aber bei den betroffenen WfbM insgesamt doch bereits einen be-
achtlichen Anteil an deren gesamten Arbeitstrainingsplätzen.

Auch wenn das Modell des Ambulanten Arbeitstrainings der Hamburger Arbeitsassis-
tenz aus unterschiedlichen Gründen von WfbM und Rehabilitationsträgern noch skep-
tisch beurteilt wird, so läßt sich aus den positiven Erfahrungen doch allgemein folgende
Empfehlung ableiten (wobei die erste Empfehlung lauten müßte, die ausführliche Doku-
mentation zum Modellversuch und den Bericht der Begleitforschung zunächst einmal
sorgfältig zur Kenntnis zu nehmen):

Empfehlungen:

Allen Teilnehmern/-innen im Berufsbildungsbereich der WfbM sollten möglichst früh
möglichst betriebsnahe Angebote gemacht werden. Diese betrieblichen Phasen soll-
ten im Betrieb intensiv unterstützt werden, mit der Zielsetzung, eine Aufnahme in
den Arbeitsbereich der WfbM zu vermeiden entweder durch anschließenden Über-
gang in ein betriebliches Arbeitsverhältnis oder durch eine weiterführende Berufs-
ausbildung.

Zur Unterstützung sollte eine Kooperation mit dem zuständigen Integrationsfach-
dienst gesucht und entwickelt werden.

Zur Realisierung solcher  Angebote in (ländlichen) Flächenregionen sollte Modelle
entwickelt und erprobt werden.

Berufliche Bildung im Arbeitsbereich

Berufliche  Qualifizierungsmaßnahmen für  die  im  Arbeitsbereich  beschäftigten  be-
hinderten Mitarbeiter/-innen haben 77 % der WfbM benannt. Damit ist dieses Angebot
quantitativ sehr verbreitet. In dieser Hinsicht wird dem Auftrag der Werkstattverord-
nung also bereits weitgehend entsprochen, allerdings hatte auch ein knappes Viertel
der  WfbM noch kein  entsprechendes Angebot. Eine Kofinanzierung durch ESF-Mittel
spielt eine bemerkenswerte Rolle bei der Finanzierung dieses Angebots.

Auch nach der Analyse der genannten Qualifizierungsmaßnahmen muß offen bleiben,
inwieweit sie inhaltlich gezielt auf einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
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ausgerichtet sind. Ganz offenkundig auf dieses Ziel gerichtete Qualifizierungsangebote
wurden eher selten genannt.

Zwar sind die üöTrSh in aller Regel als  Kostenträger zuständig für berufliche Qualifi-
zierungsmaßnahmen im Arbeitsbereich. Die Bundesanstalt sieht sich aber durchaus als
Kompetenzträger  für  berufliche  Bildung.  Beispiele  einer  gelingenden  Kooperation
scheint es aber noch kaum zu geben.

Knapp zwei Drittel der WfbM boten ihren Beschäftigten ferner die Gelegenheit, während
der  Arbeitszeit  an  externen  Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. Eindeutig  be-
rufsbezogene Inhalte spielten hier seltener eine Rolle, es überwogen Inhalte aus dem
Bereich der Kulturtechniken (einschließlich EDV). Insofern stellen auch solche Qualifi-
zierungsgelegenheiten ein wichtiges Angebot zur (Weiter-)Entwicklung von Grundvor-
aussetzungen für einen Übergang dar.

Empfehlungen:

Angebote  zur  beruflichen  Qualifizierung  für  die  im  Arbeitsbereich  der  WfbM
Beschäftigten sollten, soweit dies nicht der Fall ist, stärker ausgerichtet werden auf
die konkreten Anforderungen im Zusammenhang mit einem Übergang auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt.

Dabei sollte das Angebot der Bundesanstalt für Arbeit, ihr Knowhow hinsichtlich der
Konzeption  und  Durchführung  beruflicher  Bildungsmaßnahmen  einzubringen,
genutzt werden und möglichst viele Beispiele einer solchen Kooperation geschaffen
werden.

Zur Identifizierung der fachlichen und überfachlichen Qualifizierungsbedarfe sollten
auch die Erfahrungen aus Betriebspraktika ausgewertet und berücksichtigt werden,
weil dadurch arbeitsmarktnähere Qualifizierungsangebote entwickelt werden könn-
ten.

Die Angebote zur  beruflichen  Bildung sollten Bestandteil  einer  Gesamt-Personal-
entwicklungsplanung der WfbM sein. Dies hätte u. a. auch den positiven Effekt, daß
das  Ausscheiden leistungsfähigerer  Beschäftigter  durch Übergang auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt (oder auch vorübergehend durch Praktika) durch „Nachwuchs-
förderung“ besser kompensiert werden könnte.

Die Gelegenheit zur Teilnahme an externen Qualifizierungsmaßnahmen sollte beibe-
halten bzw. verstärkt  genutzt  werden. Solche Maßnahmen können nicht  nur  un-
mittelbar die Voraussetzungen für einen Übergang verbessern, sie ermöglichen dar-
über hinaus soziale Teilhabe und tragen zur Entwicklung sozialer Kompetenz bei.

Akquisitionsbemühungen

Fast alle WfbM gaben an, Bemühungen zur Akquisition von Arbeitsstellen, Praktikums-
plätzen oder ausgelagerten Einzelarbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu
unternehmen,  nur  rund  6 %  der  WfbM nannten  keinerlei  Akquisitionsbemühungen.
Dabei werden neben Kontakten mit Geschäftspartnern vor allem Kooperationen mit In-
tegrationsfachdiensten sowie Blindanfragen bei Betrieben genutzt. Generell  entfalten
WfbM mit einer internen Integrationsfachkraft mehr Akquisitionsaktivitäten.

Zwar überwiegen hinsichtlich  der  Ergebnisse der  Akquisitionsbemühungen die posi-
tiven Erfahrungen bei weitem, doch ist aus Sicht der WfbM die Bilanz hinsichtlich einer
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Übernahme in ein Arbeitsverhältnis durchwachsen, und jede neunte WfbM verzeichnete
völlige Erfolglosigkeit ihrer Akquisitionsbemühungen.

Empfehlung:

Werkstätten sollten – insbesondere dann, wenn nicht mit externen Diensten/Projek-
ten kooperiert wird - bei der Akquisition von Praktikumsplätzen, Arbeitsstellen und
anderen  einmündungsrelevanten  Maßnahmen  auf eine  Vielzahl  unterschiedlicher
Akquisitionsaktivitäten setzen und dabei auch solche Möglichkeiten nutzen, die bis-
her wenig verbreitet sind. Beispiele dafür wären Recherchen in Jobbörsen im Inter-
net und die Schaltung von Stellengesuchen in regionalen Medien. Diese Aktivitäten
bieten keine Erfolgsgarantie, aber Werkstätten, die solche unüblichen Möglichkeiten
nutzen, präsentieren sich und die Übergangskandidaten in einer Weise, die geläu-
fige Vorstellungen und Vorurteile in den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkt
durchkreuzt und dadurch bei potentiellen Arbeit- und Praktikumsgebern Aufmerk-
samkeit und Interesse weckt. 

Betriebspraktika

Rund vier Fünftel der WfbM aus den alten und rund zwei Fünftel der WfbM aus den neu-
en Bundesländern boten Betriebspraktika an, im Jahr 2000 insgesamt etwa 1.050 Prak-
tika in rund 820 Betrieben. Die Chance eines WfbM-Beschäftigten auf ein Betriebsprak-
tikum ist damit relativ gering: Auf je 100 WfbM-Plätze im Jahr 2000 kamen 1,5 Betrieb-
spraktika.

Betriebspraktika stellen zwar keine hinreichende, aber eine notwendige Voraussetzung
für Übergangserfolge dar: WfbM, die keine Betriebspraktika anbieten, stehen bei Über-
gängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt deutlich zurück.

Empfehlung:

Die Zahl der von den WfbM durchgeführten Betriebspraktika muß deutlich erhöht
werden.

Ausgelagerte Arbeitsgruppen

Ausgelagerte Arbeitsgruppen sind als Handlungsform vor allem in den neuen Bundes-
ländern durchaus verbreitet. Sie  haben aber überwiegend den Charakter einer  dau-
erhaften Beschäftigung und erfüllen nur sehr eingeschränkt eine Übergangsfunktion in
Richtung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Empfehlung:

Zum einen sollten ausgelagerte Arbeitsgruppen – als Handlungsform zur Förderung
des  Übergangs  –  zielgerichteter  als  Ausgangspunkt  für  Einzelübergänge  auf
Arbeitsplätze  des  allgemeinen  Arbeitsmarkt  geplant  und  realisiert  werden.  Dies
beinhaltet eine Befristung zwar nicht für die Gruppe als Ganzes, aber für den einzel-
nen  Beschäftigten,  analog  der  Befristung  bei  ausgelagerten  (Einzel-)Arbeitsplät-
zen/Außenarbeitsplätzen.

Zum andern könnten ausgelagerte Arbeitsgruppen, in funktionaler Analogie zu aus-
gelagerten  Arbeitsplätzen, als  Vorstufe  für  eine  Integrationsabteilung konzipiert
werden. In diesem Fall würde die gesamte Gruppe zeitlich befristet sein. In Abstim-
mung mit dem Betrieb, der der künftige Träger des Integrationsprojekts sein soll,
ist ein integrationspädagogisch und wirtschaftlich tragfähiges Modell zu entwickeln.
Da ein solches Vorhaben mit einem beträchtlichen Planungs- und Organisations-
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aufwand verbunden ist, der von WfbM in der Regel kaum zu bewältigen sein wird,
sollten sich insbesondere die Integrationsämter beratend und unterstützend ein-
schalten.

Ausgelagerte (Einzel-)Arbeitsplätze/Außenarbeitsplätze

Knapp ein Drittel der WfbM bietet ausgelagerte Arbeitsplätze zur Förderung des Über-
gangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt an. Insgesamt handelte es sich im März 2001
um rund 500 Plätze in rund 250 Betrieben.

Hinsichtlich der (vor allem zwischen WfbM und Betrieb geschlossenen) vertraglichen
Regelungen zu ausgelagerten Arbeitsplätzen ist festzuhalten: Das völlige Fehlen einer
Befristung (ebenso wie eine Dauer von mehr als zwölf Monaten) läßt erhebliche Zweifel
daran aufkommen, ob die betreffenden ausgelagerten Einzelarbeitsplätze wirklich noch
auf den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt abzielen. Eine anschließende Über-
nahme in ein Arbeitsverhältnis ist nur bei gut einem Drittel der WfbM Thema einer ver-
traglichen Regelung (zwischen WfbM und Betrieb sowie zwischen Betrieb und Mitarbei-
ter/-in).

Empfehlungen:

Um die  Überleitungsfunktion  ausgelagerter  Einzelarbeitsplätze  klarer  zu  stellen,
muß ihre zeitlich Befristung auf maximal zwölf Monate immer vertraglich geregelt
sein,  ferner  sollte  das  Ziel  der  Übernahme  in  ein  anschließendes  betriebliches
Arbeitsverhältnis in die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Betrieb aufgenom-
men werden.

Die relativ hohe Zahl an Abbrüchen bei der Umsetzung dieser Handlungsform bietet
Anlaß, die Abbruchgründe genauer zu ermitteln und einzelfallbezogene Möglichkei-
ten zur Vermeidung von Abbrüchen zu entwickeln, insbesondere durch die notwen-
dige Unterstützung am ausgelagerten Arbeitsplatz.

Integrationsprojekte

In 9 % der dokumentierten Einzelfälle erfolgte ein Übergang aus der WfbM auf einen
Arbeitsplatz in einer Integrationsfirma/einem Integrationsprojekt. Dies kann als Indiz
dafür gelten, daß dieser Betriebsform durchaus eine wesentliche Rolle hinsichtlich des
Übergangs aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zukommt. Die vorliegenden
Rückmeldungen der Integrationsämter bestätigen diese Einschätzung überwiegend.

Ein weiteres Indiz für das Potential dieser Handlungsform kann darin gesehen werden,
daß zwei  Drittel  der  (29) WfbM, deren Träger  eigene Betriebe haben, im Jahr  2000
mindestens einen Übergang erzielten, von den WfbM, wo solche Betriebe nicht exis-
tierten, hingegen nur ein Drittel.

Rund 10 % der befragten WfbM bestätigten die Existenz von Integrationsprojekten des
WfbM-Trägers mit insgesamt knapp 500 Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung.
Planungen  des  WfbM-Trägers  zur  Gründung  von  Integrationsprojekten  bejahten  51
(18 %) der  WfbM, dabei sind rund 400 Arbeitsplätze für Menschen mit  Behinderung
vorgesehen. Auch wenn nur ein Teil der Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung
mit  WfbM-Beschäftigten besetzt  werden, tun sich doch für  diejenigen insgesamt 62
WfbM, deren Träger Integrationsprojekte haben oder planen, auch zahlenmäßig gute
Chancen auf, diese Projekte für den Übergang zu nutzen.

Obwohl alle Seiten Integrationsprojekte fast ausnahmslos als sinnvolles Instrumentari-
um für den Übergang von WfbM-Beschäftigten ansehen und insbesondere auch Vorteile
in der Gründung durch WfbM-Träger sehen, gibt es doch auch eine einige Probleme, die
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einer vermehrten Gründung von Integrationsunternehmen durch WfbM-Träger und da-
mit der Ausschöpfung des Potentials dieser Handlungsform entgegenstehen.

Empfehlung:

Um den erfolgreichen Aufbau von Integrationsunternehmen durch WfbM-Träger zu
unterstützen, ist die Beratung bei der Unternehmensgründung essentiell. WfbM-Trä-
ger  müssen  über  die  steuerrechtlichen  und  betriebswirtschaftlichen  Risiken  in-
formiert werden.

WfbM als Arbeitgeber

Übergänge in ein reguläres Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis können auch innerhalb
der WfbM selbst erfolgen. Die WfbM versteht sich und agiert dann als Arbeitgeber.

Zwar gaben 117 (40 %) WfbM an, im Arbeitsbereich Mitarbeiter/-innen zur Produktions-
steigerung auf insgesamt  839 Arbeitsplätzen einzusetzen. Aber  nur  noch 25 WfbM
(9 %) wiesen mit ehemals WfbM-Beschäftigten besetzte insgesamt 36 Arbeitsplätze in
diesem Sinne auf

Damit kommt dieser Handlungsvariante im Sinne des Übergangs von WfbM-Beschäftig-
ten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zahlenmäßig derzeit kaum eine Bedeutung zu.

Empfehlung:

Hinsichtlich  der  Schaffung  von  Arbeits-  und  Ausbildungsplätzen  für  Schwerbe-
hinderte sollten die WfbM eine Vorbildfunktion als Arbeitgeber übernehmen. Dabei
sollte  die  Unterstützung durch  Integrationsämter  und  Integrationsfachdienste  in
Anspruch genommen werden.

Zu prüfen wäre beispielsweise, ob von der BAG WfB eine Aktion „3 + 1 %“, d. h. die
Besetzung von „drei  und zusätzlich  einem Anteil  von 1 % der Platzzahl“  Arbeits-
oder Ausbildungsplätzen mit WfbM-Beschäftigten pro WfbM initiierte werden könn-
te. Dies würde zu einer relevanten Steigerung der Übergänge auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt führen: Rund 2.500 WfbM-Beschäftigte würden auf reguläre Arbeits-
oder Ausbildungsplätze übergehen.

WfbM-Modellprojekte zur Förderung des Übergangs

Gut die Hälfte der WfbM hat die  Umsetzung organisatorischer Maßnahmen  unter-
schiedlicher  Art  zum Übergang  auf den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  angegeben.  Hier
wurden insbesondere Teilnahme an (ESF-)Projekten, Bildung von Übergangsgruppen,
berufliche Qualifizierungsmaßnahmen sowie direkt arbeitsmarktbezogene Handlungs-
formen genannt.

Auf WfbM-übergreifende Kooperationsstrukturen wird hingegen eher selten Bezug ge-
nommen,  und  nur  wenige  Äußerungen  benennen  Maßnahmen  der  Organisations-
entwicklung  im  engeren  Sinne.  Dabei  scheinen  insbesondere  diejenigen  Einzel-
nennungen, die sich auf interne und externe Arbeitskreise beziehen, interessante An-
satzpunkte aufzuzeigen.

Zahlreiche Modellprojekte zur Förderung des Übergangs aus den WfbM auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt  mit  unterschiedlicher Akzentsetzung, regionaler  und zeitlicher
Reichweite sind seit gut anderthalb Jahrzehnten durchgeführt worden, allerdings mit
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einer  Ausnahme nur in  den alten Bundesländern. Auch die derzeit  aktuellen WfbM-
Förderprogramme und –Modellprojekte sind alle in den alten Bundesländern angesie-
delt. Bei der Finanzierung solcher Modellprojekte spielte und spielt der ESF häufig die
entscheidende Rolle.

Die Beteiligung an Projekten zum Übergang hat inzwischen eine erhebliche Größenord-
nung erreicht: Mehr als ein Fünftel der befragten WfbM haben solche Projekte durchge-
führt.

Vorliegende Begleitforschungsberichte zu den abgeschlossenen WfbM-Modellprojekten
belegen in der Regel eine Wirksamkeit in Bezug auf Außenaktivitäten der WfbM und auf
Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt – allerdings ebenso regelhaft mit der Dif-
ferenzierung, daß dies nur für einen (kleineren) Teil der beteiligten WfbM gilt. Die Be-
richte geben darüber hinaus aber wertvolle Hinweise auf initiierte Veränderungspro-
zesse in den WfbM und auf wesentliche Bedingungen erfolgreicher Übergangsbemü-
hungen.

Unter  Berücksichtigung  der  Tatsache,  daß  einerseits  Modellprojekte  eine  wichtige
Impulsfunktion hatten und haben, die zur Erprobung und Konkretisierung aussichtsrei-
cher  Handlungsformen und  auch  zur  Entwicklung einer  „Übergangskultur“  in  WfbM
führten, daß andererseits  der Projektcharakter immer auch Begrenztheit  hinsichtlich
Laufzeit  und  Finanzierung  impliziert  und  eine  Verstetigung  positiver  Projekterfah-
rungen prekär ist, ergeben sich folgende einander ergänzende Empfehlungen:

Empfehlungen:

Es ist an der Zeit, solche Ergebnisse von Modellprojekten, die sich als positiv und
wesentlich für erfolgreiche Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erwiesen
haben, zu verallgemeinern und, soweit sie zusätzliche Kosten implizieren, mit der
notwendigen Finanzierung in das Regelangebot der Werkstätten aufzunehmen.

Zugleich sollten weitere Modellprojekte initiiert und durchgeführt werden. Sie soll-
ten sich allerdings  nicht  auf eine  bloße Wiederholung bereits  erprobter  Modelle
beschränken,  sondern  neue  Aspekte  aufgreifen  –  die  Umsetzung  der  Neurege-
lungen des SGB IX bietet hierfür beispielweise einige Ansatzpunkte.

Für die neuen Bundesländern, die hinsichtlich der Übergänge auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt vor erheblichen Schwierigkeiten stehen und zugleich bisher praktisch
nicht an Modellprojekten partizipieren, ist die Initiierung und Durchführung neuer
WfbM-Modellprojekte besonders wichtig.

Die Ergebnisse von Modellprojekten auch regionaler oder lokaler Reichweite zum
Übergang aus WfbM sollten publiziert und sowohl von den Werkstätten als auch von
allen Rehabilitationsträgern zur Kenntnis genommen und im Blick auf eine mögliche
Verallgemeinerung positiver Erfahrungen geprüft werden.

Die Impulswirkung der „großen“ Modellprojekte im Blick auf die Initiierung von Ver-
änderungsprozessen  kann  auch  im kleinen erzeugt  und genutzt  werden, indem
WfbM immer  wieder  „persönliche“  Projekte  zum Übergang  auf  den  allgemeinen
Arbeitsmarkt kreieren.
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4.5 WfbM-interne Akteure

WfbM-internes Integrationspersonal

Insgesamt verfügt nur eine Minderheit von knapp einem Viertel der WfbM über geson-
derte Stellenanteile zur Förderung des Übergangs (fast immer liegt der Schlüssel dann
unter 1:120). Noch seltener konnten kleinere WfbM (unter 240 Plätzen) sowie WfbM aus
den neuen Bundesländern auf solches Integrationspersonal zurückgreifen. Diejenigen
WfbM, die über keine gesonderten Stellenanteile verfügen, können die Vorbereitung
und zielgerichtete Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt weniger
intensiv betreiben – oder sie stützen sich im Rahmen der vorhandenen Ressourcen auf
andere Konzepte.

Modellprojekte, und hier besonders ESF-finanzierte Projekte, spielen dort, wo es doch
gesonderte Stellen zur Förderung des Übergangs gibt, eine herauszuhebende Rolle als
Finanzierungsquelle. Zumindest im Frühjahr 2001 gab es nur wenige überörtliche Trä-
ger der Sozialhilfe, die gesondertes WfbM-Fachpersonal (mit)finanzierten.

Der Einfluß gesonderten Integrationspersonals auf den Übergangserfolg ist durchaus
erkennbar: Mehr als die Hälfte der WfbM mit mindestens einem halben gesonderten
Stellenanteil zur Förderung des Übergangs hat im Jahr 2000 zumindest einen Übergang
erreicht, hingegen nur gut ein Drittel der WfbM ohne gesondertes Integrationspersonal.

Als bemerkenswertes Ergebnis ist dabei festzuhalten, daß sich die organisatorische Zu-
ordnung einer internen Integrationsfachkraft zur Geschäftsleitung (im Unterschied zur
Zuordnung zum Begleitenden Dienst) mit einer deutlich erhöhten Übergangsrate ver-
bindet.

Empfehlung:

Die Regelfinanzierung gesonderter Stellenanteile zur Förderung des Übergangs auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt  ist  zielführend, wenn sie auf der  Grundlage einer
ausgearbeiteten  Konzeption zum Übergang erfolgt  und die Ziele, Aufgaben und
organisatorische Einbindung beschrieben sind (vgl. Eckpunkte zu einer Aufgaben-
beschreibung im Anhang). Dabei sollten die Ziele der Arbeit in Zielvereinbarungen
zwischen  dem Rehabilitationsträger  und den  einzelnen  WfbM festgelegt  werden.
Empfohlen  wird  eine  organisatorische  Einbindung  als  Stabsstelle  der  Werkstatt-
leitung.

Qualifizierung des WfbM-Fachpersonals

Trotz erkennbarer Aktivitäten und interessanter Ansätze bei einem Teil der WfbM – in
der  Breite scheint  bei  den Bemühungen um eine Qualifizierung des Personals bzgl.
Übergangsthemen  (hier  insbesondere  Fördermöglichkeiten  und  entsprechende  Bera-
tungskompetenz) ein erhebliches Defizit zu bestehen. So wichtig und lobenswert In-
formationen über interne Verteiler sind (allerdings wird auch dies in zwei Fünftel der
WfbM nicht praktiziert), so richtig auch der Hinweis der Bundesanstalt für Arbeit auf die
Selbstinformationspflicht  des  Werkstättenpersonals und die Fülle  an verfügbaren In-
formationsmaterialien ist, die Aufnahme der Informationen und deren Anwendung in
der Praxis bleibt doch fraglich.

Der 2001 verabschiedeten Prüfungsverordnung zur „Fachkraft für Arbeits- und Berufs-
förderung“ und der nun zu leistenden Umsetzung in die Qualifizierungs- und Prüfungs-
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praxis kommt in jedem Fall in Bezug auf die Qualifikation der Fachkräfte gerade zum
Thema Übergang und allgemeiner Arbeitsmarkt erhebliche Bedeutung zu.

Sofern WfbM-interne Integrationsfachkräfte zur Verfügung stehen, können sie auch im
Blick auf die Qualifizierung des übrigen WfbM-Personals eine wichtige Multiplikatoren-
rolle einnehmen.

Bemühungen der WfbM um eine Weiterqualifizierung ihres Fachpersonals im Blick auf
Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sind über ihre unmittelbare sachliche Be-
deutung hinaus als  ein Moment der  „Übergangskultur“ innerhalb einer WfbM aufzu-
fassen.

Empfehlungen:

Die WfbM sollten in größerer Breite spezielle Fortbildungsveranstaltungen für  alle
Fachkräfte zum Thema Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durchführen.
Dabei sollte es einerseits um Information über gesetzliche Fördermöglichkeiten für
Menschen mit Behinderung gehen, andererseits um eine entsprechende Beratungs-
kompetenz  und  die  Fähigkeit,  die  Informationen  in  Handlungsstrategien  umzu-
setzen.

Hinsichtlich der Information über Fördermöglichkeiten sollten Schulungsangebote
und -kapazitäten der Integrationsämter und Arbeitsämter stärker  als  bislang be-
rücksichtigt und genutzt werden.

Eine  solche  „Qualifizierungsoffensive“  sollte  eingebettet  sein  in  ein  Selbstver-
ständnis der WfbM, in ein Konzept zum Übergang und in Maßnahmen der Organisa-
tionsentwicklung,  die  die  Anwendung  der  Qualifizierungsinhalte  in  der  Praxis
ermöglichen und ausdrücklich vorsehen.

Beschäftigte der WfbM: Initiative – Motive – Bedenken – Nachfrage

Aus Sicht der WfbM sind die Betroffenen selbst in erheblichem Umfang die Initiatoren
eines Übergangs. Darin ist zunächst einmal eine solide Basis für konkrete, auf einen
Übergang gerichtete Aktivitäten zu sehen.

Ihre Motive zum Übergang liegen, wiederum aus Sicht der WfbM, vor allem im Wunsch
nach besserer Entlohnung, aber auch nach einer besseren sozialen Stellung. Hier wird
offenbar  eine  Distanz  zum allgemeinen  Arbeitsmarkt  wahrgenommen,  deren  Über-
windung einen markanten Anreiz darstellt.

Die WfbM äußerten sich sehr umfangreich zu Bedenken der Betroffenen gegen einen
Übergang. Allein die Fülle der von den WfbM wiedergegebenen Bedenken ihrer Beschäf-
tigten gegen einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt scheint eine erhebliche
Kluft zwischen WfbM und Betrieben nahezulegen. Weit überwiegend beziehen sich die
Bedenken  auf die  Situation  im Betrieb  als  „feindlichem Territorium“ (hier  vor  allem
Angst vor Überforderung, aber auch Akzeptanz- und Statusprobleme), komplementär
dazu auf den Verlust der WfbM als vertrauter und gewohnter Lebenswelt (hier vor allem
Verlust der sozialen Einbindung).

Solche Bedenken sind in jedem Fall ernst zu nehmen. Auch wenn sie sich nicht völlig
ausräumen lassen werden, zumal es schlechte Erfahrungen tatsächlich gibt, so lassen
sich doch einige Folgerungen ziehen, die zur Verringerung der Kluft beitragen können.
Dabei wird vorausgesetzt, 

● daß von Seiten der Betriebe in jedem Fall eine gewisse soziale Akzeptanz gegeben
sein muß, 

● daß die Grundregeln der Integration von Menschen mit Behinderung in Betriebe des
allgemeinen Arbeitsmarkt berücksichtigt werden, namentlich die Beachtung eines
angemessenen Passungsverhältnisses zwischen Fähigkeiten und Anforderungen so-
wie der „sozialen Eignung“ des Betriebs,
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● daß  „anders  behandelt  werden“  noch  nicht  mit  sozialer  Ausgrenzung  gleichzu-
setzen ist, daß es ein Gleichgewicht im Betrieb trotz Ungleichheit geben kann.

Knapp drei Viertel der befragten WfbM berichteten von mindestens einem Übergangs-
wunsch im Jahr 2000, insgesamt gaben sie Übergangswünsche von knapp 2.000 Per-
sonen an. Bezogen auf die jeweiligen Platzzahlen im Jahr 2000 haben rund 1,6 % der
Menschen mit  Behinderung einen Übergang aus  der  WfbM angestrebt. Diese Quote
weist eine erhebliche Streuung zwischen den WfbM auf.

Rund 700 Übergangswünsche (d. h. zwei von fünf) bezeichneten die WfbM als nach
einer zielgerichteten Vorbereitung für realistisch. 72 WfbM hielten, bezogen auf die im
Jahr 2000 artikulierte Nachfrage, eine Übergangsquote von mehr als 1 % für realistisch.

Im Vergleich zu den in den Jahren 1998 bis 2000 tatsächlich realisierten Übergangs-
quoten zeichnet sich ab, daß auch nach Einschätzung der WfbM sowohl in Bezug auf
die Nachfrage durch WfbM-Beschäftigte als auch auf die Realisierbarkeit der Übergangs-
wünsche ein deutlich höheres Potential  für Übergänge auf den allgemeinen Arbeits-
markt vorhanden ist als bislang ausgeschöpft.

Empfehlungen:

Regelmäßige Betriebspraktika für  alle  WfbM-Beschäftigten können dazu dienen, (a)
das  „feindliche  Territorium“  kennenzulernen  und  sich  in  Bezug  auf  Ängste  zu
desensibilisieren, (b) Ängste in Bezug auf (Leistungs-)Überforderung zu überprüfen,
(c) die Erfahrung zu machen, daß ein  Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeits-
markt nicht nur Gefahren (etwa der Ausgrenzung), sondern auch Chancen (der An-
erkennung) bietet. Praktikumserfahrungen negativer Art sollten in jedem Fall  ge-
meinsam mit  dem Betroffenen aufgearbeitet  werden, gegründet  auf die Haltung,
daß negative Erfahrungen in einem Betrieb noch kein Scheitern bedeuten, sondern
möglicherweise Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung bieten.

Beim Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt muß eine besonders intensive Be-
gleitung im Betrieb vor und nach dem Übergang zu gewährleisten sein.

Besonderes Augenmerk muß auf die soziale Situation im Betrieb, aber auch im wei-
teren sozialen Umfeld gelegt werden. Zur Förderung des Übergangs in diesem Sinne
gehört auch die Unterstützung bei der Entwicklung alternativer sozialer Kontakte.

Formen von Zwischenstufen wären neu- oder weiterzuentwickeln, in denen die so-
zialen Vorteile der WfbM mit der neuartigen Situation des „Arbeitens auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt“ kombiniert werden könnten (Beispiele: „Ehemaligen-Treffen“
innerhalb oder außerhalb der WfbM, weiterer Zugang zu bestimmten Angeboten der
WfbM, Kombination  von  „Teilzeit-WfbM“  mit  „Teilzeit-Arbeitsplatz“  in  einer  Über-
gangsphase).
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4.6 WfbM-externe Akteure: Initiativen und Kooperation

Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung

Mit dem SchwbBAG und dem SGB IX wurde die Zuständigkeit des Arbeitsamtes für die
Vermittlung  von  in  WfbM  Beschäftigten  deutlicher  als  zuvor  formuliert,  gleichfalls
wurden die WfbM zur Einschaltung des Arbeitsamtes verpflichtet.

Die Befragung der WfbM hat gezeigt, daß zum Befragungszeitpunkt im März 2001 das
Arbeitsamt überwiegend noch nicht systematisch beim Übergang auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt eingeschaltet wurde. Die Aussagen der WfbM zur Zusammenarbeit lassen
darüber hinaus erkennen, daß für zahlreiche WfbM (und Arbeitsämter) noch eine Kluft
im Blick auf die Zusammenarbeit zu überwinden bleibt, soweit es um Übergänge aus
der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geht.

Die Bundesanstalt für Arbeit selbst räumte ein, daß sie bis Oktober 2002 in Bezug auf
die Vermittlung von WfbM-Beschäftigten eine eher passiv-reaktive Rolle einnehme, da
das politisch vorrangige Ziel der Vermittlung 50.000 arbeitsloser Schwerbehinderter bis
zu diesem Zeitpunkt ihre Kapazitäten weitestgehend binde.

Integrationsfachdienste

Bei der Aufgabe, den Übergang von Beschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu
fördern, bewegen sich die WfbM auf einem Feld, auf dem sich auch andere Einrich-
tungen  befinden,  deren  Ziel  und  Aufgabe  die  Integration  von  Menschen  mit  Be-
hinderung ins Arbeitsleben ist. Die Ergebnisse belegen, daß eine Vielzahl von WfbM die
Möglichkeiten der Unterstützung und Vernetzung nutzen, die bestehen. Eine besonde-
re Rolle, wie sich gezeigt hat, kommt dabei den Integrationsfachdiensten zu.

Nahezu  jeder  dritte  Übergang  erfolgte  mit  Unterstützung  eines  externen
Projektes/Dienstes, und zwar überwiegend eines Integrationsfachdienstes (noch nicht
nach SchwbBAG/SGB IX).

Ähnlich gaben 55 % der WfbM an, die Unterstützung durch ein oder mehrere Projekte
oder  externe  Dienste  beim  Übergang  behinderter  Menschen  auf  den  allgemeinen
Arbeitsmarkt genutzt zu haben, wobei Integrationsfachdienste wiederum am häufigs-
ten genannt wurden.

Zur  flächendeckenden  Einführung der  Integrationsfachdienste nach  SchwbBAG (bzw.
SGB IX) wird aus den Aussagen (bzw. deren Fehlen) der WfbM insgesamt eine deutliche
Ambivalenz spürbar, aber auch noch mangelnde Erfahrung mit dem neuen Instrumen-
tarium. Großen  Erwartungen  an  Unterstützung und Zusammenarbeit  stehen  ebenso
große  Skepsis  und  kritische  Wahrnehmungen  gegenüber,  bei  zahlreichen  WfbM ist
beides zugleich der Fall. 

Zu bisherigen Erfahrungen mit Integrationsfachdiensten konnte sich rund die Hälfte der
üöTrSh äußern.  Ihre  Bewertungen  sind  überwiegend  skeptisch,  jedoch  berichteten
einige üöTrSh von ausgesprochen positiven Erfahrungen.

Die Erwartungen der üöTrSh an die IFD richten sich überwiegend auf eine Verbesserung
und Intensivierung von  Kooperationsbeziehungen sowie  auf eine  Korrektur  der  fak-
tischen Zielgruppenausrichtung der IFD. Über das Ausmaß der zu erwartenden Vermitt-
lungswirksamkeit  sind die  Erwartungen recht  unterschiedlich. Generell  scheinen die
üöTrSh in Bezug auf den Übergang aus der WfbM etwas optimistischer als in Bezug auf
eine Vermeidung der Aufnahme in WfbM.
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Von zahlreichen WfbM sowie von etlichen üöTrSh und Integrationsämtern wurde die an
den WfbM vorbeigehende bisherige  Zielgruppenausrichtung der neuen IFD kritisiert.
Die Bundesanstalt für Arbeit hat diese Kritik dem Grunde nach bestätigt, mit der aktu-
ellen politischen Schwerpunktsetzung (Vermittlung von 50.000 arbeitslosen Schwerbe-
hinderten bis Oktober 2002) begründet und ab Herbst 2002 eine Korrektur der Ziel-
gruppenausrichtung angekündigt.

Verschiedentliche Äußerungen weisen darauf hin, daß hinsichtlich der Fachkompetenz
von IFD bezüglich der speziellen Problematik von WfbM-Beschäftigten noch Zweifel be-
stehen bzw. daß diese Fachkompetenz noch entwickelt werden müsse.

Als Ergebnis der Studie wird die Auffassung vertreten, daß die Integrationsfachdienste
möglichst  rasch mit  der  Unterstützung der  Vermittlung von WfbM-Beschäftigten auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt beauftragt und entsprechend tätig werden sollten, und
zwar unabhängig davon, ob in einzelnen Regionen auch WfbM-interne Integrationsfach-
kräfte vorhanden oder geplant sind.

Empfehlungen:

Die neuen Integrationsfachdienste sollten baldmöglichst  Gelegenheit  haben, ihre
gesetzlichen Aufgaben in vollem Umfang wahrzunehmen, das heißt hier insbeson-
dere, den  Übergang auch  der  Zielgruppe der  WfbM-Beschäftigten  auf den  allge-
meinen Arbeitsmarkt zu unterstützen. Hier wird sicherzustellen sein, daß die Auf-
fassung des BMA und der Bundesanstalt für Arbeit zur Beauftragung von IFD mit
der Vermittlung von WfbM-Beschäftigten auch vor Ort in den einzelnen Arbeitsäm-
tern bekannt ist und umgesetzt wird.

Damit die Integrationsfachdienste die Vermittlung von WfbM-Beschäftigten auch tat-
sächlich  wirksam  unterstützen  können,  müssen  flankierend  entsprechende  Be-
dingungen geschaffen werden:

Soweit in den IFD ein Qualifizierungsbedarf hinsichtlich der WfbM und der Beson-
derheiten  ihrer  Beschäftigten  besteht,  sollten  geeignete  Aktivitäten  zur  Qualifi-
zierung und Erweiterung der Kompetenzen eingeleitet werden.

Die derzeitigen Regelungen zwischen Arbeitsämtern und IFD zur Vereinbarung von
Zielvorgaben (Vermittlungsquoten) sollten überdacht  und modifiziert werden. Un-
realistisch hohe Vermittlungsvorgaben dürften die IFD kaum ermuntern, sich mit
der notwendigen Intensität um die Vermittlung von WfbM-Beschäftigten zu bemü-
hen.

Um bestehende Vorbehalte diskutierbar zu machen und möglichst abzubauen, soll-
ten rasch Kontakte zwischen WfbM und IFD hergestellt werden. Die Initiative dazu
könnte auch vom Fachausschuß ausgehen.

In der Zusammenarbeit  mit  Integrationsfachdiensten sollte eine WfbM-interne In-
tegrationsfachkraft  die  Schnittstelle  bilden.  Nach  Auftragserteilung  durch  das
Arbeitsamt an den Integrationsfachdienst ist die WfbM-interne Fachkraft Ansprech-
partner des IFD und übernimmt die WfbM-interne Abstimmung des Übergangspro-
zesses, wobei Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs (Qualifizierungsmaß-
nahmen, betriebliche Praktika) weiterhin zum Aufgabenbereich der Fachkraft gehö-
ren. Mit dem Ausscheiden des Beschäftigten aus der WfbM übernimmt der IFD die
alleinige Verantwortung für die weitere Unterstützung.
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Hinsichtlich der genauen Modalitäten einer Beauftragung von IFD mit der Vermitt-
lung WfbM-Beschäftigter (Zeitpunkt, Initiierung, Abgrenzung von Aufgaben und da-
mit  Kostenträgerschaft) gibt es noch Regelungsbedarf. Solche Regelungen sollten
möglichst bundeseinheitlich gefunden werden.

Die Beauftragung von IFD mit  der Vermittlung von WfbM-Beschäftigten erfordert
nicht, daß die Betroffenen sich arbeitslos oder arbeitsuchend melden. Regelungen
zur Initiierung der Beauftragung eines IFD sollten so gestaltet sein, daß für die in-
teressierten Betroffenen keine Hürden entstehen. So könnte mit den Arbeitsämtern
vereinbart  werden, daß sowohl  der  interessierte  WfbM-Beschäftigte  als  auch  der
Fachausschuß durch Mitteilung ans Arbeitsamt grundsätzlich, d. h. ohne weitere
Prüfung, eine Auftragserteilung an den IFD auslösen.

Fachausschuß

Der Fachausschuß ist der einzige und damit entscheidende Ort, an dem im konkreten
Einzelfall die Möglichkeit und die Pflicht zur Zusammenarbeit zwischen der WfbM und
den Rehabilitationsträgern besteht.

Bereits vor Inkrafttreten des SGB IX bewerteten etliche üöTrSh grundlegende Voraus-
setzungen  für  die  Zusammenarbeit  im  Fachausschuß  kritisch  im  Hinblick  auf  die
Vermeidung der Aufnahme in die WfbM und die Förderung des Übergangs auf den all-
gemeinen  Arbeitsmarkt.  Sie  waren  ferner  mehrheitlich  der  Auffassung, daß  die  Zu-
sammenarbeit im Fachausschuß sowohl mit den Trägern der beruflichen Rehabilitation
als auch mit den WfbM verbesserungswürdig sei, und machten hierzu eine Reihe von
Vorschlägen.

Nach Auskunft der üöTrSh ist eine Anhörung der Betroffenen im Fachausschuß nahezu
überall vorgesehen und möglich, aber offenkundig nicht in breiter Regelmäßigkeit.

Mit  dem Inkrafttreten  des  SGB  IX  sind  Aufgaben  und  Verantwortung  des  Fachaus-
schusses hinsichtlich eines Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nun erweitert
und präzisiert worden. Damit sind zugleich auch die Anforderungen an die (rechtzeitige
Bereitstellung der) notwendigen Informationsgrundlagen sowie an die Fach- und Bera-
tungskompetenz der Mitglieder des Fachausschusses weiter gestiegen.

Im Grundsatz scheint Einigkeit zwischen den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und
der Bundesanstalt für Arbeit darin zu bestehen, daß dem Fachausschuß die zentrale
Rolle bei der Vermeidung von Fehlplazierungen in der WfbM und beim Übergang auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt zukommt, daß inhaltlich-fachliche Fragen im Mittelpunkt
des Fachausschusses stehen sollten, daß regelmäßig Einzelfälle diskutiert und Entwick-
lungsprozesse kontinuierlich überprüft werden sollten.

Erste im Rahmen eines Workshops im April 2002 ausgetauschte Erfahrungen scheinen
allerdings Hinweise darauf zu geben, daß sich an der (kritisierten) Arbeitsweise der
Fachausschüsse noch nichts wesentlich geändert hat. Insofern ist auf einen Fortschritt
durch die geplante Rahmenvereinbarung zwischen Bundesanstalt für Arbeit, überörtli-
chen Trägern der  Sozialhilfe  und Werkstätten zur  Zusammenarbeit  in  den Fachaus-
schüssen gerade im Blick auf die Festlegung von Verfahrensweisen zu hoffen.

Empfehlungen:

Die  verantwortungsvolle  Wahrnehmung  der  erweiterten  Aufgaben  des  Fachaus-
schusses  steht  und fällt  mit  der  fachlichen  Kompetenz seiner  Mitglieder. Daher
müssen insbesondere die Rehabilitationsträger sicherstellen, daß ihre Vertreter in
den Fachausschüssen über  die im Zusammenhang mit  der  Förderung von Über-
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gängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlichen Kenntnisse verfügen – un-
ter besonderer Berücksichtigung der neuen für die Übergangsförderung zur Verfü-
gung stehenden Instrumente wie z. B. Integrationsfachdienste.

Zur Sicherstellung der Kompetenzen der Fachausschußmitglieder werden auch va-
riable „vor-Ort-Lösungen“ gefunden werden müssen, da beispielsweise die überörtli-
chen Träger der Sozialhilfe die Vertretung in den Fachausschüssen regional sehr un-
terschiedlich organisiert haben („Spezialisten“ vs. „Universalisten“).

Möglichkeiten des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sollten grundsätz-
lich bereits während (und nicht erst am Ende) der Zeit im Berufsbildungsbereich der
WfbM gesucht und diskutiert werden.

Für  WfbM-Beschäftigte  im Arbeitsbereich,  die  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt
übergehen wollen, sollten an Hand gezielter individueller Förderpläne im Fachaus-
schuß Unterstützungsmöglichkeiten gesucht werden. Der Fachausschuß sollte die
Umsetzung der individuellen Förderpläne, die weitere Entwicklung des Übergangs-
prozesses sowie eventuell weitere sinnvolle Unterstützungsmaßnahmen mindestens
einmal jährlich gemeinsam überprüfen und diskutieren.

Eine „Übergangskultur“ ist nicht nur in der WfbM, sondern auch im Fachausschuß
notwendig: Die unterschiedlichen Rehabilitationsträger sollten hier im Hinblick dar-
auf „an einem Strang ziehen“, daß es in erster Linie darum geht, Lösungen mit den
Betroffenen zu finden. Soweit Fragen der Finanzierung und Kostenübernahme eine
Rolle spielen, sollten sie  nach  der Diskussion (und nicht als Voraussetzung einer
solchen Diskussion) notwendiger Unterstützungsmaßnahmen im Sinne des gemein-
samen Ziels gelöst werden. Soweit solche Fragen grundsätzlicherer Art sind, sollten
sie aus dem Fachausschuß ausgeklammert und auf einer gesonderten Ebene geklärt
werden.

In diesem Sinne sollte der Fachausschuß eine aktive Rolle bei der Initiierung und Be-
gleitung von Übergangsprozessen einnehmen. Dabei sollte es die Regelpraxis sein,
daß die betroffenen behinderten Menschen im Fachausschuß persönlich angehört
werden, von der nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden sollte.

Soweit  ein Integrationsfachdienst  mit  der Unterstützung des Übergangs und der
Vermittlung beauftragt wird, sollte die Möglichkeit genutzt werden, ihn als „Sachver-
ständigen“ zu den entsprechenden Fachausschußsitzungen hinzuzuladen.

Unterstützungsbemühungen der üöTrSh

Fast alle üöTrSh unterstützen den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch
die Finanzierung entsprechender (Kombinationen von) Handlungsformen, wobei diese
Finanzierung in der Regel pauschal nach § 93 BSHG erfolgt, seltener als Einzelfallfi-
nanzierung. Eine Kofinanzierung durch ESF-Mittel spielt in einigen Regionen eine of-
fenkundige Rolle, insbesondere für die berufliche Qualifizierung im Arbeitsbereich der
WfbM.

Recht selten war bislang die Unterstützung des Übergangs durch die Gewährung fi-
nanzieller Anreize an die WfbM zur Initiierung des Übergangs im Einzelfall. Lediglich
fünf üöTrSh praktizierten oder planten solche finanziellen Anreize. Noch seltener gibt
es zusätzliche finanzielle Anreize für die einzelnen WfbM-Beschäftigten zum Übergang.

Darüber hinaus gibt  es unterschiedliche Steuerungsaktivitäten bei einzelnen üöTrSh
zur Forcierung des Übergangs. Praktisch kaum eine Rolle spielt bislang eine Veranke-
rung  von  Übergangsaktivitäten  oder  –zielen  in  der  Leistungsvereinbarung  mit  den
WfbM nach § 93 BSHG.



Bericht Übergang aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 169
ISB gGmbH Juni 2002

Neben  den  „Empfehlungen  zur  Förderung des  Übergangs  von  Behinderten  aus  der
Werkstatt für Behinderte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“ aus dem Jahr 1991, auf die
sich  noch  immer  einige  üöTrSh  beziehen, haben  einzelne  üöTrSh  finanzielle  Unter-
stützungsmaßnahmen oder auch weitere Steuerungsaktivitäten in eigenen Richtlinien
formalisiert, die von sehr unterschiedlicher Tiefe und Komplexität sind.

Hinsichtlich einer wesentlichen Informationsgrundlage für die Steuerung des eigenen
Handelns, der Zahl der Übergänge aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, gibt es
bei den üöTrSh noch Defizite: Solche Informationen werden selten systematisch und
regelmäßig erfaßt, und wo sie grundsätzlich vorhanden sind, werden sie noch zu wenig
genutzt.

Diesbezügliche  Planungen  einiger  üöTrSh  sind daher  zu  begrüßen, aber  insgesamt
nicht ausreichend.

Empfehlungen:

Um den Stellenwert des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nachhaltig zu
unterstreichen, sollten operationalisierbare Teilschritte und Aktivitäten zum Über-
gang generell in die Entgeltvereinbarungen nach § 93 BSHG aufgenommen werden.

Erwogen werden sollte auch, Zielvereinbarungen in Bezug auf die Zahl der jährli-
chen Übergänge (in Analogie zu den zwischen Integrationsfachdiensten und Arbeit-
sämtern geschlossenen Zielvereinbarungen) abzuschließen und in  die Entgeltver-
einbarungen aufzunehmen.

Die Absicht der BAGüS, noch im Jahr 2002 erneut gemeinsame Empfehlungen der
überörtlichen Träger der Sozialhilfe zum Übergang aus der WfbM auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt zu verabschieden, ist sehr zu begrüßen: Hierdurch bietet sich
die Chance, eine gemeinsame aktualisierte Plattform zu schaffen, die sowohl posi-
tive Erfahrungen einzelner üöTrSh aufgreift als auch die durch das SGB IX erwei-
terten Möglichkeiten zur Förderung des Übergangs berücksichtigt.

Alle üöTrSh sollten die Übergänge aus den WfbM in ihrem Bereich auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt  regelmäßig und systematisch erfassen. Diese Daten sollten
ausgewertet und für eine jährliche Berichtlegung genutzt werden.

In einem weiteren Schritt sollte mehr Transparenz hinsichtlich der Übergangsaktivi-
täten und -erfolge der WfbM für die Öffentlichkeit dadurch hergestellt werden, daß
die diesbezüglichen Leistungen der einzelnen WfbM regelmäßig in Informationsbro-
schüren im Sinne eines Einrichtungsvergleichs aufgeführt werden.

Kontakt, Information und Kooperation

Die  Kooperation  auf  der  Bundesebene  zwischen  der  BAG WfB,  der  BAGüS  und der
Bundesanstalt für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung des Übergangs auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt ist nicht konfliktfrei, aber vorhanden, die Bemühungen der
Bundesanstalt für Arbeit um eine Rahmenvereinbarung mit den beiden Bundesarbeits-
gemeinschaften  läßt  möglicherweise sogar  eine  verstärkte  Kooperation bei  der  Um-
setzung der neuen gesetzlichen Regelungen erkennen.
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Auf der lokalen Ebene scheint die Kooperation häufig weniger ausgeprägt. Insbesonde-
re zwischen überörtlichen Sozialhilfeträgern und Arbeitsämtern gab es eher wenig über
die  Fachausschußsitzungen  hinausgehende  Formen  der  Kooperation  und  des  Aus-
tauschs im Blick auf die Förderung des Übergangs. Immerhin sind in einigen Regionen
verstärkte Bemühungen um Zusammenarbeit erkennbar. Auch die Zusammenarbeit mit
den Integrationsämtern scheint erweiterbar, konkrete Ansatzpunkte dafür sind durch-
aus vorhanden, wie einzelne genannte Beispiele belegen.

Initiativen der üöTrSh gegenüber Arbeitgebern und ihren Verbänden sind bislang prak-
tisch sehr selten, obwohl sich auch hier sinnvolle Ansatzpunkte finden lassen.
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4.7 Handlungsstrategien der WfbM

Übergangsfördernde Aktivitäten dürfen in ihrer Wirkung nicht nur isoliert  betrachtet
werden. Zu beachten ist vielmehr, daß verschiedene Aktivitäten häufig zusammen auf-
treten und vor allem mit ihrem Ineinandergreifen besondere Übergangserfolge erzielt
werden können.

Die Analyse von Strategietypen, die an Hand der Kombination von drei jeweils für sich
übergangsrelevanten Merkmalen (Kooperation mit externen Diensten/Projekten, Über-
gangskonzept, interne Integrationsfachkraft) gebildet wurden, zeigt, daß es für WfbM
mehrere Strategien gibt, mit denen sie Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
wirksam verfolgen können.

Am erfolgreichsten in dieser Hinsicht ist die „Maximalstrategie“, d. h. die konzeptgelei-
tete  Kooperation  WfbM-interner  Integrationsfachkräfte  mit  externen  Diensten/Pro-
jekten.

Es gibt aber auch nicht wenige Werkstätten des Typs der „konzeptgeleiteten Autono-
mie“, die mit einer Bündelung interner Maßnahmen gute Erfolge erzielen. Hier über-
nimmt dann z.B. die interne Fachkraft umfangreiche Aufgaben bei der Akquisition von
Praktika und Arbeitsstellen, der Beratung von Arbeitgebern und bei der Nachbetreuung
der vermittelten behinderten Mitarbeiter.

Ebenfalls erfolgreich können WfbM mit der „Delegationsstrategie“ sein, sofern sie sol-
che Aufgaben zwar externen Diensten überlassen, intern aber übergangsfördernde Be-
dingungen bestehen, an die externe Dienste/Projekte anknüpfen können: Engagement
für Übergangsförderung auf Leitungsebene, in den Abteilungen und Arbeitsgruppen –
insbesondere  auch  bei  den  Gruppenleitern  –,  Übergangsorientierung  im  Berufsbil-
dungsbereich,  bei  Qualifizierungsmaßnahmen  im  Arbeitsbereich,  beim  Einsatz  be-
hinderter  Mitarbeiter  an  ausgelagerten  Arbeitsplätzen  etc.  Sind  solche  internen
Anknüpfungspunkte kaum entwickelt, ist die Kooperation mit externen Diensten/Pro-
jekten für sich genommen kein Erfolgsfaktor.

Interessant ist in dieser Hinsicht auch, daß sich in einzelnen Bundesländern schwer-
punktmäßig unterschiedliche Strategietypen finden. Hier zeichnet sich der Zusammen-
hang mit sozialpolitischen Traditionen und unterschiedlich ausgerichteten speziellen
Landesmodellen zur Übergangsförderung ab.

In der Gesamtbetrachtung wird immer wieder deutlich, daß sich einerseits „übergangs-
wirksame“  Faktoren,  Faktorenbündel  und  Strategien  durchaus  identifizieren  lassen,
andererseits aber stets ein Anteil von WfbM verbleibt, die trotz Vorliegen positiver Fak-
toren keine Übergangserfolge aufweisen. Die Annahme scheint  plausibel, daß es für
diese „nicht aufgeklärten Abweichungen“, abgesehen von möglichen Sondereinflüssen,
einen nicht unmittelbar faßbaren Faktor gibt. Dieser Faktor sei  hier als „Übergangs-
kultur“ einer WfbM bezeichnet  im Sinne einer die ganze Organisation umfassenden,
durch Zielsetzungen und konkrete Aktivitäten zielstrebig getragenen Orientierung auf
die  Förderung  des  Übergangs  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt.  Indizien  für  die
Existenz einer solchen „Übergangskultur“ bieten nicht nur einzelne Ergebnisse der Stu-
die (z. B.  zur Anbindung einer internen Integrationsfachkraft an die Werkstattleitung,
zur Rolle von Gruppenleitern als Initiatoren für Übergänge, zur Nutzung „ungewöhnli-
cher“ Akquisitionswege), sondern auch die ganzheitliche Betrachtung der übergangs-
orientierten Aktivitäten und Teilaspekte in ihrem Bezug aufeinander.

Bisherige WfbM-Modellprojekte zum Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt haben
gerade auf diesen Aspekt der Entwicklung einer „Übergangskultur“ in den WfbM eben-
falls immer wieder aufmerksam gemacht.
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Entscheidend für  die Steigerung der Übergänge aus der  WfbM auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt  ist  –  neben  Gesetzesregelungen,  Fördermaßnahmen  und  deren  Fi-
nanzierung – die (Weiter-)Entwicklung einer „Übergangskultur“ in den WfbM. Um es in
der vielleicht zugespitzten Formulierung eines überörtlichen Sozialhilfeträgers auszu-
drücken: „Wir sehen so gut wie keine Möglichkeiten [der Forcierung von Übergängen],
wenn nicht die WfB von sich aus hinter dem Ziel der Integration auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt steht.“

Empfehlungen:

Im Hinblick auf den Übergangserfolg ist  den Werkstätten eine Strategie zu emp-
fehlen, in der interne und externe Integrationsfachkräfte auf der Grundlage eines
Übergangskonzeptes zusammenwirken („Maximalstrategie“).

Im Hinblick auf die notwendige Entwicklung einer Übergangskultur erscheint es dar-
über hinaus aber wesentlich, daß die von der jeweiligen WfbM ausgewählte Strategie
von der Mehrzahl ihrer Mitarbeiter akzeptiert und mitgetragen wird. Hierbei können
auch die anderen erfolgreichen Handlungsstrategien zielführende Orientierungen
bieten.
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GLOSSAR

Ambulantes Arbeitstraining

Sonderform eines �ausgelagerten Arbeitstrainings, von der Hamburger Arbeitsassistenz 1996

entwickelt und im Rahmen eines Modellprojekts (1998–2000) erprobt und evaluiert.170

Die  Zielgruppe  ist  identisch  mit  der  des  Arbeitstrainingsbereichs  der  WfbM. Das  ambulante
Arbeitstraining  wird  von  einem  WfbM-externen  Dienst,  der  Hamburger  Arbeitsassistenz,
angeboten und durchgeführt, und zwar auf der Basis von (mit Arbeitsamt und Landesarbeitsamt
abgestimmten) Kooperationsverträgen mit den örtlichen WfbM. Die Teilnehmer des ambulanten
Arbeitstrainings  sind  rechtlich  dem Arbeitstrainingsbereich  der  „entsendenden“  Werkstätten
zugeordnet, die 90 % des vom zuständigen Rehabilitationsträger (in der Regel: Arbeitsamt) ge-
zahlten Kostensatzes an den mit der Durchführung des ambulanten Arbeitstrainings beauftrag-
ten externen Dienst weiterleiten.

Die  Zielsetzung  des  ambulanten  Arbeitstrainings  besteht  in  der  betriebsnahen  beruflichen
Qualifizierung in unterschiedlichen Arbeitsfeldern mit der Perspektive des anschließenden Über-
gangs in ein (unterstütztes) Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Dabei wird in
Analogie zum dualen Ausbildungssystem ein „dualer Ansatz“ verfolgt:

Vier Tage in der Woche erfolgt die Qualifizierung auf betrieblichen Praktikumsplätzen, unter-
stützt durch Arbeitsassistenten/-innen. Dabei werden ein bis fünf unterschiedliche Praktikums-
betriebe (mit unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern) durchlaufen, die einzelnen Praktika dauern in
der Regel drei bis fünf Monate. Neben der beruflichen Orientierung stehen hier die berufliche
fachpraktische  Qualifizierung  sowie  die  Vermittlung  von  Schlüsselqualifikationen  im
Vordergrund.

An einem Wochentag findet Berufsschulunterricht in zwei kooperierenden Berufsschulen statt,
die zu diesem Zweck jeweils eigene Klassen für die Teilnehmer des ambulanten Arbeitstrainings
einrichten. Im Vordergrund des Unterrichts steht die berufliche Orientierung, die Vermittlung
von branchenübergreifenden Tätigkeitsqualifikationen, die Förderung der Gesamtpersönlichkeit.
Demgegenüber  ist  die  Vermittlung  von  (berufsbildbezogenen)  Fachkenntnissen  eher  nach-
rangig, sie orientiert sich an den aktuellen Bedürfnissen der Teilnehmer bzw. am konkreten Zu-
sammenhang mit ihrer Arbeitstätigkeit.

Ähnlich: �Betriebliches Arbeitstraining

Arbeitsassistenz

[1] Bezeichnung  für  ambulante  Unterstützungsleistungen  (Einarbeitung,  Qualifizierung,
Gestaltung  von  Arbeitsplatz  und  Arbeitsabläufen,  Handlungshilfen)  an  einem  betrieblichen
Arbeitsplatz; entstanden im Rahmen von Modellprojekten der 90er Jahre, vornehmlich im Zu-
sammenhang mit der Integration von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

[2] in  Bayern:  In  den 90er  Jahren  entstandene  Bezeichnung für  Dienste  der  Hauptfürsorge-
stellen, die neben der Aufgabe psychosozialer Betreuung am Arbeitsplatz explizit auch die Auf-
gabe der Integration arbeitsloser Menschen mit Behinderung auf Arbeitsplätze des allgemeinen
Arbeitsmarktes haben.

[3] nach § 33 Abs. 8 Nr. 3 SGB IX als  Hilfe zur  Erlangung  eines Arbeitsplatzes, nach § 102
Abs. 4 SGB IX als  Leistung zur  Sicherung  eines Arbeitsverhältnisses im Rahmen der  beglei-
tenden Hilfe. Gemeint ist in allen Fällen eine „arbeitnehmerorganisierte“ Arbeitsassistenz, d. h.
der einzelne behinderte Arbeitnehmer ist für die Organisation der Arbeitsassistenz verantwort-
lich, er tritt gegenüber dem Arbeitsassistenten als Arbeitgeber auf oder „kauft“ die Assistenz-
leistungen von einer entsprechenden Fachagentur.

170 vgl.  Landesarbeitsgemeinschaft  Eltern  für  Integration  e.V.;  Hamburger  Arbeitsassistenz
(1999); Hamburger Arbeitsassistenz (2001), hier insbesondere S. 14–17; HINZ (2001); HINZ/BOBAN

(2001).
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Arbeitsbegleitende Betreuung

In § 5 Abs. 4 WVO wird, im Zusammenhang mit der Förderung des Übergangs auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt  und nach einer beispielhaften, nicht  abschließenden Aufzählung hierzu
geeigneter Maßnahmen, die Sicherstellung der notwendigen arbeitsbegleitenden Betreuung in
der Übergangsphase als Aufgabe der Werkstatt formuliert.

Damit ergibt sich in Abgrenzung zu den �arbeitsbegleitenden Maßnahmen eine zweifache Spe-
zifizierung: (a) Zum einen geht es um eine Leistung der WfbM im Zusammenhang mit dem Über-
gang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. (b) Zum andern geht es um die arbeitsbegleitende Be-
treuung speziell bei solchen Handlungsformen, die außerhalb der WfbM angesiedelt sind (bei-
spielsweise Betriebspraktika oder ausgelagerte Arbeitsplätze) und bei denen die arbeitsbeglei-
tende Betreuung daher nicht wie im „Standardbetrieb“ etwa durch den Gruppenleiter automa-
tisch sichergestellt ist.

Inhaltlich  gehört  zur  arbeitsbegleitenden  Betreuung  beispielsweise  die  Anleitung  am
Arbeitsplatz oder auch die Betreuung bei sozialen Konflikten am Arbeitsplatz.

Die Form, in der die arbeitsbegleitende Betreuung zu leisten ist, ist nicht festgelegt. Die not-
wendige arbeitsbegleitende Betreuung kann sichergestellt werden unmittelbar und persönlich
durch WfbM-Personal. Sichergestellt werden könnte sie aber (teilweise) auch durch entsprechend
intensive Vorbereitung und Unterstützung betrieblicher Mitarbeiter, die beispielsweise bei Be-
triebspraktika in unmittelbarem Kontakt mit dem Praktikanten stehen.

Inhalt und Umfang der notwendigen arbeitsbegleitenden Betreuung müssen jeweils im Einzelfall
bestimmt werden.

Arbeitsbegleitende Maßnahmen

Zu den Leistungen für behinderte Menschen im Arbeitsbereich der WfbM gehört nach § 41 Abs.
2 Ziffer 2 SGB IX die „Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Ver-
besserung der im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwick-
lung der Persönlichkeit“ (vgl. auch § 5 Abs. 3 WVO).

Die arbeitsbegleitenden Maßnahmen in diesem Sinne können, müssen aber nicht in Zusammen-
hang mit einem Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt stehen. Es handelt sich hier viel-

mehr um den Anspruch aller Beschäftigten im Arbeitsbereich auf weitere Bildungs- und Förder-
angebote.

In der Praxis finden sich bei den WfbM als „arbeitsbegleitende Maßnahmen“ ein breites Spek-
trum  von  fach-  und  tätigkeitsbezogenen  Qualifizierungsmaßnahmen,  von  Angeboten  zur
Förderung von Kulturtechniken und alltagspraktischen Kompetenzen sowie von Aktivitäten aus
dem Bereich Freizeit, Kreativität und Kultur.

Ausgangsgruppe �Übergangsgruppe

Ausgelagerte Arbeitsgruppe

Gruppe von WfbM-Beschäftigten, die  nicht  innerhalb der WfbM beschäftigt  sind, sondern  in-
nerhalb  eines  Betriebes  des  allgemeinen  Arbeitsmarktes.  Damit  ist  sie  abzugrenzen  von
anderen Gruppen, die zwar außerhalb der WfbM, aber nicht in einem Betrieb tätig sind, wie z. B.
mobilen Dienstleistungsgrupen.

Die in der Gruppe Beschäftigten haben nach wie vor „WfbM-Status“, allerdings arbeiten sie fak-
tisch „näher“ am allgemeinen Arbeitsmarkt, und es besteht auch die Chance einer stärkeren so-
zialen  Integration  im Sinne  eines  gemeinsamen Arbeitens  von  Menschen  mit  und ohne  Be-
hinderung als innerhalb der WfbM.

Ausgelagerte Arbeitsgruppen können unterschiedlichen Charakter haben: Sie können einerseits
als „Durchgangsstation“ für den einzelnen in der Gruppe Beschäftigten dienen, mit dem Ziel
eines  „nächsten  Schrittes“,  des  Übergangs  auf  einen  regulären  Arbeitsplatz  im Betrieb.  Sie
können andererseits auch den Charakter einer dauerhaften Beschäftigung für den Einzelnen
haben, ohne daß ausdrücklich das Ziel des Übergangs auf einen regulären Arbeitsplatz verfolgt
wird.
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Ausgelagerter Arbeitsplatz

[1] Ausgelagerte Arbeitsplätze sind Arbeitsplätze außerhalb der WfbM in Betrieben, allgemeiner
„in Betriebsstätten Dritter“. Die dort Beschäftigten haben „WfbM-Status“. Die Abgrenzung zur �
ausgelagerten  Arbeitsgruppe  ist  keine  grundsätzliche  insofern,  als  innerhalb  einer  ausge-
lagerten Arbeitsgruppe ebenfalls ausgelagerte Arbeitsplätze existieren. Andererseits sind aus-
gelagerte Arbeitsplätze auch ohne Gruppe als Einzelarbeitsplätze in Betrieben denkbar und in-
tendiert. Zwar waren ausgelagerte Arbeitsplätze ursprünglich konzipiert als Zwischenstufe eines
„sanften“ Übergangs aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und damit als zeitlich be-
fristet gedacht. Seit Jahren gibt es aber auch Überlegungen, ob ausgelagerte Arbeitsplätze für
bestimmte Personen nicht den Charakter einer dauerhaften Beschäftigung haben sollten.

[2] nach § 5 Abs. 4 SchwbWV bzw. § 5 Abs. 4 WVO: genannt innerhalb einer beispielhaften,
nicht  abschließenden Aufzählung möglicher  Maßnahmen der  WfbM zur Förderung des  Über-
gangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Hier ist ihr Charakter als „zeitweise Beschäftigung“
explizit hervorgehoben. Es ist aber keine Grenze festgelegt, bis zu der von „zeitweise“ gespro-
chen werden kann.

Ausgelagertes Arbeitstraining

Form  des  Arbeitstrainings  der  WfbM,  bei  der  das  Arbeitstraining  gänzlich  oder  zum  Teil

außerhalb der WfbM in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes erfolgt.171

Auf Grund von Vorbehalten (und unterschiedlicher Praxis) der Arbeitsämter, die als Rehabilita-
tionsträger für das Arbeitstraining zuständig sind, beinhaltet ausgelagertes Arbeitstraining in
der Praxis zwar begrenzte Praktika in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, findet über-
wiegend aber doch innerhalb der WfbM statt.

Ausgelagertes Arbeitstraining ist trotz Ähnlichkeiten im Grundgedanken nicht deckungsgleich
mit dem  �ambulanten Arbeitstraining, das eine (bislang regional begrenzte) Sonderform des
ausgelagerten Arbeitstrainings darstellt.

Ausgliederungsgruppe �Übergangsgruppe

Außenarbeitsplatz

In  Hessen (im Rahmen des  „Hessischen Konzeptionspapiers“) gebräuchliche  Bezeichnung für
einen �ausgelagerten Arbeitsplatz.

Berufsbegleitender Dienst (BBD)

[1] Bezeichnung für neun Dienste im Rahmen eines von der Hauptfürsorgestelle  1995–1999

durchgeführten Modellversuchs im Rheinland.172 Anfangs als reine Integrationsfachdienste für
Schulabgänger und WfbM-Beschäftigte mit Lernschwierigkeiten konzipiert, später Erweiterung
um die  Zielgruppe  arbeitsloser  Schwerbehinderter  sowie  von  behinderten  Menschen  in  ge-
fährdeten Arbeitsverhältnissen. Damit wurden also auch Aufgaben der Berufsbegleitung über-
nommen, wie sie von den Psychosozialen Diensten bzw. den �Berufsbegleitenden Diensten[2]
der Hauptfürsorgestellen (jetzt Integrationsämter) wahrgenommen werden.

[2] Dienste (im Auftrag) der Hauptfürsorgestellen (jetzt Integrationsämter) zur psychosozialen
Begleitung behinderter Arbeitnehmer im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben (§ 102
Abs. 2 SGB IX, § 17 Abs. 1 Ziffer 3 sowie § 28 SchwbAV). Die Aufgaben liegen also primär in der
Sicherung bereits bestehender Arbeitsverhältnisse. Gebräuchlich war/ist auch die Bezeichnung
Psychosozialer Dienst  (PSD). Seit  2001 wird der Berufsbegleitende Dienst  – im Zuge der Zu-
sammenarbeit innerhalb eines �Integrationsfachdienstes[2] – auch als „Integrationsfachdienst –
Berufsbegleitung“ – bezeichnet.

Beschäftigung behinderter Mitarbeiter/-innen in Betriebsstätten Dritter

�Ausgelagerte Arbeitsgruppe, �Ausgelagerter Arbeitsplatz

171 Im Ansatz ist diese Handlungsform bereits im Hessischen Konzeptionspapier enthalten. Vgl.
Arbeitsgruppe „Außenarbeitsplätze in Hessen“ (1991), hier Ziffer 6.3.2, S. 18.
172 vgl. SCHARTMANN/SCHRÖDER/STEINWEDE (2000).
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Betriebliches Arbeitstraining

An das  �ambulante Arbeitstraining der  Hamburger  Arbeitsassistenz angelehnte  Sonderform
eines  �ausgelagerten Arbeitstrainings, seit Januar 2001 in Erlangen (Bayern) vom dortigen In-

tegrationsfachdienst ACCESS angeboten.173

Zielgruppe  sind junge  Menschen  mit  kognitiven Einschränkungen aus  Förderschule  oder  In-
tegrationsklassen. Das  Arbeitstraining  erfolgt  auf  Grundlage  von  Kooperationsverträgen  mit
sieben WfbM der Region. Vorgesehen ist eine Platzkapazität von 14, im April 2001 waren (im
Rahmen des schrittweisen Aufbaus) neun Plätze belegt.

Betriebspraktikum

[1] allgemein: Tätigkeit zu Orientierungs-, Qualifizierungs- und Erprobungszwecken in einem Be-
trieb des allgemeinen Arbeitsmarktes, ohne Arbeitnehmerstatus und in der Regel unbezahlt. Im
Zusammenhang mit  Projekten/Aktivitäten zur beruflichen Integration stellen Betriebspraktika
häufig eine wesentliche Zwischenstufe oder sogar Voraussetzung für den späteren Übergang in
ein Arbeitsverhältnis dar. Vgl. auch �Trainingsmaßnahme[2].

[2] im Besonderen:

Betriebspraktikum nach  § 5  Abs. 4  WVO:  genannt  innerhalb  einer  beispielhaften, nicht  ab-
schließenden Aufzählung möglicher Maßnahmen der WfbM zur Förderung des Übergangs auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Ziel und Charakter von Betriebspraktika entsprechen einer Mehrfachfunktion:

(a) Qualifizierungsfunktion – der Praktikant arbeitet unter ihm neuen Bedingungen an für ihn
zumindest teilweise neuen Aufgaben, er erwirbt fachliche und soziale Kompetenzen. 

(b) Erprobungsfunktion – aus Sicht des Praktikanten bietet das Praktikum die Möglichkeit zu er-
kennen, inwieweit die Tätigkeit seinen Wünschen und Fähigkeiten entspricht, inwieweit er den
Belastungen gewachsen ist und inwieweit er mit den betrieblichen Arbeitsbedingungen umge-
hen kann. 

(c) Anbahnungsfunktion – sowohl Praktikant als auch Arbeitgeber lernen sich gegenseitig kon-
kret kennen und können abschätzen, ob und gegebenenfalls mit welchen zusätzlichen Hilfen
ein anschließendes Arbeitsverhältnis realistisch ist. Im Idealfall wird ein anschließendes Arbeits-
verhältnis beim Praktikumsbetrieb „angebahnt“, das Praktikum stellt in diesem Sinne also eine

tatsächliche Zwischenstufe dar.174

Dauer: Entsprechend den Zielsetzungen können Betriebspraktika von variabler Dauer sein, soll-
ten aber drei Monate in der Regel nicht überschreiten. In der Praxis liegen die häufigsten Werte
bei vier und acht Wochen. Eine längere Dauer als drei Monate sollte im Einzelfall begründbar
sein – allerdings nicht mit einem einseitigen Arbeitgeberinteresse. 

Rechtsform: Der Praktikant behält seinen WfbM-Status.

Verweis: Trotz teilweise ähnlicher Zielsetzung darf das Betriebspraktikum nicht mit dem Kon-
zept des �Integrationspraktikums gleichgesetzt werden.

Förderplan �Individueller Förderplan

Individueller Förderplan

Individueller Förderplan nach § 5 Abs. 4 WVO: genannt innerhalb einer beispielhaften, nicht ab-
schließenden Aufzählung möglicher Maßnahmen der WfbM zur Förderung des Übergangs auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Durch diese Einbettung wird bereits deutlich, daß mit dem individuellen Förderplan in diesem
Sinne  nicht  auf  beliebige  denkbare  oder  sinnvolle  Förderziele  abgestellt  wird, sondern  die

173 vgl. SEEGER (2001).
174 Nach dem Hessischen Konzeptionspapier haben Betriebspraktika davon abweichend einen
etwas anderen Stellenwert: Betriebspraktika stellen nur die erste mehrerer weiterer Stufen für
einen „sanften Übergang“ auf  den  allgemeinen Arbeitsmarkt  dar.  Auf  ein  Betriebspraktikum
folgt als nächste Stufe eine �Beschäftigungserprobung (auch Arbeitserprobung), danach ein �
ausgelagerter Beschäftigungsplatz.
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Förderplanung in Inhalt und Charakter auf das Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeits-
markt orientiert sein soll. „Individuell“ bedeutet in diesem Zusammenhang, daß die spezifischen
Interessen und Fähigkeiten einer konkreten Person den Ausgangs- und Bezugspunkt einer auf

sie zugeschnittenen Planung darstellen. Dies schließt nicht aus, daß in der Umsetzung des in-
dividuellen Förderplans auch Gruppenaktivitäten genutzt werden.

Integrationsfachdienst (IFD)

[1] Sammelbegriff für Dienste, die in der Regel im Rahmen von Modellversuchen seit Beginn der
1990er Jahre entstanden sind und auf die berufliche Integration von Menschen mit (häufig soge-
nannter geistiger) Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt abzielten. Die Modelldienste
firmierten unter regional unterschiedlichen Bezeichnungen und arbeiteten teilweise nach unter-
schiedlichen Konzepten.

In  einigen  Regionen  Deutschlands  wurden  in  Regie  der  Hauptfürsorgestellen  ab  Mitte  der
1990er Jahre bereits flächendeckende (Regel-)Angebote aufgebaut.

Von 1998 bis Ende 2001 wurde vom BMA – zur Vorbereitung einer gesetzlichen Regelung –
nochmals ein bundesweiter Modellversuch zu (nun bereits einheitlich so bezeichneten) Integra-
tionsfachdiensten durchgeführt.

[2] nach §§ 109–115 SGB IX. Mit dem SchwbBAG und dann dem SGB IX sind Integrationsfach-
dienste als flächendeckendes Regelangebot sei 1.10.2000 in Deutschland gesetzlich verankert:
In jedem Arbeitsamtsbezirk muß es mindestens einen Integrationsfachdienst geben.

Integrationspraktikum

Diese Handlungsform wurde von der Hamburger Arbeitsassistenz im Rahmen eines Modellpro-

jekts (1998–2000) entwickelt und erprobt.175

Sie richtet sich an Personen, die den im Arbeitsbereich einer WfbM Beschäftigten vergleichbar
sind in dem Sinne, daß sie die Anspruchsvoraussetzungen für Eingliederungshilfe nach §§ 39 ff
BSHG erfüllen, aber  auch  an  WfbM-Beschäftigte.  Das  Integrationspraktikum wird  von  einem
externen Dienst, der Hamburger Arbeitsassistenz, organisiert und durchgeführt. Es ist als Ge-
samtmaßnahme konzipiert, die gegebenenfalls mehrere Einzelpraktika in unterschiedlichen Be-
trieben umfaßt und auf die Orientierung, Qualifizierung und Vorbereitung einer anschließenden
Vermittlung in ein (unterstütztes) Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zielt. Im
Rahmen des Modells war die maximale Dauer des Integrationspraktikums auf zwölf Monate be-
grenzt.

Praktikum�Betriebspraktikum

Probebeschäftigung

Eine befristete Probebeschäftigung wird in § 34 Abs. 1 Ziffer 4 SGB III als eine Form aufgeführt,
für  die  die  Rehabilitationsträger  Leistungen an  Arbeitgeber  zur  Förderung der  Teilhabe  am
Arbeitsleben erbringen. Für die Bundesanstalt für Arbeit konkretisiert § 238 SGB III die Leistung:

 „Arbeitgebern  können  die  Kosten  für  eine  befristete  Probebeschäftigung  be-
hinderter, schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen im Sinne von
§ 2 des Neunten Buches bis zu einer Dauer von drei Monaten erstattet werden,
wenn dadurch die Möglichkeit einer Teilhabe am Arbeitsleben verbessert wird oder
eine vollständige und dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen ist.“

175 vgl. Hamburger Arbeitsassistenz (2001), insbesondere S. 17–19.
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Trainingsmaßnahme

[1] Trainingsmaßnahme nach § 5 Abs. 4 WVO: genannt innerhalb einer beispielhaften, nicht ab-
schließenden Aufzählung möglicher Maßnahmen der WfbM zur Förderung des Übergangs auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Der Begriff Trainingsmaßnahme kann hier als Oberbegriff verstanden werden, der unterschiedli-
che  Inhalte  und Formen von  (individuellen)  Maßnahmen umfassen  kann, die  den  Übergang
fördern sollen. Im Begriff  Training  kommt zum Ausdruck, daß hier  praktisches  Einüben be-
stimmter Tätigkeiten oder Abläufe im Vordergrund steht, nicht so sehr eine theoretische Qualifi-
zierung. Zugleich geht es jeweils um eingrenzbare, klar benennbare Kompetenzen.

Die Inhalte können unmittelbar fachlich–tätigkeitsbezogen sein, sie können aber auch soziale
und alltagspraktische Kompetenzen umfassen, die mit dem Übergang in direktem Bezug stehen
(beispielsweise ein besonderes Kommunikationstraining, ein besonderes Wegetraining zur selb-
ständigen Erreichung eines Praktikums- oder Arbeitsplatzes) und – in Abgrenzung zu den in § 5
Abs. 3 WVO allgemein genannten �arbeitsbegleitenden Maßnahmen – hier nochmals eine spezi-
elle Vertiefung erfordern.

Die  Form der  Durchführung solcher  Trainingsmaßnahmen ist  nicht  festgelegt. Insbesondere
können Trainingsmaßnahmen sowohl innerhalb der WfbM als auch außerhalb der WfbM (zum
Beispiel in einem Betrieb zum Erwerb von Kompetenzen in der Bedienung einer besonderen Ma-
schine) durchgeführt werden. Ebenso können Trainingsmaßnahmen von recht unterschiedlicher

Dauer sein, von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.176

Der Begriff Trainingsmaßnahme nach § 5 Abs. 4 WVO darf keinesfalls verwechselt werden mit
dem Begriff Trainingsmaßnahme nach SGB III (s.u.).

[2] Trainingsmaßnahme nach § 3 Abs. 1 Ziffer 2 und §§ 48–52 SGB III: Maßnahme zur Verbesse-
rung der Eingliederungsaussichten.

Die  Trainingsmaßnahme in diesem Sinne umfaßt  Leistungen der Bundesanstalt  für Arbeit  an
Arbeitslose für die Teilnahme an solchen Maßnahmen, die 1. die Eignung des Arbeitslosen für
eine berufliche Tätigkeit oder eine Leistung der aktiven Arbeitsförderung feststellen (bis zu vier
Wochen), 2. die Selbstsuche des Arbeitslosen sowie seine Vermittlung, insbesondere durch Be-
werbungstraining und Beratung über Möglichkeiten der Arbeitsplatzsuche, unterstützen oder
die Arbeitsbereitschaft und Arbeitsfähigkeit des Arbeitslosen prüfen (bis zu zwei Wochen), 3.
dem Arbeitslosen notwendige Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, um eine Vermittlung in
Arbeit oder einen erfolgreichen Abschluß einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung erheblich
zu erleichtern (bis zu acht Wochen). Die drei Varianten sind kombinierbar, dürfen aber eine Ge-
samtdauer von zwölf Wochen nicht überschreiten.

Insbesondere  ist  festzuhalten, daß es  sich  hierbei  nicht  um eine  besondere  Maßnahme für
(schwer)behinderte  Arbeitslose handelt, daß sie  aber  als  allgemeine Maßnahme auch diesem
Personenkreis offen steht.

176 1996 hat der Landeswohlfahrtsverband Baden in einem Rundschreiben an die stationären
Einrichtungen und Werkstätten für Behinderte in seinem Bereich den verwandt klingenden Be-
griff Einzeltraining benutzt, der aber mit einer etwas anderen Bedeutung versehen wurde: „Das
Einzeltraining hat die Aufgabe, durch besondere werkstattinterne oder externe berufsbezogene
Fördermaßnahmen einzelne oder Gruppen geeigneter Werkstattbeschäftigter auf den Übergang
in Betriebsstätten des allgemeinen Arbeitsmarktes vorzubereiten. Entsprechende Förderpläne,
die ein Training von bis zu 1jähriger Dauer vorsehen können, sind mit dem Landeswohlfahrts-
verband Baden vor Maßnahmebeginn abzusprechen.“ (LWV Baden 1996, S. 3). Der Begriff Einzel-
training ist hier eher als Gesamtprogramm für konkrete einzelne (Trainings-)Maßnahmen konzi-
piert.
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Übergangsgruppe

„Übergangsgruppen mit besonderen Förderangeboten“ nach § 5 Abs. 4 WVO: genannt innerhalb
einer  beispielhaften, nicht  abschließenden Aufzählung möglicher  Maßnahmen der  WfbM zur
Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Diese  Übergangsgruppen und die  besonderen Förderangebote  sind weder  nach Inhalt  noch
Form näher bestimmt. In der Nennung kommt aber zum Ausdruck, daß eine Handlungsform ge-
meint ist, die konkret auf den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt abzielt. Aus dieser
Einordnung folgt, daß nicht  notwendig die  Übergangsgruppe als  solche, aber doch die  Teil-
nahme einer konkreten Person an einer Übergangsgruppe in der Regel zeitlich befristet sein
wird.

Inhaltlich  dürften  diese  Übergangsgruppen  deckungsgleich  sein  mit  den  Gruppen,  die  im
Rahmen von WfbM-Modellprojekten der letzten Jahre gebildet worden waren (zum Beispiel „Pro-
jektgruppen“  in  Bayern,  „Qualifizierungsgruppe“  in  Niedersachsen).  Die  besonderen  Förder-
angebote  können  sowohl  fachlich-tätigkeitsbezogene  Inhalte  umfassen  als  auch  sozial-kom-
munikative (beispielsweise: Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten, Konfliktbewältigung) und
solche Kompetenzen, die mit einem Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in un-
mittelbaren Zusammenhang stehen (beispielsweise:  Bewerbung, Strukturen in einem Kleinbe-
trieb, arbeitsvertragliche Rechte und Pflichten).

Die Form von Übergangsgruppen kann, orientiert man sich wiederum an WfbM-Modellprojekten,
sehr unterschiedlich sein: (a) Eine räumlich und funktional bereits bestehende Arbeitseinheit
(oder ein Teil von ihr) wird als Übergangsgruppe gefaßt; (b) Teilnehmer aus unterschiedlichen
Arbeitsbereichen  werden  räumlich  und  funktional  zu  einer  neuen  Arbeitsgruppe  zu-
sammengefaßt (sie entscheiden sich damit gegebenenfalls für ein von ihrem bisherigen abwei-
chendes Tätigkeitsfeld); (c) Teilnehmer aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen bilden lediglich
eine „virtuelle Gruppe“, d. h. sie verbleiben räumlich in ihren Arbeitsbereichen, bilden aber eine
Gruppe  im Sinne  der  gemeinsamen  Zielsetzung  und  der  Tatsache  der  besonderen  Förder-
angebote.  Je nach Inhalt und Reichweite der besonderen Förderangebote treten die Teilnehmer
dieser Form der Übergangsgruppe eher punktuell auch tatsächlich als Gruppe zusammen.

Dem Sinne nach dürften auf die Übergangsgruppen auch die Merkmale der  Ausgangsgruppe
nach dem Hessischen Konzeptionspapier (dort Ziffer 6.2.1) anzuwenden sein. Diese Merkmale
beinhalten nicht besondere Förderangebote, sondern besondere Arbeitsbedingungen:

„Ziel der Ausgangsgruppe der WfB ist es, durch angepaßte Bedingungen (Heranfüh-
rung  an  den  8-Stunden-Tag,  geänderte  Pausenregelung,  Verlegung  des  beglei-
tenden Dienstes auf den Freizeitbereich usw.) die Behinderten stufenweise auf den

allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten.“177

177 Arbeitsgruppe „Außenarbeitsplätze in Hessen“ (1991), Ziffer 6.2.1, S. 16.

Im übrigen läßt auch die Definition der Ausgangsgruppe nach dem Hessischen Konzeptionspa-
pier unterschiedliche Formen der Gruppenbildung zu.
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Abkürzung Bedeutung Bemerkungen
AA Arbeitsamt
AB Arbeitsbereich der WfbM
AT Arbeitstraining(sbereich) der WfB Bezeichnung bis 30. Juni 2001
BA Bundesanstalt für Arbeit
BAG UB Bundesarbeitsgemeinschaft Unterstützte Beschäftigung
BAG WfB Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für Behinderte
BAGüS Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger
BBD Berufsbegleitender Dienst
BBW Berufsbildungswerk(e)
BD Begleitender Dienst WfbM-interner Dienst
BFW Berufsförderungswerk(e)
BIH Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und

Hauptfürsorgestellen
bis Herbst 2001: Arbeitsgemeinschaft der
Deutschen Hauptfürsorgestellen

BMA Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
BMG Bundesministerium für Gesundheit
BQI „Berufliche Qualifizierungsinitiative“ ESF-Modellprojekt 1993–2000 in Bayern, an

WfbM gerichtet
BQW „Berliner Qualifizierungswerkstatt“ ESF- Modellprojekt 1996–1999 in Berlin, an

WfbM gerichtet
ESF Europäischer Sozialfonds
EU Europäische Union
FbA Fachkraft/Fachkräfte für betriebliche Arbeitsplätze WfbM-interne Integrationsfachkraft im Saarland,

Fördergrundsätze gültig ab 01.07.1998
FBI Fachkraft berufliche Integration WfbM-interne Integrationsfachkraft in Hessen
FEB 1. Fachdienst Eingliederungsberatung für Behinderte (Baden)

2. Fachdienst für die berufliche Eingliederung von Behinderten
(Württemberg-Hohenzollern)

Modellversuche Anfang der 1990er; in der 2.
Hälfte der 1990er Jahre flächendeckend
eingeführt

GdB Grad der Behinderung
HaFü Hauptfürsorgestelle
HFSt Hauptfürsorgestelle
IFD Integrationsfachdienst
LAA Landesarbeitsamt
LAG Landesarbeitsgemeinschaft
LKZ Lohnkostenzuschuß
LWV Landeswohlfahrtsverband
PBI Projekt Berufliche Integration WfbM-Modellprojekt 1993–1997 in Hessen
PSD Psychosozialer Dienst
QUBI „Qualifizierung – Unterstützung – Begleitung – Integration“ ESF- Modellprojekt 2001–2006 in Bayern, an

WfbM gerichtet
QVD Qualifizierungs- und Vermittlungsdienst WfbM-interner Dienst in Niedersachsen, im

Rahmen eines ESF-Modellprojekts 2000–2006
SchwbAV Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung
SchwbBAG Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter
SchwbG Schwerbehindertengesetz bis 30. Juni 2001
SchwbWV Werkstättenverordnung Schwerbehindertengesetz bis 30. Juni 2001
SD Sozialdienst, sozialer Dienst WfbM-interner Dienst
SGB III Drittes Buch Sozialgesetzbuch Arbeitsförderungsrecht
SGB IX Neuntes Buch Sozialgesetzbuch Rehabilitationsrecht
üöTrSh überörtliche(r) Träger der Sozialhilfe
VHS Volkshochschule
WfB Werkstatt/Werkstätten für Behinderte bis 30. Juni 2001
WfbM Werkstatt/Werkstätten für behinderte Menschen seit 1. Juli 2001
WVO Werkstättenverordnung ersetzt seit 1. Juli 2001 die SchwbWV
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Anhang

WfbM–Konzeptionen zur Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeits-
markt: Eckpunkte

Eine Konzeption zur Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt kann
keine „Formular-Konzeption“ sein, sondern muß von jeder einzelnen WfbM unter Be-
rücksichtigung ihrer jeweiligen konkreten Bedingungen erarbeitet  werden. Sie  sollte
nach unserer Auffassung dennoch zumindest Aussagen zu den folgenden Punkten ent-
halten:

• Grundlegende  Zielsetzung  im Rahmen  des  Selbstverständnisses  der  jeweiligen
WfbM.

• Konkrete  Zielvorgaben.  Sinnvoll,  um die  Zielsetzung  zu  operationalisieren  und
überprüfbar zu machen. Zielvorgaben können sowohl absolute Zahlen als auch Pro-
zentangaben enthalten (Beispiel: Aktion „Drei Prozent“). Diese Zielvorgaben sollten
den  Charakter  einer  „internen  Zielvereinbarung“  haben  und  nicht  zu  einem
lähmenden Druck führen.

• Benennung der Zielgruppen. Aussagen zu Angeboten für Teilnehmer aus dem Be-
rufsbildungsbereich bzw. aus dem Arbeitsbereich der WfbM. Aussagen zu eventu-
ellen Teilnahmevoraussetzungen oder Aufnahmekriterien.

• Benennung der Handlungsformen und der „Übergangskette“. Charakterisierung
der einzelnen angebotenen Handlungsformen (zum Beispiel Betriebspraktikum) und
der grundlegenden Modalitäten (minimale und maximale Dauer, Entgeltregelung).
Aussagen  dazu,  in  welchem  Verhältnis  die  einzelnen  angebotenen  Handlungs-
formen zueinander stehen, inwieweit sie aufeinander aufbauen, inwieweit sie eine
Prozeßkette  oder  Stufenabfolge  darstellen,  inwieweit  Durchlässigkeiten  und
„Sprungmöglichkeiten“ bestehen. Hier auch: Wie wird die notwendige arbeitsbeglei-
tende Unterstützung gewährleistet.

• Benennung  der  Zuständigkeiten.  Aussagen  zur  personellen  Absicherung  der
angebotenen Handlungsformen. Falls gesondertes Integrationspersonal vorhanden:
Aussagen  zum  Stellenumfang,  zur  Aufgabenbeschreibung  und  zur  Stellung  in-
nerhalb der Organisation. Zuordnung von (Teil-)Zuständigkeiten zu Gruppenleitung,
Begleitendem Dienst und ggf. gesondertem Integrationspersonal.

• Benennung von Verfahrenswegen und Abläufen. Aussagen zum Verfahren der
Teilnehmerauswahl  für  bestimmte  Angebote.  Aussagen  zum Ablauf  der  Klärung
organisatorischer und inhaltlicher Fragen. Aussagen zur Abstimmung und Koordi-
nation innerhalb der WfbM; zur Einbeziehung des Werkstattrats. Hier auch: Aus-
sagen  zur  Einbeziehung  des  Fachausschusses;  zu  den  Schnittpunkten  zum
Arbeitsamt, zum Integrationsfachdienst – Vermittlung, zum Integrationsfachdienst –
Berufsbegleitung; zum Verfahren beim Scheitern eines Arbeitsverhältnisses und zur
Wiederaufnahme  in  die  WfbM.  Optional,  aber  hilfreich:  Ablaufplan  zur  Vi-
sualisierung.

• Benennung  der  Verfahren  der  Zielüberprüfung.  Aussagen  dazu,  wie  (a)  die
angebotenen Handlungsformen im Einzelfall und (b) in ihrer Gesamtheit (als „Paket“)
hinsichtlich der Zielerreichung überprüft werden und welche Konsequenzen gege-
benenfalls vorgesehen sind.
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• Benennung der rechtlichen und finanziellen Regelungen. Insbesondere zu Hand-
lungsformen, die Aktivitäten in Betriebsstätten Dritter beinhalten, sollten Aussagen
zu  wesentlichen rechtlichen und finanziellen  Regelungen  getroffen werden, zum
Beispiel: Dauer des Angebots für die einzelne Person; zeitlicher Umfang ihrer Tätig-
keit; Berechnungsweise, Höhe und Auszahlungsmodus des Entgelts; Urlaubsrege-
lung; Pausenregelung; Weisungsrecht; Aufsichtspflicht;  arbeitsbegleitende Betreu-
ung am Arbeitsplatz; Teilhabe an den arbeitsbegleitenden Maßnahmen der WfbM;
Sozialversicherung;  Berufsunfallversicherung;  anschließende  Übernahme  in  ein
Arbeitsverhältnis  beim Betrieb. Ferner  sollte  benannt  werden, zwischen welchen
Parteien jeweils welche schriftlichen Verträge geschlossen werden.

• Materialien: Formblätter (zum Beispiel Informations- und Übergabeprotokolle, Fä-
higkeits- und Anforderungsprofile), Checklisten, Vertragsmuster.
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Anhang

Gesondertes Integrationspersonal  zur Förderung des Übergangs auf den allge-
meinen  Arbeitsmarkt:  Überlegungen  zu  einer  Aufgaben-  und  Anforderungs-
beschreibung

Ausgangsannahmen

In § 104 Abs. 1 Ziffer 1 SGB IX ist die Zuständigkeit der Bundesanstalt für Arbeit für die
Vermittlung von in WfbM Beschäftigten formuliert. Des weiteren sind in § 109 Abs. 2
Ziffer  2  SGB  IX als  Zielgruppe von  Integrationsfachdiensten  WfbM-Beschäftigte nach
einer zielgerichteten Vorbereitung durch die WfbM ausdrücklich erwähnt. Zugleich hat
die Werkstatt „die Bundesanstalt für Arbeit bei der Durchführung der vorbereitenden
Maßnahmen in  die Bemühungen  zur  Vermittlung auf den allgemeinen  Arbeitsmarkt
einzubeziehen.“ (§ 5 Abs. 4 WVO).

Das gesonderte Integrationspersonal ist zuständig für die Vorbereitung des Übergangs
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Auch wenn die genaue Grenzziehung zwischen Vor-
bereitung und Vermittlung schwierig scheint und zu Diskussionen führen könnte, wer
bis wann oder ab wann zuständig sei, ist in der Praxis doch unstreitig, daß zur Vorbe-
reitung eines Arbeitsverhältnisses auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt die Realisierung
von  Zwischenstufen,  zum  Beispiel  Betriebspraktika  oder  auch  ausgelagerte  Einzel-
arbeitsplätze, gehört.

Damit umfassen die Aufgaben gesonderten Integrationspersonals der WfbM im Kern die
Aufgaben, die ganz allgemein auch für Fachkräfte von Integrationsfachdiensten gelten.

Hinzu kommen besondere Aufgaben, die sich einerseits aus der Spezifik der WfbM-Kli-
entel, andererseits aus der Spezifik der Institution WfbM ergeben.

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen

• Beratung von WfbM-Beschäftigten und deren sozialem Umfeld (Angehörige, Betreu-
er, Mitarbeiter der Wohneinrichtung) im Zusammenhang mit einem Übergang auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt.

• Erarbeitung von Interessen- und Fähigkeitsprofilen.

• Initiierung und Organisation von Bildungsprozessen. Hierzu gehört die Identifi-
zierung von individuellen Qualifizierungsbedarfen, die Identifizierung von entspre-
chend geeigneten  Qualifizierungsansätzen  und -maßnahmen, die  Initiierung und
gegebenenfalls Organisation solcher (WfbM-interner oder -externer) Maßnahmen. In
der Regel sollte die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen aber  nicht  Auf-
gabe des Integrationspersonals sein, eventuell mit Ausnahme solcher Themen, die
einen unmittelbaren Bezug zum Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt haben.

• Bewerbung. Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen. Vorbe-
reitung und Begleitung von Vorstellungsgesprächen.

• Akquisition  betrieblicher Praktikumsplätze, ausgelagerter Einzelarbeitsplätze und
ggf. betrieblicher Arbeitsplätze unter Nutzung unterschiedlicher Akquisitionsstrate-
gien. Erstellung von Anforderungsprofilen.

• Beratung von Arbeitgebern. Beratungsthemen sind die Einsatzmöglichkeiten des
Klienten im Betrieb, die Möglichkeiten innerbetrieblicher Unterstützung. Auch wenn
die eigentliche „Vermittlung“ nicht als Aufgabe des Integrationspersonals angese-
hen werden  sollte, so muß dieses  dennoch  auch grundlegende Kenntnisse über
Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für Arbeitgeber nach SGB III und SGB IX
und deren Modalitäten (Antragsverfahren) haben und ggf. zu einer Beratung in der
Lage sein.
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• Arbeitsbegleitende Betreuung. Sie kann in der Intensität variieren, von gelegentli-
chen Besuchen vor Ort im Betrieb bis hin zu intensiveren Formen im Sinne eines Job
Coaching.  Die  damit  verknüpften  Aufgaben,  Anforderungen  und  möglichen  Pro-
blemlagen sind mehrfach eingehend beschrieben worden.178

• Nachbetreuung.  Die  große  Bedeutung  einer  soliden  Nachbetreuung  für  die  Si-
cherung der Arbeitsverhältnisse gerade von Personen, die aus der WfbM auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt  übergehen, ist  mehrfach nachgewiesen worden. Die Auf-
gabe des Integrationspersonals ist es hier, rechtzeitig vor Zustandekommen eines
Arbeitsverhältnisses Kontakt mit dem Integrationsfachdienst – Berufsbegleitung –
herzustellen und eine Übergabe der Betreuung zu koordinieren.

• Dokumentation.

• Öffentlichkeitsarbeit. Mitwirkung bei der Konzeption und Durchführung von Maß-
nahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, bei der Erstellung von Informationsmaterialien.

• Vernetzung. Aktivitäten zur Vernetzung und Kooperation mit Behörden und Diens-
ten.

Besondere Aufgaben und Anforderungen

• Mitwirkung bei der Auswahl von „Übergangskandidaten“ (im folgenden: Klienten).

• Mitwirkung bei der  Erstellung und Überarbeitung individueller Förderpläne  für
die Klienten.

• WfbM-interne Abstimmung und Koordination von Übergangsaktivitäten. Hierzu
gehören Information und Austausch mit Gruppenleitern, Begleitendem Dienst, ggf.
Werkstattleitung.

• Mitarbeit im Fachausschuß.

• Mitwirkung bei der Zusammenarbeit mit dem Werkstattrat.

• Einbeziehung der Bundesanstalt für Arbeit in die Bemühungen zur Vermittlung
auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt.  Konkret  bedeutet  dies  die  „Bearbeitung“  der
Schnittstelle zum Integrationsfachdienst – Vermittlung –: Das Integrationspersonal
muß sich rechtzeitig um eine Beauftragung des Integrationsfachdienstes durch das
Arbeitsamt, um Informationsaustausch und Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern
des Integrationsfachdienstes bemühen.

Stellung innerhalb der WfbM

Bisherige Erfahrungen aus Modellprojekten zeigen einerseits das Potential, das im Vor-
handensein gesonderten Integrationspersonals an WfbM liegt. Auf deren anderen Seite
hat sich als Problem mitunter die „Gefahr der Vereinnahmung“ durch Tagesinteressen
gezeigt, die nichts mit der Kernaufgabe des Integrationspersonals, nämlich der Vorbe-
reitung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu tun haben.

Es sollte daher sichergestellt werden, daß gesondertes Integrationspersonal nicht in die
Situation kommen kann, sachfremde Aufgaben übernehmen zu müssen, beispielsweise
Krankheits-  oder  Urlaubsvertretungen  für  Gruppenleiter.  Das  Integrationspersonal
sollte innerhalb der WfbM eine klar definierte Stellung einnehmen, etwa in Analogie
zum Qualitätsbeauftragten (und in der Tat weisen die Aufgaben des gesonderten In-
tegrationspersonals Merkmale von „Übergangsmanagement“ auf). Daß hierfür ein ent-
sprechendes Selbstverständnis der WfbM und eine Gesamtkonzeption zumindest sehr
hilfreich sind, liegt auf der Hand.

178 vgl.  zum  Beispiel:  HORIZON-Arbeitsgruppe  (1995),  S.  67–109;  Hamburger  Arbeitsassistenz
(2001), S. 239–253.
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Weitere Hinweise

Verschiedene Konzeptionen sowie Begleitforschungsberichte zu WfbM-Modellprojekten
beinhalten auch Beschreibungen der Aufgaben und der Stellung des jeweils vorgese-
henen (unterschiedlich bezeichneten) Integrationspersonals:

Zum Modell in Hessen

JACOBS, Kurt; LUNTZ, Edwin (Hrsg., 1995): 
Zwei Jahre PBI. Grundlegendes, Empirisches, Zukünftiges. Zwischenbericht zum Projekt Be-
rufliche Integration von Menschen mit Behinderungen (PBI), September 1995 (Autoren:
BRÖSSLER, Markus; JACOBS, Kurt; KRATZER-MÜLLER, Hedwig; LUNTZ, Edwin; SCHOLTEN, Uwe; WACHSMUTH,
Doris). Frankfurt am Main. S. 31–33; Anhang: Entwurf einer Arbeitsplatzbeschreibung.

JACOBS, Kurt (Hrsg., 1997a): 
Werkstatt im Wandel – Entwicklungsprozesse und Perspektiven. Abschlußbericht I zum
Projekt Berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen (PBI), März 1997 (Auto-
ren: LUNTZ, Edwin; KRATZER-MÜLLER, Hedwig; BRÖSSLER, Markus). Frankfurt am Main. S. 102–106;
S. 114–144.

Zum Modell im Saarland

Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales, Saarland (1998): Grundsätze zur
Förderung des Übergangs von Behinderten aus den Werkstätten auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt vom 15. Juni 1998. S. 2–3.

Zum Modellprojekt in Niedersachsen

Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Behinderte in Niedersachsen (2000):
Konzeption zur Umsetzung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur
Einrichtung von besonderen Qualifizierungs- und Vermittlungsdiensten in Übergangs-
gruppen zur Verbesserung der Chancen einer dauerhaften Beschäftigung von Behinderten
aus Werkstätten für Behinderte auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds. (Stand 09.11.2000, 22 Seiten).

Zu den Modellprojekten in Bayern

SCHÜLLER, Simone; BÖLSTLER, Lilo; BOHNS, Stefanie; THEN, Stefan (1996): 
Berufliche Qualifizierung für Menschen mit Behinderung. Ergebnisse der wissenschaftli-
chen Begleitung und Untersuchung einer Qualifizierungsinitiative in Werkstätten für Be-
hinderte in Bayern. Tübingen. S. 76–89.

TROST, Rainer; KÜHN, Axel D. (2001): 
Berufliche Qualifizierungsinitiative für Menschen mit Behinderung in Werkstätten für Be-
hinderte in Bayern 1993–2000. Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung, Febru-
ar 2001. S. 59–74.

Projekt Q-U-B-I (2001): Qualifizierung – Unterstützung – Begleitung – Integration. Der Übergang
von der Werkstatt für Behinderte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Rahmenkonzeption.
S. 7–8.
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